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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
050/01

zuerstm
öchte ich

m
ich beiIhnen

für den
verständlichen

Vortrag
an

der öffentlichen
Gem

einderatssitzung
am

M
ontag,den

20.10.bedanken.Sehr positiv
em

pfanden w
ir

auch, dass
w

irdieses
M

alGelegenheitbekam
en unsere Fragen

und
Anliegen

vorzubringen.W
irkönnen sehr gutnachvollziehen,in

w
elchem

Spannungsverhältnis
der

Regionalverband steht.

Nach
der Sitzung am

M
ontag

hatsich
jedoch

bei uns
derEindruck

festgesetzt,w
ir

Niederw
ihlerkönnen uns nurzw

ischen
PestoderCholera entscheiden.

Zusam
m

enfassend
form

ulierten
Sie

es so: „W
ir m

üssen eine
für alle

akzeptable Fläche
finden".

Doch
w

as
istfüruns Bürger akzeptabel

• ein
Abbaugebiet,dessen

W
irkungskreis

in
w

estlicherRichtung
zw

ar 300m
 Abstand

zum
Dorfeinhält,dessen

W
irkungskreis

im
Abstand

von
500 m

 aberm
itten

durch das
Dorf

läuft?

• ein Abbaugebiet,das
in nord-östlicherRichtung

bis auf180 m
an

w
ohn-genutzte

Gebäude im
Außenbereich

heranreicht?

• die
Aussicht,in

den
nächsten

20
-25

Jahren
m

itw
eiteren

noch
heftigeren

Erschütterungen
aufgrund von Sprengungen

leben
zu m

üssen?

• das Gefühl,dass im
m

erder andere
(Landratsam

t/Gesetzgebung)
gerade für unser

Problem
zuständig

ist,bzw
.die Lösung unseres

Problem
s verhindert?

• die
Gew

issheit, dass Belästigungen durch
W

erkverkehr w
eiterhin zurTagesordnung

gehören?

• Beschädigungen an
Gebäuden

m
iteinhergehendem

W
ertverlust, fürden niem

and
die

Verantw
ortung

übernim
m

t?

• die
Aussicht,dass

das ausgew
iesene

AbbaugebietW
T03-AG

erst noch
durch einen

Genehm
igungsprozess

laufen m
uss, beidem

w
irBürger sow

ieso nicht m
ehr gehört

w
erden?

• die
Tatsache, dass das Landratsam

t vom
Unternehm

er,keinerlei
Schadensbegrenzungen

bzw
.Renaturierungsm

aßnahm
en einfordert?

Das
von

Ihnen
ausgew

iesene
AbbaugebietW

T03-AG
ist in

seinerjetzigen
Ausdehnung

für uns
in

keinerW
eise annehm

bar.

W
as

w
ir am

 M
ontag

gelernt haben:

• Eine Kappung des
vorgeschlagenen

Abbaugebietes
W

T03-AG
istnichtm

öglich,da
Abbaugebiete

eine
M

indestgröße betragen
m

üssen.

• Eine
Verlagerung

des
Abbaugebietes in

nichtbew
ohnte

Gebiete istnichtm
öglich,da

Private
79733 Görw

ihl
295

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Kenntnisnahm
e

1
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nurErw

eiterungen aber keine Neuerschließungen
vorgesehen sind.

• Das
AbbaugebietW

T03-AG w
ürde

uns
die Sicherheitbieten,dass tatsächlich

nur in
diesem

GebietGenehm
igungen

beantragt w
erden

können und nichtdarüber hinaus.

Sollen
w

iruns
jetztalso fürdas kleinere

Übelentscheiden?
Aberistes

w
irklich kleiner?

050/02
Tatsache

ist,durch die Fortschreibung des Teilregionalplans
oberflächennahe Rohstoffe

w
ird

der Steinbruch
noch näher an das

Dorf rücken.W
ir w

erden
uns

also an stärkere
Erschütterungen

gew
öhnen

m
üssen. Erschütterungen, die

w
ären

sie
ein Erdbeben, in

jederTageszeitung bzw
.Nachrichtensendung Erw

ähnung
finden

w
ürden.

Private
79733 Görw

ihl
296

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren

Um
w

eltausw
irkungen.

Das geplante Abbaugebiet stellt eine Erw
eiterung angrenzend an einen bestehenden

Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter einer Hangkulisse zum
Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich. Der Hangkulisse kom

m
t

abschirm
ende W

irkung hinsichtlich von Lärm
im

m
issionen zu.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die Abstände zur
W

ohnbebauung ggf. angepasst und/oder w
eitere Verm

eidungs-/M
inim

ierungs- und
Schutzm

aßnahm
en festgelegt, w

ie z.B. bestim
m

te Sprengtechniken und -param
eter.

050/03
W

ird
die

Situation füruns
Niederw

ihlerdurch die
Fortschreibung des

Teilregionalplans
auch

nur annähernd
besser? W

ird
das

Dorfvon
den

Belastungen der vergangenen Jahre
befreit? Sind

w
irBürger genauso

schützensw
ertw

ie Natur und Boden?

Private
79733 Görw

ihl
297

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen. Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein
autom

atisch ein Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen
eingeräum

t; vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

.
für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des
W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine

sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für

die Betrachtung m
öglicher Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger
Rohstoffvorkom

m
en, die nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden

sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an diesem
 Standort bereits Rohstoff abgebaut

w
ird.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

2
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
raum

nahe Alternativfläche w
äre m

it dem
 potenziellen Sicherungsgebiet W

T-01 SG
Albbruck (Albstraße)  auf Gem

arkung Albbruck zw
ar gegeben, w

iderspricht aber dem
regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw

eiterung
am

 bestehenden Abbaustandort -  an dem
 sich auch die Aufbereitungsanlagen des

Granitw
erks befinden -  sow

eit dieser genehm
igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts

W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord) m

it Verlagerung nach  Albbruck
(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte,
insbesondere aufgrund kum

ulativer W
irkungen im

 Falle der Realisierung der
Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstraße für das FFH-Gebiet „Alb zum

 Hochrhein
“ kann der Bereich nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden.  Im

 Planungsverlauf
w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe geprüft. Sie bezogen

sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich höherer Konflikte in
Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde Süd) aufgrund der vorgenannten erheblichen Beeinträchtigungen

des Natura2000-Gebietes durch kum
ulative Effekte zum

 jetzigen Zeitpunkt keine
Alternative zum

 Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord) dar.

Das Gebiet Albhalde Süd w
ird daher als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG (Albhalde Nord)

w
urde  nach Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - von seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en, erforderliche Abstände zur W
ohnbebauung

sow
ie w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich sow

ie Schutzm
aßnahm

en und
Anforderungen an Sprengtechniken und -param

eter bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

050/04
W

irbedenken,w
irreden hier über den

Abbau von
Granit.Einern

Rohstoff, der auch
in

anderen
Bereichen vorkom

m
t.Es handeltsich nicht um

den
Abbau

Seltener Erden,die
dringend

benötigtw
erden.

Private
79733 Görw

ihl
298

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Kenntnisnahm
e

3
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
050/05

Die
Verlagerung

derAbbaugebiete
in

nördliche
oder südliche unbew

ohnte
Bereiche istlt.

Ihren
Ausführungen

nicht m
öglich.Im

Norden
sprechen w

irtschaftliche
Belange des

Unternehm
ens

dagegen,im
Süden

„m
ögliche"W

echselw
irkungen

zu
der bereits

gesperrten
Albtalstraße.Es

scheint,als w
äre

die Bevölkerung
im

 W
esten

die Größe,die
am

w
enigsten

schützensw
ertist.

Private
79733 Görw

ihl
299

Standort:
W

T 03-AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord), W

T-01 SG
Albbruck (Albstraße),
W

T-04 SG
 G

örw
ihl

(N
iederw

ihl, Albhalde
Süd)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspräche aber u.a.

dem
 regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven am

bestehenden Standort, an dem
 sich auch die Aufbereitungsanlagen des Granitw

erks
befindet. Eine Aufgabe des Standorts W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it

Verlagerung nach  Albbruck (Albstraße) hätte auch eine kostenintensive Verlegung der
Aufbereitungsanlage zur Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it
auch w

eiterhin stattfinden.

Für das potenzielle Sicherungsgebiet W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine

4
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte,
insbesondere aufgrund kum

ulativer W
irkungen im

 Falle der Realisierung der
Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstraße für das FFH-Gebiet „Alb zum

 Hochrhein
“ kann der Bereich nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden.  Im

 Planungsverlauf
w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe geprüft. Sie bezogen

sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich höherer Konflikte in
Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde Süd) aufgrund der vorgenannten erheblichen Beeinträchtigungen

des Natura2000-Gebietes durch kum
ulative Effekte zum

 jetzigen Zeitpunkt keine
Alternative zum

 Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord) dar.

Das Gebiet Albhalde Süd w
ird daher als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG (Albhalde Nord)

w
urde  nach Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - von seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en, erforderliche Abstände zur W
ohnbebauung

sow
ie w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich sow

ie Schutzm
aßnahm

en und
Anforderungen an Sprengtechniken und -param

eter bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

050/06
Dürfen

ein
Verband,derGesetzgeber, eine

Genehm
igungsbehörde

oder ein Unternehm
er

aufgrund
w

irtschaftlicherInteressen
die

Belastungsgrenze eines
ganzen

Dorfes
Private
79733 Görw

ihl
300

Kenntnisnahm
e

5
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
ausreizen? W

erküm
m

ert sich um
die Belange

derBevölkerung?

W
ir vertrauen

darauf, dass
Sie sich

w
eiteraufdie Suche

m
achen

und
eine

w
irklich für

„alle" akzeptable
Abbaufläche finden.

Den
ganzen Tag hatten

w
irheute hier in Niederw

ihl eine traum
hafte

Alpensicht.W
iralle

sollten künftige
Generationen vor den negativen

Ausw
irkungen

des Granitabbaus in
Tiefenstein unbedingtschützen.

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf geringe  Akzeptanz. Der Zugriff auf heim

ische Ressourcen sollte
idealerw

eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew
innungsstätten und

der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w
erden Transportw

ege
m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr verm
ieden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die Träger

der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die Festlegungen in

den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Aufgrund ihrer volksw

irtschaftlichen
Bedeutung ist die Pflicht zur planerischen Sicherung von Flächen zur Gew

innung
oberflächennaher m

ineralischer Rohstoffe im
 Landesplanungsgesetz (LPlG) verankert. Die

Regionalverbände legen anhand der w
issenschaftlich gew

onnenen Kenntnisse über
Rohstofflagerstätten und -vorkom

m
en

im
 Land in einem

 um
fassenden Abw

ägungsprozess
in den Regionalplänen regionalbedeutsam

e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und
Rohstoffvorkom

m
en als Gebiete für den Abbau von Rohstoffen (Abbaugebiete) und

Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkom
m

en (Sicherungsgebiete) fest.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen. Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein
autom

atisch ein Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen
eingeräum

t; vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

.
für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des
W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine

sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für

die Betrachtung m
öglicher Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger
Rohstoffvorkom

m
en, die nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden

sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an diesem
 Standort bereits Rohstoff abgebaut

w
ird.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des

6
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

050/07
W

irbitten Sie unseren
Einspruch zu prüfen und

erw
arten

gerne
Ihre Rückantw

ort. Grüße
aus dem

 Hotzenw
ald.

Private
79733 Görw

ihl
301

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

7
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

051/01
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und  die

Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke in

Tiefenstein
innerhalb

derangenom
m

enen
W

irkzone
von

300m
,ebenso

das Albtal
w

elches
derzeitgesperrtist w

egen
m

öglichem
Steinschlag.Ob

die Sprengungen
ursächlich

fürden
Felsabgang

istw
urde

bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihl liegtdie
angenom

m
ene

W
irkzone

von
300

m
 direkt

beiden
ersten

Häusern. Die
W

irkzone
von

300 m
ist jedoch

nur eine Annahm
e

und
hat

keinen
gesetzlichen Hintergrund.Die

W
irkzone

ist beibesonderen
Bedingungen

anzupassen.In
Niederw

ihlsind
auch

bei350 m
und darüberhinaus

erhebliche
Erschütterungen

vorhanden.Die
Gebäudeschäden

sind erheblich.

Private
79733 Görw

ihl
302

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
Felssturzzgefahr Albtal".

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger
im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw

aigen späteren Abbau
oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem

äß Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz
(BIm

SchG) ist hier ein Spreng- und Im
m

issionstechnisches Gutachten eines für dieses
Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender
Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew

endete
Sprengtechnik und -param

eter m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die Nachbarschaft
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

051/02
Bereits

jetztentstehen
durch

die
Sprengungen

und
den Abtransportdes

abgebauten
Granits

Erschütterungen
und

Staubem
issionen,die

zu
Schäden

beiM
enschen,an

Gebäuden
und

Straßen
führen.Die

Erw
eiterung

in
Richtung

Niederw
ihlbringt w

eitere
Staubim

m
ission,ein

Schutzw
ald

istnichtm
ehr vorhanden.

Ausw
irkungen

aufdie
Gesundheitdurch

Staub
und

Lärm
.

Private
79733 Görw

ihl
303

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat

der RVHB dem
 LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter
Form

 w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Auf die potenziellen Um
w

eltausw
irkungen des vorgesehenen Abbaugebietes W

T-03 AG
auf das Schutzgut  Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen w
ird  im

 Um
w

eltbericht
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
und dem

 Steckbrief (Um
w

eltbericht, Anhang 3, Landkreis W
aldshut) eingegangen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in Abbaugebiet fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende

Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher Vorhabensabgrenzungen,

Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom

pensations- und
Schutzm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger
im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw

aigen späteren Abbau
oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem

äß Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz
(BIm

SchG) ist hier ein Spreng- und Im
m

issionstechnisches Gutachten eines für dieses
Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender
Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew

endete
Sprengtechnik und -param

eter m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die Nachbarschaft
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Im
 Erläuterungsbericht zur Planung w

ird auf das Them
a Sprengungen im

 Kapitel
"Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" w

ird ebenfalls
auf das Them

a eingegangen:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung
(Geländeabschirm

ung, Betriebs-, Sprengzeiten, -verfahren, param
eter etc.) (Östlicher
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Siedlungsrand
Niederw

ihl, w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich im
 Albtal/Albtalm

ühle).

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

051/03
Verlustvon

Naherholungsräum
en.

Private
79733 Görw

ihl
304

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich für Verdichtungsräum

e und ihre Randzonen, in denen durch die Nachbarschaft zu
Siedlungen oder die Überlagerung von Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen

Raum
funktionen Zielkonflikte auftreten. Aber auch in anderen Räum

en kann es, durch
die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm

als sehr kleinräum
ige strenge

Standortgebundenheit nachgew
iesener und w

irtschaftlich abbauw
ürdiger Lagerstätten

und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Der Verlust von Naherholungsräum
en ist in die

Um
w

eltprüfung entsprechend den einheitlich angelegten Kriterien beim
 Schutzgut

"Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen" eingegangen.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen u.a. das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit,  das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten
Schutzgütern. Bew

aldete Flächen w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und
Em

pfindlichkeit in diesen Schutzgütern beachtet.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Das Abbaugebiet liegt im

 siedlungsnahen
Freiraum

 <
 750m

 - >
 300m

 und grenzt östlich an einen Erholungsw
ald der Stufe 2 an.

Durch die Reduzierung des Abbaugebietes um
 den Offenlandbereich w

urden die
Anregungen im

 Rahm
en des 1. Anhörungsverfahrens zur funktionalen Sicherung des

Freiraum
es und M

inim
ierung der landschaftlichen Überform

ung aufgenom
m

en. Die
Hinw

eise für die w
eitere Vorhabens- und Genehm

igungsplanung w
erden um

 einen
Hinw

eis auf das W
ohnum

feld ergänzt:
Die w

eitere Siedlungsentw
icklung Niederw

ihls und der zukünftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestim

m
t w

erden. Besondere Aufm
erksam

keit ist dabei dem
siedlungsnahen W

ohnum
feld (Kurz- und Feierabenderholung), der Erlebbarkeit der

Landschaft und der Sicherung der Durchgängigkeit des W
egenetzes zu widm

en.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener
Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
vorbehalten.

051/04
Unzum

utbare
Beeinträchtigung

derLebensqualitätund
Schäden

an
Gebäuden!

W
ertm

inderung derIm
m

obilien.
Private
79733 Görw

ihl
305

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Zur W
ertm

inderung:
Die Ausw

irkungen eines Plans auf den Verkehrsw
ert stellen nur dann unm

ittelbar einen
eigenständigen Abw

ägungsbelang dar, sow
eit sie das überplante Grundstück selbst

betreffen. Es gibt keinen allgem
einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen

Anspruch hat, vor jeglicher W
ertm

inderung seines Grundstückes bew
ahrt zu bleiben

(BVerw
G, Beschluss vom

 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
eingehalten w

erden m
üssen. So sind im

 Außenbereich nicht nur W
indkraftanlagen,

sondern auch z.B. Autobahnen, M
astställe, Kernkraftw

erke und Abfallhalden usw
.

zulässig.

051/05
2. SchutzgutPflanzen,Tiere

und
biologische

Vielfalt
Naturschutzgebiete

liegen
innerhalb

des
überplanten

Bereiches.In
Ihrem

 Um
w

eltbericht
zurPlanung

stehtklar„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische Störw
irkung können

entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

Private
79733 Görw

ihl
306

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Im
 Rahm

en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urde die Fläche W
T-03 AG

nochm
als vertieft geprüft und gesam

träum
lich bew

ertet. Details hierzu sind dem
 Entw

urf
sow

ie den dazugehörigen Unterlagen zu entnehm
en. Dies betrifft auch die Hinw

eise für
die w

eitere/spätere Genehm
igungsplanung (S. 26).

Von der regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten zum
 Abbau bzw

. zur
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG/§28 LNatSchG BW

) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im
regionalplanerischen Konzept zur Erstellung des Planes "Auschlusskriterien" dar, d.h. es
gibt im

 Entw
urf des Planes keine Überlagerung eines Naturschutzgebietes m

it einem
Vorranggebiet für den Abbau.

Der W
ildtierkorridor verläuft östlich des Gebietes und w

ird von durch das vorgesehene
Abbaugebiet nicht unterbrochen.

Das Verschlechterungsverbot betrifft Natura2000-Gebiete. Die Belange von Natura2000
und deren Betroffenheit w

urden für jedes potenzielle Abbaugebiet gutachterlich geprüft
(vgl. Um

w
eltbericht, Anhang 2: M

ethodisches Vorgehen der ebenenspezifischen Prüfung
der Natura2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes).
Die Ergebnisse w

urden der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde vorgelegt und
in einem

 eigenständigen Term
in diskutiert. Für das Abbaugebiet W

T-03 AG können
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen
jedoch m

öglich. Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender
Planungs- und Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die

Erhaltungs- und Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-
Gebietskulisse nachzuw

eisen. (siehe Um
w

eltbericht, Anhang 3, Steckbriefe Landkreis
W

aldshut, S. 34)

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern oder auch neue
Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge des
Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Im

 Rahm
en der Erstellung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urden alle Flächen

nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG
w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten,
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf.

erforderlicher vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

051/06
3. SchutzgutW

asser
Im

Planentw
urfw

ird
dieserAspektkom

plettignoriert, „Keine
Betroffenheit".Abw

ässer
vom

Steinbruch
gehen

ungeklärtin
Ufergebiete

der Alb
und von

laufen
dortdurch

m
ehrere

Sickerteiche
in die Alb.Das

W
asseristschlam

m
ig

und
enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Private
79733 Görw

ihl
307

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines einheitlich
auf die gesam

te Region anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter

(siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26)..

Die Frage des Um
gangs m

it Prozess- und Abw
ässern, die Festlegung von M

aßnahm
en

zum
 Schutz des Grundw

assers und der Oberflächengew
ässer sind nicht Gegenstand der

regionalplanerischen Standortsicherung sondern der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem

LRA W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter Form

w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

051/07
Aus

den
angeführten

Gründen
lehnen w

irden o.g. Planentw
urf ab.

Private
79733 Görw

ihl
308

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

055/01
hierm

it m
öchten w

ir Ihnen unsere Einw
ände und Bedenken begründet darlegen:

1) Der Betrieb des Steinbruchs hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, daß Schäden
und Risse an den Häusern in Niederw

ihl auftraten. Das w
eitere Heranrücken des

Abbaugebietes an das Dorf w
ird die schon jetzt bestehende Beeinträchtigung erheblich

erhöhen. Die zugrundegelegte W
irkzone von 300 m

 ist ohne gesetzlichen Hintergrund
w

illkürlich gew
ählt und grenzt direkt an die ersten Häuser des Dorfes. In Tiefenstein

liegen sogar Häuser und eine Brücke innerhalb dieser Zone. Es w
ird außer Acht gelassen,

daß bei Abbau von Rohstoffen, der m
it Sprengungen verbunden ist, eine w

eitaus größere
Schutzzone für Anw

ohner einzuräum
en w

äre.

2)Erw
iesenerm

aßen w
erden bei Sprengungen Staub und Schadstoffe freigesetzt. Das in

Granit enthaltene Radon, also ein krebserregender Stoff , w
ird verstärkt abgegeben. Der

Steinbruch führt nicht nur zu einer Einschränkung der Lebensqualität, sondern w
irkt sich

auch negativ auf die Gesundheit aus.

3)Der dauerhafte Lärm
, der bereits jetzt das einstm

als idyllische Albtal zerstört, w
ürde bei

einer w
eiteren Annäherung an Niederw

ihl das gesam
te Dorf beeinträchtigen. Der früher

vorhandene W
ald ist bis auf w

enige Bäum
e abgeholzt, w

eiterer gesunder Buchenbestand
soll ebenfalls vernichtet w

erden. Eine natürliche Barriere ist dann überhaupt nicht m
ehr

existent

Private
79733 Görw

ihl
309

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

zu 1)
Die Grem

ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m
it dem

 Them
a der

Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz sind im

 nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren durchzuführen und die Abstände auf Vorhabensebene
anschließend ggf. anzupassen.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300m
 gem

.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320m
,

Niederw
ihl ≥

ca. 370m
). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich

(Bebauung Albtalm
ühle) w

ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist jedoch

deutlich geringer (<
 50m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

 Albtal
hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w
eitgehend hinter
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
der abschirm

enden Talflanke zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

zu 2)
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken

bezüglich der Freisetzung von Radon beim
 Granitabbau sow

ie der Radonkonzentration in
Grund- und Oberflächenw

asser und m
öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew

orfen
w

orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

zu 3)
Die Bew

ertung der Lärm
em

issionen und die Berücksichtigung des Faktors Luftreinhaltung
erfolgt entsprechend des regionalen M

aßstabs generalisierend über bestim
m

te
M

indestabstände. Dazu w
urde vom

 RVHB, w
ie in der Planungspraxis üblich, der

Abstandserlass Nordrhein-W
estfalens als allgem

ein anerkannte Fachkonvention
herangezogen. Dem

nach ist ein Schutzabstand von 300 m
 zu reinen W

ohngebieten bei
Anlagen im

 Tagesbetrieb ausreichend. Aufgrund der Anregungen zum
 1.

Anhörungsentw
urf w

urde das Abbaugebiet im
 2. Anhörungsentw

urf um
 den

Offenlandbereich reduziert um
 die landschaftliche Veränderung gegenüber dem

 östlichen
Siedlungsrand von Niederw

ihl zu m
inim

ieren. Die Frage der Erhaltung eine Baum
kulisse

ist Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

zu 1-3)
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

055/02
4)Die jahrelange Sperrung der Albtalstraße w

egen m
öglichem

 Steinschlag darf kein
Dauerzustand bleiben. Bis heute ist nicht untersucht w

orden, ob die Sprengungen im
Steinbruch m

itverantw
ortlich für die Felsabgänge sind.

Private
79733 Görw

ihl
310

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Der RVHB ist m
it dieser Fragestellung nach der 1. Anhörung auf das Landesam

t für
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zugegangen:
Zu dieser Frage kann das LGRB, m

angels fehlendem
 Beratungsauftrag, keine

gutachterliche Stellungnahm
e abgegeben. In dem

 Zusam
m

enhang w
ird auf die

Verw
altungsvorschrift des Um

w
eltm

inisterium
s über die Aufgaben des Geologischen

Dienstes im
 Regierungspräsidium

 Freiburg vom
 14. Dezem

ber 2011 – Az.: 23-4700/131 –
(GABl 2012, S. 33) verw

iesen.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
Felssturzzgefahr Albtal".

Albtalstraße und das im
 1. Anhörungsentw

urf vorgesehene Abbaugebiet Albhalde Süd
liegen teilw

eise im
 FFH-Gebiet ""Alb zum

 Hochrhein". Aufgrund der anzunehm
enden

kum
m

ulierenden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch die
Felssicherungsm

aßnahm
en sow

ie einem
 potenziellen Abbau Albhalde Süd w

urde -
zugunsten der Felssicherungsm

aßnahm
en - auf das Abbaugebiet verzichtet bzw

. zu
einem

 Sicherungsgebiet um
gestuft.

055/03
5)Die ungeklärte W

assereinleitung vom
 Steinbruch in die Alb ist bereits heute ein Skandal.

Schlam
m

 und Öl w
irken auf die Um

w
elt ein. Diese M

ißstände w
ürden durch eine

Erw
eiterung des Abbaugebietes m

assiv verstärkt.

Private
79733 Görw

ihl
311

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Abbauvorhaben erforderliche Genehm
igungsverfahren. Dieses w

ird von den
Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplans Rohstoffsicherung
(siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine Einzelprüfung des Vorhabens
sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen Um

w
eltw

irkungen potenzieller Abbau-
bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines einheitlich auf die gesam
te Region anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)

als auch der Aggregation zu einer Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26).

Die Frage des Um
gangs m

it Prozess- und Abw
ässern, die Festlegung von M

aßnahm
en

zum
 Schutz des Grundw

assers und der Oberflächengew
ässer sind nicht Gegenstand der

regionalplanerischen Standortsicherung sondern der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem

LRA W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter Form

w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

055/04
6)Naherholungsgebiete, W

ald- und W
anderw

ege sind durch den Steinbruch bereits zerstört
w

orden. Dazu kom
m

t, daß das eigentliche Sperrgebiet w
eitgehend ungesichert ist. M

an
kann ungehindert bis an die Abbruchkante laufen, so daß Fam

ilien m
it Kindern einer

ständigen Gefahr ausgesetzt sind. Ein w
eiteres Heranrücken an das Dorf ist

unverantw
ortlich.

Private
79733 Görw

ihl
312

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Der Verlust von Naherholungsräum
en ist in die

Um
w

eltprüfung entsprechend den einheitlich angelegten Kriterien beim
 Schutzgut

"Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen" eingegangen.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen u.a. das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit,  das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten
Schutzgütern. Bew

aldete Flächen w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und
Em

pfindlichkeit in diesen Schutzgütern beachtet.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Das Abbaugebiet liegt im

 siedlungsnahen
Freiraum

 <
 750m

 - >
 300m

 und grenzt östlich an einen Erholungsw
ald der Stufe 2 an.

Durch die Reduzierung des Abbaugebietes um
 den Offenlandbereich w

urden die
Anregungen im

 Rahm
en des 1. Anhörungsverfahrens zur funktionalen Sicherung des

Freiraum
es und M

inim
ierung der landschaftlichen Überform

ung aufgenom
m

en. Die
Hinw

eise für die w
eitere Vorhabens- und Genehm

igungsplanung w
erden um

 einen
Hinw

eis auf das W
ohnum

feld ergänzt:
Die w

eitere Siedlungsentw
icklung Niederw

ihls und der zukünftige Rohstoffabbau sollten
aufeinander abgestim

m
t w

erden. Besondere Aufm
erksam

keit ist dabei dem
siedlungsnahen W

ohnum
feld (Kurz- und Feierabenderholung), der Erlebbarkeit der

Landschaft und der Sicherung der Durchgängigkeit des W
egenetzes zu widm

en.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener
Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
vorbehalten.

055/05
7)Bereits bestehende Naturschutzgebiete w

erden in der Planung ignoriert. Das
Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. l Bundesnaturschutzgesetz w

ird außer Acht
gelassen. Da ein Steinbruch selbstverständlich nichts m

it Naturschutz zu tun hat und eine
Verschlechterung zw

angsw
eise einträte, kann eine Erw

eiterung nur abgelehnt w
erden.

Private
79733 Görw

ihl
313

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Von der regionalplanerischen Festlegung von Vorranggebieten zum
 Abbau bzw

. zur
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im

 regionalplanerischen Konzept zur
Erstellung des Planes "Auschlusskriterien" dar, d.h. es gibt im

 Entw
urf des Planes keine

Überlagerung eines Naturschutzgebietes m
it einem

 Vorranggebiet für den Abbau.

Das Verschlechterungsverbot betrifft Natura2000-Gebiete. Die Belange von Natura2000
und deren Betroffenheit w

urden für jedes potenzielle Abbaugebiet gutachterlich geprüft
(vgl. Um

w
eltbericht, Anhang 2: M

ethodisches Vorgehen der ebenenspezifischen Prüfung
der Natura2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes).
Die Ergebnisse w

urden der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde vorgelegt und
in einem

 eigenständigen Term
in gegengeprüft. Für das Abbaugebiet W

T-03 AG können
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen
jedoch m

öglich. Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender
Planungs- und Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die

Erhaltungs- und Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-
Gebietskulisse nachzuw

eisen. (siehe Um
w

eltbericht, Anhang 3, Steckbriefe Landkreis
W

aldshut)

W
eitere Schutzgebietskategorien w

urden im
 Rahm

en der Um
w

eltprüfung in der Planung
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
berücksichtigt.
Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en w

ährend und nach Beendigung des Abbaus lassen sich die
Lebensbedingungen für die Tiere, Pflanzen und Lebensgem

einschaften zudem
längerfristig sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch

Sukzessionsflächen, die im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte

unterschiedlich w
eit in ihrer natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können
hochw

ertige Lebensräum
e entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten
eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden

Kulturlandschaft einnehm
en.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Albtal

nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach der 2.
Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau
in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Am
 Abbaugebiet W

T-03
AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensations- und Schutzm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

055/06
8)Eine Erw

eiterung des Steinbruchs liegt in keinem
 übergeordneten nationalen Interesse.

W
ährend die Bürger Einbußen in ihrer Lebensqualität und W

ertverluste ihrer Im
m

obilien
hinnehm

en m
üßten, w

ürden die Profitinteressen des Steinbruchbetreibers unterstützt. Es
kann nicht sein, daß der Bürgerschutz nachrangig behandelt w

ird.

Aus diesen Gründen lehne ich den obengenannten Planentw
urf ab.

Private
79733 Görw

ihl
314

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden. Die Sicherstellung einer
bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m

it oberflächennahen Rohstoffen ist
zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und som

it übergeordnetes
Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w

ird. Die Rohstoffindustrie ist eine
bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw

eckende. Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in
jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein Vorrang vor anderen w

ichtigen
Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist in Konfliktfällen bei
beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m
it

Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der Siedlungsentw

icklung, eine
Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung erforderlich (siehe
Um

w
eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w

ie auch das Schutzgut "M
ensch und

m
enschliche Gesundheit" w

erden in die Abw
ägung m

it einbezogen und m
it ihrem

jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

058/01
Einw

ände zum
 2. Entw

urf «Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächenna- be Rohstoffe
für die Region Hochrhein-Bodensee» vom

 06.04.2020

Änderungsvorschlag: Das
Vorranggebiet

• W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl,Albhalde

Nord)Görw
ihl sollvollständig

aus
dem

Teilregionalplan
gestrichen w

erden.

Begründungen:

Private
79733 Görw

ihl
315

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

1. Das
GebietW

T-03 AG
unterschreitet die

300 m
-Grenze zur nächsten

W
ohnung:

3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um
w

eltausw
irkungen

ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m
ittel- bis

langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst geringen negativen
Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen
Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu Siedlungsflächen (W
ohn-

/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320  m
,

Niederw
ihl ≥

ca. 370 m
). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich

(Bebauung Albtalm
ühle) w

ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist jedoch

deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

 Albtal
hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w
eitgehend hinter

der abschirm
enden Hangkulisse zum

 Albtal und den w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre.  Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensations- und Schutzm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

058/02
2.   Gegen den Grundsatz G1 w

ird verstossen (Zitat: Daher sind auch bei der
vorsorgenden Sicherung und Gew

innung von oberflächennahen  Rohstoffen die
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, ein hohes M

aß an Lebens- und
Um

w
eltqualität anzustreben):

Ein hohes M
ass an Lebensqualität ist bereits durch die bestehenden Steinbruchtätigkeiten

im
 Um

kreis von rund 2 km
 nicht gew

ährleistet. Es entbehrt jeglicher rechtli-chen
Grundlage eine W

irkzone von 300m
 aus Nordrhein-W

estfahlen zu adaptieren, w
o dort

doch gar kein Granit abgebaut w
ird. In Nordrhein-W

estfahlen w
erden Schiefer, Tone und

sonstige Sedim
ente abgebaut, in denen die Erschütterungen erheblich gedäm

pfter
ablaufen. Granitische Gesteinsverbände reagieren w

esentlich rigider auf eine tektonische
Beanspruchung als m

etam
orphe Gebirge. (Quelle: Stober 1995) Die P-W

elle oder Pri-
m

ärw
elle schw

ingt in Ausbreitungsrichtung (Longitudinalw
elle) „Es handelt sich dabei um

eine Verdichtungsw
elle (auch: Druck- oder Kom

pressionsw
elle) . In der Erdkruste liegt

die Geschw
indigkeit der P-W

ellen typischerw
eise zw

ischen 5000 bis 7000 m
/s, in

oberflächennahen Schichten, insbesondere  in Sedim
enten, ist die Geschw

indigkeit
teilw

eise  auch deutlich niedriger (zum
 Vergleich: P-W

ellengeschw
indigkeit  in Luft ca.

340 m
/s, in Granit ca. 5000 m

/s, in W
asser ca. 1500 m

/s) (Quelle: w
w

w
.lgb-rlp.de). Die

höhere Geschw
indigkeit bew

irkt auf die Gebäude eine höhere Beschleunigung. Gem
äss

der Form
el F =

m
· a w

irkt folglich auf Gebäude über Granit eine höhere Kraft, w
as in

Erschütterun-gen und Schäden resultiert. Aus diesem
 Grund kom

m
t in Bayern, w

o viel
Granit abgebaut w

ird, eine W
irkzone von 800m

 zur Anw
endung. W

ir verlangen, dass hier
der gleiche M

aßstab angelegt w
ird.

Private
79733 Görw

ihl
316

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle,
planungsrechtlich kein W

ohngebiet) w
ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von

300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist

jedoch deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

Albtal hin aufw
eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend
hinter der abschirm

enden Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender
Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew

endete
Sprengtechnik und -param

eter m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die Nachbarschaft
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.
Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die Abstände zur W
ohnbebauung ggf.

angepasst und/oder w
eitere Verm

eidungs-/M
inim

ierungs- und Schutzm
aßnahm

en
festgelegt, w

ie z.B. bestim
m

te Sprengtechniken und -param
eter.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der

Betroffenheiten, konkreter räum
licher Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben
dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

058/03
3. Ich zitiere den Abw

ägungsvorschlag des Planungsausschusses:
«Im

 Rahm
en des nachgeordneten Genehm

igungsverfahrens  w
ird gem

äß dem
Bundesim

m
issions-schutzgesetz (Blm

SchG} ein Spreng- und lm
m

issionstechnisches
Gutachten eines für dieses Sach-gebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen  auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen. »

Die nachgeordneten Genehm
igungsverfahren w

urden in der Vergangenheit äusserst
schlam

pig durchgeführt:
o

Rekultivierungs- und Ausgleichsm
assnahm

en w
urden nicht überw

acht oder
deren Fehlen geahndet.
o

Ein illegal gebauter Zaun im
 Aussenbereich w

urde nicht geahndet, sondern
vom

 Landratsam
t sogar als sinnvoll  erachtet.

o
Die genehm

igende Behörde ist personell w
egen persönlicher Verflechtung m

it
dem

 Abbauunternehm
er

             befangen! Diese Person dürfte niem
als solch w

eittragende Entschei-dungen
fällen!
o

Die genehm
igende Behörde hat an einem

 30. Dezem
ber nachträglich eine

Abbaugenehm
igung erteilt.

o
Die bereits erfolgten Erschütterungsm

essungen erfolgen nicht nach DIN.

Aus diesen Gründen ist unser Vertrauen in die Genehm
igungsbehörde vollkom

m
en

zerstört. Ausserdem
 sind nicht nur Grenzw

erte m
assgebend, sondern auch das subjektive

Em
pfinden der Bew

ohner. Dass ein Abbau im
 Konsens m

öglich ist, zeigen Beispiele aus

Private
79733 Görw

ihl
317

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Ausführungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung

sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu
Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen

Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Bereits im
 Rahm

en der 1, Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Niederkleen, Otterbein und der Schw

eiz, w
o die Erschütterungen m

it ca. 0,6 m
m

/s um
den Faktor 5 unter dem

 Grenzw
ert liegen, auch bei plutonitischem

 Gestein.

058/04
4. Gegen G1 w

ird w
eiterhin verstossen (Zitat: Natur und Landschaft sollen nur im

unbedingt notw
endigen Um

fang durch den Rohstoffabbau in Anspruch genom
m

en und
deren Funktionen erhalten w

erden. Unverm
eidbare Beeinträchtigungen m

üssen
ausgeglichen w

erden. Bei Abbauverfahren soll darauf hingew
irkt w

erden, dass
Belastungen für die Bevölkerung m

öglichst geringgehalten w
erden).

Ausserdem
 w

ürde das Gebiet W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde  Nord) in einem

W
aldbiotop  und Landschaftsschutzgebiet  liegen. Letzteres ist im

 Um
w

eltbericht nicht
erw

ähnt. Ausserdem
 befürchten w

ir einen Artenschw
und  durch das Vorrücken entlang

der FFH- und Vogelschutzgebiete.

Private
79733 Görw

ihl
318

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en im
 1. Anhörungsverfahren die Abschichtungsm

öglichkeit nicht
abschließend beurteilt w

erden konnten eine w
eitergehende ebenenspezifische Prüfung

der Natura2000- und artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen
Inform

ationsgrundlagen zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen
durchgeführt. In die Prüfung w

urden säm
tliche bekannten naturschutzfachlichen

Inform
ationsgrundlagen, auch W

aldbiotope eingestellt. Es liegen - auch nach der 2.
Anhörung - vonseiten der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend

ausgeschlossen w
äre.

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern oder auch neue
Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge des
Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en.

Auf das  Landschaftsschutzgebiet LSG "Albtal (Unterlauf der Hauensteiner Alb)" w
ird  im

Um
w

eltbericht (siehe Steckbriefe zu den Vorrranggebieten) beim
 Schutzgut Landschaft

Bezug genom
m

en. Das vorgesehene Abbaugebiet liegt  nicht im
 Landschaftsschutzgebiet

sondern grenzt an dieses an.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensations- und Schutzm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

058/05
Unverm

eidbare
Beeinträchtigungen,w

ie das
W

egfallen von zw
eiRundw

egen
(hellrote

und dunkelrote
M

arkierung)
w

urden vom
Betreibernurin

einem
Fall, und das

in
sehr

schlam
pigerAusführung, ausgeglichen.

Dem
GebietW

T-03
AG

w
ürde derletzte verbleibende

Rundw
eg östlich von

Niederw
ihl

Private
79733 Görw

ihl
319

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

Kenntnisnahm
e,

Bei den benannten W
egen handelt es sich nicht um

 gekennzeichnete Rad- und
W

anderw
ege sondern um

 W
ege innerhalb des siedlungsnahen W

ohnum
feldes.  Zur

Durchgängigkeit des W
ander-/Radw

egenetzes w
erden im

 Genehm
igungsverfahren   ggf.

erforderliche Verlegungs-/Sicherungsm
aßnahm

en festgelegt.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

und som
itdie

letzte Zufahrtsm
öglichkeit zu

den W
aldgrundstücken

zum
 Opfer fallen

(violette
M

arkierung).

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

058/06
Es

w
urde

in
den letzten

Jahrzehnten
beim

Abbauverfahren
in

keinerW
eise

daraufhingew
irkt,dass die Belastungen

für die Bevölkerung
geringgehalten

w
erden.Der

Steinbruchbetreiberverw
endetkein

schonendes
Sprengm

ittel.W
irhaben eherden

Verdacht, dass
beiBedarfunzulässig

grosse
Sprengladungen

zum
Einsatz

kom
m

en.

Private
79733 Görw

ihl
320

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA  W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Im
 Erläuterungsbericht zur Planung w

ird auf das Them
a Sprengungen im

 Kapitel
"Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung" w
ird ebenfalls

auf das Them
a eingegangen:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung
(Geländeabschirm

ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.) (Östlicher
Siedlungsrand
Niederw

ihl, w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich im
 Albtal/Albtalm

ühle).

058/07
M

iteinem
 Fortschreiten derAbbaugebiete

in
w

estlicherRichtung
w

erden
die

Erschütterungen
naturgem

äss
zunehm

en.

Dergeplante
Abbau in

«Trogform
»

w
ird

sich
noch

negativeraufdie Erschütterungen
ausw

irken.Grund:DerDruck
derSprengung kann

nichtaufbreiterFlanke
entw

eichen,
sondern istvon Gestein

eingekreist. Folglich
w

ird der Druck
noch

m
ehrin

das um
liegende

Gestein
geleitet.

Private
79733 Görw

ihl
321

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 066 / 23  (lfd. Nr. 365)

058/08
Bereits

jetztist der geforderte
W

aldstreifen
oberhalb der Abbaukante

nicht m
ehr

durchgehend vorhanden.Es ist rein
zeitlich

nichtm
ehr m

öglich,einen
W

aldstreifen
in

geforderterFunktion
und

M
ächtigkeitw

iederanzulegen.

Private
79733 Görw

ihl
322

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen
Sicherung des Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.

Die Frage der Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter
Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich nach §9 bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der

w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

058/09
W

ir bestehen auf die Einhaltung Gem
äß im

 Regionalplan 2000 form
ulierten Plansatz

3.2.1 (Z): Zitat: ...die in der Raum
nutzungskarte dargestellten Vorranggebiete für

Naturschutz und Landschaftspflege (ehem
. Bezeichnung: Schutzbedürftige Bereiche für

Naturschutz und Landschaftspflege/regionale  Biotope) zu erhalten.

Private
79733 Görw

ihl
323

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Bei den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege im
 Regionalplan 2000

handelt es sich um
 regionalplanerische Festlegungen, d.h. die Festlegung erfolgt durch

den Regionalverband. Eine Änderung dieser Gebiete im
 Rahm

en von
Planfortschreibungen und entsprechenden Verfahren obliegt som

it dem
 Regionalverband

als Plangeber im
 Rahm

en seiner Abw
ägung.

Die  Belange von Naturschutz und Landschaftspflege sind im
 Schutzgut Tiere, Pflanzen

und biologische Vielfalt, in der Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und des strengen Artenschutzes ebenenentsprechend auf Grundlage der bei
den Naturschutzbehörden verfügbaren Inform

ationsgrundlagen bearbeitet. Die
Ergebnisse der naturschutzfachlichen Prüfung w

urden um
fassend m

it der Unteren und
der Höheren Naturschutzbehörde gegengeprüft. Die Ausw

eisung der Gebiete für
Naturschutz und Landschaftspflege im

 Regionalplan 2000 geht auf eine selektive
Biotopkartierung und Bew

ertung (Eigenartigkeit und Schutzbedürftigkeit) der
Landesanstalt für Um

w
eltschutz (LfU, jetzt LUBW

) aus den Jahren 1984-1988 zurück, die
in dieser Form

 nicht m
ehr aktuell ist. Inzw

ischen liegen neuere Biotopkartierungen und
naturschutzfachliche Inform

ationsgrundlagen vor, die in der Planung berücksichtigt
w

urden (siehe Um
w

eltbericht zum
 Teilregionalplan).

Im
 Ergebnis stehen der Planung prognostisch keine unüberw

indbaren
naturschutzfachlichen und -rechtlichen Hindernisse entgegen (siehe auch
Stellungnahm

en der Unteren und der Oberen Naturschutzbehörde).

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen.
Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

An dem
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der im

 Rahm
en der 2. Anhörung

erfolgten Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten und das

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege entsprechend überarbeitet.

058/10
5. Der Um

w
eltberichtist in

m
ehreren

Punkten lückenhaftund
zeigtnicht in

vollem
Um

fang
das

Konfliktpotentialauf. Folglich istdie Gesam
tbew

ertung/Einstufung
der

Um
w

eltkonflikte
falsch.

Schutzgut Bevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen:
Die Ausw

irkungen w
ie

unterZif-er2
beschrieben

w
erden überhaupt nichtaufgeführt. Ein

Vorrücken
des

Abbaugebietes w
ürde

die
jetzigen

negativen
Ausw

irkungen noch
verstärken. Nach

unsererEinschätzung
und

der hierdargelegten Ausw
irkungen

liegen
"besonders erheblich negative" Um

w
eltausw

irkungen
beim

SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen
vor.

SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen:
Das

GebietW
T-03

AG
Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde

Nord) w
ürde

nördlich in
ein

Seitental
der Alb

reichen.Der Lärm
des

Steinbruchs w
ürde

dortvom
 Tal nach Niederw

ihl und
Tiefenstein w

eitergeleitet.Das
w

urde
im

Um
w

eltberichtnicht erkannt.

SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt:

Das
Grüne

Besenm
oos

kom
m

tauch
im

 GebietW
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde

Nord)vor. Dies
w

urde
im

Um
w

eltberichtnichterw
ähnt.

SchutzgutW
asser:

Das
GebietW

T-03
AG

Görw
ihl(Niederw

ihl,Albhalde Nord)w
äre

im
 Norden

ca.50 m
,von

einem
Fliessgew

ässerund
zw

eiStillgew
ässern

entfernt.Beides
ist als

W
aldbiotop

kartiert.
Die

Beeinträchtigungen
auf diese

Biotope sind im
Um

w
eltberichtnichtberücksichtigt.

SchutzgutKultur-und
Sachgüter:

Die
Häuserin

Niederw
ihlhaben

häufig
Risse.In

anderen
Dörfern

in
derUm

gebung
ist

dies
so

nichtderFall(Herleitung
siehe

Ziffer2).Die Sprengungen
haben

das
gleiche

Potentialw
ie

die
Erschütterung

eines
Erdbebens

in
der Grössenordnung

Stärke
3.

Unsere
Häusersind

ca.50-m
alpro Jahrsolchen

Erschütterungen
ausgesetzt.In den

oberen
Stockw

erken
derHäusersind

die
Erschütterungen

viel stärkerspürbar.W
ir

gehen
davon

aus,dass
derüberw

iegende
TeilderRisse

durch
die

Sprengungen
verursachtw

ird. Es
findetfolglich

eine
Beeinträchtigung

von
sonstigen Sachgütern

statt.
W

egen
derRisse

erleiden
die

Häusereinen
W

ertverlust.Es findetsom
it ein

Verlustvon
Sachgütern

statt.Die
derzeitdurchgeführten Erschütterungs-M

essungen sind
falsch

(auf
dem

Boden
anstattim

Obergeschoss,falsche
M

ethode
nach

DIN)
und kann

nichtfür
eine

Beurteilung
derBelastung

aufM
enschen

und
Gebäude

herangezogen w
erden!

Private
79733 Görw

ihl
324

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Des w
eiteren w

ird auf die Ausführungen zu den Teilnum
m

ern 1 und 2 dieser
Stellungnahm

e verw
iesen.

Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren. Konkrete im
m

issionsschutzrechtliche Anforderungen und
Schutzm

aßnahm
en  fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans sondern
sind Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung.

SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt/Natura2000/besonderer und strenger

Artenschutz
Auf Ebene der Regionalplanung w

erden keine Geländeerhebungen durchgeführt sondern
auf die  Inform

ationsgrundlagen der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde
zurückgegriffen. Die Ergebnisse der Erm

ittlung und Bew
ertung des Schutzgutes Tiere,

Pflanzen und biologische Vielfalt, prognostische bzw
. ebenenspezifischen Prüfung der

Natura2000 Verträglichkeit sow
ie des besonderen und strengen Artenschutzes w

urden
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

it der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde geprüft. Für das FFH-Gebiet können
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen
m

öglich.
Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen w

erden,
erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-M

aßnahm
en lösbar.

Die Abschichtung der Konfliktbew
ältigung auf die w

eitere Vorhabens-
/Genehm

igungsplanung ist für das Abbaugebiet W
T-03 AG unter der Voraussetzung

m
öglich, dass auf Ebene der Vorhabens-/Genehm

igungsplanung  eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt  und die m

ögliche Betroffenheit
artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44ff BNatSchG  und ggf. erforderlicher

Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) geprüft w

ird.
(siehe Um

w
eltbericht, Anhang 3).

Schutzgut W
asser

Die Erm
ittlung und Bew

ertung des Schutzgutes W
asser erfolgt entsprechend den Prüf-

und Bew
ertungskriterien Tabelle 18/19. Biotope und etw

aige Ausw
irkungen sind

Gegenstand des Schutzgutes Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt.
W

aldbiotop/Biotopschutzschutzw
ald bedingen m

aßgeblich die Einstufung der aus
regionaler Sicht erheblichen negativen Um

w
eltausw

irkungen.

Schutzgut Kultur- unnd Sachgüter
Kontrollen sow

ie tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz (Radon, Staub,

Sprengungen...) obliegen dem
 Landratsam

t als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA  W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

058/11
6. Von einer nachhaltigen Strategie

kann
im

Abbaugebietnichtdie Rede
sein.Der

Betreiber hatin den 1990erJahren
eine

bis
zu

8 m
m

ächtige Aufschüttung von
Abraum

oberhalb des
Steinbruchs vorgenom

m
en.Es handelt sich

um
 rund 20.000

Kubikm
eter.

M
ittlerw

eile
istder Abraum

m
it Kleingehölzen überzogen.DieserAbraum

befindetsich
im

GebietW
T-03.DerBetreiberm

üsste aberm
als m

itrund
1.300

LKW
-Fahrten

den
Abraum

um
lagern.

Private
79733 Görw

ihl
325

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Hinw
eis, der sich nicht auf die Planfortschreibung bezieht, w

ird zur Kenntnis
genom

m
en.

058/12
7. DerRegionalverband argum

entiert m
itderinternationalen

Verflechtung des
W

irtschaftsraum
 Hochrhein-Bodensee.Angeblich

m
uss

ein
Exportin die

Schw
eiz

stattfinden,w
eilim

Gegenzug 100%
 Zem

entaus
derSchw

eiz
im

portiertw
ürden.Das

stim
m

tnicht.Es
w

urden
in

den
vergangenen

Jahren
rund

5%
des

in
Deutschland

verbrauchten
Zem

ents
im

portiert.M
indestens

ein
Beispielistbekannt,bei dem

ein
Baum

arktin
derRegion

keinen
Schw

eizerZem
entim

Sortim
ent hat.

Private
79733 Görw

ihl
326

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Aussagen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

058/13
8. Angeblich

w
erden 16%

derabgebauten
Rohstoffsorten in

die
Schw

eiz
exportiert.

Private
327

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 12  (lfd. Nr. 326)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gem

äss
den Eindrücken

im
Steinbruch

vorOrtm
uss

der Exportanteildes
Steinbruchs

Tiefenstein m
indestens bei30-50%

liegen.Alle
LKW

,die
den

Steinbruch
in

südliche
Richtung

verlassen, m
üssen

die
Ortsdurchfahrt von

Schachen nutzen.Ortsdurchfahrten
w

idersprechen
den

Grundsätzen
der Regio-nalplanung.Ausserdem

sind
die

Strassen
von

Tiefenstein
nach

Schachen,durch
Schachen

und
bis

Albbruck
in

einem
erbärm

lichen
Zustand -vor allem

 verursachtdurch die
vielen

LKW
-Fahrten in die

Schw
eiz.Auch

deshalb
kann

es
sich

im
Falle

des
Tiefensteiner Steinbruchs nichtum

Rohstoff-sicherung
fürregionale

Zw
ecke handeln.

79733 Görw
ihl

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten  sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

Die Aufstellung von Lärm
aktionsplänen, die nach Blm

SchG  im
 Zuständigkeitsbereich der

Gem
einden liegt, bietet die M

öglichkeit zusätzliche Strategien und M
aßnahm

en zur
Lärm

m
in-de-rung und -ver-m

ei-dung hoch-   be-las-te-ter Bereiche zu entw
ickeln sow

ie
bisher ruhige Gebiete vor Lärm

zu-nah-m
en zu schützen.

058/14
9. Das

derzeitgenehm
igte

Abbaugebiet reichtnoch
fürviele

Jahre. Es
bietetdem

BetreiberPla-nungssicherheit.In seine
Planung

kann
derBetreiberauch

den
Abbau

auf
dergenehm

igten
Flä-che

rund 1
km

w
eiternördlich

im
Albtalm

iteinbeziehen.Fürden
StandortTiefenstein

aufden Gem
arkungen

Niederw
ihlund

Schachen
m

uss
in

absehbarerZeitein
Ende

in Sichtsein.W
irsind aufgrund

derhiergenannten
Argum

ente
nichtgew

illt,die
Nachteile

fürw
eitere

Jahrzehnte  in Kauf zu
nehm

en.

Private
79733 Görw

ihl
328

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m

it
oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Zudem

 ist
eine m

öglichst dezentrale Verteilung der Standorte in der Region anzustreben.

siehe zudem
 Stellungnahm

e-Nr. 050 / 05 (lfd. Nr. 299)

058/15
Fazit:Die

Genehm
igungsbehörde

und
derSteinbruchbetreiber haben

durch
ihre

Fehler,
ihrrück-sichtsloses

Verhalten,fehlende Kooperation
und

fehlenden
Dialog

säm
tliches

Vertrauen
verspielt. Daherbleibtuns

nurdie
M

öglichkeit,aufdiesem
W

eg
gegen

die
Erw

eiterung
des

Steinbruchs
vorzu-gehen.

Private
79733 Görw

ihl
329

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

059/01
nach dem

 ersten Anhörungsverfahren w
urde das geplante Abbaugebiet W

T-03 AG
verkleinert. Uns der Bevölkerung von Niederw

ihl m
öchte m

an das als Erfolg verkaufen!
Private
79733 Görw

ihl
330

Kenntnisnahm
e

33
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

059/02
Fakt aber ist, daß jede Erw

eiterung, ob verkleinert oder nicht, eine erneute große
Belastung für uns M

enschen, die Tiere, die Natur und natürlich nicht zuletzt für unsere
Häuser darstellt!

Bereits ohne diese Erw
eiterung sind die Schäden an unseren Gebäuden enorm

 hoch, daß
dies eine W

ertm
inderung darstellt, dürfte w

ohl klar sein. Die Grenze unserer
Belastbarkeit ist erreicht, deshalb darf es diese Erw

eiterung nicht geben!

Private
79733 Görw

ihl
331

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en
. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow

ie durch
Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche W

irkungen. Der
Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein

Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist
in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der

Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher
Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die
nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

059/03
Der W

ald, der für das geplante Abbaugebiet abgeholzt w
ird - dies ist bereits im

 Gang!! -
ist ein gesunder ökologisch w

ertvoller M
ischw

ald! Gerade in der heutigen Zeit, w
o ganze

W
älder sterben, sollte das eine Rolle in Ihrer Planung spielen!

Private
79733 Görw

ihl
332

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

059/04
In der Gem

einderatssitzung am
 19.10.2020 w

urde uns erklärt, daß es politisch nicht
vorgesehen ist, neue Abbaugebiete auszuw

eisen, sondern bestehende zu erw
eitern!

Aber auch Ihnen als planende Behörde m
uß doch klar sein, daß m

an nicht unendlich
erw

eitern kann! Es gibt Grenzen und die sind bereits überschritten!

Private
79733 Görw

ihl
333

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg (LEP) form

uliert unter Kapitel
5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m

öglichst vollständig abzubauen sind,
ehe ein neues Vorkom

m
en erschlossen w

ird.

Plansatz 1, Grundsatz 3 der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe
Rohstoffe folgt dem

 LEP entsprechend m
it der folgenden Form

ulierung: "Zur Reduzierung
des Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung bestehender Abbaustandorte in die Fläche
und in die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrie-render Raum

nutzungsansprüche,
Vorrang vor der Erschließung neuer Lagerstätten (Erw

eiterung vor Neuaufschluss).
Sow

eit es w
asserw

irtschaftlich vertretbar ist, sollen bestehende Abbaustandorte
m

öglichst in ihrer gesam
ten M

ächtigkeit abgebaut und dazu in Fläche und Tiefe erw
eitert

w
erden, bevor in neue Rohstoffvorkom

m
en eingegriffen w

ird."
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Im

 Rahm
en der Erstellung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urden alle Flächen nochm

als
geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird

w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

059/05
Obw

ohl es sicher nicht unsere Aufgabe als Bevölkerung ist, neue Abbaugegebiete zu
suchen, das ist Ihre Aufgabe, m

öchte ich das Augenm
erk auf den bereits bestehenden!

und genehm
igten! Steinbruch nördlich im

 Albtal richten: W
arum

 nicht dort eine
Erw

eiterung???

Dieser  Steinbruch  hat einen  w
esentlich grösseren  Abstand  zu  besiedelten  Flächen

und  es  gibt  dort genug  Granit  von  der  gleich  guten  Qualität!!  Und das w
äre dann

kein  Neuaufschluss! ! W
arum

 nicht dort eine Erw
eiterung??

Also nochm
al die Frage: W

arum

Private
79733 Görw

ihl
334

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich

Görw
ihl nochm

als geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte können nicht abschließend im
 regionalen

Prüfm
aßstab betrachtet w

erden. Es bedarf tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls
im

 nachfolgenden Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann

lediglich ein Hinw
eis auf eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das  Sicherungsgebiet W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) erfolgte im

 Zusam
m

enhang
m

it der Alternativenprüfung zudem
 eine vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der

Natura 2000-Verträglichkeit sow
ie des besonderen und strengen Artenschutzes. Im

Ergebnis sind artenschutzrechtliche Konflikte sow
ie erhebliche Beeinträchtigungen der

Natura 2000- Schutzgegenstände  zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen

w
erden. Die Konflikte erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs- und/oder vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

059/06
W

ir fordern die kom
plette Streichung des Abbaugebietes W

T-03 AG aus dem
Fortschreibungsplan!

Private
79733 Görw

ihl
335

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

065/01
hierm

it m
öchten w

ir erneut unsere Bedenken, Einw
ände und unsere Stellungnahm

en im
Allgem

einen bezüglich der Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe
Rohstoffe zum

 Ausdruck bringen. W
ir sind insbesondere vom

 Abbau im
 Tiefensteiner

Steinbruch und W
T-03 AG Görw

ihl (Albhalde Nord) betroffen. Unser W
ohnhaus steht ca.

700 m
 entfernt vom

 Steinbruch in Tiefenstein.
Nach Teilnahm

e an der öffentlichen Gem
einderatsitzung am

 19.10.2020 m
ussten w

ir
leider feststellen, dass w

eder unsere Bedenken und Fragen ausreichend beantw
ortet (für

die Beantw
ortung ist nicht im

m
er der Regionalverband verantw

ortlich) w
urden noch

w
urde das Schutzgut M

ensch in erforderlichem
 M

aße beachtet.

Private
79733 Görw

ihl
336

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

siehe Stellungnahm
e Nr. 065 / 02-07  (lfd. Nr. 337 ff)

065/02
Nach w

ie vor steht das Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl/Albhalde Nord unseres Erachtens
im

 krassen Gegensatz zum
 Grundsatz G1 ,,hohes M

aß an Lebens- und Um
w

eltqualität
anzustreben". Es kann doch nicht sein, dass das Abbaugebiet W

T-04 SG lediglich als
Sicherungsgebiet ausgew

iesen w
ird, w

eil dort die größeren Um
w

elt-- und
Naturschutzkonflikte gesehen w

erden, dafür aber der M
ensch als Schutzgut beim

Abbaugebiet W
T-03 AG total außer Acht gelassen w

ird. Verstehen Sie uns bitte nicht
falsch w

ir sind prinzipiell für den Natur- und Um
w

eltschutz, doch sollte m
an bedenken,

dass der M
ensch (der hier lediglich seinen W

ohnort und seine Heim
at hat) auch ein

schützensw
ertes W

esen ist.

Private
79733 Görw

ihl
337

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau

oberflächennaher Rohstoffe geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen.
Im

 1. Anhörungsentw
urf w

ar das Gebiet als Abbaugebiet vorgesehenen. Aufgrund der
erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte und der M

öglichkeit
kum

ulativer W
irkungen im

 Zusam
m

enhang m
it den geplanten Felssicherungsm

aßnahm
en

der ebenso im
 FFH-Gebiet „Alb zum

 Hochrhein“ verlaufenden Albtalsstraße kann das
Gebiet rechtlich nicht als Abaugebiet sondern zum

 jetztigen Zeitpunkt nur als  im
 2.

Anhörungsentw
urf w

eiterverfolgt w
erden.

Das Sicherungsgebiet W
T-04 SG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Süd) stellt daher zum

jetzigen Zeitpunkt keine Alternative dar.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre.  Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - sow

ie am
  Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde Süd) w

ird w
eiterhin festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

065/03
Das Abbaugebiet W

T-03 AG führt zu unzum
utbaren Beeinträchtigungen unserer

Lebensqualität (durch Lärm
 und Staub) und zu im

m
ensen Schäden an unseren

Gebäuden. Dies führt zu W
ertm

inderungen unserer Im
m

obilien, für die w
ir keinen

Ausgleich erhalten.

Private
79733 Görw

ihl
338

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01  (lfd. Nr. 302) und Nr. 51 / 04 (lfd. Nr. 305)

065/04
Außerdem

 verlieren w
ir im

m
er m

ehr an Naherholungsgebieten und ein Schutzw
ald steht

bereits jetzt schon nicht m
ehr.

Zum
 Them

a Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt steht in Ihrem
Um

w
eltbericht zur Planung ganz klar: „Erhebliche Beeinträchtigung durch

betriebsbedingte, optische und akustische Störw
irkungen können entstehen."

Der M
anagem

entplan
des

RP Freiburg, Endfassung
vom

15.08.2016 enthältein
Verschlechterungsverbotnach

§ 33
Abs.1

Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
m

itdem
 o.g. Abbaugebieteintritt, istdie

Erw
eiterung

abzulehnen.

Private
79733 Görw

ihl
339

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051/03 (lfd. Nr. 304), 051/05 (lfd. Nr. 306), 055/04 (lfd. Nr.

312) und 055/05 (lfd. Nr. 313)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

065/05
Die

beste
M

öglichkeitsehen
w

irin
darin,dass

GebietW
T-01 SG

in
ein

Abbaugebiet
um

w
andelt.Das

w
urde

in
o.g.Sitzung

vom
Regionalverband (HerrFreitag)als

für den
abbauenden

Unternehm
erals

unzum
utbar(keine Infrastruktur)

abgew
iesen.

Private
79733 Görw

ihl
340

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich

Görw
ihl nochm

als geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

065/06
Hiersehen

w
irunternehm

erische Interessen
klarvordie

Bedürfnisse
derBevölkerung

gestellt.Und
das

schon
seitJahrzehnten. Denn

lautRegionalplan
w

ird
bereits

jetzt schon
in

einem
Gebietabgebaut,dass

eigentlich
noch

als
Sicherungsgebiet ausgew

iesen ist.
Sow

eitw
irdas

Beurteilen
können

w
ird

auch
jetztschon

aufden
als

Vorranggebieten
Ausgew

iesenen
Flächen

abgebaut.Hierstelltsich
die

Frage:W
erkontrollierteigentlich

w
as

w
ann

abgebautw
ird?

Lautunseren Inform
ationen

m
uss  derUnternehm

er,bevorein
neues

Abbaugebietbeantragtw
ird, Ausgleichsm

aßnahm
en

für das
vorherige

Abbaugebiet
abgeschlossen

haben.Auch
hierdie

Frage:W
er kontrolliertdas

und
gibtes

bei
Nichteinhaltung

irgendw
elche

Sanktionen
gegen

den
Unternehm

er?
Auch

die
Um

w
eltverschm

utzung
durch

nichtgeklärte
Abw

ässerdes
Steinbruchs

(teilw
eise

ölig) in
die

Alb
w

urden
nichtbeantw

ortetbzw
. als

„keine Betroffenheit"
abgetan.Auch

hierdie
Frage:W

erkontrolliertdas
und

w
arum

w
erden unseren Bedenken

nicht
nachgegangen?

Private
79733 Görw

ihl
341

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA  W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Im
 Erläuterungsbericht zur Planung w

ird auf das Them
a Sprengungen im

 Kapitel
"Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."

In den den "Hinw
eisen zur späteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung" w
ird ebenfalls

auf das Them
a eingegangen:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung
(Geländeabschirm

ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.) (Östlicher
Siedlungsrand
Niederw

ihl, w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich im
 Albtal/Albtalm

ühle).

065/07
zusam

m
enfassend

lehnen
w

irden
o.g.Planentw

urfab.
Private
79733 Görw

ihl
342

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

066/01
Hierm

it erhebe ich Einw
endungen gegen den im

 Betreff genannten Teilregionalplan,
insbesondere die Bereiche W

T-03 AG und das Sicherungsgebiet W
T-04 SG.

W
T-03 AG Görw

ihl  Abbaugebiet Niederw
ihl, Albhalde Nord

Bei einem
 geltenden Sicherheitsabstand für Sprengungen von 300 M

etern, ohne
Berücksichtigung w

eiter notw
endiger Schutzabstände, w

äre es Aufgabe der Planer, im
Hinblick auf den Schutz der Natur und die Daseinsvorsorge und Abw

endung von
Gefahren für Leib und Leben w

ie auch Eigentum
, statt w

eiterer Abbaubereiche den
Bereich zw

ischen Steinbruch und Niederw
ihl als Ausschlussgebiet gem

. 4.1 Vw
V

Regionalpläne auszuw
eisen, um

 einen dauerhaften Schutz zu gew
ährleisten.

Private
79733 Görw

ihl
343

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Ausschlussgebiete nach § 11 Abs. 7 LplG für die regional bedeutsam
e

Rohstoffgew
innung w

erden bei der Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe entfallen.

Der W
egfall der regionalplanerischen Ausschlussgebiete bedeutet jedoch nicht, dass

dam
it Rohstoffabbau überall entstehen könnte. Das natürliche Angebot (Lagerstätten) ist

aufgrund geologischer Gegebenheiten begrenzt und standortgebunden, d.h. die
Rohstoffe können nur dort gew

onnen w
erden, w

o sie tatsächlich anstehen und nicht
durch andere regionalplanerische Festlegungen ausgeschlossen sind.

Auch bei einem
 Verzicht auf die Festlegung von Ausschlussgebieten kom

m
t den

regionalplanerischen Vorranggebietsfestlegungen in Verbindung m
it dem

regionalplanerischen Grundsatz G (2) eine nur durch eine gerechte Abw
ägung

überw
indbare räum

liche Steuerungsfunktion zu.

Zudem
 ist Rohstoffabbau auch w

eiterhin in der Nähe von W
ohnsiedlungen w

ie auch u. a.
in W

asserschutzgebieten der Zone 1 und 2, in Naturschutzgebieten und der Kernzone des
Biosphärengebiets Schw

arzw
ald regelm

äßig nicht m
öglich. Auch die übrigen

naturschutzrechtlichen Beschränkungen für den Rohstoffabbau, beispielsw
eise in FFH-

und Vogelschutzgebieten sow
ie aufgrund artenschutzrechtlicher Belange, sind ebenso zu

beachten w
ie im

m
issionsschutzrechtlich erforderliche Abstände.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

066/02
Dass das Ziel, den Bedarf von Rohstoffen zu decken, problem

los durch Neuausw
eisung

an anderen Stellen erreicht w
erden kann, ist den Unterlagen und Plänen der

Fachbehörde zu entnehm
en. Ein M

angel an Plutonit besteht nicht.

Private
79733 Görw

ihl
344

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Der Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg (LEP) form

uliert unter Kapitel
5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m

öglichst vollständig abzubauen sind,
ehe ein neues Vorkom

m
en erschlossen w

ird.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ w

ird
das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. An dieser
Festlegung w

ird w
eiterhin  festgehalten. Im

 Planungsverlauf w
urden zahlreiche Flächen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
zum

 Abbau oberflächennaher Rohstoffe geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene
Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000
und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde
Süd) zum

 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative dar.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG (Albhalde Nord)

w
urde  nach Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

066/03
Bei dem

 Gebiet handelt es sich um
 Bereiche im

 bzw
. an Landschaftsschutzgebiet, FFH-

Gebiet und Vogelschutzgebiet angrenzend. Der schützende W
aldbestand w

ürde
aufgegeben.

Private
79733 Görw

ihl
345

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,

erforderlich (siehe Vw
V Regionalpläne 2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen

m
uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht zw

angsläufig und
dauerhaft am

 besonderen Artenschutz scheitern w
ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine

der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen. Im

 Ergebnis der
prognostischen Natura2000-Prügung können erhebliche Beeinträchtigungen der
Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets  entstehen;
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen m
öglich. Der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Abschichtung der w

eiteren Natura2000-Verträglichkeitsprüfung auf die Ebene der
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung w
urde durch die Untere und die Höhere

Naturschutzbehörde zugestim
m

t. Durch die Natura2000-Verträglichkeitsprüfung sind auf
Ebene der Genehm

igungsplanung zw
ingend tiefergehende Untersuchungen zur

Verträglichkeit m
it den für die Erhaltungs- und Entw

icklungsziele m
aßgeblichen

Bestandteilen des SPA-Gebiets „Südschw
arzw

ald“ erforderlich (siehe auch Steckbrief im
Um

w
eltbericht, Anhang 3). Tiefergehende Untersuchungen zu den naturschutzfachlichen

und -rechtlichen Aspekten w
ie dem

 Biotopschutz w
erden im

 Genehm
igungsverfahren

durchgeführt und entsprechende Festlegungen getroffen.

Auf das  Landschaftsschutzgebiet LSG "Albtal (Unterlauf der Hauensteiner Alb)" w
ird  im

Um
w

eltbericht (siehe Steckbriefe zu den Vorrranggebieten) Bezug genom
m

en.

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen
Sicherung des Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.

Die Frage der Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter
Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich nach §9 bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der

w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

066/04
Der geplante trogm

äßige Abbau ist von der Durchführbarkeit fraglich, w
enn nicht sogar

eine neue Gefahrenquelle und in keiner Hinsicht eine Lösung.
Private
79733 Görw

ihl
346

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)

066/05
W

T-04 SG Görw
ihl  Sicherungsgebiet Niederw

ihl, Albhalde Süd

Ein Gebiet im
 Bereich des Landschafts- und Naturschutzes im

 Voraus zur Sicherung eines
Bedarfs in 20 Jahren - oder bei Bedarf auch früher - in Aussicht zu stellen m

it der Gefahr,
dass durch den laufenden Abbaubetrieb dieses Gebiet geschädigt w

ird und der
M

öglichkeit oder der Hoffnung, dass dam
it dann die Schutzw

irkung entfällt, kann nicht
Ziel einer nachhaltigen Planung sein. Ansonsten kann nach Z3 bei Sicherungsgebieten ein
vorzeitiger Rohstoffabbau vor Ende des Planungszeitraum

s zugelassen w
erden.

• Durch diese Ausw
eitung und Sicherung des Standortes zum

 Abbau von Gestein auf
w

eitere 40 Jahre w
erde ich in m

einen Rechten und Grundrechten verletzt.

• Es ist nach den bisherigen Erfahrungen zu erw
arten ist, dass die bisherigen

Erschütterungen, hervorgerufen durch den Sprengbetrieb des Steinbruches bei einem
 so

m
assiven heranrücken an das bebaute Gebiet des Ortsteils Niederw

ihl sich w
esentlich

verstärkt und auch w
eitere Ausw

irkungen in Bezug auf Em
issionen und Im

m
issionen zu

erw
arten sind.

• Die Grundlagen der Bedarfsberechnung sind w
eder aktuell noch richtig.

• Das Gebot der Abw
ägung der Interessen sehe ich durch Aufrechnung gegeneinander

als nicht gegeben. Negative Ausw
irkungen sind negativ und sind nicht rechnerisch

Private
79733 Görw

ihl
347

Standort:
W

T-04 SG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Süd)

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
Folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein

“ w
urde  das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. Im
Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich
höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet
W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) zum
 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative

dar.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG w

urde  nach
Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet; das bisher geplante

Abbaugebiet W
T-04 AG konnte  aus arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen im

Zusam
m

enhang m
it den potenziellen Beeinträchtigungen durch die

Felssicherungsm
aßnahm

en der Albtalstrasse (kum
ulative Effekte) nicht als Abbaugebiet

w
eiterverfolgt w

erden und w
urde daher als Sicherungsgebiet festgelegt.  An diesem

 im
 2.

Anhörungsentw
urf enthaltenen  Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl,
Albhalde Süd) w

ird w
eiterhin festgehalten.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
schönzurechnen.

• Das Leitbild nach konfliktarm
en Schw

erpunktbereichen ist nicht um
gesetzt.

Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im
 Rahm

en
einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute 2x 20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung
ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines
form

alen Beteiligungsverfahrens erschöpft, sondern einen andauernden Planungsprozess
darstellt. Insofern w

ird ein (Teil-)Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden
W

irklichkeit in der Region gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss

insofern eine gew
isse Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er

w
ieder entsprechen zu können.Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und
Anforderung  im

 Natur- oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere

rohstoffgeologischer Erkenntnisse. So können sich aufgrund aktueller Untersuchungen
neue Erkenntnisse hinsichtlich der Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der
bisher gesicherten Bereiche erfordern. Als ein w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die
Strategische Um

w
eltprüfung (SUP) zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil

der SUP ist u.a. auch eine Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der
Vorranggebiete für den Rohstoffabbau. Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
Gegensatz zu den Abbaugebieten -  nur im

 Einzelfall im
 räum

lichen Verbund m
it

potenziellen Abbaugebieten der vertieften Prüfung unterzogen, um
 durch ein

entsprechendes Flächenlayout erkennbare Konflikte zu verm
eiden bzw

. zu m
inim

ieren.
Ansonsten w

urde für die Sicherungsgebiete aufgrund des längeren Planungszeitraum
s,

w
ährend dem

 sich Lebensraum
bedingungen stark verändern können, nur eine

vereinfachte Vorprüfung durchgeführt, um
 zum

 Zeitpunkt der Planaufstellung bekannte
m

ögliche erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

Grundsätzlich ist es derzeit übliche Praxis bei den Regionalverbänden, den Bedarf über
Förderm

engen der vergangenen Jahre zu erm
itteln (lineare Fortschreibung von

Förderzahlen) . Der RVHB hat darüber hinaus eine Plausibilisierung des künftigen
Rohstoffbedarfs durch die SST Ingenieurgesellschaft m

bH in Kooperation m
it dem
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) durchführen lassen. Anders als bisher

w
urden dabei ausgehend von belastbaren Ausw

ertungen des Rohstoffverbrauchs der
Vergangenheit sow

ie den Zukunftserw
artungen der rohstoffgew

innenden Industrie auch
die Bevölkerungs- und W

irtschaftsentw
icklung in der Region berücksichtigt. Untersucht

w
urden auch die Substitutionspotenziale durch Sekundärrohstoffe sow

ie der Einfluss von
Exportquoten und Infrastrukturgroßprojekten auf den Rohstoffbedarf in der Region. Die
Ergebnisse der Experten liegen seit Septem

ber 2016 in Form
 der „Bedarfsanalyse für die

Gew
innung und Verw

endung prim
ärer und sekundärer Rohstoffe bis 2055 im

Planungsbereich des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee“ vor. Unter Einbeziehung
der W

irtschafts- und Bevölkerungsdaten ergaben sich selbst unter pessim
istischen

Annahm
en größere Bedarfsm

engen als bei der bisherigen Erm
ittlung in Form

 einer
linearen Fortschreibung der Förderraten.

Die Rohstoffbedarfserm
ittlung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der zuvor genannten

Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum
s von 2 x 20 Jahren. Bei der Berechnung w

urde
die M

engendifferenz zw
ischen der Rohförderung und des verw

ertbaren M
aterials

berücksichtigt. Aus dem
 im

 Gutachten beschriebenen oberen und unteren Korridor w
urde

der M
ittelw

ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als „RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird

und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt. Daraus ergibt sich für den 1.
Planungszeitraum

 über alle betrachteten Rohstoffe ein Gesam
tbedarf

(Produktionsm
enge) von ca. 128 M

io. t und für den 2. Planungszeitraum
 von ca. 145 M

io.
t.Konfliktfreie Rohstoffgew

innung ist faktisch kaum
 m

öglich. Besondere Problem
e ergeben

sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Zudem
 w

ird auch auf die Stellungnahm
en Nr. 051 /01 und 051 /02  (lfd. Nr. 302 f)

verw
iesen.

066/06
M

eine Einw
endungen begründe ich w

ie folgt:

1 Regionalplanung

Private
79733 Görw

ihl
348

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

1.1 Rechtsw
irkung des Regionalplanes

Es kann nicht sein, dass einer derart w
ichtigen Planung in Rang einer Rechtsvorschrift

alle anderen Interessen der Rohstoffsicherung untergeordnet w
erden, zum

al der Rohstoff
in fast unbegrenzter M

enge vorhanden ist.
In einem

 Regionalplan enthaltene Ziele der Raum
ordnung sind Rechtsvorschriften im

Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 2 Vw
GO. Urteil vom

 20.11.2003 - BVerw
G 4 CN 6.03ECLl:DE:

BVerw
G:2003:201103U4CN6.03.0

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein

Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist
in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der

Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w

ie auch das Schutzgut
"M

ensch und m
enschliche Gesundheit" w

erden in die Abw
ägung m

it einbezogen und m
it

ihrem
 jew

eiligen Gew
icht gegeneinander abgew

ogen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

066/07
1.2 Grundlagen der Planung

Im
 Juni 2014 beauftragte der Regionalverband Hochrhein-Bodensee  (RVHB) das

Landesam
t für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB, Regierungspräsidium

 Freiburg)
m

it der Beratung zur Fortschreibung des Teilregionalplanes  Oberflächennahe  Rohstoffe.

Die Planung beruht auf dem
 Ergebnis  der LGRB-Erhebungen  bei den

Rohstoffgew
innungsstellen  der Region Hochrhein-Bodensee,  Erm

ittlung der
Abbausituation sow

ie der Förder- und Produktionsm
engen und der Vorratssituation zur

Abschätzung des planerischen  Bedarfs; Hinw
eise zur Anw

endung
lagerstättengeologischer  Zuschläge zu Vorratsabschätzungen durch das  LANDESAM

T
FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE  UND BERGBAU, Freiburg.

In diesem
 Gutachten w

ird lediglich auf den Bedarf an Rohstoffen abgehoben. W
eder die

Ausw
irkungen des Abbaus aus geologischer Sicht noch die daraus resultierenden

Gefahren w
ie in unserem

 Fall die Erschütterungen oder sonstigen Gefahren für
Gesundheit usw

. sind ausgeführt.

Das Gutachten ist aus geologischer Sicht als Grundlage für eine Planung in dieser
Tragw

eite und Folgew
irkung  nicht ausreichend.

Private
79733 Görw

ihl
349

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Eine nachhaltige Steuerung des Abbaus und der Sicherung oberflächennaher
m

ineralischer Rohstoffe ist aufgrund der zahlreichen hierdurch m
öglicherw

eise
betroffenen Belange sow

ie der häufig entstehenden Brisanz vor Ort eine oft sehr
kom

plexe und z.T. nur sehr schw
er lösbare Aufgabe. Stoffström

e sind u. a. Ergebnis der
nicht gleichm

äßigen Verbreitung von Rohstoffvorkom
m

en, von Nutzungskonkurrenzen,
von unterschiedlichen gesetzlichen Auflagen, der m

arktw
irtschaftlichen Bedingungen in

den verschiedenen Regionen und des Rohstoffbedarfs. Die Flächeninanspruchnahm
e -

w
enn auch teilw

eise nur tem
porär - ist für die Gew

innung oberflächennaher Rohstoffe
unum

gänglich. Die Ortsgebundenheit natürlicher Rohstoffe eröffnet ein Spannungsfeld
zw

ischen den Belangen der Rohstoffw
irtschaft, konkurrierenden Flächennutzungsarten,

dem
 Um

w
elt- und Naturschutz sow

ie den Anliegen der Bevölkerung. Besondere Problem
e

ergeben sich für Verdichtungsräum
e und ihre Randzonen, in denen durch die

Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von Rohstoffvorkom
m

en m
it

anderen w
ichtigen Raum

funktionen Ziel- bzw
. Nutzungskonflikte auftreten. Aber auch in

anderen Räum
en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm

als
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
sehr kleinräum

ige strenge Standortgebundenheit nachgew
iesener und w

irtschaftlich
abbauw

ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben
Konflikten kom

m
en.

Bezüglich der einzelnen Schutzgüter ergeben sich vielfältige, potenziell negative Folgen
von Abbauvorhaben, die sow

ohl den M
enschen und dessen Artefakte als auch nahezu

alle Um
w

eltm
edien, w

ie z.B. W
asser, Boden, Luft betreffen können (siehe

Um
w

eltbericht).

In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ klein, sie haben aber
durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow

ie durch
Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche W

irkungen. Der
Rohstoffgew

innung kann daher nicht in jedem
 Fall und von vornherein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t w
erden;

vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den
Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder

der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher
Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die
nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind.

066/08
Es fehlen klare Aussagen auf die Ausw

irkungen der Sprengungen auf das Albtal sow
ie

den geplanten Trogabbau.

Andererseits sind die Hinw
eise auf w

eitere Lagerstätten für Plutonite in keiner W
eise

um
gesetzt w

orden.

Private
79733 Görw

ihl
350

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

siehe Stellungnahm
e Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)

zu "Hinw
eise auf w

eitere Lagerstätten für Plutonite": siehe Nr. 066 / 02 (lfd. Nr. 344)

066/09
1.3 02 LRGB Gutachten

Natursteine f. d. Verkehrsw
egebau, Untergruppen Plutonite und M

etam
orphite

Das kristalline Grundgebirge des Schw
arzw

alds bietet aus rohstoffgeologischer  Sicht fast
unerschöpfliche Ressourcen an Natursteinen für unterschiedlichste Bauanw

endungen.  Zu
den hierfür bedeutsam

en  Plutoniten (=
 m

agm
atische Tiefengesteine) zählen die

verschiedenartigen Granitm
assive sow

ie die zahlreichen oft viele Zehner breiten
Aplitgranit- und Porphyrgänge.
Einige m

etam
orphe Gesteine enthalten sehr zahlreiche Einschaltungen  von granitartigen

Aufschm
elzungsbereichen,  sodass sie z. T. die günstigen m

echanischen Eigenschaften
von Graniten aufw

eisen. Der Graphik von Abb. 8 ist zu entnehm
en, dass Rohförderung

und Produktion an Graniten und Porphyren in den letzten Jahren bei rund 500.000
Jahrestonnen lagen.

LRGB Landesam
t für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Dritter Landesrohstoffbericht

Hinw
eis: M

it den großen Granitplutonen des Schw
arzw

alds verfügt das Land über fast
unerschöpfliche Natursteinressourcen ...

Private
79733 Görw

ihl
351

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Der Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg (LEP) form

uliert unter Kapitel
5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m

öglichst vollständig abzubauen sind,
ehe ein neues Vorkom

m
en erschlossen w

ird.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
die zur Substitution anderer Baustoffe für den Verkehrsw

egebau künftig eine große
Bedeutung erlangen können.

G Berücksichtigung nachgew
iesener und w

ahrscheinlich bauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en

Die in den „Karten der m
ineralischen Rohstoffe von Baden-W

ürttem
berg 1:50.000" (KM

R
50) des Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-W
ürttem

berg (LGRB)
in der Region Hochrhein-Bodensee dargestellten nachgew

iesenen Rohstoffvorkom
m

en
m

it w
ahrscheinlicher Bauw

ürdigkeit und regionaler sow
ie überregionaler Bedeutung für

die Versorgung m
it m

ineralischen Rohstoffen sollen bei raum
w

irksam
en Planungen und

Standortentscheidungen berücksichtigt  w
erden.

Überall der Hinw
eis, auch aus den geologischen Karten ersichtlich, dass für den Rohstoff

genügend Abbaum
öglichkeiten vorhanden sind. W

eshalb in m
an sich auf diesen

Abbaubereich konzentriert, obw
ohl dieser selbst bei Einschätzung nach den Vorgaben des

Regionalverbandes sehr problem
atisch ist, ist w

eder verständlich noch nachvollziehbar.

066/10
1.4 Albtalstraße
Die Albtalstraße ist seit langem

 gesperrt, es ist unklar, ob und w
ann diese w

ieder benutzt
w

erden kann. Dies ist für alle Bew
ohner eine starke Einschränkung und Belastung.

Gerade bei der geplanten Sperrung der Brücke in Albbruck w
erden w

eite Um
w

ege
erforderlich, auch bei sonstigen Sperrungen der vorhandenen, w

enigen Verkehrsw
ege,

sei dies w
interbedingt oder durch sonstige Ereignisse. Auch für den Rettungsdienst w

äre
ein w

eiterer Zugang in den Hotzenw
ald w

ichtig.

Seitens des LGRB w
ird, aus w

elchen Gründen auch im
m

er, keine gutachterliche
Stellungnahm

e zur Felssturzzgefahr im
 Albtal und eine m

ögliche Verursachung durch den
Steinbruchbetrieb abgegeben. Diese Fragestellung und zusätzliche Gefahrenquelle sind
w

eder geklärt noch entsprechend in die Planung eingeflossen.  Ein Zeitungsinterview
kann dies  nicht ersetzen und klären, für  das der Betroffene sicher keine Verantw

ortung
übernehm

en w
ird. W

enn selbst in Rüssw
ihl Erschütterungen durch Sprengungen zu

bem
erken sind, ist davon auszugehen, dass dies auch auf das nahe Albtal Ausw

irkungen
hat. Nicht zu vergessen, dass die evtl. Sanierung des Albtales m

it Steuerm
itteln erfolgen

w
ird.

W
enn die Festlegung des bisher geplante Abbaugebiet W

T-04 AG aus arten- und
gebietsschutzrechtlichen Gründen im

 Zusam
m

enhang m
it den potenziellen

Beeinträchtigungen durch die Felssicherungsm
aßnahm

en der Albtalstrasse (kum
ulative

Effekte) nicht als Abbaugebiet w
eiterverfolgt w

erden kann und daher als
Sicherungsgebiet festgelegt w

erden soll, zeigt dies doch, dass Ausw
irkungen erkannt

w
erden. Durch ein Sicherungsgebiet m

it einer m
öglicherw

eisen späteren Nutzung ist die
Problem

atik nicht vom
 Tisch. Sollte eine Nutzung nicht m

öglich sein, w
äre das Planziel

nicht erreicht und es w
äre über Neuaufschlüsse eine nachhaltige Lösung herbeiführen.

Private
79733 Görw

ihl
352

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Kenntisnahm
e

066/11
1.5 Trogabbau aus geolog. Sicht
Der geplante Trogabbau ist eine planerische Lösung. Deren Um

setzung ist durch die
Topographie w

eder in der Praxis m
öglich, noch durch die Fachbehörde gutachterlich

belegt.

Private
79733 Görw

ihl
353

Standort:

siehe Stellungnahm
e Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

066/12
2 Abstände, Gefahrenbereiche

2.1 Abstandserlass  NRW

Titel:  Im
m

issionsschutz in der Bauleitplanung

Abstände zw
ischen Industrie- bzw

. Gew
erbegebieten und W

ohngebieten im
 Rahm

en der
Bauleitplanung und sonstige für den Im

m
issionsschutz bedeutsam

e Abstände
(Abstandserlass)

Aus der Einleitung zum
 Abstandserlass NRW

:

Der Abstandserlass soll dazu beitragen, dass der Im
m

issionsschutz bereits im
Abw

ägungsprozess  der Bauleitplanung ausreichende Berücksichtigung findet. Er richtet
sich an die für den Im

m
issionsschutz zuständigen Behörden, dam

it diese fundiert und
einheitlich zu Bauleitplanentw

ürfen Stellung nehm
en können.

Hieraus ist die Zielrichtung des Erlasses eindeutig und klar, eine andere als im
vorliegenden Verfahren und deshalb nicht anw

endbar. Es handelt sich bei dem
 Erlass um

eine Arbeitsgrundlage für die Gew
erbeaufsicht nach Blm

schG.
Die darin aufgeführten Entscheidungen von Gerichten sind auf Bebauungspläne
ausgerichtet und Einzelfallentscheidungen des Gerichtes zu einer genauen Fragestellung.
Auf andere Verfahren sind diese nur begrenzt anw

endbar. Entscheidungen zu
Gesteinsabbau konnte ich nicht erkennen.

Fundorte für Plutonite sind in Deutschland: Bayerischer W
ald, Böhm

erw
ald,

Fichtelgebirge, Harz (Brockenm
assiv),  Oberpfälzer W

ald, Odenw
ald, Schw

arzw
ald.

Nordrhein-W
estfalen gehört nicht dazu. Auch in den dortigen geologischen Karten sind

solche nicht zu finden. Eine analoge Anw
endung des „Abstandserlass Nordrhein-

W
estfalen" ist m

angels Vergleichbarkeit nicht m
öglich. Hier w

ird gültiges Recht aus einem
fernen Bundesland ohne Rechtsgrundlage transferiert. Darin ist Blm

schG berücksichtigt,
das aber von der Topografie m

it den hiesigen Verhältnissen nicht vergleichbar ist.
Ausw

irkungen durch Erschütterungen ist darin nicht vorgesehen.

Es fällt auf, dass auf Lageplänen von Betrieben in Nordrhein-W
estfalen w

esentlich
größere Abstände zur Bebauung eingezeichnet sind. W

erden diese dort als
M

indestabstände angesehen?

W
ird die NRW

-Richtlinie ohne Rechtsgrundlage herangezogen, w
eshalb w

erden dann
nicht auch deren nachbarschützenden Norm

en berücksichtigt ?

Lfd. Nr. 85
2.1 (1+

2) Steinbrüche, in denen Sprengstoffe verw
endet w

erden
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79733 Görw

ihl
354

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen. Hierm
it w

ird die
Vorsorgeorientierung gem

. § 50 BIm
SchG in Bezug auf W

ohnnutzung (W
ohnbau-,

gem
ischte Bauflächen, w

ohngenutzte Gebäude im
 Außenbereich) gew

ährleistet.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Der benannte Abstandsw
ert von 800m

 entstam
m

t einem
 Arbeitspapier der LfU Bayern

von 2003 (Bei Steinbrüchen können je nach Abbauverfahren auch größere Abstände,
näm

lich 500 bis 800m
 erforderlich w

erden), dem
 keine Anw

endungsverbindlichkeit
zukom

m
t.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Steinbrüche w
erden durchw

eg in Verbindung m
it Sprengarbeiten betrieben. Deshalb sind

in die Bem
essung des Schutzabstandes neben den allgem

einen Geräusch- und
Staubem

issionen auch die durch Sprengungen verursachten Erschütterungen und
Gefährdungen durch Steinflug m

it einzubeziehen. Die Geräuschem
issionen dieser

Betriebe w
erden überw

iegend geprägt durch die Gew
innungs- und Ladem

aschinen
(Bagger, Radlader), die Transporteinrichtungen  (Lastkraftw

agen, Bahnen) und - bei
Sprengarbeiten - durch die Bohrgeräte. Unabhängig davon, dass die Bruch- und
Grubenw

ände vielfach selbst abschirm
end w

irken, lassen sich die eingesetzten Geräte
sow

eit schal/m
indern (z. B. durch Schalldäm

pfer), dass - unter der Voraussetzung eines
reinen Tagbetriebes - noch ein Schutzabstand von 300 m

 erforderlich w
ird. Diese

Schutzentfernung genügt auch hinsichtlich der beim
 Sprengvorgang kurzfristig und

ansonsten insbesondere bei trockener W
itterung durch Lade-- und Transportvorgänge

bew
irkten Staubentw

icklungen.

Bei besonderen geologischen Verhältnissen können Steinflug oder Erschütterungen
größere Abstände zu W

ohnbauten oder Betrieben erforderlich m
achen.

M
echanische tieffrequente Schw

ingungen durch Bautätigkeiten,  Sprengungen sow
ie

Verkehr auf Schienen stellen nicht nur für die Standsicherheit von Gebäuden eine Gefahr
dar. Auch für die in betroffenen Gebäuden lebenden oder arbeitenden M

enschen können
solche Schw

ingungen schw
erw

iegende Folgen haben. Je nach Stärke, Häufigkeit und
Dauer der Belastungen reichen die Ausw

irkungen  von spontanen Stressreaktionen und
Verm

inderung der Leistungsfähigkeit bis hin zu Schäden am
 M

uskel-, Nerven- und
Kreislaufsystem

.

Ein Abstand von <
 300 m

 beim
 Kiesabbau w

ird in der Strategischen Um
w

eltprüfung als
erheblich negative Beeinträchtigung gew

ertet.

Diese Fußnote bezieht sich auf Kiesabbau! W
ie w

ird ein Steinbruch m
it Sprengung

beurteilt?

Hier nochm
als der Hinw

eis auf Bayern m
it vergleichbaren Gegebenheiten:

Bayr. Landesam
t für Um

w
eltschutz (BayLfU 2004 -2/1  bei Abbau  von Kies, Sand und

Tonen einem
 Abstand (reines W

ohngebiet) von 300 M
etern aus, Zitat: „bei Steinbrüchen

können je nach Abbauverfahren  auch größere Abstände, näm
lich 500 bis 800 M

eter
erforderlich sein".

M
it w

elchem
 Rechtsverständnis soll der NRW

-Erlass gültig sein, die Auffassung aus
Bayern nicht ? Die im

 NRW
-Erlass aufgeführten Urteile w

eisen w
eder eine

Vergleichbarkeit noch ähnliche Situation auf.

066/13
2.2 Sicherheitsabstand Sprengen

Zusätzlich zu den sog. W
irkzonen, bei denen Ausw

irkungen durch den Steinbruchbetrieb
zu erw

arten sind und aus den Erfahrungen heraus auch tatsächlich m
assiv auftreten,

w
urden Sicherheitsabstände beim

 Sprengen nicht berücksichtigt:

Private
79733 Görw

ihl
355

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -02 (lfd. Nr. 302 f)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Richtline des THW
:

Beim
 Sprengen sind 300 m

 der m
inim

ale Sicherheitsabstand.

Spreng-TR 310:

(2) Der Sprengberechtigte hat den Sprengbereich festzulegen. Er um
fasst in der Regel

einen Um
kreis m

it einem
 Radius von 300 m

 von der Sprengstelle.

(4) W
enn m

it einem
 Bereich, in dem

 direkte Sprengeinw
irkungen entstehen können, von

m
ehr als 300 m

 um
 die Sprengstelle zu rechnen ist, so hat der Sprengberechtigte einen

vergrößerten Sprengbereich festzulegen.

Dies um
fasst Sicherheitsbereiche, ob bew

ohnt oder unbew
ohnt und ist im

 Fall der
Spreng-TR 310 geltendes Recht, auf das sich Gerichte sicher berufen w

erden.

In diesem
 Bereich sind M

enschen unterw
egs, hier ist ein viel besuchtes

Naherholungsgebiet. Gerade zu Sprengzeiten, m
anchm

al 3 m
al die W

oche, bevorzugt am
Freitagnachm

ittag, sind die M
enschen in diesem

 Gebiet unterw
egs in der Gefahrenzone.

Bekom
m

en den vollen Staub ab. Ein Lebensm
ittelbetrieb m

it Kundenverkehr befindet sich
im

 Bereich.

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

066/14
3 Naturschutz - Landschaftsschutz Abstand

3.1 Naturschutz

Das Albtal liegt im
 ausgew

iesenen Landschaftsschutzgebiet Albtal, das bereits durch VO
vom

 19.01.1943 durch das Bad. M
inisterium

 unter Schutz gestellt w
urde. Diese Bereiche

sind als Naturschutzgebiet und als FFH-Gebiet festgesetzt. Teile dürften auch im
 Natura

2000 Gebiet „Alb zum
 Hochrhein" 8314-341 liegen oder angrenzen. Der M

anagem
entplan

des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein Verschlechterungsverbot nach §

33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Diese Verschlechterung w
ürde durch den

lärm
intensiven Steinbruchbetrieb und Abbau sicher eintreten. Hier ist ein entsprechender

Abstand zu geschützten Bereichen notw
endig, um

 diese sinnvoll zu schützen.

Eine Verschlechterung tritt nicht nur schädigende W
irkungen im

 Schutzgebiet direkt ein,
sondern auch durch die Ausw

irkungen aus angrenzenden Gebieten. Durch den Betrieb
des Steinbruches w

ie durch Sprengungen sind Lärm
 und Staubausw

irkungen auf die
Schutzgebiete, Tiere und Pflanzen zu erw

arten.

Nach der Stellungnahm
e der höheren Raum

ordnungsbehörde Freiburg überlagert sich
das Gebiet im

 Osten unm
ittelbar m

it einem
 geschützten W

aldbiotop (0,5 ha). Eine
entw

ässernde W
irkung auf  den 150 m

 w
estlich gelegenen Sum

pfbiotopkom
plex sow

ie
auf die Quellen und den Bachlauf Tiefensteinhalde (zw

ischen 50 - 100 m
 nördlich) ist

nicht auszuschließen. Zitat:

Private
79733 Görw

ihl
356

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Im
 Bereich des Abbaugebietes W

T-03 AG und seiner Um
gebung ist kein

Naturschutzgebiet nach §23 BNatSchG/§28NatSchG BW
 ausgew

iesen.

Kenntnisnahm
e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Drei Viertel der Abbaufläche  (rund 1,5 ha) W
T 04 AG im

 Süden überlagern sich m
it

Natura 2000 Schutzgebieten (FFH- und Vogelschutzgebiet). Gem
äß Steckbriefen führt die

Planung dem
entsprechend auch zu erheblichen negativen Ausw

irkungen  für das
Schutzgut Pflanzen,  Tiere und biologische  Vielfalt. Es besteht auch ein hohes
artenschutzrecht!iches Konfliktpotenzial.  Eine höhere Ausw

irkung auf die Schutzgüter
„W

asser", „Boden" und „Gesundheit des M
enschen" (letzteres durch Lärm

 und
Staubentw

icklung in nur rund 500 m
 Entfernung zur Ortschaft Niederw

ihl'? ist zu
erw

arten, insbesondere sollte die Einstufung des Sicherungsgebiets W
T 04 m

it einer
Entfernung zur Ortschaft Niederw

ihl von w
eniger als 300 m

 überdacht w
erden.

Die Einschätzung „Vorranggebiet m
it Konflikten" (alle 3 Gebiete) w

ird geteilt, könnte sich
aber unter Beachtung der o.g. Aspekte sow

ie von Sum
m

ationsw
irkungen  durch die

Felssanierungsarbeiten  an der L 154 (südlich Tiefenstein) auch in Richtung
„konfliktreiches  Vorranggebiet" ändern. Eine FFH--Verträglichkeitsprüfung  und eine
tiefergehende Untersuchung zum

 Artenschutz  der Abbaugebiete  (unter Beachtung des
Sicherungsgebiets) sind auf der Ebene der Regionalplanung durchzuführen.

066/15
4  Vorhandene Bodenbelastung

Um
 an das abbaubare M

aterial zu kom
m

en, m
uss eine dicke Deckschicht an Boden

entfernt w
erden. Dieses w

ird auf einer genehm
igten Deponie abgelagert. Ob die Höhe

dieser Ablagerung, die eher einem
 Berg gleicht, in diesem

 Um
fang genehm

igt ist, ist
fraglich. Zudem

 dürfte, w
ie der Genehm

igung zu entnehm
en ist, auch Frem

daushub
angefahren w

erden. Sow
ohl vom

 Abtrag der Böden selbst w
ie auch Anlieferungen und

insbesondere durch Transport und dabei entstehender Staubentw
icklung besteht die

konkrete Gefahr, dass hier Giftstoffe w
ie die Elem

ente Arsen, Cadm
ium

, Kupfer,
Quecksilber an die Um

gebung abgegeben w
erden.

Dies ist nicht in der Abw
ägung berücksichtigt!

Die entsprechenden  Publikationen:
Auch in den Böden des Landkreises W

aldshut treten teilw
eise geogen erhöhte

Schw
erm

etall- und Arsengehalte auf. Am
 häufigsten ist Arsen erhöht.

Problem
e können dadurch insbesondere beim

 Um
gang m

it anfallendem
 Erdaushub, in

der kom
m

unalen Planung sow
ie bei der landw

irtschaftlichen  und kleingärtnerischen
Nutzung auftreten.

Das Regierungspräsidium
 Freiburg hat deshalb gem

einsam
 m

it den betroffenen
Landkreisen das Projekt „Geogen erhöhte Schadstoffgehalte in den Böden der Landkreise
Rottw

eil, Schw
arzw

ald-Baar und W
aldshut" durchgeführt und ein M

erkblatt dazu
herausgegeben.  Es w

urden jene geologischen Einheiten, bei denen es Hinw
eise auf

erhöhte Schadstoffgehalte gab, system
atisch untersucht. Ziel dieser Untersuchungen w

ar
es, detailliertere Inform

ationen zur Höhe der Arsen- und Schw
erm

etallgehalte in den
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Die Ausführungen und Anregungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

In den Genehm
igungsentscheidungen über Nass-/Trockenabbau w

erden der
ordnungsgem

äße Abbau, die Zw
ischenlagerung des Oberbodens und die

Rekultivierung/Verfüllung  geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft

hinterlegt.

In der Genehm
igung sind außerdem

 die fortlaufenden Dokum
entationspflichten, das

M
onitoring und Vorsorgem

aßnahm
en festgeschrieben. Diese w

erden angepasst an den
konkreten Standort form

uliert und sind z.B.
- Herstellung und Erhalt von Grundw

asserm
essstellen und regelm

äßige M
essungen, um

Veränderungen frühzeitig erkennen zu können
- regelm

äßige Beprobung der Grundw
asserqualität in den Grundw

asserm
essstellen

- M
onitoringberichte über den ökologischen Zustand der Flächen

- Vorgaben an die Herstellung des W
iederverfüllkörpers und an den Aufbau eines

durchw
urzelbaren Unter- und Oberbodens

Die Vorlage der Herkunft- und Qualitätsnachw
eise und Untersuchungsberichte für

Aushubm
aterialien, die zur W

iederverfüllung verw
endet w

erden, ist auch gefordert.
Verunreinigtes M

aterial darf nicht zur Rekultivierung verw
endet w

erden.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Böden zu bekom

m
en und deren räum

liche Ausdehnung zu erfassen.
Ferner w

ollte m
an Kenntnis über die W

ahrscheinlichkeit erhalten, ob und inw
iefern

Zuordnungs-,  Prüf-- und M
aßnahm

enw
erten  überschritten w

erden könnten.

Die Ergebnisse der Untersuchungen w
urden in Form

 von Karten und
Handlungsem

pfehlungen aufbereitet. In einer Inform
ationsveranstaltung  haben die

zuständigen Fachleute des Landratsam
tes W

aldshut die Gem
einden, Baufirm

en, Planer
und Verbände über den neusten Stand unterrichtet.

Die im
 Landkreis am

 m
eisten betroffenen Regionen sind die geologischen Einheiten des

Oberen M
uschelkalkes, des M

itteljuras, des Unterjuras und des unteren M
uschelkalkes.

Diese befinden sich prim
är im

 östlichen Kreisgebiet von Albbruck bis Bonndorf.

Landtag von Baden-W
ürttem

berg Drucksache 16 / 1575

Die Ergebnisse der Bestim
m

ung der geogenen Grundgehalte:

Geogene Belastungen von Gesteinen und Böden sind dem
 Um

w
eltm

inisterium
 bis jetzt

bereichsw
eise bekannt gew

orden aus.. .. den Gesteinen des Oberen Buntsandsteins im
Schw

arzw
ald m

it Gehalten der Elem
ente Arsen, Cadm

ium
, Kupfer, Quecksilber;

(Hintergrundw
erte) der Gesteine Baden-W

ürttem
bergs w

urden vom
 Landesam

t für
Geologie, Rohstoffe und Bergbau im

 Jahr 2009 publiziert (,,Geogene Grundgehalte
[Hintergrundw

erte] in den petrogeochem
ischen Einheiten von Baden-W

ürttem
berg";

LGRB - Inform
ationen 24, 98 S., Freiburg i. Br. 2009).

066/16
5 Lärm

 - Luft - Gesundheit

G1 Bei Abbauverfahren soll darauf hingew
irkt w

erden, dass Belastungen für die
Bevölkerung m

öglichst gering gehalten w
erden.

Die Belastung der Bevölkerung durch den Steinbruchbetrieb w
ar in der Vergangenheit

schon sehr hoch und dürfte sich zukünftig durch verkürzte Abstände noch verstärken.
Bereits jetzt klirren im

 Schrank die Gläser bei Sprengungen (beim
 bisherigen Abstande

zur Sprengstelle), fallen Gegenstände aus den Regalen. Die bisher hier erlebten
Erdbeben w

aren m
it diesen Erschütterungen nicht zu vergleichen.

§ 8 Abs.  1 Satz 1 ROG
....Um

w
eltprüfung durchzuführen,  in der die voraussichtlichen erheblichen Ausw

irkungen
des Raum

ordnungsplans  auf
1.

M
enschen, einschließlich der m

enschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt,
2.

Fläche, Boden, W
asser, Luft, Klim

a und Landschaft ...... zu erm
itteln und in

einem
 Um

w
eltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bew

erten sind ....

In Abs. 2 ROG steht „zu bew
erten". Dass dies in einem

 späteren Genehm
igungsverfahren

nach gesonderten Gutachten gem
acht w

erden soll, ist darin nicht zu erkennen. Sow
eit

dies nicht m
öglich ist, darf keine Planfestlegung m

it solchen w
eitreichenden Folgen

gem
acht w

erden.
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Gegenstand der Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die
Regionalplanung auf ihre Ebene kann lediglich regeln, an w

elchen Standorten ein Abbau
von Kies, Sand oder Festgestein grundsätzlich stattfinden sollte/kann und w

elche Gebiete
m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen künftigen Abbau freigehalten w
erden. Die

Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom
m

en ersetzen nicht die für
Abbauvorhaben erforderlichen Genehm

igungsverfahren. Diese w
erden von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Entsprechend handelt es sich auch bei der  Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP)  im
Rahm

en des Teilregionalplanes Rohstoffsicherung um
 keine Einzelprüfung eines

Abbauvorhabens sondern um
 die Bew

ertung der voraussichtlichen Um
w

eltw
irkungen

potenzieller Abbau- bzw
. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-Bodensee anhand

eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden Kriterienkataloges für die
einzelnen Schutzgüter als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung.

Hinsichtlich den Grenzen der unm
ittebaren Anw

endung des §50 BIm
SchG und

entsprechender Technischer Anleitungen auf  der vorgelagerten Planungsebene und der
ersatzw

eisen Anw
endung des Abstandserlaß NRW

 siehe Stellungnahm
e 66 / 12 (lfd. Nr.

354)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Auch den Vorgaben des im
m

er w
ieder erw

ähnten § 50 Blm
schG dürfte dies nicht

entsprechen:

§ 50 Bim
schG  Planung

Bei raum
bedeutsam

en Planungen und M
aßnahm

en sind die für eine bestim
m

te Nutzung
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um

w
elteinw

irkungen
und von schw

eren Unfällen im
 Sinne des Artikels 3 Num

m
er 13 der Richtlinie 20121

18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Ausw
irkungen auf die ausschließlich oder

überw
iegend dem

 W
ohnen dienenden Gebiete sow

ie auf sonstige schutzbedürftige
Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, w

ichtige Verkehrsw
ege,

Freizeitgebiete und unter dem
 Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders w

ertvolle oder
besonders em

pfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so w
eit w

ie m
öglich

verm
ieden w

erden. 2 Bei raum
bedeutsam

en Planungen und M
aßnahm

en in Gebieten, in
denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 festgelegten Im

m
issionsgrenzw

erte
und Zielw

erte nicht überschritten w
erden, ist bei der Abw

ägung der betroffenen Belange
die Erhaltung der bestm

öglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen.

066/17
5.1 Staub
Der schützende W

aldbestand w
ird aufgegeben, der bisher noch einen gew

issen Schutz
für den Ort und die dort lebenden M

enschen bot. Ob der vorgesehene Abbau in der
vorgesehenen Art eher noch m

ehr belasten denn schützen kann, ist unw
ahrscheinlich.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 6 ROG
Der Schutz der Allgem

einheit vor Lärm
 und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustellen.

Hierzu sind keine M
aßnahm

en im
 Plan erkennbar, w

erden auch nicht negativ bew
ertet.

Diese Vorschrift gilt für den Regionalplan und darf nicht auf die untere
Genehm

igungsebene abgew
älzt w

erden. Sicherzustellen heißt nicht, hier auf spätere
Gutachten abzuheben, da ja im

m
er w

ieder auf die Großräum
igkeit der Planung

abgehoben w
ird, die nicht ins Detail gehe.

Dass durch Staub und Feinstaub Schäden an der Natur (W
achstum

, Staub auf Blätter
usw

.) und M
enschen hervorgerufen w

erden, dürfte durch die Feinstaubproblem
atik als

bekannt vorausgesetzt w
erden. Feinstaub w

ird von der Lunge nicht gefiltert, sondern
ungefiltert vom

 Körper aufgenom
m

en. Aus dem
 Verkehrsbereich ist dieses belegt. Dass

im
 Steinbruchbereich keine Untersuchungen vorliegen, w

iderlegt die Tatsache nicht. Die
w

enigen Steinbrüche im
 Land sind für Forschungsvorhaben dieser Art zahlenm

äßig nicht
interessant.

Dass das Gestein Plutonit aus einer Zusam
m

ensetzung verschiedener Stoffe besteht, darf
als bekannt vorausgesetzt w

erden. Darunter befinden sich auch gefährliche und giftige
Stoffe. Bei der Verarbeitung und Zerkleinerung des Gesteines, dem

 Transport und
insbesondere bei Sprengarbeiten w

ird dieses frei gesetzt. Nach m
einer Schätzung w

erden
bei einer Sprengung pro W

oche (w
ir hatten auch schon 3 pro W

oche) und je ca. 120 Kg
Sprengstoff über 6 Tonnen Sprengstoff im

 Jahr eingesetzt und auch daraus Feinstaub
erzeugt, der w

iederum
 giftige Produkte (PAK) enthält.
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Gegenstand der Regionalplanung sind nicht konkrete Vorhaben und die dabei
einzustellenden projektspezifischen Aspekte, Gegebenheiten und W

irkungen sondern ein
gesam

träum
licher Plan m

it Abbau- und Sicherungsgebieten. Die Regionalplanung kann
auf dieser Ebene lediglich regeln, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder
Festgestein grundsätzlich stattfinden sollte/kann und w

elche Gebiete m
it

Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen künftigen Abbau freigehalten w
erden. Die

Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom
m

en ersetzen nicht die für
Abbauvorhaben erforderlichen Genehm

igungsverfahrenm
it seinen projektspezifischen

Gegebenheiten.

Entsprechend handelt es sich auch bei der Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP)  im
Rahm

en des Teilregionalplanes Rohstoffsicherung um
 keine Einzelprüfung eines

Abbauvorhabens sondern um
 die Bew

ertung der voraussichtlichen Um
w

eltw
irkungen

potenzieller Abbau- bzw
. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-Bodensee anhand

eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden Kriterienkataloges für die
einzelnen Schutzgüter als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung.

Die angesprochenen Aspekte w
erden zur Kenntnis genom

m
en, ihre Erfassung und

Bew
ertung sind z.T. Gegenstand der nachgelagerte Genehm

igungsebene.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bei w

indschw
achen  W

ettersituationen m
it eingeschränktem

 vertikalem
 Luftaustausch

verbleiben die Schadstoffe über viele Stunden in der Luft und reichern sich in den
unteren Atm

osphärenschichten  an. Um
w

eltbundesam
t

Bei W
ind w

erden diese Teilchen in der Um
gebung verteilt. Gerade die Sprengarbeiten am

Freitagnachm
ittag, w

enn die M
enschen ihren Freizeitaktivitäten nachgehen und draußen

im
 Garten und der Natur sind, sind diese den Gefahren verstärkt ausgesetzt.

Gerade die Gefahreneinschätzung der vergangenen Jahre in Bezug auf die Atom
kraft,

Asbest oder Holzschutzm
ittel zeigt,  dass Gefahren unterschätzt w

erden, bis dann nach
Jahren diese durch Gutachten nicht m

ehr zu leugnen sind. Bei einem
 Planungszeitraum

von 40 Jahren dürfen die hier bestehenden Gefahren nicht auf einen so langen Zeitraum
festgeschrieben w

erden.

066/18
6 Schutzgut W

asser

Eine Bew
ertung negativer Ausw

irkungen auf der Oberflächengew
ässer hat nicht

stattgefunden. Die zuständigen Verbände w
urden nicht gehört. Die Verschlechterung in

die Bew
ertung nicht eingeflossen. Die Beeinträchtigung von Oberflächengew

ässern
durch Veränderung der Gew

ässerstruktur w
äre durch rote Kennzeichnung und 2 m

al
M

inus zu bew
erten.

Das stark eingetrübte  Abw
asser des Steinbruches fließt über Absetzbecken direkt in die

nahe gelegene Alb. Dies dürfte nicht Stand der Technik sein. M
it einer w

eiteren
Verschlechterung und Verunreinigung sow

ie Beeinträchtigung des ökologischen
Zustandes der Alb ist zu rechnen. Gem

äß europäischer W
RRL gilt für solche Fälle ein

w
asserrechtliches Verschlechterungsverbot.

Ferner ist ungeklärt, w
o das Sedim

ent aus diesen K!ärbecken verbleibt und ob dieses
untersucht w

urde.
Bericht aus der Sitzung des BUND - BUND-Arbeitsgruppe  W

asser Februar 2020
(Südkurier). Auszüge:

. . . .verw
ies auf drastische Reduktion bei den Aalen und Nasen sow

ie auf
Trockenschäden  im

 Steinatal bei Bach- und Uferrand. Insbesondere w
ar die steigende

„Kolm
atierung" der Steina, durch ausbleibendes reinigendes Hochw

asser für die
Entw

icklung von Fischeiern, Flora und Fauna im
 W

asser lebensbedrohlich und sogar
tödlich. „Die Kolm

atierung entsteht aus zu viel Staub in der Luft, der sich im
 Kiesbett bei

niedrigem
 W

asserstand zu einer festen Kruste zusam
m

enbackt",  erklärte er.
Fischbestandskontrolle der Steina, Prüfung steht am

 3. Juni unter der Leitung von Ingo
Kram

er (Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes)  an.

Der Landesfischereiverband  (LFV) Baden-W
ürttem

berg Juli 2020: Südkurier
Ergebnisse bezeichnete der Verband als schockierend  Die Gründe für das Aussterben der
Bachforellen und die Zunahm

e der Döbel in der Steina liegen nach Feststellungen von
Fischereibiologen in der kolm

atierten (verfestigten)  Bachsohle. Die Forellen können
keine Laichgruben m

ehr schlagen. Som
it entfällt die Naturverlaichung und natürliche

Fortpflanzung. Ralf Haberbosch von der Fischereiforschungsstelle  Baden-W
ürttem

berg
erklärte im

 vergangenen  Jahr dazu: „Gew
ässersohle m

it deutlichen Ablagerungen von
Feinstaubsubstraten, verursacht durch Einträge bei Starkregen aus oberhalb liegendem
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Die anerkannten Um
w

elt- und Naturschutzvereinigungen w
urden im

 Rahm
en der 1. und

2. Anhörung als sogenannte Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP)  im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung handelt es sich um

 keine Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern
um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen Um

w
eltw

irkungen potenzieller Abbau- bzw
.

Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te

Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter als

auch der Aggregation zu einer Gesam
tbew

ertung.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.

Der Schutz des Grund- und Oberflächenw
assers/der Obrflächengew

ässer  ist
obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren entsprechend den rechtlichen

Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden abgearbeitet. Die angesprochenen

Aspekte w
erden zur Kenntnis genom

m
en, ihre Erfassung und Bew

ertung sind z.T.
Gegenstand der nachgelagerte Genehm

igungsebene. M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund-
und Oberflächenw

asser sind daher  im
 späteren Genehm

igungsverfahren tiefergehend zu
betrachten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Steinbruch."

Der LFVBW
 ist anerkannter Naturschutzverband und M

itglied im
Landesnaturschutzverband  Baden--W

ürttem
berg.  In dieser Funktion arbeitet er eng m

it
Behörden und anderen Naturschutzverbänden zusam

m
en.

066/19
7 Erschütterungen

Im
 Um

w
eltbericht w

ird lediglich die Inanspruchnahm
e von Erholungsräum

en genannt
und der m

angelnde Abstand. Niederw
ihl liegt, w

ie bekannt, auf dem
 gleichen Felsen, an

dem
 unw

eit gesprengt w
ird. Durch diese jetzt geplante und festgelegte zukünftige

m
assive Ausw

eitung ist zu erw
arten, dass die bisherigen Erschütterungen, hervorgerufen

durch den Sprengbetrieb des Steinbruches bei w
eiterem

 Heranrücken an das bebaute
Gebiet des Ortsteils Niederw

ihl sich w
esentlich verstärken und auch w

eitere
Ausw

irkungen in Bezug auf Em
issionen und Im

m
issionen zu erw

arten sind. Diese sind im
Plan w

eder aufgezeigt noch untersucht w
orden. Der schützende W

aldgürtel w
ird

aufgegeben. W
elche Im

m
issionen und Em

issionen entstehen durch den
Steinbruchbetrieb direkt und indirekt (Transport und w

eitere Folgen) sow
ie durch den

Sprengbetrieb und das Gestein selbst. Dass Schw
arzw

aldgestein Strahlungsbelastung
aufw

eist und auch Gase (Radon) frei setzen kann, ist bekannt. Durch Sprengungen
können diese Staubpartikel in der Um

w
elt in gefährlicher Form

 verteilt w
erden. Solche

Gefahren dürfen nicht auf Jahrzehnte festgeschrieben w
erden und die Gesundheit der

M
enschen beeinträchtigen. Ferner ist die Richtung eines zukünftigen Abbaus

vorgezeichnet. Ich sehe hier ein äußerst konfliktreiches Vorranggebiet.

Dass die regelm
äßigen Erschütterungen durch Sprengungen auf die m

enschliche
Gesundheit Ausw

irkungen haben, ist erw
iesen, w

ird aber nicht im
 Plan dargestellt:

Besonderheiten  bei Erschütterungsbeschw
erden

Unter dem
 Begriff Erschütterungen  (Vibrationen) im

 technischen Sinn w
erden alle Arten

m
echanischer Schw

ingungen in festen Körpern verstanden. Erschütterungsim
m

issionen
w

erden im
 Al/gem

einen innerhalb eines W
ohngebäudes auf. Dadurch w

erden einerseits
die betroffenen  Gebäude und Bauteile (Decken, Fußböden) dynam

isch belastet,
andererseits aber auch die sich darin aufhaltenden M

enschen auf ungew
öhnliche  W

eise
gestört. Erschütterungen können daher erhebliche Belästigungen  von M

enschen
bew

irken und Schäden an Sachgütern (z. B. Gebäude) verursachen.

W
ahrnehm

ung und Belästigung

Die Schw
ingungen vom

 Fußboden können auf M
enschen innerhalb des Gebäudes

entw
eder direkt über die Beine oder indirekt über die Sitzflächen von Stühlen, über das

Bett oder über Tische und ähnlichem
 übertragen w

erden. Ob diese Schw
ingungen  von

M
enschen allerdings als Vibrationen bzw

. Erschütterungen w
ahrgenom

m
en w

erden oder
nicht, hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren ab.

Erschütterungen  w
erden von verschiedenen, über den ganzen Körper verteilten

unspezifischen Rezeptoren aufgenom
m

en  und w
eitergeleitet. Daher w

erden
Erschütterungsreize  vom

 M
enschen grundsätzlich anders verarbeitet als z. B.
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Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht  bew
ertbar.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Schalleinw

irkungen, für die w
ir ein spezielles Sinnesorgan besitzen. Von außen auf den

M
enschen einw

irkende Erschütterungen sind für ihn entw
icklungsgeschichtlich

ungew
ohnt, außergew

öhnlich  und in vielen Fällen m
it potentiellen  Gefahren verbunden,

w
ie z.B. beim

 Schaukeln eines Bootes oder beim
 Beben der Erde. Die Grundeinstellung

des M
enschen zu Erschütterungseinw

irkungen  ist daher eher negativer ausgeprägt als
bei Geräuschen, so dass frem

derzeugte Schw
ingungen grundsätzlich unerw

ünscht sind
und im

 W
ohnbereich von vielen M

enschen bereits dann als erheblich störend em
pfunden

w
erden, sobald sie über längere Zeit w

ahrnehm
bar sind.Veröffentlichung LUBW

 2014

Die ausgeführten Aspekte können nur durch tiefergehende projektspezifische
Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz geklärt w
erden und sind daher Bestandteil des

nachfolgenden Genehm
igungsverfahren. Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden
die Abstände zur W

ohnbebauung ggf. angepasst und/oder w
eitere Sicherungs- und

Schutzm
aßnahm

en festgelegt, w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken.

066/20
7.1 Putzschäden
W

ir haben hier vor 10 Jahren einen Neubau erstellt. W
ie uns vom

 Fachberater eines
großen Herstellers nach Besichtigung der Schäden m

itgeteilt w
urde, seien diese nicht

durch Pfusch am
 Bau entstanden. Vielm

ehr hätten sich durch Erschütterungen kleine
Risse gebildet, durch die auf der W

etterseite W
asser eingedrungen sei und Putzschäden

verursacht haben. Er em
pfahl die Kom

plettsanierung des Putzes auf der ganzen
Hausseite. Diese Erschütterungen sind nicht durch uns verursacht w

orden.
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siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /02  (lfd. Nr. 303)

066/21
8 Abw

ägung -  Aufrechnung

Gem
äß §  7 Abs. 2 ROG sind bei der Aufstellung der Raum

ordnungspläne die öffentlichen
und privaten Belange, sow

eit sie auf der jew
eiligen  Planungsebene erkennbar und von

Bedeutung sind, gegeneinander  und untereinander abzuw
ägen. Das Ergebnis der

Um
w

eltprüfung nach § 8 sow
ie die Stellungnahm

en im
 Beteiligungsverfahren  sind in der

Abw
ägung zu berücksichtigen.

Dass die Abw
ägung in Form

 einer gegenseitigen Aufrechnung stattfindet und negative
Ergebnisse m

it neutralen bzw
. allen anderen relativiert w

ird, ist nicht nachvollziehbar.
Negative Ausw

irkungen bleiben bei allen Rechenkünsten negativ und dürfen nicht
schöngerechnet w

erden. Dies ist m
ir aus keinem

 anderen Rechtsbereich bekannt.

Das Bundesverw
altungsgericht  hat zudem

 (u.a. im
 Beschluss vom

 22.5.2014; AZ 4 B
56.13) klargestellt, dass in die Abw

ägung alle öffentlichen und privaten Belange
einzustellen sind, sow

eit sie auf derjew
eiligen  Planungsebene (Landes- oder

Regionalplan) erkennbar und von Bedeutung sind. Das Abw
ägungsm

aterial  braucht nicht
so kleinteilig zusam

m
engestellt zu w

erden w
ie auf den nachgeordneten

Planungsebenen . .... .

Dieses Zitat stam
m

t aus dem
 Urteil. Allerdings urteilen die Richter hier über die

Berücksichtigung des Typus der inhom
ogenen Kieslagerstätte, in der Sand und Kies

und/oder Kies unterschiedlicher Korngrößen ungleichm
äßig verteilt sind und ob die bei

einem
 M

aßstab von 1 : 50 000 erkennbaren Ungenauigkeiten die Anforderungen des
allgem

einen Abw
ägungsgebots erfüllt, w

as bejaht w
urde. Zudem

 gibt es in diesem
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Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung

sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu
Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen

Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bereich keine nachgeordneten Planungsebenen!

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

Es liegen vonseiten der Fachbehörden -auch nach der 2. Anhörung - derzeit keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend

ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

066/22
9 Rekultivierung

G5 Die Abbaustandorte sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich
m

öglichst  zeitnah rekultiviert und renaturiert w
erden sow

ie die Einbindung in die
Landschaft sichergestellt w

erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich der Eigenart der
Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen

Bislang w
ird nur M

aterial entnom
m

en und verkauft m
it der Folge, dass ein

unübersehbarer Landschaftsschaden hinterlassen w
ird. Eine Rekultivierung ist bislang
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Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen

Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalverbands bzw

. der Regionalplanung

In den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung/ Verfüllung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. eine Bankbürgschaft

hinterlegt
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nicht erfolgt, eine Planung nicht erkennbar. Dies dürfte nach auch nicht zu m

achen sein,
den Urzustand herzustellen oder eine Aufforstung der Felsen zu verw

irklichen. Hier
einfach einen nicht w

iederherzustellenden Schaden zu erw
eitern, darf nicht zugelassen

w
erden! Dies ist nicht vergleichbar m

it Kiesabbau, bei dem
 nachher w

ieder eine
landw

irtschaftliche Nutzung m
öglich ist.

066/23
10 Trogabbau

Der geplante Trogabbau ist eine planerische Lösung. Deren Um
setzung ist durch die

Topographie w
eder in der Praxis m

öglich noch gutachterlich belegt. Dass in dieser Höhe
und Länge ein Abbau ohne Berm

en m
öglich und zulässig sein soll, ist nicht glaubhaft.

Dass eine schm
ale W

and stehen bleibt, ebenso w
enig. Vielm

ehr entstehen dadurch neue
Gefahrenquellen für den abbauenden Betrieb und deren M

itarbeiter. Entstehender Lärm
w

ird durch die Felsw
ände reflektiert und verstärkt. Staub und Schm

utz w
erden beim

Betrieb w
ie auch bei Sprengungen zw

ar nach oben abgegeben, dort vom
 W

ind
aufgenom

m
en und w

eiterverteilt.
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Das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG sieht die Erhaltung der Talflanke zum

 Albtal hin
vor. Dem

 verbleibenden Hang kom
m

t dam
it eine w

ichtige lärm
abschirm

ende W
irkung

gegenüber den w
ohngenutzten Gebäuden im

 Albtal zu.

Aufgrund der genanten Bedenken w
urden die M

öglichkeiten eines Abbaus unter
Gew

ährleistung der Standsicherheit der Hangkulisse und der Betriebssicherheit durch
eine geotechnische Bew

ertung des LGRB (Ingenieurgeologie) sow
ie eines Ingenieur- und

Sachverständigenbüros geprüft (siehe w
eiter unten aufgeführte Anlage A und

Anlage B).

Aus ingenieurgeologischer Sicht ist zum
 derzeitigen Stand der Erkenntnisse eine

betriebssichere Gestaltung des Abbaus im
 Bereich des potenziellen Vorranggebietes und

die Standsituation der entstehenden Hangsituation gew
ährleistet.

Aufgrund dessen kann die prognostische Genehm
igungsfähigkeit*  auf Ebene der

Regionalplanung konstatiert w
erden. Auf regionalplanerischer Ebene können jedoch noch

keine detaillierten Aussagen zum
 Abbauverfahren und der Abbausohle getroffen w

erden.
Die genaue Bem

essung der Abbausohle kann neben w
eiteren rohstoffgeologischen und

abbautechnischen Aspekten auch aufgrund der hydrogeologischen
Gegebenheiten/Risiken erst in einem

 nachgeordneten Genehm
igungsverfahren erfolgen.

In diesem
 w

erden w
eitere Untersuchungen zur Verifizierung der geologischen Situation

erforderlich. Erst w
enn diese vorliegen, kann die vorläufige Abbauplanung aufgrund der

berufsgenossenschaftlichen Vorgaben gem
äß BGV C 11 (Unfallverhütungsvorschrift  -

Steinbrüche, Gräbereien und Halden, Stand 01/2012) hinsichtlich Böschungsw
inkel und

Strossenhöhen (Strosse =
 im

 Bergbau ein Absatz) angepasst und durch geeignete
Abbauführung und -m

ethoden abgesichert w
erden. Zudem

 m
uss im

 Rahm
en eines

Genehm
igungsverfahrens der  Abbaubereich und die Hangsituation hinsichtlich der

Standsicherheit gesondert ingenieurgeologisch beurteilt und bei Bedarf entsprechend der
Vorgaben der BGV C 11 angepasst w

erden,um
 Unfallgefahren durch m

öglichen
Steinschlag oder Felssturz im

 Hangbereich auszuschließen.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird

w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

* [Erläuterung zum
 o.g. Begriff der  "Prognostischen Genehm

igungsfähigkeit": Eine
Planung, die von vornherein keine Aussicht auf Verw

irklichung hat, ist unzulässig
(anfängliche Funktionslosigkeit). Die Funktionslosigkeit ist dann anzunehm

en, w
enn die

Um
setzung der Planung (z.B. die Realisierung des Vorranggebiets) w

egen rechtlicher
oder tatsächlicher Um

stände ausgeschlossen ist].

AN
LAG

EN
 (es folgen 2 Anlagen):

Anlage A:
M

ail des Landesam
ts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Ref. 95

Landesingenieurgeologie) an den Regionalverband vom
 22.01.2021 ( Verfasser: Dr.

Clem
ens Ruch, Dipl.-Geol. Volker Bodien) [zu Az. 2424 // 20-07729]

"Im
 Zusam

m
enhang m

it der Regionalplanfortschreibung zur Rohstoffsicherung in der
Region Hochrhein-Bodensee bittet der Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) das
LGRB um

 die Beantwortung einiger Fragen welche die folgende Abbaugebiet um
fassen:

 - W
T-03 AG, Steinbruch Görwihl-Niederwihl der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (RG
8314-1); geplanter Abbau: trog- oder keilförm

ig, Breite ca. 70 m
, bei Tiefe bis Talniveau

ca. 115 bis 155 m

- W
T-13 AG, Steinbruch W

aldshut-Tiengen-Detzeln der Fa. Eberhard Bau AG (RG 8315
-1): geplanter Abbau: keine Detailangaben vorliegend

Die Abbaugebiete befinden sich auf Grundlage der am
 LGRB vorhandenen Geodaten im

Verbreitungsbereich des Albtal-Granits (W
T-03 AG) bzw. der M

urgtal-Gneisanatexit-
Form

ation m
it Deckgebirge aus Buntsandstein und Unterem

 M
uschelkalk (W

T-13 AG).

Geotechnische Bewertung

a. Die betriebssichere Gestaltung der Abbauböschungen gem
äß den

berufsgenossenschaftlichen Auflagen sowie die Einhaltung ausreichender
Sicherheitsabstände der Böschungen zu Nachbargrundstücken oder sonstigen
Einrichtungen (W

ege, Leitungen etc.) liegen im
 Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Neigung und Profilierung der Abbauböschungen m
üssen unter felsm

echanischen
Kriterien (insbesondere unter Beachtung des Trennflächengefüges) an die tatsächlich
vorgefundene Gebirgsqualität angepasst werden.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
b. Grundsätzlich sollte aus Sicht des LGRB bei solchen Abbauböschungen eine
Generalneigung (Verbindungslinie zwischen W

andfuß der Abbauböschung und den
Innenpunkten der Abbauberm

en) nicht steiler als 60° gewählt werden (siehe
Prinziphandskizze), um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauwände sicherstellen

zu können.  Der Höhenabstand zwischen den Berm
en beträgt üblicherweise m

axim
al 30

m
. Insbesondere der durch den langzeitlichen Abbau bereits teilentspannte, teils

aufgelockerte Gesteinsverband eines verbleibenden Kulissenkeils unterliegt künftig
beiderseits einer fortschreitende Erosion und Verwitterung, was bei der Festlegung der
Generalneigung entsprechend zu berücksichtigen wäre-

c. Zu W
T-03 AG: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse eines geplanten trog- oder

keilförm
igen Abbaus der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm

bH (W
T-03 AG) wird m

it
derzeitigem

 Kenntnisstand (Abbautiefe wäre bis Talniveau ca. 115-150 m
, Breite ca. 70

m
; die Tiefe der Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben) aus Sicht des LGRB

eine Generalneigung von 60° zur betriebssicheren Gestaltung der Abbauwände nicht
m

öglich sein. Auf Grund der som
it zu erwartenden Instabilitäten (Blockschlag,Felssturz),

verbunden m
it einer entsprechenden hohen Unfallgefahr im

 sehr eingeengten
Abbaubereich, wird von einer derartigen Vorgehensweise aus ingenieurgeologischer Sicht
abgeraten.

d.  Zu W
T-13 AG: Die geplanten Abbaum

odalitäten im
 Steinbruch der Fa. Eberhard Bau

AG (W
T-13 AG) sind nicht näher bekannt. Nachrichtlich soll entlang der Steina ein

weniger als 100 m
 breiter Gebirgsstreifen stehen bleiben, der bis zu 40 m

 hoch sein
könnte. Nach Auswertung des Digitalen Geländem

odells liegt das betreffende
Vorranggebiet für den Abbau in der großen Fläche m

it NW
-SE Ausrichtung (siehe

Abbildung). Der Talboden entlang der Steina befindet sich auf einer Höhe von ca. 425 m
,

der potenzielle Abbaurand bei ca. 475 m
 ü. NHN. Daraus resultiert eine Höhe von ca. 50

m
. Die Breite des Kulissenkeils liegt zwischen ca. 50 bis 100 m

. Die angestrebte Tiefe der
Abbausohle ist in den Unterlagen nicht angegeben. Es gelten grundsätzlich auch hier die
unter a) und b) aufgeführten Hinweise."

Anlage B:
Schreiben der Ingenieur- und Sachverständigenbüros TABERG ISB Gm

bH & Co. KG
M

erzhauser Straße 4. 79100 Freiburg

"Tiefensteiner Granitwerke Vorranggebiet für den Abbau W
T-03 AG Görwihl (Niederwihl

Albhalde Nord), 2. Anhörungsentwurf

Stellungnahm
e

In der Fortschreibung des Regionalplans Oberflächennahe Rohstoffe (2.
Anhörungsentwurf vom

 08.07.2020) wird für das geplante Vorranggebiet W
T-03 AG

Görwihl (Niederwihl Albhalde Nord) in einer geotechnischen Stellungnahm
e des

Landesam
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau LGRB vom

 22.01.2021 121 eine
betriebssichere Gestaltung des Abbaus in diesem

 Gebiet in Frage gestellt.

Die betriebssichere Gestaltung der Abbauböschungen gem
äß den

berufsgenossenschaftlichen Auflagen sowie die Einhaltung ausreichender
Sicherheitsabstände der Böschungen zu Nachbargrundstücken oder sonstigen

65
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Einrichtungen (W

ege, Leitungen etc.) liegen im
 Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Neigung und Profilierung der Abbauböschungen m
üssen unter felsm

echanischen
Kriterien (insbesondere unter Beachtung des Trennflächengefüges) an die tatsächlich
vorgefundene Gebirgsqualität angepasst werden. Grundsätzlich sollte aus Sicht des LGRB
bei solchen Abbauböschungen eine Generalneigung nicht steiler als 60° gewählt werden,
um

 eine ausreichende Gesam
tstabilität der Abbauwände sicherstellen

zu können. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse eines geplanten trog- oder
keilförm

igen Abbaus der Fa. Tiefensteiner Granitwerk Gm
bH wird m

it derzeitigem
Kenntnisstand aus Sicht des LGRB eine Generalneigung von 60° zur betriebssicheren
Gestaltung der Abbauwände nicht m

öglich sein. Aufgrund der som
it zu erwartenden

Instabilitäten (Blockschlag, Felssturz},. verbunden m
it einer entsprechend hohen

Unfallgefahr im
 sehr eingeengten Abbaubereich wird von einer derartigen

Vorgehensweise aus ingenieurgeologischer Sicht abgeraten.

Hierzu nehm
en wir - wie folgt - Stellung:

1. Vorrangfläche

Die ausgewiesene Vorrangfläche für den Abbau von oberflächennaher Rohstoffe m
it

einer Flächengröße von 3 ha schließt direkt westlich bzw. nordwestlich an die bereits
genehm

igte Abbaufläche (siehe Anlage 1) an. Es handelt sich som
it um

 eine
Erweiterungsfläche des bereits bestehenden Steinbruchs.

Durch die Vorrangfläche soll die zukünftige Fortsetzung des Abbaus und die regionale
Rohstoffgewinnung durch das Unternehm

en gesichert werden. Zudem
 kann die

Existenzsicherung des Unternehm
ens durch die Aufrechterhaltung des Standortes

Tiefenstein gewährleistet werden.

2. Lagerstättengeologie

Der Steinbruch in Tiefenstein erschliesst den sogenannten Albtal-Granit (GAL).
Entsprechend den rohstoffgeologischen Unterlagen des LGRB wird der Albtal-Granit m

it
einem

 hohen Lagerstättenpotential

(„ Vorkom
m

en nachgewiesen, das Auftreten von bauwürdigen Bereichen ist sehr
wahrscheinlich" ~
· M

ächtigkeit 120m
 bis 180m

)
ausgewiesen.

Der Albtalgranit ist bereits seit Jahrhunderten für seine herausragenden Eigenschaften
zur W

erksteingewinnung bekannt.

Entsprechend den Angaben des Büro Dr .Bliedtner /1/ sowie einer eigenen ersten
Begehung des bestehenden Steinbruchs kann generell von folgender Gesteinsabfolge
ausgegangen werden:

Die natürliche Überdeckung besteht aus M
utterboden und aufgewitterten Gestein m

it
einer M

ächtigkeit von ca. 2 m
. Lokal kann die M

ächtigkeit des angewitterten
Gesteinsuntergrundes 15 m

 erreichen. Das im
 Abbau aufgeschlossene Granitvorkom

m
en
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
ist ein ungeschichteter plutonischer Gesteinskörper. Das Gestein ist hom

ogen und dicht.
Lokal können weitständige sowie engständigere Klüftungsbereiche auftreten.

Nicht verwertbare Gesteinsanteile fallen nicht an.

3. Ingenieurgeologie

Die Standfestigkeit des Granits ist generell als gut zu bezeichnen, da es sich um
 einen

ungeschichteten
plutonischen Gesteinskörper handelt. Lokal können Klüftungsbereiche auftreten, die auf
tektonische Einflüsse zurückzuführen sind.

4. Abbauplanung
Im

 bestehenden Steinbruch und im
 südlichen Abschnitt der geplanten Vorrangfläche

erfolgt der Abbau durch Vortrieb der W
ände nach W

esten. Die Böschungswinkel
betragen im

 aktuellen Steinbruch zwischen 70 und 85°. Dies entspricht, wie auch die
W

andhöhen, den Vorgaben der BGV C 11 §13(2) und § 14 (3,4) /3/.

Für eine vorläufige Abbauplanung im
 Bereich der Vorrangfläche wurden die bisher

vorliegenden Erkenntnisse aus dem
 bestehenden Steinbruch zu Grunde gelegt. Bei

einem
 Böschungswinkel von durchschnittlich 80° sind die Böschungen standsicher, daher

wurden die Böschungswinkel im
 Bereich der Erweiterungsfläche m

it Böschungshöhen
von durchschnittlich 25 m

 und Berm
enbreiten von 5 m

 ebenfalls m
it durchschnittlich 80°

angenom
m

en.

Zur Erschliessung des nördlichen Teils des Vorranggebietes soll zunächst der südliche
Teil analog zum

 bisherigen Abbaugeschehen beräum
t werden und ein Transportweg zum

Anschluss an die bestehenden W
ege und Ram

pen im
 Steinbruch angelegt werden.

Im
 nördlichen Teil erfolgt dann die Beräum

ung des Abbaufeldes von Bewuchs. Der
darunter liegende verwertbare verwitterte Granit wird m

it Baggern abgegraben und zur
Aufbereitung ins W

erk gefahren. Bei Bedarf werden die oberflächennahen verwitterten
Granitpartien vorgebohrt und m

echanisch z.B. m
ittels Reißen m

it Bagger aus der W
and

gelöst. Der weitere Abbau soll m
ittels Lockerungssprengungen erfolgen, bis das M

aterial
m

it einem
 Böschungswinkel von 80° standsicher gestellt werden kann.

Die einzelnen Abbauscheiben sollten zur Sicherheit jeweils ingenieurgeologisch
aufgenom

m
en werden, um

 die Abbautechnik an die jeweilige vorgefundene geologische
Situation anpassen zu können. Je nach Standfestigkeit des Gesteins wird bei Bedarf die
obere Böschung verbreitert bzw. die Böschungswinkel angepasst (z. B. 60°).

Die oberste Berm
e des südlichen Abbaubereiches schließt dann an den nördlichen

Abbaubereichan und der Abtransport des Gesteins kann dann über diese Berm
e und

nicht m
ehr über den Transportweg erfolgen.

Eine Prinzipskizze und ein Prinzipschnitt A-A' der vorläufigen Abbauplanung ist in Anlage
1 und Anlage 2 m

it beigefügt.

Blockschlag oder Felssturz sind im
 Bereich des bestehenden Steinbruchs bisher nicht
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
bekannt und können bei einem

 gezielt gesteuerten Abbau, unter Berücksichtigung der
entsprechenden Sicherheitsvorschriften ausgeschlossen werden

5. Schlussfolgerungen:

Aufgrund der Lage der geplanten Vorrangfläche ist eine Erweiterung des bestehenden
Steinbruchs nach W

esten bzw. Nordwesten aus unternehm
erischer Sicht sinnvoll. Die

eigentliche Abbauplanung wird erst im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens zur

Erweiterung erstellt werden. Hierzu wird es erforderlich sein, die m
om

entan bestehenden
Steinbruchwände im

 Detail ingenieurgeologisch aufzunehm
en und im

 Bereich der
geplanten Erweiterung 2- 3 Probebohrungen zu Verifizierung der geologischen Situation
abzuteufen. Nach Vorliegen dieser Erkenntnisse wird die vorläufige Abbauplanung in
einem

 zweiten Schritt auf Grundlage der berufsgenossenschaftlichen Vorgaben gem
äß

BGV C 11 (Stand 01/2012) hinsichtlich Böschungswinkel und Strossenhöhen angepasst
und bei Bedarf durch geeignete Abbauführung und -m

ethoden abgesichert.

- Anpassung der Böschungswinkel und -strossenhöhen
- Anpassung der Sprengparam

eter
- Regelm

äßige Überprüfung des Vorhandenseins und ggf. Beräum
ung absturzbedrohter

M
assen oder Steine

- Sicherung der oberen Schichten durch z.B. Fangnetze und Vernagelungen

W
ährend des Abbaus werden die einzelnen Abbauscheiben ingenieurgeologisch

regelm
äßig überprüft und bei Bedarf entsprechend den Vorgaben der BGV C 11 (Stand

01/2012) angepasst, um
 Unfallgefahren durch m

öglichen Steinschlag oder Felssturz im
nördlichen Bereich der Erweiterungsfläche zu m

inim
ieren.

Die Gebäude um
 die Albtalm

ühle liegen ca. 200 m
 östlich der geplanten Abbaugrenze (in

der Verlängerung des Schnittes A-A'). Der Abbaubereich und die Hangsituation wird
hinsichtlich der Standsicherheit gesondert ingenieurgeologisch beurteilt und bei Bedarf
entsprechend den Vorgaben der BGV C 11 (Stand 01/2012) angepasst, um
Unfallgefahren durch m

öglichen Steinschlag oder Felssturz im
 Hangbereich

auszuschliessen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Abbaum
ethoden und der Einhaltung der

Vorgaben der BGV C 11 im
 Rahm

en des Genehm
igungsverfahrens für die geplante

Vorrangfläche ist ein Abbau aus rohstoffgeologischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll,
das es sich um

 eine
qualitativ hochwertige Lagerstätte handelt und der Steinbruch m

it allen erforderlichen
Betriebseinrichtungen
zum

 Abbau bereits seit Jahrzehnten besteht. Daher sollte die Lagerstätte optim
al genutzt

werden.

Aus ingenieurgeologischer Sicht ist daher zum
 jetzigen Stand der Erkenntnisse eine

betriebssichere
Gestaltung des Abbaus im

 Bereich der Vorrangfläche und die Standsicherheit
der entstehenden Hangsituation gewährleistet.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Anlage 1: Prinzipskizze Abbau**
Anlage 2: Prinzip-Schnitt A-A'**

Unterlagen:

/1/  Büro Dr. M
. Bliedtner: Antrag auf lm

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung einer
wesentlichen
Änderung nach § 6 Bundes-lm

m
issionschutzgesetz (Blm

SchG), Erweiterung und
Rekultivierung
Steinbruch Albhalde, M

ai 2007 (Stand 14.10.2008); 79282 Ballrechten-Dottingen
/2/ LGRB: Auszüge aus der Stellungnahm

e des LGRB, Freiburg 21.01.2021
/3/  BG Bau der Berufsgenossenschaft BGV C11, Unfallverhütungsvorschrift Steinbrüche,
Gräbereien und Halden; Berlin Januar 2012"

** Es w
ird darauf hingew

iesen, dass die  in der  o.g. Stellungnahm
e des Ingenieur- und

Sachverständigenbüros TABERG ISB Gm
bH & Co. KG angesprochenen Anlagen 1 und 2

"Prinzipskizzen" an dieser Stellen aus technischen Gründen nicht beigefügt sind. Dies
betrifft ebenso die in der w

eiter oben zitierten LGRB-Stellungnahm
e genannte

"Prinziphandskizze".

066/24
11 Bedarfsdeckung
          ... Versorgungsbasis in der Region Hochrhein-Bodensee  erheblich abgenom

m
en

hat.

Im
 Plan w

ird der Eindruck erw
eckt, dass ein großer Bedarf einem

 knappen Gut
gegenüber steht, dass die Anzahl der Betriebe und Abbaum

öglichkeiten zurückgegangen
sind. Dies ist nicht so, vielm

ehr w
urde die Darstellung verändert:

Grundsätzlich w
ird von rohstoffgeologischer Seite daraufhin gew

iesen, dass die
Darstellung der genehm

igten Abbaugebiete im
 Entw

urf des Regionalplans vom
 08.

11.2018 im
 Gegensatz zum

 Teilregionalplan 2005 nicht m
ehr die zum

 Konzessionsgebiet
dazugehörenden rekultivierten Flächen beinhaltet, sondern lediglich die Abbau- und
Erw

eiterungsgebiete  einer Rohstoffgew
innungsstelle. Dadurch entsteht der Eindruck, die

konzessionierten Flächen der Abbaubetriebe hätten sich 2018 gegenüber 2015 erheblich
reduziert. Auf die veränderte Darstellung der Abbaugebiete sollte daher in den
Erläuterungen und Darstellungen zur Fortschreibung des Teilregionalplans ausdrücklich
hingew

iesen  w
erden

Die Rohstoffbedarfserm
ittlung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der zuvor genannten

Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum
s von 2 x 20 Jahren w

enn m
an den derzeitigen

durchschnittlichen Jahresverbrauch im
 Land Baden-W

ürttem
berg m

it rund 10 t
m

ineralische Rohstoffe pro Einw
ohner zu Grunde legt.

Jeder Einw
ohner im

 Jahr 10 Tonnen, das sind schon gew
altige M

engen, die nicht
nachvollziehbar sind. Die aufgeführten Projekte sind von ihrer Durchführung noch w

eit
entfernt w

enn nicht schon, w
ie beim

 Atdorf-Stausee, aufgegeben. W
eiteres

W
irtschaftsw

achstum
 im

 derzeitigen Höhenflug ist fraglich, eher ist nach Presseberichten
langfristig m

it einer nationalen und internationalen Abschw
ächung zu rechnen. W

ie sich

Private
79733 Görw

ihl
366

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Zur  "Versorgungsbasis":
Die vom

 Einw
ender gem

achte Aussage zur "Versorgungsbasis" ist nicht vollständig
w

iedergegeben und w
ird daher im

 Gesam
tzusam

m
enhang erläutert:

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erw
eiterung bestehender

Abbaustandorte in die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrierender
Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor der Erschließung neuer Lagerstätten (Erw
eiterung

vor Neuaufschluss). Die in der Begründung (S. 12) enthaltenen Aussagen zur
"Versorgungsbasis" stam

m
en aus dem

 Gutachten des LGRB (2016). Sie sind im
Zusam

m
enhang m

it dem
 o.g. regionalplanerischen Grundsatz (Erw

eiterung vor
Neuaufschluss)  zu sehen [Plansatz 1, G3 ].
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
die m

om
entane Corona-Lage w

eiterentw
ickelt, lässt sich nicht vorhersagen, schon gar

nicht, w
elche Ausw

irkungen dies auf die Bauw
irtschaft hat. Dass ein konjunktureller

Einbruch bevor steht und die öffentlichen Auftraggeber ihre Gelder anderw
eitig als für

Investitionen einsetzen können, ist w
ahrscheinlich. Deshalb hier einen hohen Bedarf

langfristig zu prognostizieren und diesen dann planerisch entgegen aller negativen
Ausw

irkungen durchzusetzen und festzuschreiben, kann nicht Ziel der Regionalplanung
sein.

Die Begründung zu G3 w
ird im

 Folgenden zunächst vollständig w
iedergegeben:

"Die 2016 dem
 Regionalverband zur Verfügung gestellten Ergebnisse aus den

Erhebungen des Landes-am
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zur

Rohstoffgew
innung in der Region Hochrhein-Bodensee lassen erkennen, dass die

Versorgungsbasis in der Region Hochrhein-Bodensee erheblich abgenom
m

en hat. Der
Druck auf die bestehenden Gew

innungsstellen in der Region hat sich deutlich erhöht.
M

angels Erw
eiterungsm

öglichkeiten ging die Anzahl der Gew
innungsstellen m

erklich
zurück. 1992 gab es 99 Gew

innungsstellen in der Region, Ende 2015 w
aren es noch 53.

Dies entspricht einem
 Rückgang an Abbaustätten von 46,5 %

 in 23 Jahren. Der
Rückgang ist deutlich stärker als in den Nachbarregionen. In den benachbarten Regionen
Südlicher Oberrhein und Bodensee-Oberschw

aben ist die Zahl der Gew
innungsstellen im

gleichen Zeitraum
 jew

eils um
 30 %

 zurückgegangen. Bis Ende 2015 betrug der
landesw

eite Rückgang im
 statistischen M

ittel rund 15 %
. Hauptgründe für den Rückgang

in der Region Hochrhein-Bodensee sind, dass die Lagerstätten vollständig abgebaut oder
Erw

eiterungen nicht m
öglich sind.

Als Konsequenz nim
m

t die regionale Versorgungssicherheit ab, die Transportdistanzen
und dam

it die Um
w

eltbelastungen nehm
en zu. Zudem

 sind die einzelnen
Lagerstättenkörper aufgrund geologischer Gegebenheiten begrenzt. Hinzu kom

m
en

w
eitere Rahm

enbedingungen, w
elche die w

irtschaftliche Ge-w
innung m

itbestim
m

en;
dazu gehören insbesondere zunehm

ende Abraum
m

ächtigkeiten bei w
achsender

Entfernung des Abbaus vom
 Taleinschnitt und die geologisch bedingte Abnahm

e von
M

aterialqualitäten. Bei zahlreichen Gew
innungsstellen gehen daher die

Lagerstättenqualitäten und som
it die „flächenbezogene Rohstoffergiebigkeit“ deutlich

zurück.
Aufgrund der vorgenannten Entw

icklungen em
pfiehlt das LGRB durchaus auch

Neuaufschlüsse in be-sonders hochw
ertigen und m

ächtigen Lagerstätten (siehe hierzu
auch G6)."

Die o.g. Ausführungen des LGRB zur Versorgungssicherheit beziehen sich auf einen über
20-jährigen Zeitraum

 und them
atisieren den in der Region signifikanten Rückgang von

Abbaustätten und die geologisch bedingte Abnahm
e von M

aterialqualität.

Zu den konzessionierten Flächen ("Abbauflächen" nicht "Abbaugebiete")  enthält die
Begründung zu Plansatz 2 folgende Aussage:
Die Festlegung von Abbaugebieten w

ird durch die Festlegung von Gebieten zur Sicherung
von Rohstoffen (vgl. Plansatz 3) und die Darstellung der genehm

igten Abbauflächen als
nachrichtliche Übernahm

e ergänzt. Als Abbauflächen w
erden dabei in der

Raum
nutzungskarte diejenigen Flächen dargestellt, für die eine Abbaugenehm

igung
vorliegt und w

o der Abbau noch im
 Gange ist oder die als Betriebs- bzw

. Regieflächen
genutzt w

erden. Genehm
igte Abbauflächen, in denen der Abbau noch nicht begonnen

w
urde, w

erden in die Abbauflächen einbezogen. Im
 Einzelfall ist die Zuordnung der

Flächen aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht im
m

er eindeutig zu treffen.
Ebenso kann aufgrund der Datenlage nicht kom

plett ausgeschlossen w
erden, dass

bereits rekultivierte Flächen in die Darstellung m
it einbezogen w

erden.

Die Begründung zu Plansatz 1.2 im
 Teilregionalplan 2005 (TRP 2005) enthält die

identische Aussage zu den rekultivierten Flächen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Zur  "Rohstoffbedarfserm
ittlung":

Grundsätzlich ist es derzeit übliche Praxis bei den Regionalverbänden, den Bedarf über
Förderm

engen der vergangenen Jahre zu erm
itteln. Der RVHB hat darüber hinaus eine

Plausibilisierung des künftigen Rohstoffbedarfs durch die SST Ingenieurgesellschaft m
bH

in Kooperation m
it dem

 Deutschen Institut für W
irtschaftsforschung (DIW

) durchführen
lassen. Anders als bisher w

urden dabei ausgehend von belastbaren Ausw
ertungen des

Rohstoffverbrauchs der Vergangenheit sow
ie den Zukunftserw

artungen der
rohstoffgew

innenden Industrie auch die Bevölkerungs- und W
irtschaftsentw

icklung in der
Region berücksichtigt. Untersucht w

urden auch die Substitutionspotenziale durch
Sekundärrohstoffe sow

ie der Einfluss von Exportquoten und Infrastrukturgroßprojekten
auf den Rohstoffbedarf in der Region. Die Ergebnisse der Experten liegen seit Septem

ber
2016 in Form

 der „Bedarfsanalyse für die Gew
innung und Verw

endung prim
ärer und

sekundärer Rohstoffe bis 2055 im
 Planungsbereich des Regionalverbands Hochrhein-

Bodensee“ vor. Unter Einbeziehung der W
irtschafts- und Bevölkerungsdaten ergaben sich

selbst unter pessim
istischen Annahm

en größere Bedarfsm
engen als bei der bisherigen

Erm
ittlung in Form

 einer linearen Fortschreibung der Förderraten.

Die Ausw
eisung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete)

und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) soll gem
äß LEP

2002 „bedarfsgerecht“ erfolgen. Der voraussichtliche Rohstoffbedarf für 40 Jahre w
ird

durch die Festlegung von Abbau- und Sicherungsgebieten planerisch gesichert.

Die Rohstoffbedarfserm
ittlung erfolgt auf Basis der Ergebnisse der zuvor genannten

Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum
s von 2 x 20 Jahren. Bei der Berechnung w

urde
die M

engendifferenz zw
ischen der Rohförderung und des verw

ertbaren M
aterials

berücksichtigt. Aus dem
 im

 Gutachten beschriebenen oberen und unteren Korridor w
urde

der M
ittelw

ert gebildet, der im
 Folgenden als „RVHB-Basis“ bezeichnet w

ird und die
Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt. Daraus ergibt sich für den 1.
Planungszeitraum

 über alle betrachteten Rohstoffe ein Gesam
tbedarf

(Produktionsm
enge) von ca. 128 M

io. t und für den 2. Planungszeitraum
 von ca. 145 M

io.
t. Insgesam

t bedeutet dies einen Gesam
tbedarf (Produktionsm

enge) von 273 M
io. t für

den anberaum
ten Planungszeitraum

 von 2 x 20 Jahren. Daraus folgt, dass von einem
jährlichen Bedarf in Höhe von einem

 Orientierungsw
ert von rund 6,8 M

io. t/Jahr
ausgegangen w

erden kann („M
engenzielw

ert“).

Die für den Planungszeitraum
 von 40 Jahren zu sichernde Produktionsm

enge liegt m
it

den zuvor genannten 273 M
io. t sehr nahe bei dem

 rechnerischen Bedarf der rund
688.000 (2020) Einw

ohner der Region, der sich ergibt, w
enn m

an für eine Berechnung
den durchschnittlichen Jahresverbrauch im

 Land Baden-W
ürttem

berg m
it rund 10 t

m
ineralische Rohstoffe pro Einw

ohner zu Grunde legen w
ürde (ca. 275 M

io. t).

Es handelt sich also lediglich um
 einen Vergleich der aus dem

 SST-Gutachten
abgeleiteten Produktionsm

enge m
it dem

 Jahresverbrauch pro Einw
ohner  im

 Land
Baden-W

ürttem
berg (gem

äß dem
 Jahresbericht 2019/20 des Industrieverband Steine

und Erden Baden-W
ürttem

berg e.V. w
erden pro Einw

ohner und Jahr etw
a 10 Tonnen

Gestein aus der Natur entnom
m

en, dam
it beispielsw

eise Häuser, Bürogebäude, Straßen,
Bahnlinien und Radw

ege gebaut w
erden können. Insgesam

t w
erden so jährlich je nach

Konjunktur landesw
eit zw

ischen 90 und 110 M
io. Tonnen m

ineralische Rohstoffe
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
gew

onnen).

Der baden-w
ürttem

bergische Durchschnittsw
ert des Rohstoffverbrauchs pro Einw

ohner
und Jahr floss jedoch nicht in die Bedarfsberechnung für die Region Hochrhein-Bodensee
(SST-Gutachten, 2016) ein und dient  lediglich als Vergleichsw

ert. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass da die Pro-Kopf-Förderung im

 Land in den vergangenen 2
Jahrzehnten starken Schw

ankungen unterw
orfen w

ar und es rohstoff- und
gebietsbezogene Unterschiede in den zw

ölf Regionen des Landes gibt.

Ergänzend dazu  sei erw
ähnt, dass die Fortschreibung des Teilregionalplans

Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein Bodensee in den 3 Landkreisen
Lörrach, W

aldshut und Konstanz Vorranggebiete in Form
 von Abbau- und

Sicherungsgebieten in einer Gesam
tfläche von 606 ha (TRP 2005: 992 ha) ausw

eist . Die
Vorrangflächen beanspruchen dem

nach rund 0,2 %
 der gesam

ten Regionsfläche. Bei der
Gegenüberstellung der Flächen von Abbau- und Sicherungsgebieten im

 Teilregionalplan
(2005) und der Fortschreibung nim

m
t die durch die Fortschreibung für Rohstoffabbau

ausgew
iesene Fläche fast um

 die Hälfte, um
 256 ha ab (- 48%

). Die langfristig gesicherte
Fläche nim

m
t um

 insgesam
t 130 ha (-28%

) ab. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen,
dass der Planungszeitraum

 für den die Flächen ausgew
iesen w

erden von 2x15 (im
 TRP

2005) auf 2x20 Jahre angehoben w
urde.

Zu "Atdorf-Stausee" und "Corona"
Der Bedarf an oberflächennahen m

ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim
är

abhängig von der Entw
icklung im

 Hoch- und Tiefbau, dem
 Verhalten der öffentlichen

Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um
w

eltschutz) und der Nachfrage aus
um

liegenden Räum
en, die aus der Region m

itversorgt w
erden.

Bei der Erstellung des Bedarfsgutachtens durch SST (2016) w
ar noch nicht bekannt, dass

das Pum
pspeicherkraftw

erk seitens der ENBW
 aufgegeben w

ird. Der Bau w
urde jedoch in

dem
 Gutachten als Beispiel für Großprojekte dargestellt, w

elche in relativ kurzer Zeit
einen große Rohstoffbedarf auslösen. In der Bedarfsberechnung w

urde das Projekt nicht
berücksichtigt ("Im

 Hinblick auf die Frage der auszuw
eisenden Rohstoffsicherungsflächen

ist dieses Projekt bei der geplanten Zeitachse nicht m
ehr zu berücksichtigen, da die

M
assen aus bereits laufenden Betrieben und gesicherten Abbauflächen kom

m
en

m
üssen;...", S. 48 des SST-Gutachtens)

Die Baubranche in Deutschland ist bisher deutlich besser durch die Corona-Krise
gekom

m
en als viele andere W

irtschaftszw
eige. Dies bestätigen die folgenden Aussagen:

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Bundesam
tes 10.2.2021 stieg  von

Januar bis Novem
ber 2020 stieg der Um

satz im
 Bauhauptgew

erbe im
 Vergleich zum

Vorjahreszeitraum
 um

 3,4 %
. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im

 gleichen
Zeitraum

 um
 1,5 %

. W
esentliche Effekte der Corona-Krise auf Um

satz und Beschäftigung
im

 Bauhauptgew
erbe konnten nicht beobachtet w

erden. Beim
 Bau von Gebäuden

(Hochbau) stiegen die Um
sätze im

 Novem
ber 2020 gegenüber Novem

ber 2019 um
 5,9 %

und im
 Tiefbau um

 0,4 %

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Landesam
tes (StaLa)  Baden-

W
ürttem

berg vom
 17.2.2021 erw

irtschafteten die größeren bauhauptgew
erblichen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Betriebe Baden-W

ürttem
bergs im

 Dezem
ber 2020 einen Gesam

tum
satz von rund 1,62

M
illiarden (M

rd.) Euro, 16,6 %
 m

ehr als im
 Vorjahresm

onat. Nach der vom
 Statistischen

Landesam
t durchgeführten M

onatserhebung im
 Bauhauptgew

erbe sum
m

ierten sich die
Um

sätze im
 Jahresverlauf auf 14,60 M

rd. Euro. Das w
ar verglichen m

it 2019 ein Plus von
3,3 %

. Dem
 zufolge entfielen auf den Hochbau zusam

m
engerechnet rund 8,66 M

rd. Euro,
auf den Tiefbau rund 5,75 M

rd. Euro. Die Zahl der baugew
erblich tätigen Personen in

den befragten Betrieben lag im
 Jahresdurchschnitt 2020 bei 66 760. Das w

aren 3,2 %
m

ehr als 2019.. Im
 Dezem

ber 2020 lagen die Auftragseingänge im
 Bauhauptgew

erbe m
it

einem
 Volum

en von rund 911 M
ill. Euro dank m

ehrerer Großaufträge um
 16,5 %

 über
dem

 Stand von Dezem
ber 2019. Von Januar bis Dezem

ber zusam
m

engerechnet
verfehlten die Auftragseingänge jedoch m

it rund 11,01 M
rd. Euro das Niveau des

Vorjahres um
 8,2 %

.

Von einem
 fraglichen Bedarf kann indes nicht ausgegangen w

erden: Für die vom
Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche Gesam
tabw

ägung für
die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf ausschlaggebend. Der
Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung des
künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in Kooperation
m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

 Fokus steht
eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung überregionaler
Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Die Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgt auf Basis der
Ergebnisse der zuvor genannten Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum

s von 2 x 20
Jahren. Bei der Berechnung w

urde die M
engendifferenz zw

ischen der Rohförderung und
des verw

ertbaren M
aterials berücksichtigt. Aus dem

 im
 Gutachten beschriebenen oberen

und unteren Korridor w
urde der M

ittelw
ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als

„RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt.

Daraus ergibt sich für den 1. Planungszeitraum
 über alle betrachteten Rohstoffe ein

Gesam
tbedarf (Produktionsm

enge) von ca. 128 M
io. t und für den 2. Planungszeitraum

von ca. 145 M
io. t.

066/25
12 Zeitrahm

en
Für einen Zeitraum

 von insg. 40 Jahren w
ird der w

eitere Abbau festgeschrieben. Der
Unternehm

er soll ja w
eiter abbauen können....

M
it der Folge, dass die Problem

e für die nächsten 40 Jahre festgeschrieben w
erden.

Belastungen und Erschütterungen in Niederw
ihl, Tiefenstein, ja bis nach Rüßw

ihl. Für die
M

enschen einschl. der nächsten Generation, Tieren, Um
w

elt und Natur, und das ohne
zw

ingenden Grund.

Z3 Bei Sicherungsgebieten, die im
 räum

lichen und funktionalen Zusam
m

enhang  m
it

einem
 Vorranggebiet für den Abbau (Abbaugebiet) stehen, kann ein vorzeitiger

Rohstoffabbau vor Ende des Planungszeitraum
s  ausnahm

sw
eise in besonderen

Härtefällen zugelassen  w
erden.

Auch hier w
ird Tür und Tor für die Selbstbedienung des Unternehm

ens geöffnet und
entspricht in keiner W

eise dem
 Prinzip der Nachhaltigkeit als oberstes Leitbild des

Landesentw
icklungsplanes 2002 Baden-W

ürttem
berg (LEP 2002) w

ie den
entgegenstehenden Interessen von Natur- und Landschaftsschutz sow

ie dem
 Schutz der

M
enschen.

Private
79733 Görw

ihl
367

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ein vorzeitiger Rohstoffabbau in Sicherungsgebieten vor dem

 Ende des 20-jährigen
Planungszeitraum

s ist nur in besonders gelagerten und besonders begründeten
Einzelfällen m

öglich (w
ie z.B. atypische Sachverhalte, die vom

 vorgesehenen Norm
alfall

abw
eichen und deshalb Ausnahm

eregelungen oder -entscheidungen gerechtfertigt
erscheinen lassen).

Die in einem
 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen sind aufgrund

der M
öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw

. Planfortschreibung
(gesam

thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im
 Prinzip flexibel bzw

. veränderbar. Es
existiert also kein "Entw

icklungsgebot", in dem
 Sinne, dass im

 Zuge einer
Regionalplanfortschreibung aus einem

 festgelegten Sicherungsgebiet autom
atisch ein

Abbaugebiet w
ird.

Ähnlich w
ie im

 Bereich der kom
m

unalen Flächennutzungsplanung bedeutet die
Aufstellung eines auf einen fest definierten Planungszeitraum

 ausgerichteten (Teil-)
Regionalplanes (früher 2x15 Jahre heute beim

 Them
a "Oberflächennahe Rohstoffe" 2x

20 Jahre) keinen Abschluss. Regionalplanung ist eine Daueraufgabe, die sich nicht in der
einm

aligen Aufstellung eines Plans und eines form
alen Beteiligungsverfahrens erschöpft,

sondern einen andauernden Planungsprozess darstellt. Insofern w
ird ein (Teil-)

Regionalplan im
m

er w
ieder der sich w

andelnden W
irklichkeit in der Region

gegenübergestellt w
erden m

üssen. Die Regionalplanung m
uss insofern eine gew

isse
Flexibilität aufw

eisen, um
 den tatsächlichen Gegebenheiten im

m
er w

ieder entsprechen zu
können. Als Beispiel seien geänderte Rahm

enbedingungen und Anforderung  im
 Natur-

oder Artenschutz genannt (Gesetzgebung) oder w
eitere/neuere rohstoffgeologischer

Erkenntnisse. So können sich aufgrund aktueller Untersuchungen neue Erkenntnisse
hinsichtlich der Abbauw

ürdigkeit ergeben, die eine Veränderung der bisher gesicherten
Bereiche erfordern. Als ein w

eiteres Beispiel sei an dieser Stelle die Strategische
Um

w
eltprüfung (SUP) zur Regionalplanfortschreibung genannt: Bestandteil der SUP ist u.

a. auch eine Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit der Vorranggebiete für den
Rohstoffabbau.  Hier w

erden die Sicherungsgebiete - im
 Gegensatz zu den

Abbaugebieten -  nur im
 Einzelfall im

 räum
lichen Verbund m

it potenziellen
Abbaugebieten der vertieften Prüfung unterzogen, um

 durch ein entsprechendes
Flächenlayout erkennbare Konflikte zu verm

eiden bzw
. zu m

inim
ieren. Ansonsten w

urde
für die Sicherungsgebiete aufgrund des längeren Planungszeitraum

s, w
ährend dem

 sich
Lebensraum

bedingungen stark verändern können, nur eine vereinfachte Vorprüfung
durchgeführt, um

 zum
 Zeitpunkt der Planaufstellung bekannte m

ögliche erhebliche
Beeinträchtigungen ausschließen zu können.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.
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.

066/26
13 Vollständiger Abbau - politischer W

ille

Zu G3: Die Erweiterung bestehender Lagerstätten soll vor der Erschließung neuer
Lagerstätten erfolgen (Erweiterung vor Neuaufschluss).

Dieses Ziel m
acht Sinn vor dem

 Hintergrund, dass m
it knappen Gütern w

irtschaftlich
um

gegangen w
ird und dadurch keine w

eiteren Problem
e und Gefahren erzeugt w

erden.
Es ist sicher nicht der politische W

ille der gew
ählten Vertreter, dass hier auf Jahrzehnte

hinaus ein Abbau durch Rechtssicherheit eines Regionalplanes zugunsten des
Unternehm

ers und zum
 Schaden der Natur und M

enschen garantiert w
ird.

In Nutzung befindliche Lagerstätten sind m
öglichst vollständig abzubauen, ehe ein neues

Vorkom
m

en erschlossen wird.

Ist unter dem
 Planziel der vollständigen Nutzung von Lagerstätte der Abbau des

gesam
ten Vorkom

m
ens zu verstehen? Die Einzeichnung der Lagerstätte unter unseren

Häusern lässt Schlim
m

es befürchten. W
erden durch den Betrieb und dem

 näher rücken
des Abbaus an den Ort die Einw

ohner vertrieben, sodass der ungehinderte Abbau
w

eitergehen kann?

Grundlage für die Abgrenzung der Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe ist eine um

fassende raum
planerische Abwägung zwischen der Eignung der

Fläche für den Rohstoffabbau ....

Sowie sonstigen öffentlichen und privaten  Belangen. Ziele waren neben der
Abbauwürdigkeit  eine m

öglichst sinnvolle Abbaugeom
etrie  und ein m

öglichst geringes
Konfliktpotenzial.  Der Festlegung von Flächen für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe im

 Teilregionalplan m
uss ein schlüssiges gesam

träum
liches Planungskonzept

zugrunde liegen, in das auch die Ergebnisse der Um
weltprüfung einfließen und das den

allgem
einen Anforderungen  des planungsrechtlichen Abwägungsgebots gerecht wird.

Gerade dies ist nicht der Fall. W
eder sind die Belange der Anw

ohner dargestellt noch ist
das Konfliktpotenzial gering. Ein gesam

träum
liches w

ie zeitliches Gesam
tkonzept ist nicht

ersichtlich, von einer Abw
ägung ganz zu schw

eigen. Eher  ist eine Salam
itaktik nicht zu

verkennen, dass ein Abbaugebiet dem
 anderen folgt und das nächste als

Sicherungsgebiet schon bereit steht.

Selbst in den Grundsätzen geht m
an davon aus, dass Erw

eiterung von Neuaufschluss
relativiert w

erden m
uss, insb. im

 Hinblick einer langfristigen Versorgung. Dies kann nicht
zu Lasten der jetzigen Generation auf die Nächste verschoben w

erden.

Zu G3 und G4: Die Erweiterung bestehender Lagerstätten soll vor der Erschließung neuer
Lagerstätten erfolgen (Erweiterung vor Neuaufschluss). Ziel dabei ist, dass die Eingriffe
in Natur und Landschaft so gering wie m

öglich gehalten werden. Jedoch m
uss der

Planungsgrundsatz „Erweiterung  vor Neuaufschluss" in einzelnen Fällen im
 Hinblick auf

eine langfristige  Versorgung m
it oberflächennahen Rohstoffen relativiert  werden. ..

Private
79733 Görw

ihl
368

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Der Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg (LEP) form

uliert unter Kapitel
5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m

öglichst vollständig abzubauen sind,
ehe ein neues Vorkom

m
en erschlossen w

ird.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.
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Auch von den Fachbehörden w
erden Neuaufschlüsse em

pfohlen :
Aufgrund der vorgenannten Entwicklungen em

pfiehlt das LGRB durchaus auch
Neuaufschlüsse in be-sonders hochwertigen und m

ächtigen Lagerstätten  (siehe hierzu
auch G6). Die Lagerstättenerkundung und die betriebliche sowie regionalplanerische
Rohstoffsicherung können dabei auf deutlich verbesserte rohstoffgeologische
Grundlagen des LGRB zurückgreifen.  Die Nutzung m

ächtiger und qualitativ hochwertiger
Lagerstätten führt zu einer Reduzierung der Flächeninanspruchnahm

e  und des Energie-
verbrauchs. Neuaufschlüsse sollen eine m

öglichst langfristige Perspektive haben.

Abteilung  2, Referat 21 Höhere Raum
ordnungsbehörde Freiburg

Die in den Karten dargestellten Lagerstätten, ob genauer oder nur grob erkundet, zeigen
selbst im

 engeren Bereich die große M
ächtigkeit im

 Bereich „P". Dies m
uss Aufgabe der

der Fachleute der Regionalplanung sein, hier zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ w

ird
das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. Im
Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich
höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet
W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) zum
 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative

dar.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen. Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein
autom

atisch ein Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen
eingeräum

t; vielm
ehr ist in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

.
für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des
W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine

sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für

die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Bei der vom
 LGRB vorgenom

m
enen Abgrenzung von oberflächennahen

Rohstoffvorkom
m

en auf der Karte der m
ineralischen Rohstoffe (KM

R 50) w
ird ein

M
indestabstand zu Siedlungsflächen m

it w
eitgehend geschlossener Bebauung von ca.

300 m
 eingehalten, da beim

 Gesteinsabbau m
it Staubim

m
issionen und

Sprengerschütterungen zu rechnen ist. Im
 Falle der Rohstoffgruppen Kiese und Sande

oder Ziegeleirohstoffe, bei denen ein Abbau ohne Sprengen m
öglich ist, reicht ein

M
indestabstand von 100–200 m

 zu Siedlungsflächen aus. Im
 Einzelfall ist auch zu prüfen,

ob Festgesteinsvorkom
m

en in sedim
entären Abfolgen (z. B. Bankkalksteine) nicht

ausschließlich durch sprengstofflose Techniken, z. B. m
it Reißbaggern, gelöst w

erden
können. Grundlage zur Grenzabstandsbestim

m
ung sind die Siedlungsflächen nach dem

ATKIS-Datensatz (Am
tl. Topographisch-Kartographisches Inform

ationssystem
) von

2010/2011. Einzeln gelegene Gebäude w
erden bei der Abgrenzung der Vorkom

m
en nicht

berücksichtigt.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
,
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Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

). Hinsichtlich w
ohngenutzter Gebäude im

 Außenbereich
(Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m

unterschritten (ca. 180 m
). Der Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch
deutlich geringer (<

 50 m
). W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal

hin aufw
eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter
der Talflanke zum

 Albtal und den w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet. Die Ergebnisse/Em
pfehlungen des Um

w
eltberichts flossen w

iederum
 in die

regionalplanerische Gesam
tabw

ägung ein.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Das im
 1. Anhörungsentw

urf vorgesehene  Abbaugebiet W
T-04 AG konnte aus arten-

und gebietsschutzrechtlichen Gründen im
 Zusam

m
enhang m

it den potenziellen
Beeinträchtigungen durch die Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstrasse (kum

ulative
Effekte) nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden und w

urde daher im
 2.

Anhörungsentw
urf  als Sicherungsgebiet festgelegt. An dieser Festlegung w

ird
festgehalten.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Die Belange der Sicherung der regionalen Rohstoffversorgung überw
iegen, unter

Berücksichtigung anderw
eitiger Einw

endungen, der regionalen Gesam
tschau, m

öglicher
Alternativen und der Be-darfsangem

essenheit der regionalen Gebietskulisse, die einer
Festlegung entgegenstehenden Belange.
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Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Um
 die Flächeninanspruchnahm

e durch künftigen Rohstoffabbau m
öglichst gering zu

halten w
erden vom

 LGRB nur Gesteinsvorkom
m

en em
pfohlen, die eine bestim

m
te

M
indestm

ächtigkeit nicht unterschreiten. Ferner ist die Abraum
m

ächtigkeit von
Bedeutung, also die M

ächtigkeit der nicht nutzbaren Ablagerungen über und/oder
innerhalb des Rohstoffvorkom

m
ens (Deckschichten und nicht verw

ertbare
Zw

ischenlagen). Vom
 LGRB in der KM

R 50  abgegrenzt w
urden lediglich Vorkom

m
en, bei

denen ein Abraum
-/Nutzschichtverhältnis von m

indestens 1 : 3 zu erw
arten ist. Bei der

Rohstoffgruppe Natursteine für den Verkehrsw
egebau, für Baustoffe und als

Betonzuschlag gilt einen M
indestm

ächtigkeit von 30 m
, eine m

axim
ale m

ittlerer
Abraum

m
ächtigkeit von 20 m

. Die M
indestm

ächtigkeit bezieht sich auf den alleinigen
Abbau des betrachteten Rohstoffs. Die betriebsw

irtschaftlichen Gesichtspunkte bei der
Rohstoffnutzung w

ird in der KM
R 50 durch die Zugrundelegung eines M

indestvorrats
eines Vorkom

m
ens Rechnung getragen. Als Richtlinie gilt, dass der verm

utete Vorrat bei
der Neuanlage einer Gew

innungsstelle für Natursteine für den Verkehrsw
egebau,... einen

Abbaudauer von m
indestens 50 Jahren m

it einer durchschnittlichen Förderm
enge von

200.000 t/a erm
öglichen sollte. Diese Richtlinien gelten in erster Linie für Vorkom

m
en,

die künftig für die Gew
innung von M

assenrohstoffen vorgesehen w
erden sollen.

Vorkom
m

en hingegen, die bereits seit längerer Zeit von Abbaubetrieben genutzt w
erden,

können auch bei geringeren Vorratsm
engen w

irtschaftlich gew
innbar sein, da die in

erforderlichen Anlagen und Infrastrukturen früher investiert w
urde.

066/27
14 Verlagerung Problem

atik auf nachfolgende Genehm
igungsbehörde

Durch eine fragw
ürdige Abw

ägung entstandene Einschätzungen in geltendes Recht zu
überführen, an die nachfolgende Genehm

igungsbehörden gebunden sind und die dann in
dem

 vorgegebenem
 Rahm

en entscheiden m
üssen, kann nicht das Ziel und Ergebnis einer

guten Landesplanung sein.

Private
79733 Görw

ihl
369

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen

nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von
den Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Regionalverbände legen anhand der w
issenschaftlich gew

onnenen Kenntnisse über
Rohstofflagerstätten und -vorkom

m
en

im
 Land in einem

 um
fassenden Abw

ägungsprozess
in den Regionalplänen regionalbedeutsam

e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und
Rohstoffvorkom

m
en als Gebiete für den Abbau von Rohstoffen (Abbaugebiete) und

Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkom
m

en (Sicherungsgebiete) fest.

Vor diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre

Ebene lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder

Festgestein stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für
einen künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Innerhalb der Abbaugebiete  können auf Antrag der Unternehm
en oder Kom

m
unen

Genehm
igungsverfahren durchgeführt w

erden. Dies erfolgt in der Regel bei den
zuständigen Fachbehörden der Landratsäm

ter. Letzten Endes bleibt es den jew
eils

vorgesehenen Genehm
igungsverfahren nach Fachplanungsrecht vorbehalten,

festzulegen, ob und w
ie in den ausgew

iesenen Gebieten ein Abbau von Rohstoffen
durchgeführt w

ird.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte können nicht abschließend im
 regionalen

Prüfm
aßstab betrachtet w

erden. Es bedarf tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls
im

 nachfolgenden Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann

lediglich ein Hinw
eis auf eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird

w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

068
zusätzlich zu

unserem
 schriftlichen

Einspruch
gegen

die
geplante Erw

eiterung
des

Steinbruches
in

Tiefenstein
(erfolgtseparat),m

öchte
ich

Ihnen hiereine
Unterschriftenliste

m
itüber100!! Unterschriften gegen

die geplante
Erw

eiterung
präsentieren.

Die
m

eisten
M

enschen
aufderListe

sind
aus

diversen
Gründen

nichtin
derLage

einen
eigenen Einspruch

zu
verfassen,dennoch

sind
sie

aberausnahm
slos

alle
gegen

diese
Erw

eiterung
des Steinbruches

in
Tiefenstein, ich

habe
m

it jedem
einzelnen

gesprochen!

Ich
finde,das

istGrund
genug

für Sie
als Regionalverband diese Planung

nochm
als

zu
überdenken, um

dann
zu

dem
Ergebnis

zu
kom

m
en,daß

das
Abbaugebiet W

T-03 AG
aus

dem
Fortschreibungsplan gestrichen

w
erden

m
uß!

*
Diese

Aussage
giltnatürlich

nurfürdie
Einw

ohnervon
Niederw

ihl

Anlage

Unterschriftenliste

Erw
eiterung des Steinbruchs in Tiefenstein

Seit Jahrzehnten
w

ird
im

 Steinbruch
in

Tiefenstein
Granitabgebaut. Überdie

Jahre
istder

Steinbruch
im

m
ernäheran

die
Ortschaften Niederw

ihlund
Tiefenstein

herangerückt.
2008 erfolgte die

letzte Erw
eiterung

in
Richtung

Nord-W
est. Die Häufigkeit und

Intensität
derSprengungen hatkontinuierlich zugenom

m
en.

Die
Erschütterungen an

und
in

den Gebäuden
haben sich

w
esentlich verstärktund

teilw
eise

bereits
Schäden

an den
Gebäuden

verursacht.

*Auch
in m

einem
Haus sind

diese
Erschütterungen

klarw
ahrnehm

bar und
daherlehne

ich
jede

Erw
eiterung

des
Steinbruchs

in Richtung Niederw
ihloderTiefenstein

ab.

Private
79733  Görw

ihl
370

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en0
. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat
der RVHB dem

 LRA W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter

Form
 w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

071/01
Leider ist das AG W

T-03 auch  im
 2. Planentw

urf noch vorhanden  w
enn auch

geringfügig reduziert.

Hierm
it lege ich W

iderspruch ein gegen den zw
eiten Planentw

urf, im
 Besonderen W

T-03
AG , aus folgenden Gründen:

1. Grundlage ihrer Planung
Sie führen den Bedarf von Grossprojekten w

ie Atdorf und A98 an. Atdorf w
ird nicht

gebaut und  die A98 ist in keiner dringlichen Planung: Die Basis für den  zukünftigen
Bedarf ist som

it falsch und neu zu berechnen.
Eine Sicherstellung von Rohstoff ist nicht gegeben da allen, auch allen Behörden,
bekannt ist, dass ein großer Teil ins Ausland abw

andert .

Private
79733 Görw

ihl
371

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Planungen zum
 W

eiterbau der A 98 schreiten seit der Übernahm
e durch die DEGES

voran. Der Abschnitt A 98.4 w
ird bis 2021 fertiggestellt und der Abschnitt A 98.5 befindet

sich derzeit im
 Planfeststellungsverfahren.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben. Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten w
ie dem

 Bau der A98:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen

Rheinfelden und W
aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom

pletten Realisierung des
Ausbaus w

ird sich verm
utlich über einen Großteil des Planungszeitraum

s des
Teilregionalplanes erstrecken. Es w

ird für die M
engenerm

ittlung des Rohstoffbedarfs
unterstellt, dass die w

eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-
bzw

. 3- streifig errichtet w
erden sollen (jew

eils abschnittsw
eises Überholen m

öglich). In
jedem

 Autobahnkilom
eter w

erden unter diesen Planungsparam
etern im

 Oberbau (ohne
Erdarbeiten) m

ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut
w

erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w
erden

m
üssen, w

ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M
io. Tonnen

geschätzt."

Darüber hinaus darf nicht außer Acht gelassen w
erden, dass die Lebensdauer einer

großen Zahl der in den 1960er- und 1970er-Jahren gebauten Straßen und vieler Brücken
zu Ende geht und diese n in den kom

m
enden Jahren saniert w

erden m
üssen. Die

Deckschicht aus Beton oder Asphalt hält bis zu 25 Jahre, die Tragschicht aus
M

ineralgem
isch, Beton oder m

it Asphalt, Kalk oder Zem
ent gebundenem

 Splitt bis zu 50
Jahre und der Unterbau bis über 100 Jahre – auf Autobahnen reduzieren sich diese
Lebensdauern allerdings um

 rund ein Drittel.

Bei der Erstellung des Bedarfsgutachtens durch SST (2016) w
ar noch nicht bekannt, dass
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
das Pum

pspeicherkraftw
erk seitens der ENBW

 aufgegeben w
ird. Der Bau w

urde jedoch in
dem

 Gutachten als Beispiel für Großprojekte dargestellt, w
elche in relativ kurzer Zeit

einen große Rohstoffbedarf auslösen. In der Bedarfsberechnung w
urde das Projekt nicht

berücksichtigt ("Im
 Hinblick auf die Frage der auszuw

eisenden Rohstoffsicherungsflächen
ist dieses Projekt bei der geplanten Zeitachse nicht m

ehr zu berücksichtigen, da die
M

assen aus bereits laufenden Betrieben und gesicherten Abbauflächen kom
m

en
m

üssen;...", S. 48 des SST-Gutachtens).

071/02
2. Schutzgut  Bevölkerung  und Gesundheit des M

enschen
Ich w

ohne direkt am
 östlichen Dorfrand von Niederw

ihl und bin seit Jahrzehnten durch
die Sprengarbeiten im

 Steinbruch betroffen. An die Erschütterungen bei den
Sprengungen gew

öhnt m
an sich auch nach 50 Jahren nicht. Kinder, ältere M

itbew
ohner

oder auch Haustiere sind jedes M
al verstört. Gäste fragen entsetzt ob das ein Erdbeben

w
ar  In der Anlage kom

m
en sie selbst in ihrer Bew

ertung zu „erheblichen negativen
Um

w
eltausw

irkungen" für M
ensch, Natur, Boden und Landschaft.

3. Schutzgut Sachgüter
Die Bezeichnung „Keine Betroffenheit" akzeptiere ich nicht!
M

ein Haus zeigt Risse in fast allen W
änden und teilw

eise auch Decken.
Renovierungsarbeiten sind teuer und bringen nichts da die Risse sofort w

ieder aufgehen.
Jahr für Jahr w

erden die Risse länger und breiter. Das ist bekannt, sow
ohl beim

Unternehm
er, der Gem

einde als auch beim
 Regionalverband!

Auf die Erschütterungen und deren Folgen w
ird m

it keinem
 Satz eingegangen! Diese

Ausw
irkung ist neu und ernsthaft zu prüfen.

Private
79733 Görw

ihl
372

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051/01 u. 051/02  (lfd. Nr. 302 f)

Das Ergebnis der Um
w

eltprüfung lautet w
ie folgt:

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren

Um
w

eltausw
irkungen.

Das geplante Abbaugebiet stellt eine Erw
eiterung angrenzend an einen bestehenden

Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter einer  zum
 Albtal und

den w
ohngenutzten Gebäuden im

 Außenbereich hin abschirm
end w

irkenden Talflanke.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht bew
ertbar; Untersuchungen zum

 spezifischen
Einzelfall sind im

 Zuge der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung erforderlich.
Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die Abstände zur W
ohnbebauung sow

ie zu
w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich,  w

eitere M
aßnahm

en festgelegt, w
ie z.B.

bestim
m

te Sprengtechniken und -param
etern sow

ie ggf. erforderliche Schutzm
aßnahm

en
festgelegt.

071/03
4. Schutzgut Landschaft
Ein vor Jahren versprochener und Teil der Abbaugenehm

igung w
ar ein Schutzw

ald von
30 m

. M
ittlerw

eile w
urde der W

ald teilw
eise kom

plett entfernt. W
aldw

ege w
erden m

it
Zäunen und Toren abgesperrt, eine Naherholung in diesem

 Gebiet ist nicht m
ehr

m
öglich. W

ander- und Fernw
anderw

ege gehen durch die W
irkzone und nicht genehm

igte
Zäune versperrt .
Die Erw

eiterung w
ürde w

eitere gesunden Buchenw
ald zerstören, einen w

eiteren
W

anderw
eg versperren und den Schutz-W

ald zu Niederw
ihl kom

plett öffnen.
Diese Tatsachen stehen in ihrem

 Plan als „erhebliche  negative Um
w

eltausw
irkungen"

Private
79733 Görw

ihl
373

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem

LRA W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter Form

w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Bei den angesprochenen W
egen handelt es sich nicht um

 gekennzeichnete Rad- und
W

anderw
ege sondern um

 W
ege innerhalb des siedlungsnahen W

ohnum
feldes.  Zur

Durchgängigkeit des W
ander-/Radw

egenetzes w
erden im

 Genehm
igungsverfahren  ggf.

erforderliche Verlegungs-/Sicherungsm
aßnahm

en festgelegt. Die Kontrolle der in der
Genehm

igung festgelegten M
aßnahm

en obliegt dem
 Landratsam

t.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen von Natur und Landschaft des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Bei dem
 angesprochene Buchenw

ald handelt es sich z.T. um
 Biotopschutzw

ald, dessen
Verlust (<

 3h) m
aßgeblich für die Einstufung "aus regionaler Sicht voraussichtlich

erheblich negative Um
w

eltausw
irkungen" für das Schutzgut Pflanzen, Tiere und

biologische Vielfalt ist. Die naturschutzfachlichen und -rechtlichen Aspekte w
urden

eingehend m
it der unteren und höheren Naturschutzbehörde geprüft und die

Abschichtungsm
öglichkeit der der w

eiteren naturschutzfachlich/-rechtlichen Aspekte
einschließlich der Durchführung einer Natura2000-Verträglichkeitsprüfung sow

ie der
artenschutzrechtlichen Prüfung auf die w

eitere Vorhabens- und Genehm
igungsebene

eingeräum
t. Seitens der Höheren Forstbehörde w

ird darauf verw
iesen, dass ein Ausgleich

für die W
aldbiotope erforderlich ist. Im

 Rahm
en eines im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igungsverfahrens ist daher auch ein Genehm

igungsverfahren zur befristeten
W

aldum
w

andlung nach §11 LW
aldG, evtl auch nach §9 LW

aldG erforderlich, die eine
w

eitergehende Auseinandersetzung m
it dem

 W
aldbestand erfordert als dies auf der

vorgelagerten Planungsebene m
öglich ist.

Der südliche Teil des vorgesehenen Abbaugebietes ist in der W
aldfunktionenkartierung

als  Sichtschutzw
ald festgelegt, der nördliche Teil grenzt an einen Im

m
issionsschutzw

ald
an (Hangkulisse zum

 Albtal). Durch die Reduzierung des Abbaugebietes um
 den

Offenlandbereich w
urden die Anregungen zur funktionalen Sicherung des Freiraum

es und
M

inim
ierung der landschaftlichen Überform

ung aufgenom
m

en. Die Frage der Erhaltung
einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter Neuaufforstung zum
 W

aldausgleich nach § 9
bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung

und sollten frühzeitig angegangen w
erden.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensations- sow
ie ggf. erforderlicher Schutz- und

Sicherungsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
vorbehalten.

071/04
5. W

irkzone
Die W

irkzone m
it 300m

 bei einem
 Steinbruch m

it Sprengungen ist viel zu gering. Die
Erschütterungen lassen sich nicht m

it einer gestrichelten Linie verhindern !
Der W

ert von 300 m
 w

urde einfach aus einem
 anderen Bundesland übernom

m
en. W

enn
m

an aber den Bericht von NRW
 w

eiter liest, steht da auch, dass bei besonderen
Verhältnissen ein grösserer Abstand einzuhalten ist.
In anderen Bundesländern sind in solchen Fällen 500m

 bis 800m
 angesetzt.

In ihren Unterlagen ist die Linie der W
irkzone m

it viel M
ühe knapp östlich  der ersten

Häuser gezeichnet. In anderen Darstellungen aber  hinter den ersten Häusern!
W

enn m
an die 300m

 richtigerw
eise von der Grenze des geplanten Vorranggebietes

einzeichnet kom
m

t m
an klar hinter die ersten Häuser von Niederw

ihl!

M
it der Bitte um

 Prüfung und Rückm
eldung.

Private
79733 Görw

ihl
374

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen.

Das geplante Abbaugebiet stellt eine Erw
eiterung angrenzend an einen bestehenden

Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter einer Hangkulisse zum
Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich. Der Hangkulisse kom

m
t

abschirm
ende W

irkung hinsichtlich von Lärm
im

m
issionen zu.

Die Im
 Um

w
eltbericht, Anhang 3 in dem

 Steckbrief des Abbaugebiets W
T-03 AG Görw

ihl
(Albhalde Nord)() gekennzeichnete 300m

 Linie stellt die W
irkzone nach Reduzierung  des

Abbaugebiets um
 den Offenlandbereich im

 Zuge der Erarbeitung des 2.
Anhörungsentw

urfs aufgrund der zum
 1. Anhörungsentw

urf vorgebrachten Anregungen
und Bedenken dar. Abgrenzungen, die hinter den ersten Häusern verlaufen kennzeichnen
entw

eder eine erw
eiterte 500m

 W
irkzone oder die 300m

 W
irkzone des im

 1.
Anhörungsentw

urf vorgesehenen Sicherungsgebiet W
T-04 SG Görw

ihl (Albhalde Nord).

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses

Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender

Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew
endete

Sprengtechnik und -param
eter m

it ihren Im
m

issionsausw
irkungen auf die Nachbarschaft

aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im
m

issionen Erschütterungen,
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden zu beschreiben und die sichere
Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw

. Im
m

issionsw
erte zu bestätigen.

Entsprechend der dortigen Ergebnisse w
erden die Abstände zur W

ohnbebauung ggf.
angepasst und/oder w

eitere Verm
eidungs-/M

inim
ierungs- und Schutzm

aßnahm
en

festgelegt, w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken und -param

eter.

86
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Der benannte Abstandsw
ert von 800m

 entstam
m

t einem
 Arbeitspapier der LfU Bayern

von 2003 (Bei Steinbrüchen können je nach Abbauverfahren auch größere Abstände,
näm

lich 500 bis 800m
 erforderlich w

erden), dem
 keine Anw

endungsverbindlichkeit
zukom

m
t.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en sow

ie Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en
bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

076/01
m

eine Stellungnahm
e

zurzw
eiten

Fassung:

1. Das
Vorhaben

spr. derAbbau w
idersprichtdem

NatSchG BW
 bezüglich

der
Landschaftsrahm

enplans
fürdie Verw

icklung
der Ziele des

Naturschutzes
und der

Landschaftspflege.

Private
79761 W

aldshut
375

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Landschaftsrahm
enplan entsprechend §11 LNatSchG BW

 stellt eine fachliche
Inform

ationsgrundlage dar und ist eine w
ichtige Grundlage für die Beschreibung und

Bew
ertung des derzeitigen Um

w
eltzustands in der Strategischen Um

w
eltprüfung. Dem

Landschaftsrahm
enplan kom

m
t keine eigenständige Rechtsverbindlichkeit zu, diese

kom
m

en nur den Inhalten zu, die - sow
eit erforderlich und geeignet - in den

Regionalplan aufgenom
m

en w
erden. Der Landschaftsrahm

enplan selbst stellt daher im
Planungs- und Entscheidungsprozess nur einen Abw

ägungsbelang dar.

076/02
2. Die

Sicherung
dernatürlichen

Lebensgrundlagen
istnicht gegeben,nur die

w
irtschaftlichen

Ansprüche
der Abbaufirm

a stehtim
Vordergrund.

3. DerRohstoffverbrauch
Stein/Granitgehörtnichteinem

Unternehm
en

als
W

are,
sondern

allg.den
Bürgern

derRegion.

4. Die Ressourcen
Stein/Granitw

ird
aufgegeben

gegen w
irtschaftlichen Interessen

der
Abbaufirm

a.Es
bestehtkein w

irtschaftliches Interesse derRegion/Bevölkerung
am

Abbau.

Private
79761 W

aldshut
376

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
 Aber auch in anderen Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen
Gegebenheiten) oftm

als sehr kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit

nachgew
iesener und w

irtschaftlich abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender

Alternativen an anderer Stelle, zu denselben Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung
sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber durch teilw

eise
notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in

Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

076/03
5. Der Abbau

entsprichtnichtderneuen
Rohstoffstrategie

der Bundesregierung
vom

10.01.2020,hierform
uliertdie Bundesregierung

das Ziel,Rohstoffgew
innung

in
Deutschland

u.a. „heißthierbei auch
die

Übersetzung
des

PariserKlim
aabkom

m
ens und

derSDGs
(Ziele

fürnachhaltige
Entw

icklung)."

Private
79761 W

aldshut
377

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Aufgabe der Regionalplanung ist u.a. die raum
ordnerische dezentrale Sicherung von

Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau von oberflächennahen Rohstoffen

im
 regionalen Zusam

m
enhang. Eine Konzentration auf w

enige Abbaustellen innerhalb
oder gar außerhalb der Region verlängert die erforderlichen Transportw

ege, verlagern
Um

w
eltbelastungen, die ebenso in Konflikt m

it den Zielsetzungen des Pariser
Klim

aabkom
m

ens stehen. Der Im
port von Graniten aus Asien dürfte noch deutlich

w
eniger in Einklang m

it dem
 Pariser Klim

aabkom
m

en stehen.

076/04
6. Derdann

erw
eiterte

Steinabbau
vernichtetunw

iederbringlich
die einzigartige

Landschaftim
 Südschw

arzw
ald,erliegtnichtim

öffentlichen Interesse derBevölkerung.
Außerdem

w
ird

durch
den Abbau

die Zugriffm
öglichkeit,dernachfolgenden

Generationen ausgeschlossen,fürden
heim

ischen
Rohstoffisteine sichere

und
nachhaltige

Rohstoffsicherung
w

ichtig.

Private
79761 W

aldshut
378

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 071 / 03 (lfd. Nr. 373)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erforderlichen Genehm

igungsverfahren. Diese w
erden von den Fachbehörden auf Antrag

des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Das Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus w
ird bereits durch die im

 Entw
urf

enthaltenen regionalplanerischen Grundsätze form
uliert und w

ird zudem
 im

Erläuterungsbericht dargestellt.

076/05
7. Der Charakterder Vegetation

eines
Natur- bzw

.Landschaftsraum
s derja

aufder
W

echselw
irkung

zahlreicherFaktoren beruht,w
ird

durch
den

zukünftigen
Abbau

nachhaltig
noch

w
eiter zerstört.

Private
79761 W

aldshut
379

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

076/06
8. Die Belastung

(bzgl.Lärm
,Staubim

issionen
sow

ie Erschütterungen
durch

Sprengung)
fürdie Anw

ohner/Bevölkerung
in

Tiefenstein/Niederw
ihlistzu

hoch, durch
die geplante

Erw
eiterung,derM

indestabstand
Steinbruch- Siedlungsflächen

w
ird

nichteingehalten
(w

urde
hierzu

eine im
m

issionsschutzrechtliche
Prüfung

vorgenom
m

en)?

Private
79761 W

aldshut
380

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 055 / 01  (lfd. Nr. 309)

076/07
9. Es

entstehen
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, derSchutz-

und
Erhaltungsziele

des
FFH Gebietes (Verm

eidungs-,  M
inim

ierungs-,
Kohärensicherungsm

aßnahm
en).

Private
79761 W

aldshut
381

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 04 (lfd. Nr. 318)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Niederw

ihl, Albhalde
Nord)

076/08
10. Die Siedlungsentw

icklung
derbetroffenen

Gem
einden

und der zukünftige
Rohstoffabbau

sind
nichtaufeinanderabgestim

m
t.

Private
79761 W

aldshut
382

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des M

enschen/ der m
enschlichen Gesundheit, des

Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der Siedlungsentw

icklung, eine
Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung erforderlich (siehe
Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher Alternativgebiete ist
jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die nur sehr begrenzt
vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an
diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können.
Dem

 Aspekt der Vorsorge ist im
 Plankonzept nicht nur im

 Sinne der Rohstoffw
irtschaft

sondern auch im
 Sinne der Um

w
elt durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien

und -m
aßstäbe Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25, Schutzgut Bevölkerung und
Gesundheit  des M

enschen Tabelle 12/13) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Zentrale Inform
ationsgrundlage für die Frage der Siedlungsflächen ist die vorbereitende

Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung), die W
ohn- und gem

ischte Bauflächen im
Bestand und in der Planung darstellt. Im

 Aufstellungsverfahren des Teilregionalplanes
w

urden seitens der Gem
einde keine über den Flächennutzungsplan hinausgehende

Entw
icklungsplanungen vorgebracht.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand einer Abbaufläche, zum
al die Festlegung als

Abbaugebiet keine Ausschlussw
irkung entfaltet.

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen etw

aigen späteren Abbau oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport ist
Gegenstand der nachfolgenden Planungs-/Genehm

igungsebenen.

In den Hinw
eisen zur w

eiteren Genehm
igungsplanung (Stand 8.7.2020, S. 26) w

ird
darauf hingew

iesen, dass die w
eitere Siedlungsentw

icklung Niederw
ihls und der

zukünftige Rohstoffabbau aufeinander abgestim
m

t w
erden soll.

076/09
11. DerTransportderSteine

istnichteffizient,das
regionale Straßennetz

w
ird

zu
sehr

belastet(Lärm
,Straßenbelag,usw

.) ebenso
die

Ortsdurchfahrten
(Schw

ertransporter40
t)

bei Tiefenstein,Schachen,Albbruck,W
aldshut,etc.und

lange Fahrten
aufdem

Kreisstraßennetz
(kom

m
tderBetreiberfür Schäden

auf)?

Private
79761 W

aldshut
383

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

076/10
12. Es

sind
keine

Anstrengungen
ersichtlich

um
 dem

 Verlustvon Biodiversitätdurch
den

Private
384

Einleitend w
ird auf den Grundsatz 5 der Plansätze hingw

iesen: Die Abbaustandorte sind
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffabbau

entgegenzuw
irken.

13. Hinw
eise/Anordnungen

fehlen
im

 Bereich Sanierungs-und Aufw
ertungsbedarfzur

W
iederherstellung

und
Verbesserung

von Natur und Landschaft.

79761 W
aldshut

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

sollen nach Beendigung des Rohstoffabbaus grundsätzlich zu rekultivierenm
öglichst

zeitnah rekultiviert und zu renaturieren renaturiert w
erden sow

ie die Einbindung in die
Landschaft sicherzustellen sichergestellt w

erden. Abbau und Rekultivierung sollen sich
der Eigenart der Landschaft und den Erfordernissen der Ökologie anpassen. Für Abbau,
Renaturierung, Rekultivierung und Folgenutzung sind sollen Gesam

tkonzepte zu
entw

ickeln entw
ickelt w

erden, die den Anforderungen des Natur- und
Landschaftsschutzes, des Biotopverbunds, des Boden- und W

asserschutzes sow
ie der

Land- und Forstw
irtschaft entsprechen. Eine W

iederherstellung der natürlichen
Bodenfunktionen ist, sow

eit technisch m
öglich und nach den M

aßgaben der
Rekultivierungs- und Renaturierungsplanung gew

ollt, anzustreben. Bauliche Anlagen sind
zurückzubauen sollen zurückgebaut w

erden. Eine bauliche Nutzung der Flächen für die
Betriebsanlagen und der Regieflächen ist soll nach Beendigung des Abbaus grundsätzlich
in der Regel ausgeschlossen w

erden.

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en w

ährend sow
ie nach Beendigung des Abbaus lassen sich die

Lebensbedingungen für  Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern
oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge
des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en. Die naturschutzfachlichen und

-rechtlichen Aspekte w
urden m

it der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde
um

fangreich geprüft. Hierzu w
urden u.a. eine ebenenspezifische Prüfung der

Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des besonderen und strengen Artenschutzes erarbeitet.

Für die Abbau- und Sicherungsgebiete des 2. Anhörungsentw
urf w

urde die
Abschichtbarkeit der naturschutzfachlichen Aspekte auf die nachgelagerte Vorhabens-
/Genehm

igungsebene erkannt. In den Hinw
eisen zur w

eiteren Vorhabens-
´/Genehm

igungsebene w
ird auf die w

eiteren Verfahrensanforderungen hingew
iesen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, Ausgleichs-, vorgezogene Kom

pensations und
Rekultivierungsm

aßnahm
en w

erden im
 Rahm

en der erforderlichen
Genehm

igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom
petenz des

Regionalverbands. Bestandteil desGenehm
igungsverfahrens sind auch Verfahren zur
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

aldum
w

andliung nach §9 bzw
 §11 LW

aldG einschließlich der Festlegung erforderlicher
Neuaufforstungen zum

 W
aldausgleich.

076/11
14. Durch die

Erw
eiterung

der Abbauflächen
kann eine „schnelle" (seitüber fünfJahren

anstehende
Sanierung)

der Albtalstraße (L
154)

zu
w

eiteren
Verzögerungen

führen
bzw

.
sogarscheitern.

Private
79761 W

aldshut
385

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Das im
 1. Anhörungsentw

urf vorgesehene  Abbaugebiet W
T-04 AG konnte aus arten-

und gebietsschutzrechtlichen Gründen im
 Zusam

m
enhang m

it den potenziellen
Beeinträchtigungen durch die Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstrasse (kum

ulative
Effekte) nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden und w

urde daher im
 2.

Anhörungsentw
urf  als Sicherungsgebiet festgelegt. An dieser Festlegung w

ird
festgehalten.

M
it der Einstufung der Albhalde Süd als Sicherungsgebiet anstelle eines Abbaugebietes

w
urde ein m

öglicher naturschutzrechtlicher Zielkonflikt zugunsten einer Sanierung der
Albtalstraße ausgeräum

t.

076/12
Fazit: Zuerstm

üssen
die

bisherigen
Lagerstätten

vollständig
abgebaut w

erden,eher
über eine

Erw
eiterung

nachgedachtw
ird. Im

 Gesam
tkonzept fehlteine

konsequente,
zielgerichtete

Abbau-und W
iederherrichtungsplanung.

Es
sind

M
ängel in

derregionalen Rohstoffsicherung
und in

der ausufernden
Genehm

igungspraxis festzustellen.
Eine Erw

eiterung derbisherigen
Flächen/Abbaugebietdes Steinbruchs

in Tiefenstein
lehne

ich som
itab!

Fürw
eitere

Fragen stehe
ich Ihnen gerne

zur Verfügung.

Private
79761 W

aldshut
386

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anregung entspricht den der Erabeitung des Teilregionalplanes zu Grunde gelegten
Plansätzen
2:  Für den Rohstoffabbau sollen zunächst vorhandene Reserven am

 Standort in
bestehenden Konzessionen ausgeschöpft und die M

öglichkeit, den vorhandenen Standort
zu vertiefen, genutzt w

erden sow
eit dies genehm

igungsfähig und w
irtschaftlich vertretbar

istund
3:Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs hat die Erw

eiterung bestehender
Abbaustandorte in die Fläche und in die Tiefe, unter Berücksichtigung konkurrierender
Raum

nutzungsansprüche, Vorrang vor der Erschließung neuer Lagerstätten (Erw
eiterung

vor Neuaufschluss).
Die Abbau und W

iederherstellungs-/Renaturierungs-/Rekultivierungsplanung sind
Bestandteil der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung und w

erden in einer
etw

aigen Genehm
igung dezidiert festgelegt.

077
hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan  gestrichen w

erden!

Aus den folgenden Gründen lehnen w
ir den o.g. Planentw

urf ab:

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit  des M
enschen:

Bereits heute entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen .  Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

issionen , ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300m
 , ebenso das  Albtal

Private
79733 Görw

ihl
387

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01-07  (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

elches derzeit gesperrt ist w
egen m

öglichem
 Steinschlag. Ob die Sprengungen

ursächlich für den Felsabgang ist w
urde bisher nicht untersucht.

M
it der angestrebten Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl liegt die angenom

m
ene

W
irkzone von 300 m

 direkt bei den ersten Häusern. Die W
irkzone von 300m

 ist jedoch
nur eine Annahm

e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W
irkzone ist bei

besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw
ihl sind auch bei 350m

 und darüber
hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

 Verlust von
Naherholungsräum

en
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität
Schäden an Gebäuden, kostspielige Instandsetzungsarbeiten  und kollektive
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt:
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da  diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser:

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

078
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

Private
79733 Görw

ihl
388

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
DieserBereich

ist im
Um

w
eltberichtvon

ihnen
bereits

ROT gekennzeichnet! Istder
M

ensch das
kleinste

Schutzgut,noch
hinterTieren

und
Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke in

Tiefenstein
innerhalb

derangenom
m

enen
W

irkzone
von

300m
,ebenso

das Albtal
w

elches
derzeitgesperrtist w

egen
m

öglichem
Steinschlag.Ob

die Sprengungen
ursächlich

fürden
Felsabgang

istw
urde

bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihl liegtdie
angenom

m
ene

W
irkzone

von
300

m
 direkt

beiden
ersten

Häusern. Die
W

irkzone
von

300 m
ist jedoch

nur eine Annahm
e

und
hat

keinen
gesetzlichen Hintergrund.Die

W
irkzone

ist beibesonderen
Bedingungen

anzupassen.In
Niederw

ihlsind
auch

bei350m
und darüberhinaus

erhebliche
Erschütterungen

vorhanden.Die
Gebäudeschäden

sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen

aufdie
Gesundheitdurch

Staub
und

Lärm
.

Verlustvon
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare
Beeinträchtigung

derLebensqualitätund
Schäden

an
Gebäuden!

W
ertm

inderung derIm
m

obilien.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische
Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.95
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
080

Hierm
it übersenden w

ir Ihnen unseren W
iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet  soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en und Herren.

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von Ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal,

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist, w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden im
 Dorf sind

erheblich. Unser Haus befindet sich außerhalb der 350 m
 W

irkzone und die Einw
irkungen

der Sprengungen auf unser Haus sind sehr stark und nicht
hinnehm

bar.

W
ir sehen. dass das W

ohl unserer Fam
ilie ganz klar finanziellen Interessen Einzelner

untergeordnet w
ird.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien!

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Private
79733 Görw

ihl
389

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01-07 (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ein bestehender W

ildkorridor (Süd/Nord) w
ird unw

iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

Aus den angeführten Gründen lehnen w
ir ganz entschieden den o.g. Planentw

urf ab.

081
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und  die

Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke

in
Tiefenstein

innerhalb
derangenom

m
enen

W
irkzone

von
300m

,ebenso
das Albtal

w
elches

derzeitgesperrtist w
egen

m
öglichem

Steinschlag.Ob
die Sprengungen

ursächlich
fürden

Felsabgang
istw

urde
bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten

Erw
eiterung

in
Richtung

Niederw
ihl liegtdie

angenom
m

ene
W

irkzone
von

300
m

 direkt
beiden

ersten
Häusern. Die

W
irkzone

von
300m

ist jedoch
nur eine Annahm

e
und

hat
keinen

gesetzlichen Hintergrund.Die
W

irkzone
ist beibesonderen

Bedingungen
anzupassen.In

Niederw
ihlsind

auch
bei350m

und darüberhinaus
erhebliche

Erschütterungen
vorhanden.Die

Gebäudeschäden
sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden.

Private
79733 Görw

ihl
390

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 -07  (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ausw

irkungen
aufdie

Gesundheitdurch
Staub

und
Lärm

.
Verlustvon

Naherholungsräum
en.

Unzum
utbare

Beeinträchtigung
derLebensqualitätund

Schäden
an

Gebäuden!
W

ertm
inderung derIm

m
obilien.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische
Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.

082
Hierm

it übersenden ich Ihnen m
einen W

iderspruch gegen das Vorranggebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) Dieses Vorranggebiet soll vollständig  aus dem
Teilregionalplan  gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en und Herren

Hier m
eine Einw

ände gegen das Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesene Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen  in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist, w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene

Private
79733 Görw

ihl
391

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /01-07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen.
In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber hinaus erhebliche Erschütterungen

vorhanden.

Die Gebäudeschäden sind teilw
eise erheblich. Ich selbst w

ohne in der Dorfm
itte und

selbst hier sind die Erschütterungen durch die Sprengungen erheblich zu spüren.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung  der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem
 Um

w
eltbericht

zur Planung steht klar:
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung  eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit".

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

083
Hierm

it übersenden ich Ihnen m
einen W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig  aus dem
 Teilregionalplan  gestrichen w

erden .

Sehr geehrte Dam
en und Herren,

Private
79733 Görw

ihl
392

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /01-07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hier unsere Einw

ände gegen das Abbaugebiet  W
T-03 AG Görw

ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit" . Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.

084/01
hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

• W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl,Albhalde Nord).

W
ir fordern,dieses Vorranggebiet vollständig aus dem

 Teilregionalplan zu streichen.
Unsere Ablehnung sehen w

ir in folgenden Sachverhalten begründet:

1. W
ir fordern eine neue nachhaltige Rohstoffpolitik

„W
elche Art von W

elt w
ollen w

ir denen überlassen, die nach uns kom
m

en, den Kindern,
die gerade aufw

achsen?" (Laudato si, Papst Franziskus)

Die Rohstoffvorkom
m

en auf unserer Erde sind endlich. In den letzten Jahrzehnten
erfolgte ein sehr exzessiver Abbau säm

tlicher Rohstoffe. Hier m
uss ein W

andel
stattfinden. W

ir m
üssen in der Zukunft nachhaltiger m

it unseren Rohstoffen um
gehen.

W
ir m

üssen neue W
ege des Rohstoffs Recyclings ent-w

ickeln. W
ir m

üssen die
Rohstoffeffizienz steigern. Nur so können w

ir den Rohstoffverbrauch redu-zieren.

2005 w
urde der letzte Teilregionalplan ,Oberflächennahe Rohstoffe' durch den

Regionalverband Hochrhein-Bodensee erlassen. Obw
ohl dieser Plan auf 15 Jahre

angelegt w
urde, zeigte sich bereits nach 10 Jahren im

 Jahr 2015 ein neuer
Planungsbedarf. Zahlreiche Rohstoffvorkom

m
en sind zw

ischenzeitlich erschöpft. Ein
w

eiterer Abbau ist nicht m
ehr m

öglich. Diese Entw
icklung zeigt, dass auch in unserer

Region ein intensiver Rohstoffabbau stattfand. Dieser überm
äßige Rohstoffkonsum

 m
uss

reduziert w
erden.

Private
79733 Görw

ihl
393

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung

sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu
Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen

Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des M
enschen/ der m

enschlichen Gesundheit, des
Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine

Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe

Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher Alternativgebiete ist

jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die nur sehr begrenzt

vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an
diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) w
eist Vorranggebiete in Form

von 38 Abbau- und 26 Sicherungsgebieten in einer Gesam
tfläche von 993 ha aus. Die

Vorrangflächen beanspruchen dem
nach rund 0,3 %

 der Regionsfläche.

Zw
ischenzeitlich w

urden große Anteile der Abbaugebiete abgebaut (steigende
Bautätigkeit seit 2010) und bedürfen der Ergänzung durch neue Flächenausw

eisungen
bzw

. der Aufstufung von Sicherungsgebieten zu Abbaugebieten. Dies w
ar in den

vergangenen Jahren in Einzelfällen m
it der Durchführung von Planänderungsverfahren

bereits erforderlich. Zudem
 ergab es verm

ehrt Anfragen von rohstoffabbauenden
Betrieben m

it konkretem
 Erw

eiterungs- und Änderungsbedarf, der nicht im
 Einklang m

it
dem

 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) stand. Der Planungsbedarf ist
nicht für alle Abbaustandorte gleich dringend. Um

 jedoch m
ehrere, nicht aufeinander

abgestim
m

te Standorterw
eiterungen zu verm

eiden, ist ein regionales gesam
träum

liches
Konzept für den Rohstoffabbau erforderlich. Dabei ist u.a. der Rohstoffbedarf in der
gesam

ten Region einzubeziehen. Die Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe hat som

it flächendeckend für die Region Hochrhein-Bodensee
zu erfolgen.

Eine nachhaltige Rohstoffversorgung basiert auf einer schonenden und effizienten
Nutzung endlicher Rohstoffvorkom

m
en, der Substitution von Rohstoffen und dem

Recycling von Bau- und Abbruchabfällen. In Plansatz 1, Grundsatz 7 und der
dazugehörigen Begründung w

ird explizit auf das Them
a Recycling und Substitution

eingegangen.
Im

 Hinblick auf einen sparsam
eren Um

gang m
it Prim

ärrohstoffen (hier : Granit) ist der
Einsatz von Recyclingm

aterial vorw
iegend nur über die Preisgestaltung und über die

Verpflichtung zum
 Einsatz zu erreichen. Dabei ist insbesondere zu beachten, das auch

Recyclingbaustoffe technischen und gesetzlichen Anforderungen im
 Hinblick auf die

Um
w

eltverträglichkeit unterliegen Dabei kann die öffentliche Hand m
it positivem

 Beispiel
vorangehen. W

eitergehende Regelungen obliegen nicht der Regionalplanung.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

084/02
2. Die Belastungsgrenzen für M

ensch und Um
w

elt sind überschritten

Das Abbaugebiet Tiefenstein ist erschöpft. Es ist nicht erschöpft im
 geologischen Sinn. Es

ist er-schöpft aufgrund der dam
it einhergehenden Belastungen für M

ensch und Um
w

elt.
Über die Jahr-zehnte ist der Steinbruch im

m
er näher an unsere Dörfer gerückt. Die

Belastungen durch Erschütterungen, Lärm
 und Staub haben som

it stark zugenom
m

en.

Insbesondere die durch die Sprengung verursachten Erschütterungen haben deutliche
Ausw

irkungen auf die Um
w

elt. Zahlreiche Häuser in Niederw
ihl zeigen Risse auf. Hier

w
ird privates Eigentum

 zer-stört und entw
ertet. Die Lebensqualität w

ird deutlich
verschlechtert. Auf dem

 östlichen Gegenhang des Steinbruchs m
usste die Albtalstraße

aufgrund von Felsbew
egungen dauerhaft gesperrt w

erden. Hier liegt der Gedanke sehr
nahe, dass die Felsabrutschungen durch die jahrzehntelangen Sprengun-gen im
Steinbruch verursacht sind. Bei w

eiteren Felsbew
egung könnte zudem

 eine Gefahr für
W

an-derer entstehen, da der sehr beliebte Albsteig-W
anderw

eg auf der Gegenseite des
Albtals verläuft. Es erscheint nicht nur w

ünschensw
ert, sondern erforderlich, dass hier

geologische Untersuchungen in Auftrag gegeben w
erden, die die W

irkungen der
Sprengungen auf die Um

w
elt untersuchen.

All dies zeigt, dass der Steinbruch schon jetzt zu nah an unsere Dörfer heran gerückt ist.
Der em

pfoh-lene Abstand von 300 M
etern ist heute schon unterschritten. Die Grenzen

der Ausdehnung für den Steinbruch sind erreicht, sie sollten auf gar keinen Fall erw
eitert

w
erden.

Private
79733 Görw

ihl
394

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 02 (lfd. Nr. 302 f), siehe Stellungnahm

e  050  / 02
(lfd. Nr. 296), siehe Stellungnahm

e 055 / 02 (lfd. Nr. 310)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der

Betroffenheiten, konkreter räum
licher Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben
dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

084/03
3. Ein verantw

ortbarer Eingriff in das Ökosystem
 W

ald ist an seine Grenzen gestoßen

Durch den Granitabbau findet auch eine großflächige Zerstörung von W
aldflächen statt.

Insbesondere im
 Bereich des geplanten Abbaugebietes befinden sich ökologisch sehr

w
ertvolle Buchen-Althölzer m

it einem
 hohen Totholzvorrat. W

ir bitten Sie daher, den
Schutzstatus dieser W

aldflächen erneut zu überprüfen bzw
. neu  bew

erten. Handelt sich
bei diesen W

aldflächen um
 einen FFH W

ald-- Lebensraum
typ des Hainsim

sen-
Buchenw

aldes (Luzulo-Fagetum
)?

Zw
ischen Niederw

ihl und dem
 Steinbruch befindet sich nur ein schm

aler W
aldstreifen der

größten-teils aus Buchenaltholz besteht. Dieser W
aldstreifen ist ein w

ichtiger
Im

m
issionsschutz für die Anw

ohner. Bei einem
 w

eiteren Abbau w
ürde dieser W

ald
unw

iderruflich zerstört und die Belastungen für die Anw
ohner w

erden dadurch deutlich
zunehm

en. Eine Neuanpflanzung eines W
aldstreifens w

ürde diese Schutzfunktion bei
W

eitem
 nicht erfüllen.

Private
79733 Görw

ihl
395

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.

Inform
ationsgrundlage für die Bew

ertung m
öglicher Um

w
eltrisiken für das Schutzgut

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Natura 2000 und Artenschutz sind die bei den
Fachbehörden (LUBW

, Untere und Höhere Naturschutzbehörde, Forstliche Versuchs- und
Forschungsanstalt) verfügbaren Inform

ationsgrundlagen. Teile des Abbaugebietes sind
Biotopschutzw

ald  und bedingen m
aßgeblich  die Einstufung aus regionaler Sicht

voraussichtlich erheblich negativer Um
w

eltausw
irkungen (Verlust <

 3 ha). Die
ebenenspezifische Prüfung der FFH-Verträglichkeit (siehe Steckbrief Um

w
eltbericht,

Anhang 3) hat im
 Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände,

der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets  entstehen können; Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en  m
öglich erscheinen. In der w

eiteren
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung ist daher eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung
sow

ie eine artenschutzrechtliche  Prüfung erforderlich.

Der südliche Teil des vorgesehenen Abbaugebietes ist in der W
aldfunktionenkartierung

als  Sichtschutzw
ald festgelegt, der nördliche Teil grenzt an einen Im

m
issionsschutzw

ald
an (Hangkulisse zum

 Albtal). Durch die Reduzierung des Abbaugebietes um
 den

Offenlandbereich w
urden die Anregungen zur funktionalen Sicherung des Freiraum

es und
M

inim
ierung der landschaftlichen Überform

ung aufgenom
m

en. Die Frage der Erhaltung
einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter Neuaufforstung zum
 W

aldausgleich nach §9
bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung

und sollten frühzeitig angegangen w
erden.

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten zudem
 längerfristig sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch

Sukzessionsflächen, die im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte

unterschiedlich w
eit in ihrer natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können
hochw

ertige Lebensräum
e entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten
eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden

Kulturlandschaft einnehm
en. Gerade beim

 Schutz von "Pionierarten" lassen sich
Schutzziele und Nutzung vereinen.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

084/04
Aus den angeführten Gründen lehnen w

ir den oben genannten Planentw
urf ab.

Die Bürgerinnen und Bürger von Tiefenstein und Niederw
ihl sind seit Jahrzehnten den

negativen Belastungen durch den Steinbruch ausgesetzt. Die Grenzen des Abbaus sind
erreicht. Die derzeitigen Genehm

igungen erm
öglichen noch einen w

eiteren Abbau über
m

ehrere Jahre hinw
eg. Aber nach Be-endigung der derzeitigen Genehm

igungsfläche
sollte der Granitabbau im

 Albtal beendet w
erden. Die Bürger und die Um

w
elt im

 Albtal
haben ihre „Ruhe" und eine sow

eit w
ie noch m

öglich intakt erhaltene Um
w

elt verdient.

Private
79733 Görw

ihl
396

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

088/01
w

ie Ihnen ja durch die zahlreich verfassten Einsprüche m
it den detaillierten

Begründungen von Anfang des Jahres hinreichend bekannt sein dürfte, ist der Betrieb
des Tiefensteiner Steinbruchs alles andere als um

problem
atisch.

An den Tatsachen, dass durch diesen Gesteinsabbau m
assive Beeinträchtigungen der

fragilen Natur und Um
w

elt (s. FFH-Gebiet, Natura 2000), Vernichtung des Lebensraum
s

vieler Tiere und Pflanzen, Zerstörung eines alten Kulturgutes und einm
alige

Private
79733 Görw

ihl
397

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Touristenattraktionen (Albtal) sow
ie Gesundheitsgefahren (Uran, Radon,Feinstaub) für

uns Anw
ohner, sow

ie eine Zerstörung unserer Lebensgrundlage (Häuser) hat sich seither
nichts geändert!

Nord)
Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA  W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-
Bodensee anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)
als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Des W
eiteren w

urde eine Prüfung hinsichtlich erheblicher Beeinträchtigungen eines
Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungszielen oder den Schutzzw

ecken
m

aßgeblichen Bestandteilen als auch eine überschlägige fachliche und rechtliche Prüfung
zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
durchgeführt.

Die  Belange von Naturschutz und Landschaftspflege sind im
 Schutzgut Tiere, Pflanzen

und biologische Vielfalt, in der Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und des strengen Artenschutzes ebenenentsprechend bearbeitet. Im
Ergebnis stehen der Planung prognostisch keine unüberw

indbaren naturschutzfachlichen
und -rechtlichen Hindernisse entgegen und die Abschichtung der w

eiteren
natruschutzfachlichen und -rechtlichen sow

ie der Natura2000-Verträglichkeitsprüfung,
des besonderen und des strengen Artenschutzes auf die w

eitere Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung m
öglich (siehe auch Stellungnahm

en der Unteren und der Oberen
Naturschutzbehörde).

Im
 Datenbankauszug des Landesam

tes für Denkm
alschutz ist im

 Bereich des
Abbaugebietes und seiner näheren Um

gebung kein denkm
algeschütztes Objekt

(Kulturgut) erfasst.

Radon:
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
bezüglich der Freisetzung von Radon beim

 Granitabbau sow
ie der Radonkonzentration in

Grund- und Oberflächenw
asser und m

öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew
orfen

w
orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

088/02
W

ir sind deshalb nicht bereit, einer Fortschreibung des Steinbruchbetriebes für die
nächsten 40 Jahre zuzustim

m
en.

Das von Ihnen vorgestellte neue Trog-Abbauverfahren hört sich theoretisch m
achbar an,

ist aber in der Realität nicht zu verw
irklichen. Die Felsw

and, die zur Talseite hin stehen
bleiben soll, w

ird m
it Sicherheit innerhalb kürzester Zeit einstürzen – m

it oder ohne
Nachhilfe. Der Fels ist sehr porös, durch eindringendes W

asser und Frost w
ird er

gesprengt. Auch der Klim
aw

andel trägt nach Ansicht von Experten seinen Teil dazu bei
(siehe Albtal, Höllental, Bernau z.Zt auch w

ieder Todtnau und Schlüchttal  usw
.).

Ausserdem
 w

ird durch Sprengungen in tieferen Gesteinsschichten die Erschütterungen
auf den gesam

ten Felsen übertragen, auf dem
 auch unser Dorf liegt (siehe

„Ausw
irkungen kleinerer Erdbeben im

 tieferen Bereich auf den Erdm
antel“). Ausserdem

ergibt sich die Frage, w
ie das abgesprengte Gestein aus dieser Senke geborgen und

abtransportiert w
erden soll.

Als nächstes ergibt sich die Problem
atik der Entw

ässerung. Diese ist m
eines W

issens
nach noch nicht einm

al für den bestehenden Steinbruch ausreichend geklärt.

Private
79733 Görw

ihl
398

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zum
 "Trog-Abbauverfahren": siehe Stellungnahm

e Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)

zum
 Them

a "Entw
ässerung":

Der W
asserschutz ist obligatorisch und w

ird in den Genehm
igungsverfahren

entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den Genehm
igungsbehörden

abgearbeitet.

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-und
Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche Unfallgefahren

im
 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem

 LRA W
aldshut

als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
 w

eitergeleitet
(Schreiben vom

 20.5.2019).

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

088/03
W

ie sich bei der Vorstellung in der Gem
einderatssitzung am

 19.10.2020 in Görw
ihl

herausstellte, gibt es in der Nähe noch einen Steinbruch auf der Gem
arkung Unteralpfen,

der z.Zt. nicht in Betrieb ist und in dessen Einzugsbereich gibt es keine Siedlungen oder
Orte, die durch einen Gesteinsabbau beeinträchtigt w

erden könnten. Der einzige Nachteil
gegenüber dem

 Steinbruch Tiefenstein ist – Ihren Ausführungen nach – der, dass sich
dort keine Brecheranlagen befinden. Es dürfte doch w

ohl kein größeres Problem
darstellen, die bestehende dorthin um

zusiedeln. In einiger Zeit
w

ird das eh erforderlich, w
enn das „kleine“ – etw

as über einen Hektar große – jetzt neu
ausgew

iesene Gebiet erschöpft ist und nach neuen M
öglichkeiten gesucht w

erden w
ird.

Oder soll es etw
a in der üblichen Salam

itaktik w
eiter gehen und einfach hier das nächste

Teilstück ausgew
iesen w

erden, dann eventuell w
ieder w

eiter in Richtung Niederw
ihl?

Außerdem
 besteht der größte Teil des Schw

arzw
alds aus Plutonit. Da w

ird sich doch w
ohl

das eine oder andere Abbaugebiet finden lassen, das m
it w

eniger Beeinträchtigungen für
Um

w
elt, Natur, M

ensch und Tier auskom
m

t.

Private
79733 Görw

ihl
399

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 117 / 08 (lfd. Nr. 452)

088/04
In der ursprünglichen Genehm

igung des Steinbruchs steht die Auflage, dass der nächste
Abbauabschnitt erst erfolgen darf, w

enn der bisherige Abbaubereich rekultiviert ist.
Davon ist aber bisher nichts zu bem

erken.

Private
79733 Görw

ihl
400

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anm
erkungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des Teilregionalplanes

Oberflächennahe Rohstoffe beziehen, w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen sind konkrete

Vorgaben form
uliert, die vom

 Unternehm
er genau einzuhalten sind. Dam

it die
Renaturierung/ Rekultivierung bzw

. Planerfüllung gesichert ist, w
ird durch den

Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

088/05
Der „Erpressungsversuch“, der besagt, w

enn w
ir dieser Erw

eiterung nicht zustim
m

en,
könnte der Steinbruchbetreiber einfach die Genehm

igung für ein  größeres Abbaugebiet
beantragen, schüchtert uns w

irklich nicht ein. Ganz so
einfach ist das näm

lich nicht (beantragen kann m
an ja viel) und w

ie unsere bisherigen
Erfahrungen m

it diesem
 Steinbruch sind, ist m

it diesem
 neuen Teilstück sicher nicht der

Bedarf der nächsten 20 Jahre zu decken. Für diesen
Zeitraum

 soll die Abbaudauer ja festgeschrieben w
erden.

Bei der letzten Bedarfsanalyse w
urde festgestellt, dass hier in diesem

 Gebiet eine rege
Bautätigkeit im

 Bereich W
ohnungsbau herrscht und daher der Bedarf an Steinen extrem

hoch ist. W
ie Sie uns jetzt anhand einer Graphik darlegten, beträgt dieser Bedarf genau

18%
 des abgebauten M

aterials. W
ohin ein großer Teil der Steine geht, lässt sich m

it
einem

 Blick auf die Kennzeichen der täglichen LKW
-Kolonnen leicht feststellen. Unsere

schm
alen Straßen sind diesen ständigen Belastungen nicht gew

achsen und entsprechend
ram

poniert. Die einzige Abhilfe diesbezüglich beschränkt sich auf das Aufstellen von
Schildern „Straßenschäden“. Aber laut Vorgaben soll das abgebaute M

aterial ja auch m
it

der Bahn oder auf Autobahnen und ähnliches transportiert w
erden!

Private
79733 Görw

ihl
401

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern und räum
lich zu koordinieren.

Die Regionalplanung ist von großer Bedeutung, vor allem
 um

 Lagerstätten, die
standortgebunden und nicht verm

ehrbar sind, langfristig planerisch zu sichern. Nur die
aktive Regionalplanung kann m

it Blick auf nachfolgende Generationen zum
 Beispiel eine

ortsnahe Versorgung m
it Baurohstoffen sicherstellen, den Erhalt bestehender Betriebe
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
und Arbeitsplätze sichern und Im

portabhängigkeiten reduzieren.

Gleichzeitig löst Rohstoffgew
innung unverm

eidlich in vielen Fällen Nutzungskonflikte m
it

anderen Belangen aus, insbesondere jenen des Natur-, Landschafts- und W
asserschutzes

sow
ie der Bodenbew

irtschaftung. Darüber hinaus w
irkt sie sich häufig auf Siedlungen

und die ansässige Bevölkerung aus (u.a. durch Lärm
, Staub, Verkehr oder die

Veränderung des Landschaftsbildes). Im
 Rahm

en der staatlichen Vorsorge und Planung
braucht es daher frühzeitig Regelungen, w

elche Nutzungen in einem
 bestim

m
ten Gebiet

oder w
ährend eines Zeitabschnittes Vorrang haben sollen.

M
it der Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiete) w
erden geeignete Flächen von entgegenstehenden Nutzungen

freigehalten, konkurrierende Nutzungen w
erden auf andere Bereiche gelenkt.

Vorranggebiete haben den Rechtscharakter von Zielen der Raum
ordnung. M

it der
Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) w

ird der Rohstoffabbau vor dem
 Hintergrund des Bedarfs an

oberflächennahen Rohstoffen planerisch auf die w
irtschaftlich und raum

planerisch
sinnvollsten Flächen gelenkt (Steuerungsw

irkung). In den Abbaugebieten soll der Abbau
konzentriert w

erden, um
 eine raum

verträgliche Nutzung der Rohstoffvorkom
m

en in der
Region sicherzustellen und für einen kurz- bis m

ittelfristigen Zeitraum
 Planungssicherheit

zu geben. Hinsichtlich einer Nutzung durch Rohstoffabbau w
urden die potenziellen

Abbaugebiete auf der regionalplanerischen Ebene m
it den dort erkennbaren und

ausschlaggebenden raum
relevanten Belangen vertiefend geprüft und abschließend

abgew
ogen. Daher ist auf nachgelagerten Verfahrensebenen kein zusätzliches Verfahren

zur Einschätzung ihrer Raum
verträglichkeit m

ehr notw
endig, sofern sich der Abbau auf

die dargestellte Flächenabgrenzung beschränkt bzw
. eine etw

aige "Überschreitung" des
Abbaugebietes unter die Gebietsschärfe der Regionalplanung fällt.

Die Gesam
tbetrachtung der Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiete) und der Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) hat
ergeben, dass w

eiterhin eine Vielzahl von Flächen für Rohstoffgew
innung zur Verfügung

steht. Ziel ist es, den Rohstoffabbau m
öglichst auf die Standorte zu konzentrieren, die im

Regionalplan als Abbaugebiete und dam
it als Positivflächen für Rohstoffgew

innung
ausgew

iesen sind. Außerhalb der Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) kann der Rohstoffabbau jedoch rechtlich nicht ausgeschlossen w

erden.
Ein regionalbedeutsam

er Rohstoffabbau ist in begründeten Einzelfällen im
 Rahm

en der
erforderlichen Verfahren außerhalb der Vorranggebiete m

öglich, unter der
Voraussetzung, dass keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die

Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

088/06
Dass keinerlei Rücksichtnahm

e von Seiten des Steinbruchbetreibers auf die  Bevölkerung
zu erw

arten ist, sieht m
an ja jetzt schon bei den ständigen Sprengungen. Es gäbe bei

diesen schonendere Verfahren, allerdings lägen dann
die Kosten dafür pro Sprengung einige Cent höher w

ie jetzt. Andere Verfahren, dies es
erw

iesenerm
aßen auch gibt, w

erden gar nicht erst in Erw
ägung gezogen. So kom

m
en w

ir
halt ständig in den „Genuss“ dieser zum

 Teil sehr heftigen
Erschütterungen. Dass fast alle Häuser im

 Ortsgebiet z.T. erhebliche Risse und Schäden
aufw

eisen, dürfte Ihnen w
ohl m

ittlerw
eile bekannt sein. Auch unser Haus ist davon

betroffen. Nach etw
a 10 Jahren nach der Erstellung des Hauses

w
eist der Putz bereits derartige Schäden auf, dass eine Generalsanierung ansteht. Ein

hinzugezogener Fachm
ann konnte keinerlei Baum

ängel feststellen. Die Risse w
ären auf

Private
79733 Görw

ihl
402

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Erschütterungen im

 Boden – w
ie z.B. kleinere Erdbeben – zurückzuführen!

Da sich laut Sprengverordnung im
 Um

kreis von 300 M
etern nichts und niem

and aufhalten
darf, m

üsste da nicht jetzt schon bei jeder Sprengung m
indestens die Verbindungsstraße

Schachen-Tiefenstein gesperrt, die Albtal-M
ühle und das

danebenliegende W
ohnhaus evakuiert sow

ie sichergestellt w
erden, dass sich auf den in

diesem
 Um

kreis befindlichen W
anderw

egen niem
and aufhält, um

 eine Gefährdung für
Leib und Leben auszuschließen?

Durch die Sprengungen – vorzugsw
eise am

 Abend oder Freitagnachm
ittag, w

o sich alles
draußen aufhält – w

erden erw
iesener M

assen große M
engen an Feinstaub und Giftstoffen

(z.B. Radon- und Uranstäube), die sich in dem
 über dem

 Granit lagernden Buntsandstein
befinden, freigesetzt. Diese Em

m
issionen sind nachw

eislich extrem
gesundheitsschädlich. Dass es dafür noch keine Grenz- oder Richtw

erte gibt, ist 1. nicht
unser Problem

 und 2. w
äre es an der Zeit – aus seitens des Gesetzgebers –hier endlich

einm
al aktiven Um

w
eltschutz und vor allem

 Schutz des M
enschen zu praktizieren.

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat

der RVHB dem
 LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter
Form

 w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Ungeachtet dessen w
ird in dem

 Erläuterungsbericht zur Planung auf das Them
a

Sprengungen im
 Kapitel "Planungs-/ Datengrundlagen und Ausw

eisungsm
ethodik "w

ie
folgt eingegangen:

"Beim
 Festgesteinsabbau in der Nähe von Siedlungsbereichen ist im

 Einzelfall auf der
nachgelagerten Genehm

igungsebene zu prüfen, ob Festgesteinsvorkom
m

en in
sedim

entären Abfolgen (w
ie Bankkalksteine oder M

ergelsteinfolgen für die Gew
innung

von Zem
entrohstoffen) durch sprengstofflose Techniken, z. B. m

it Reißbaggern, gelöst
w

erden können. Grundsätzlich sollten - sow
eit erforderlich - m

ögliche
M

inim
ierungsm

aßnahm
en auf der Genehm

igungsebene geprüft w
erden, so z.B., ob die

M
öglichkeit besteht, durch eine verzögerte Detonationsauslösung der einzelnen

Sprengladungen oder Ladungsgruppen die Sprengerschütterung zu verringern
(Zündverzögerung im

 Bereich von M
illi-/Viertelsekunden."

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" (Stand 2.

Anhörungsentw
urf vom

  8.7.2020, S. 26) w
ird ebenfalls auf das Them

a eingegangen:

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung
(Geländeabschirm

ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.) (Östlicher
Siedlungsrand
Niederw

ihl, w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich im
 Albtal/Albtalm

ühle).

088/07
Da w

ir w
eder unsere Gesundheit noch unsere Heim

at zerstört sehen w
ollen und die

Natur und Um
w

elt auch für künftige Generationen erhalten bleiben soll, lege ich
Private
79733 Görw

ihl
403

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Einspruch gegen eine Erw

eiterung des Steinbruchs Tiefenstein ein.
Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

090/01
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord)
Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem

 Teilregionalplan gestrichen w
erden.

Sehr geehrte Dam
en und Herren

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die

Private
79733 Görw

ihl
404

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /01-07 (lfd. Nr. 302 ff)

112
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

Außerdem
 haben w

ir extrem
 viele Krebsfälle in Niederw

ihl, fast in jedem
 Haus sind Fälle

zu beklagen. W
ir fragen uns, ob das eventuell m

it dem
 freigesetzten Radon im

Zusam
m

enhang steht, das durch die Sprengungen des Granits freigesetzt w
ird !!!

Aus den angeführten Gründen lehnen w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

090/02
Außerdem

 haben w
ir extrem

 viele Krebsfälle in Niederw
ihl, fast in jedem

 Haus sind Fälle
zu beklagen. W

ir fragen uns, ob das eventuell m
it dem

 freigesetzten Radon im
Zusam

m
enhang steht, das durch die Sprengungen des Granits freigesetzt w

ird !!!

Aus den angeführten Gründen lehnen w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

Private
79733 Görw

ihl
405

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen. Eine
m

ögliche Freisetzung radonhaltigen Staubes durch den Abbau w
ird in einem

erfoderlichen Genehm
igungsverfahren behandelt.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im

 nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw
eis auf

eine m
ögliche Gefährdung gegeben w

erden.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken
bezüglich der Freisetzung von Radon beim

 Granitabbau sow
ie der Radonkonzentration in

Grund- und Oberflächenw
asser und m

öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew
orfen

w
orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

092
Bei Ihrer Vorstellung des 2. Anhörungsentw

urfes Abbaugebiet Albhalde Nord im
Gem

einderat Görw
ihl am

 19.10.2020 erläuterten Sie uns die Neuausw
eisung des

Vorranggebietes.

Private
79733 Görw

ihl
406

Standort:

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Sie erklärten uns unter anderem
, dass durch die Festlegung des geplanten

Vorranggebietes sichergestellt w
äre, dass der Abbau durch den Betreiber an anderer,

nicht vom
 Regionalverband festgelegter Stelle in diesem

 Gebiet ausgeschlossen sei.
W

ürde kein neues Vorranggebiet festgelegt w
erden, hätte der Betreiber m

ehr Freiheiten
und sei nicht an bestim

m
te Grenzen bzgl. Abbau gebunden - m

it unter Um
ständen

gravierenden Folgen nicht nur für die Bew
ohner der angrenzenden Ortschaften.

Kurz gesagt : Die Festlegung auf das Vorranggebiet w
äre das kleinere und

überschaubarere Übel.

Bitte korrigieren Sie m
ich, sollte hier ein Denkfehler m

einerseits vorliegen. Aber neben
allen schon von anderer Stelle genannten Bedenken zu diesem

 Vorhaben zw
ängt sich m

ir
aufgrund dieser Schlussfolgerung der Gedanke auf, m

an m
öchte sow

ohl uns, die
Bevölkerung, als auch die Entscheidungsträger dam

it erpressbar m
achen. Dem

 einen
zuzustim

m
en, nur w

eil das andere noch schlim
m

er w
äre, w

ürde die Sorgen sow
ie die

grundsätzlichen  Einschränkungen und Ausw
irkungen auf Bevölkerung und Natur

keinesfalls lösen.

Daher bitte ich Sie, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu suchen.

W
T-03 AG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Nord)

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern und räum
lich zu koordinieren.

Die Regionalplanung ist von großer Bedeutung, vor allem
 um

 Lagerstätten, die
standortgebunden und nicht verm

ehrbar sind, langfristig planerisch zu sichern. Nur die
aktive Regionalplanung kann m

it Blick auf nachfolgende Generationen zum
 Beispiel eine

ortsnahe Versorgung m
it Baurohstoffen sicherstellen, den Erhalt bestehender Betriebe

und Arbeitsplätze sichern und Im
portabhängigkeiten reduzieren.

Gleichzeitig löst Rohstoffgew
innung unverm

eidlich in vielen Fällen Nutzungskonflikte m
it

anderen Belangen aus, insbesondere jenen des Natur-, Landschafts- und W
asserschutzes

sow
ie der Bodenbew

irtschaftung. Darüber hinaus w
irkt sie sich häufig auf Siedlungen

und die ansässige Bevölkerung aus (u.a. durch Lärm
, Staub, Verkehr oder die

Veränderung des Landschaftsbildes). Im
 Rahm

en der staatlichen Vorsorge und Planung
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
braucht es daher frühzeitig Regelungen, w

elche Nutzungen in einem
 bestim

m
ten Gebiet

oder w
ährend eines Zeitabschnittes Vorrang haben sollen.

M
it der Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiete) w
erden geeignete Flächen von entgegenstehenden Nutzungen

freigehalten, konkurrierende Nutzungen w
erden auf andere Bereiche gelenkt.

Vorranggebiete haben den Rechtscharakter von Zielen der Raum
ordnung. M

it der
Festlegung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) w

ird der Rohstoffabbau vor dem
 Hintergrund des Bedarfs an

oberflächennahen Rohstoffen planerisch auf die w
irtschaftlich und raum

planerisch
sinnvollsten Flächen gelenkt (Steuerungsw

irkung). In den Abbaugebieten soll der Abbau
konzentriert w

erden, um
 eine raum

verträgliche Nutzung der Rohstoffvorkom
m

en in der
Region sicherzustellen und für einen kurz- bis m

ittelfristigen Zeitraum
 Planungssicherheit

zu geben. Hinsichtlich einer Nutzung durch Rohstoffabbau w
urden die potenziellen

Abbaugebiete auf der regionalplanerischen Ebene m
it den dort erkennbaren und

ausschlaggebenden raum
relevanten Belangen vertiefend geprüft und abschließend

abgew
ogen. Daher ist auf nachgelagerten Verfahrensebenen kein zusätzliches Verfahren

zur Einschätzung ihrer Raum
verträglichkeit m

ehr notw
endig, sofern sich der Abbau auf

die dargestellte Flächenabgrenzung beschränkt bzw
. eine etw

aige "Überschreitung" des
Abbaugebietes unter die Gebietsschärfe der Regionalplanung fällt.

Die Gesam
tbetrachtung der Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiete) und der Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) hat
ergeben, dass w

eiterhin eine Vielzahl von Flächen für Rohstoffgew
innung zur Verfügung

steht. Ziel ist es, den Rohstoffabbau m
öglichst auf die Standorte zu konzentrieren, die im

Regionalplan als Abbaugebiete und dam
it als Positivflächen für Rohstoffgew

innung
ausgew

iesen sind. Außerhalb der Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
(Abbaugebiete) kann der Rohstoffabbau jedoch rechtlich nicht ausgeschlossen w

erden.
Ein regionalbedeutsam

er Rohstoffabbau ist in begründeten Einzelfällen im
 Rahm

en der
erforderlichen Verfahren außerhalb der Vorranggebiete m

öglich, unter der
Voraussetzung, dass keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

093/01
bezugnehm

end
aufdie

geplanten
Änderungen

im
 Teilregionalplan oberflächennahe

Rohstoffe, konkretim
VorranggebietW

T-03
AG,erheben

w
irhierm

itdeutlich
Einsprucn.

Bereits am
27.02.2020

haben
w

irunsere
Einw

ände
zum

Entw
urfderFortschreibung

des
Abbaus

oberflächennaher Rohstoffe
ausführlich

dargelegt.In seinerDarstellung vom
11.

M
ärz

2019
hatdas Bürgerm

eisteram
tGörw

ihl seine
unüberw

indbaren
Bedenken

zur
Erw

eiterung
des

Areals
geäußertund seine

Form
ulierung

klardefiniert,dass der
„Steinbruch

Tiefenstein
aus

derFortschreibung
des

Teilregionalplanes herausgenom
m

en
w

erden
m

uss."
DieserForderung folgen

w
irausdrücklich

und
m

öchten
im

Folgenden
w

eitere
Punkte

vortragen,die
gegen

eine
Erw

eiterung
im

geplanten
Sektorsprechen:

Zunächstkönnen w
irden

Darlegungen
des

Betreibers
nicht folgen,w

enn
ersich

aufden
Beschluss BVerw

G
vom

13.11.1997,AZ
4

B
195/97,beruft.Nichtnur, dass

diese
juristische

Beschlussfassung
23 Jahre

zurück
liegt w

irftFragen
nach

derAktualitätauf.
Vielm

ehrist auch
danach

zu fragen,ob
das

BVerw
G

in
Bezug aufdie

Rechtsprechung
überplanterGrundstücke

und
deren

W
ertm

inderung
nicht bereits

neue
Präzedenzfälle

geschaffen
hat, w

om
itIhre Argum

entation
zum

Rechtssatz
obsoleterscheint.

Insbesondere
vordem

Hintergrund
denkm

algeschützter Häuserund
angedachte

Sprengungen
m

it derErschütterung des
Bodens

erlangtdie
Beschlussfassung

aus
1997

eine
erhöhte Brisanz.Aus

diesem
Grund

gehteine
Abschriftdieses

Schreibens
an das

zuständige
Am

t fürDenkm
alpflege.

Private
79733 Görw

ihl
407

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH im

 Jahr 2011  (Beschluss
vom

 7. Februar 2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W
as den behaupteten W

ertverlust
des W

ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W
ertm

inderungen
als Folge der Ausnutzung der einem

 Dritten erteilten im
m

issionsschutzrechtlichen
Genehm

igung nicht für sich genom
m

en einen M
aßstab dafür bilden, ob

Beeinträchtigungen im
 Sinn des Rücksichtnahm

egebots zum
utbar sind oder nicht.

Vielm
ehr kom

m
t ein Abw

ehranspruch nur dann in Betracht, w
enn die W

ertm
inderung die

Folge einer dem
 Betroffenen nach M

aßgabe des Rücksichtnahm
egebots unzum

utbaren
Beeinträchtigung der Nutzungsm

öglichkeiten des Grundstücks ist, w
oran es hier aber

nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom
 24. April

1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom
 13. Novem

ber 1997, Az 4 B 195/97).

Dem
nach gibt es keinen allgem

einen Rechtssatz, dass der Einzelne einen Anspruch
darauf hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstücks geschützt zu w

erden.
Gerichte sehen beispielsw

eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des
Grundstücksw

ertes, die positiv oder negativ betrachtet w
erden kann. In jedem

 Fall ist die
W

ertm
inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm

igungsentscheidung
und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um

setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

093/02
Hiererscheintuns

derHinw
eis

angebracht,dass
m

iteinerW
irkzone

von
300

M
etern

gezieltund
vorsätzlich

die
Rechtsprechung

außerKraftgesetztw
erden

soll. Diese
om

inösen 300
M

etersind
eine

Artzu
klein geratene

„Pufferzone", um
nichtin den

Rechtssatz
privaterüberplanterGründstücke

zu
gelangen.Daraus

ergibtsich,dass
der

BetreiberderSteinbrüche
die

W
ertm

inderung
der angrenzenden

Gebäude
bew

usstin
Kaufnim

m
t,dafüraberkeine

Verantw
ortung

übernehm
en

m
öchte. Und

das,obw
ohlaus

dem
Verkaufderoberflächennahen Rohstoffe w

ie Granitein
erheblicherGew

inn
entsteht,m

itw
elchem

  Rücklagen
füreventuelle

Regressansprüche
gebildet w

erden
könnten.Von

nachhaltigerUm
w

eltbelastung
und

-schädigung
w

ollen
w

irhiererstgar
nichtsprechen

-hierfürkönnten
sich

NGOs
und

politisch w
ie

juristisch
versierte

Personen
noch

m
ehr interessieren.

W
irbetonen,bei einerfinalen

Beschlussfassung
und derFortführung derSprengungen

beibisher nicht absehbaren
Schäden

an
privatem

Eigentum
, den

Betreiberder
Steinbrüche

in
Regress

zu nehm
en.

Private
79733 Görw

ihl
408

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e  Nr. 051 / 04 (lfd. Nr. 305), 058 / 01 (lfd. Nr. 315), 058 / 02  (lfd.

Nr. 316)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

093/03
Auch

das
Bürgerm

eisteram
tGörw

ihl betont,„solange
der Rohstoffabbau in

Alternativgebieten
nichtgeprüftw

urde und
die

Ausw
irkungen

aufden
Bereich Niederw

ihl
und

Tiefenstein
nichtabschließend

geklärtsind,kann
und

darfder Regionalverband
diese

Planung
so nichtw

eiterführen
und

in
den

Teilregionalplan
aufnehm

en."

In
unserem

deutlichen
Einspruch

ergänzen
w

ir,dass
bereits

eine
Abkehrzugunsten

der
Gem

einde Niederw
ihlstattgefunden hat.Das

geplante
VorranggebietzurSicherung

von
Rohstoffen

w
ird nun

südlich
an

das
bestehende

Abbaugebiet herangeführt.Zuvorw
ar

dies noch
Teildes

fürden
neuen Abbau

geplanten
Teilstücks.Daherschließtsich

hierdie
Frage

an,w
eshalb

dieses
nun

um
gew

andelte
Teilstück nichtvorrangig

-übrigens deutlich
entfernter von bew

ohnten
Flächen

-in
Erw

ägung gezogen
w

ird?

Private
79733 Görw

ihl
409

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl,  Albhalde
Süd)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich

Görw
ihl nochm

als geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aus

unserem
W

iderspruch
zurErw

eiterung
des

geplanten
Abbaugebietes

schließtsich
des

W
eiteren die

überregionalbekannte
Sachlage

an,dass
noch w

eitere
Gebiete, w

elche
bei Sprengungen

kein frem
des

Eigentum
beschädigen

w
ürden,kategorisch

ausgeschlossen
w

erden.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.

Für das Sicherungsgebiet W
T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem

 eine
vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des
besonderen und strengen Artenschutzes vor dem

 Hintergrund seiner m
öglichen Eignung

als Vorranggebiet für den Abbau m
it folgendem

 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher
Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ w

ird
das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. Im
Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich
höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet
W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) zum
 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative

dar

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

093/04
W

irhaben
in unserem

 Schreiben
vom

27.02.herausgearbeitet,dass
die geographische

Lage Tiefensteins
bei einem

w
eiteren

Ausbau
des

Gebiets
in nordw

estlicherLage auch
Private
79733 Görw

ihl
410

Die Anm
erkungen, die sich z.T. nicht auf die Fortschreibung des TRP Oberflächennahe

Rohstoffe beziehen, w
erden zur Kenntnis genom

m
en.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nachhaltig

Schäden bei Lungenkranken
durch

Feinstaub
hervorrufen

kann.Daraus
ergibt

sich,dass
die

Betreiberdes Steinbruchs,im
 Sinne

derallgem
ein

gültigen
Prävention

von
Erkrankungen

derAllgem
einheit,eine öffentliche

Pflichtdazu
hat,ein

Gutachten
überdie

voraussichtliche M
ehrbelastung

einzuholen.

Sollte
derBetreiberw

eiterhin
die

Haltung einnehm
en,nichtfürdie

Schäden
am

Eigentum
anderer aufkom

m
en

zu
m

üssen,ist es
im

 Gesam
ten

ratsam
darüber

nachzudenken
auf juristischem

W
ege zum

indesteine
Verzögerung

derAbbauplanungen
zu

erzw
ingen.Diese

Schritte
behalten

w
iruns vor.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine w

eitergehende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

094/01
hierm

it lege ich Einspruch gegen die geplante Erw
eiterung des Abbaugebietes W

T-03 AG
ein.

Eine Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl hätte zur Folge, dass m
it w

eiteren
Sprengim

m
issionen zu rechnen ist. Dies kann der angrenzenden Bevölkerung und deren

Nachkom
m

en nicht m
ehr zugem

utet w
erden und durch die Spreng-

erschütterungen schon jahrelang beeinträchtigt w
erden. Dies und andere Punkte habe

ich schon in m
einem

 ersten Einspruch dargelegt.

Private
79733 Görw

ihl
411

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 02  (lfd. Nr. 302 f)und Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

094/02
Auch w

ird viel von Naturschutz gesprochen, Flora, Fauna, Habitat. W
ie lässt sich das

Private
412

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03 - 05 (lfd. Nr. 304 ff), siehe Stellungnahm

e Nr. 058 / 04
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vereinbaren m

it der m
assiven Abholzung eines gesunden M

ischw
aldes?  Das ist Raubau

an der Natur. Die Gesundheit der M
enschen und der Schutz

ihres Eigentum
s spielt keine Rolle.

Außerdem
 gibt es einen genehm

igten Steinbruch nördlich im
 Albtal. W

eshalb sollte dort
nicht abgebaut w

erden?

79733 Görw
ihl

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

(lfd. Nr. 318), siehe Stellungnahm
e Nr. 071 / 03 (lfd. Nr. 373), siehe Stellungnahm

e Nr.
050 / 05  (lfd. Nr. 299)

094/03
Ich fordere eine kom

plette Herausnahm
e des Abbaugebietes bei Niederw

ihl aus dem
Fortschreibungsplan und ein Ende der Abbautätigkeit bei Niederw

ihl.
Private
79733 Görw

ihl
413

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

095
Hierm

it legen w
ir Einspruch ein.

Dieser richtet sich gegen oben genannten Teilregionalplan der Vorranggebiete: W
T-03

AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) Görw
ihl  W

T-04 AG Görw
ihl (Niederw

ihl,Albhalde
Süd) Görw

ihl Albbruck W
T-04 SG Görw

ihl (Niederw
ihl,Albhalde) Görw

ihl

Hier unsere Einw
ände und deren Begründungen

1. Die im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Vorranggebiete befinden sich zu nahe zu den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen Häuser ebenso das Albtal (derzeit
gesperrt w

egen m
öglichem

 Steinschlag, Sprengungen ?). M
it der angestrebten

Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl w
ären auch in Niederw

ihl Häuser innerhalb der
W

irkzone. Die W
irkzone von 300m

 ist nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen

Hintergrund. Die W
irkzone ist bei besonderen Bedingungen anzupassen.

Unzum
utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden

2. Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit: Staub, Lärm

.

3. Naturschutzgebiete liegen innerhalb der überplanten Bereiche. in ihrem
 Um

w
eltbericht

zur Planung steht klar

„die Planung führt zu besonders erheblichen negativen Ausw
irkungen für das

Schutzgebiet Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt", und w
eiter „Sehr hohe  Konflikte

Private
79733 Görw

ihl
414

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niederw

ihl, Albhalde
Süd)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01-07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
NATURA 2000".

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.20'16 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs.  1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung  eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

4. Naherholungsgebiete w
erden erheblich beeinträchtigt. 'W

aldw
ege verschw

inden, W
ald

w
ird entfernt. Badeplätze an der Alb sind Im

m
issionen ausgesetzt. Staub in der Luft

(Atem
w

ege).

Schutzgut M
ensch und Gesundheit sind gefährdet. Die Naherholung ist ausgeschlossen.

5. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

Aus den angeführten Gründen lehne(n) ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

106
hierm

it legen w
ir Einspruch gegen den 2. Anhörungsentw

urf zur Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe ein.

Das Vorranggebiet
• W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) Görw
ihl

soll aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Begründung:
W

ir leben sehr nah am
 Randgebiet des Steinbruchs. Eine Erw

eiterung des Vorranggebiets
stellt für uns eine unzum

utbare Belastung dar. Aufgrund der regelm
äßigen Sprengungen

entsteht u .a. eine Staubbelastung (Feinstaub und Schadstoffe) , die aktuell noch
einigerm

aßen durch den noch bestehen W
ald und den noch vorhandenen Abstand etw

as
reduziert w

ird, sollte aber die Erw
eiterung zur Folge haben, dass auch die letzten Bäum

e
gefällt und der Abstand im

m
er m

ehr reduziert w
ird, w

ird diese Belastung extrem
zunehm

en. Dies kann bzw
. w

ird auf lange Sicht auch gesundheitliche Problem
e zur Folge

haben. Dies w
ollen und können w

ir nicht akzeptieren.

Da die Sprengungen jetzt schon m
ehr als deutlich spürbar sind, haben w

ir die große
Befürchtung, dass es längerfristig zu enorm

en Schäden an unserem
 neuen Haus kom

m
en

w
ird. Eine dauerhafte hohe finanzielle Belastung durch die Beseitigung entstandener

Schäden führt dazu, dass w
ir darum

 bangen m
üssen unsere Existenz/Eigentum

 zu
verlieren. Dies ist so für uns nicht hinnehm

bar, daher erfolgt unser Einspruch gegen
Ihren Entw

urf zur Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe.

Private
79733 Görw

ihl
415

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e 051 / 01 - 03  (lfd. Nr. 302 ff) und  Stellungnahm

e 051 / 07 (lfd. Nr.
308)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

107/01
hierm

it erhebe ich Einw
endungen gegen das oben genannte Vorhaben.

Ich w
ohne in Niederw

ihl und bin durch die geplante Erw
eiterung des Steinbruchs sehr

stark betroffen.
Folgend w

erden die Punkte aufgezählt an denen ich so m
eine Zw

eifel habe:

1. Zerstörung der Flora- und Fauna Gebiete (Natura 2000 und Flora- und Fauna Habitat
Gebiete).

Private
79733 Görw

ihl
416

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

107/02
2. Kein überw

iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw
irtschaftlicher Nutzen,

durch die Tiefensteiner Granitw
erke Gm

bH und W
eber Bau Gm

bH.
Private
79733 Görw

ihl
417

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Gem
äß Planziel 5.2.3 des Landesentw

icklungsplanes sind in den Regionalplänen
regionalbedeutsam

e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und Rohstoffvorkom
m

en als
Bereiche für den Abbau von Rohstoffen und als Bereiche zur Sicherung von
Rohstoffvorkom

m
en festzulegen. M

it der vorliegenden Fortschreibung des
Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe kom

m
t der Regionalverband som

it dem
gesetzlich vorgeschriebenen Planungsauftrag nach.

Die Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

107/03
3. Zerstörung eines schönen Teils der Albtalschlucht und M

itverantw
ortlich für die

Sperrung der w
ildrom

antischen Albtalstraße zw
ischen Tiefenstein und Albbruck. (Liegt in

der W
irkzone des Sprenggebiets)

Private
79733 Görw

ihl
418

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Der RVHB ist m
it der Fragestellung zur Albtalstraße nach der 1. Anhörung auf das LGRB

zugegangen:
Zu dieser Frage kann das LGRB, m

angels fehlendem
 Beratungsauftrag, keine

gutachterliche Stellungnahm
e abgegeben. In dem

 Zusam
m

enhang w
ird auf die

Verw
altungsvorschrift des Um

w
eltm

inisterium
s über die Aufgaben des Geologischen

Dienstes im
 Regierungspräsidium

 Freiburg vom
 14. Dezem

ber 2011 – Az.: 23-4700/131 –
(GABl 2012, S. 33) verw

iesen.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
Felssturzzgefahr Albtal".

107/04
4. Durch die Erw

eiterung w
ird unser Grundrecht auf Gesundheit und Existenz w

ie z.B.
Im

m
obilien durch W

ertm
inderung bedroht.

Die ständigen Erschütterungen und das dam
it verbundene erschrecken bei völliger

Ahnungslosigkeit sow
ie das Klirren der Gläser in den Schränken ist seit Neustem

 durch
die heftigen Sprengungen auch in ganz Niederw

ihl zu spüren. Diese  heftigen
Sprengungen  sorgen  dafür,  dass  Risse an  den  Häusern (Außenw

änden und  Boden)
entstehen,  durch  die  dann  das  im

  Boden vorkom
m

ende Radon ins Haus eintritt. Der
gesetzliche Grenzw

ert liegt bei 300 Becquerel.
Ich w

erde dem
nächst M

essungen an m
einem

 Haus ausführen! Je näher der Steinbruch
an die anliegenden Dörfer Niederw

ihl und Tiefenstein kom
m

t, desto größer und heftiger
w

erden die Erschütterungen. Dies liegt u. a. auch daran, dass der M
indestabstand von

300 M
eter für die betroffenen Einw

ohner viel zu w
enig ist.

5. Durch den uranhaltigen Granit w
ird das Zerfallsprodukt Radon in großen M

engen
freigesetzt und ist in Verbindung m

it dem
 Feinstaub, w

elchen w
ir auch w

ieder einatm
en

hoch krebserregend. Eine M
ühle in Tiefenstein, ganz in der Nähe des Steinbruchs,

produziert Lebensm
ittel, w

elche m
it dem

 feinen Radonfeinstaub kontam
iniert w

erden
können. Im

 Kindergarten in Tiefenstein spielen Kinder draußen und an den Spielgeräten
haftet auch der Feinstaub aus dem

 Steinbruch. M
üssen unsere Kinder durch die

„Profitgier" schon in jungen Jahren krank w
erden?

Private
79733 Görw

ihl
419

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

Die Bew
ertung der Betroffenheit der Schutzgüter bezieht sich nicht ausschließlich auf die
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorranggebiete selbst, sondern es w

urde auch eine W
irkzone (W

Z) in deren
unm

ittelbarer Um
gebung betrachtet. Für diese W

irkzone w
urde dabei ein Radius von 300

M
etern um

 die Vorranggebiete festgelegt, in dem
 eventuell erhebliche und

regionalplanerisch relevante Ausw
irkungen auf Um

w
eltziele und Schutzgüter entstehen

können, die dann näher zu prüfen sind. Dieser Um
kreis entspricht den Angaben aus dem

Abstandserlass des Landes Nordrhein-W
estfalen zur vorsorgenden

Im
m

issionsschutzw
ahrung gem

äß § 50 BIm
SchG. In diesem

 Erlass w
ird im

 Rahm
en der

Fach- und Bauleitplanung ein M
indestabstand von Steinbrüchen m

it  Sprengtätigkeit zur
W

ohnbebauung von 300 M
etern festgelegt. Fachlich entspricht der 300m

-Radius im
W

esentlichen dem
 Regelsprengbereich, der zur Verm

eidung von Steinflug dient. Dieser
Abstand hat sich, m

angels anderer Vorgaben, bei der Erm
ittlung und Bew

ertung der
Ausw

irkungen regionalplanerischer Festlegungen als gängige Praxis etabliert, entbehrt
aber nicht einer tiefergehenden im

m
issionsschutzrechtlichen Prüfung des Einzelfalls im

nachgeordneten Genehm
igungsverfahren und einer ggf. notw

endigen Vergrößerung des
Vorsorgeabstands. Um

gekehrt ist, bei Nachw
eis von Unbedenklichkeit z.B. durch

geeignete M
aßnahm

en oder günstige Abbau- und Um
feldbedingungen, auch die

Festsetzung eines geringen Abstands m
öglich.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
,

Niederw
ihl ≥

ca. 370 m
). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich

(Bebauung Albtalm
ühle) w

ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist jedoch

deutlich geringer (<
 50m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

 Albtal
hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w
eitgehend hinter

der Talflanke zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz sind im

 nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren durchzuführen und die Abstände auf Vorhabensebene
anschließend ggf. anzupassen.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen. Eine
m

ögliche Freisetzung radonhaltigen Staubes durch den Abbau w
ird in einem

erfoderlichen Genehm
igungsverfahren behandelt.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Genehm

igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw
eis auf

eine m
ögliche Gefährdung gegeben w

erden.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken
bezüglich der Freisetzung von Radon beim

 Granitabbau sow
ie der Radonkonzentration in

Grund- und Oberflächenw
asser und m

öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew
orfen

w
orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

107/05
6. Brauchen w

ir hauptsächlich für die Schw
eizer-Kunden einen Steinbruch und den dam

it
verbundenen Schw

erlastverkehr sogar aus dem
 Kanton Solothurn? Denn in unserer

Um
gebung w

ird der Granit nur in geringen M
engen benötigt. Da in w

eiter Zukunft auch
kein

Großprojekt bei uns geplant ist, (Pum
pspeicherkraftw

erk Atdorf w
urde durch

erfolgreiche Bürgerproteste stillgelegt und der Ausbau der A 98 ist noch in w
eiter Ferne)

sehe ich da auch keine Änderung.

Private
79733 Görw

ihl
420

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02

Die Planungen zum
 W

eiterbau der A 98 schreiten seit der Übernahm
e durch die DEGES

voran. Der Abschnitt A 98.4 w
ird bis 2021 fertiggestellt und der Abschnitt A 98.5 befindet

sich derzeit im
 Planfeststellungsverfahren.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben. Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten w
ie dem

 Bau der A98:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen

Rheinfelden und W
aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom

pletten Realisierung des
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ausbaus w

ird sich verm
utlich über einen Großteil des Planungszeitraum

s des
Teilregionalplanes erstrecken. Es w

ird für die M
engenerm

ittlung des Rohstoffbedarfs
unterstellt, dass die w

eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-
bzw

. 3- streifig errichtet w
erden sollen (jew

eils abschnittsw
eises Überholen m

öglich). In
jedem

 Autobahnkilom
eter w

erden unter diesen Planungsparam
etern im

 Oberbau (ohne
Erdarbeiten) m

ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut
w

erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w
erden

m
üssen, w

ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M
io. Tonnen

geschätzt."

Darüber hinaus darf nicht außer Acht gelassen w
erden, dass die Lebensdauer einer

großen Zahl der in den 1960er- und 1970er-Jahren gebauten Straßen und vieler Brücken
zu Ende geht und diese n in den kom

m
enden Jahren saniert w

erden m
üssen. Die

Deckschicht aus Beton oder Asphalt hält bis zu 25 Jahre, die Tragschicht aus
M

ineralgem
isch, Beton oder m

it Asphalt, Kalk oder Zem
ent gebundenem

 Splitt bis zu 50
Jahre und der Unterbau bis über 100 Jahre – auf Autobahnen reduzieren sich diese
Lebensdauern allerdings um

 rund ein Drittel.

Bei der Erstellung des Bedarfsgutachtens durch SST (2016) w
ar noch nicht bekannt, dass

das Pum
pspeicherkraftw

erk seitens der ENBW
 aufgegeben w

ird. Der Bau w
urde jedoch in

dem
 Gutachten als Beispiel für Großprojekte dargestellt, w

elche in relativ kurzer Zeit
einen große Rohstoffbedarf auslösen. In der Bedarfsberechnung w

urde das Projekt nicht
berücksichtigt ("Im

 Hinblick auf die Frage der auszuw
eisenden Rohstoffsicherungsflächen

ist dieses Projekt bei der geplanten Zeitachse nicht m
ehr zu berücksichtigen, da die

M
assen aus bereits laufenden Betrieben und gesicherten Abbauflächen kom

m
en

m
üssen;...", S. 48 des SST-Gutachtens).

107/06
7. Ist das Genehm

igungsverfahren eigentlich schon Rechtskräftig?
Denn der neu aufgestellte Zaun auf der Niederw

ihler Gem
arkungsfläche steht schon ohne

Erw
eiterungsgenehm

igung und ein W
asserschutzgebiet w

urde ebenfalls klam
m

heim
lich

entfernt.
Trinkw

asser ist kostbarer als der verseuchte Tiefensteiner-Granit, der abgebaut w
ird.

Ein aktuelles Beispiel ist der Dieselskandal. Dieser w
urde jahrelang als um

w
eltfreundlich

angepriesen und heute ist er der größte Um
w

eltsünder.
So könnte es bis in ein paar Jahren m

it dem
 Tiefensteiner-Granit auch passieren.

Private
79733 Görw

ihl
421

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en. Die Aussagen sind für das
Genehm

igungsverfahren relevant.

Die letztre Genehm
igung des Landratsam

tes W
aldshut für den Steinbruch Tiefenstein

resultiert aus dem
 Jahr 2008.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen sind konkrete

Vorgaben form
uliert, die vom

 Unternehm
er genau einzuhalten sind. Dam

it die
Renaturierung/ Rekultivierung bzw

. Planerfüllung gesichert ist, w
ird durch den

Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt.

Im
 Rahm

en der Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
 LRA

W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter Form

 w
eitergeleitet

(Schreiben vom
 20.5.2019).
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

107/07
Ich fordere daher keine Erw

eiterungen und eine baldige Einstellung des Granitabbaus in
Tiefenstein!

Private
79733 Görw

ihl
422

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

108
Hier unsere Einw

ände gegen das Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichent! Das heißt

doch, dass hier ein Stopp zu bestehen hat. Unverständlich, dass hier nochm
al drüber

abgestim
m

t w
erden m

uss.
Das bestehende Abbaugebiet ist jetzt schon zu nahe an den Dörfern Niederw

ihl und
Tiefenstein!

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt:

-Erschütterungen bei den Sprengungen - die auch auf der anderen Seite des Dorfes stark
zu spüren sind. ( Erdbebenähnliche Zustände m

it klirrenden Gläsern im
 Schrank und

w
ackelndem

 Boden/ W
änden , etc.)

M
an bekom

m
t jedesm

al einen Schreck, w
enn es w

ieder rum
pelt. Das betrifft auch die

Kinder und Tiere.
-Bei den Sprengungen w

erden im
m

er w
ieder Feinstäube produziert und in die Luft

geblasen, die sow
ohl radioaktiv sind und als Feinstaub auch lungengängig. Diese Stäube

w
erden m

it schöner Regelm
äßigkeit von den vielen, vielen LKW

 w
ieder aufgew

irbelt und
in die Luft befördert. Nicht zuletzt verschandelt der Steinbruch, indem

 er im
m

er näher an
die Dörfer ranrückt, das Erscheinungsbild des W

aldes und dam
it den

Naherholungsbereich, der gerade in der heutigen Zeit im
m

er w
ichtiger w

ird.

Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in Tiefenstein innerhalb der
angenom

m
enen W

irkzone von 300m
.

Ebenso das Albtal, w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag.

Ob die Sprengungen ursächlich für den Felsabgang sind, w
urde bisher nicht untersucht.

Es ist aber stark davon auszugehen, dass sie nicht gerade förderlich für die Stabilität des
Geländes sind, m

al ganz davon abgesehen, dass die Tiere dort auch m
it dem

 Lärm
 der

Sprengungen, LKW
 und anderen M

aschinen klarkom
m

en m
üssen . Und m

it dem
dreckigen Schlam

m
/ W

asser, der irgendw
ann dann doch in der Alb landet.

M
it der angestrebten Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl liegt die angenom

m
ene

W
irkzone von 300 m

 direkt bei den ersten Häusern.

Die W
irkzone von 300m

 ist jedoch nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen

Private
79733 Görw

ihl
423

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01-07 (lfd. Nr. 302 ff)
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ber 2020)
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St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hintergrund. Die W

irkzone ist bei besonderen Bedingungen anzupassen (am
 besten

rückw
ärts). In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und w

eiter w
eg erhebliche

Erschütterungen vorhanden, w
ie bereits gesagt - m

an spürt es überdeutlich auf der
anderen Seite des Dorfes und w

ir w
ohnen ca. 1000 m

 vom
 jetzigen Rand entfernt.

(Gerne bei google m
aps anschauen, am

 besten Satellit, w
ir w

ohnen neben dem
Pferdehof XXX und der Steinbruch ist nicht zu übersehen).

Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Zusam
m

enfassung:

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubem
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

! Verlust von
Naherholungsräum

en!
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien!

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

NATURSCHUTZGEBIETE liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem
Um

w
eltbericht zur Planung steht klar :

„Erhebliche Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs.  1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen!

Eigentlich sollte es überhaupt nicht erw
ähnt w

erden m
üssen, w

enn ein Naturschutzgebiet
bereits besteht, sollte m

an es hegen und pflegen und nicht dem
 Verderb aussetzen, nur

w
eil es nebenan Granit gibt. Im

 Gegenteil in der heutigen Zeit sollte m
an sie ausw

eiten
und Bäum

e pflanzen anstatt Lebensräum
e zu zerstören!!!

Der Lärm
, Staub und alle sonstigen Beeinträchtigungen hören nicht an der Grenze zum

Naturschutzgebiet auf!!!

3.         Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und laufen dort durch m

ehrere
Sickerteiche in die Alb.
Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.
W

ASSER ist eines unserer w
ichtigsten Güter!!!
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Klare Um

w
elteinw

irkung!!!
Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung verstärkt das Problem

.

Aus den angeführten Gründen lehnen w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

109/01
Anbei m

ein W
iderspruch gegen das Vorranggebiet

W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Ich plädiere dafür, dass dieses Vorranggebiet vollständig aus dem
 Teilregionalplan

gestrichen w
ird.

Private
79733 Görw

ihl
424

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

109/02
Nachfolgend m

öchte ich m
eine Einw

ände gegen das Abbaugebiet W
T-03 AG Görw

ihl und
die darauf bezogenen Begründungen auflisten.

Ich m
öchte darüber hinaus auf Bodenschäden im

 W
ohngebiet Niederw

ihl aufm
erksam

m
achen, die bisher nicht genannt w

orden sind und m
öglw

. ursächlich m
it dem

 Abbau in
Verbindung stehen und eine behördliche Untersuchung em

pfehlen.

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Ausw
irkungen der Sprengungen:

Die Erschütterungen des Bodens und auch der Knall sind bereits beim
 jetzigen, nicht

erw
eiterten Abbaugebiet deutlich im

 Haus Niederw
ihl 98 w

ahrnehm
bar. Es dürfte auch

Infraschall entlang der Druckw
ellen durch den Granit auftreten, zu dem

 ich bisher leider
keine M

essungen im
 Um

feld der W
ohngebiete gefunden habe.

Am
 und im

 Haus Niederw
ihl XX sind Risse zu erkennen, die einen Schaden darstellen. Die

sich über die Zeit kum
ulierenden Schäden, sow

ie die fortgesetzten Schäden stellen eine
W

ertm
inderung der Im

m
obilie dar.

Eine Erw
eiterung der Abbauzone in Richtung der Niederw

ihler W
ohngebiete lässt eine

höhere Belastung durch Lärm
 (Knall) und höhere Beschädigungen (physikalisch bedingte

höhere Kraftw
irkungen der seism

ischen W
ellen, quadratische ansteigende

Abstandsw
irkung!) erw

arten.
Ich verm

ute hier auftretenden Infraschall, der den vertikalen W
ellen-gang begleitet (Bild

S W
ave), bzw

. sich an W
ellenbrechung des Granits/Bodens zur Luft bilden dürfte.

M
essungen dazu w

ürde ich im
 Bereich des W

ohngebiets in Niederw
ihl begrüssen.

Im
 Zuge dessen m

öchte ich auf ein w
eiteres Phänom

en, bzw
. eine dam

it verbundene
Gefährdung aufm

erksam
 m

achen, das im
 Zusam

m
enhang m

it den Sprengungen stehen
und sich bei einer Erw

eiterung des Steinbruchs verschärfen könnte:

Bei der Inbesitznahm
e des Hauses Niederw

ihl XX im
 M

ai 2020 stellte ich im
 Garten vor

dem
 Kornposter ein kreisrundes Loch von ca. 18 bis 20 cm

 fest, das sich senkrecht auf
ca. 30 cm

 Tiefe erstreckte. Ich habe m
ir dabei erstm

al nichts gedacht und den Gang

Private
79733 Görw

ihl
425

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

W
eitergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Infraschall und
tieffrequente Geräusche, Staub, Sprengungen...) Anforderungen und Schutzm

aßnahm
en

obliegen dem
 Landratsam

t als Aufsichts- und Genehm
igungsbehörde.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen. Eine
m

ögliche Freisetzung radonhaltigen Staubes durch den Abbau w
ird in einem

erfoderlichen Genehm
igungsverfahren behandelt.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in

Bezug auf Radon können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet
w

erden. Es bedarf tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
einer Ratte ins Innere des Kornposters verm

utet und m
ich nur gew

undert, dass die
Vorbesit-zer dieses störende Loch nicht verfüllt hatten.

Im
 Juli stieß ich dann auf ein w

eiteres Loch, in das ich beinahe m
it dem

 Fuß eingebro-
chen w

äre und m
ich verletzt hätte, w

eil durch die bestehenden Grasnarbe fast
unsichtbar. Dieses Loch hatte ebenfalls einen Durchm

esser von 18 -20 cm
 und eine

überra-schende Tiefe von 30 bis 40 cm
! Das Loch w

ar rein senkrecht und w
ie m

it einem
Bohrer erstellt. Es gab dazu keinen Aushub, der auf ein Tier oder einen Tiergang
hingew

iesen hätte. Zudem
 w

ar dieses Loch in der Nähe des Gastanks, w
eit w

eg von
einem

 Kom
poster.

Etw
a 1 M

onat später stieß auf ein drittes Loch im
 Rasen, dass definitiv die W

ochen vor
her dort noch nicht vorhanden w

ar, w
eil ich m

ich im
 Bereich des Gartenhäuschens im

Som
m

er häufig aufhielt und m
ir ein solches Loch nicht entgangen w

äre.

Das fand ich dann doch sehr seltsam
. Ich habe alle 3 Löcher verfüllt und geschaut, ob

diese Löcher dann w
ieder geöffnet w

urden oder sich in der Nähe Ersatzlöcher gebildet
haben (Tierausgang). Das w

ar aber bei keinem
 der 3 Löcher der Fall!

Ich erzählte davon dem
 Nachbarn (...), der m

ir bestätigte, dass er auf seinem
Grundstück ebenfalls solche Löcher beobachtet habe, diese aber (ohne w

eiter darüber
nachzudenken) einem

 M
arder zugeschrieben hatte. Der Körperum

fang eines M
arders

w
ürde gut zum

 Durchm
esser von 18 - 20 cm

 passen, die ich bei m
einen Löchern

gem
essen habe. Nur graben M

arder keine Löcher und Kaninchen haben w
ir hier nicht.

Vor allem
 keine die rein senkrecht ihre Löcher buddeln.

Ich m
öchte eine Untersuchung zur Ursache dieser plötzlich auftauchenden Löcher

anregen, von denen neben dem
 direkten Schaden auch Gefährdungen an Leib und Leben

(z.B. Einbruch m
it dem

 Fuss), sow
ie m

ögliche Schäden an der Bausubstanz, der lokalen
Infrastruktur (Straßen, Kanalisation, Frischw

asserzuleitungen u.ä.) ausgehen könnten.

Aktuell entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten Granits
bereits jetzt Erschütterungen, Staubem

issionen und überproportionale Lärm
beläs-tigung

(LKW
 Durchfahrt), die zu Schäden bei M

enschen, an Gebäuden und Straßen führen Die
Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl bringt w

eitere Staub- und Lärm
im

m
ission, ein

Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Auf die Gesundheit von M
ensch und Fauna w

irken sich Staub, Lärm
, Erschütterungen (in

Verbindung m
it Infraschall) und an den Staub gebundenes Radon und m

öglw
. sich an

Rissen bildende Austrittstellen von Radon in den W
ohngebieten.

Gefahrenquelle Radon erklärt:
Ich m

öchte aus einer aktuellen Publikation des M
inisterium

s für Um
w

elt, Klim
a und

Energiew
irtschaft Baden-W

ürttem
berg zitieren, die den Titel trägt:

Schutz vor Radon: Vorkom
m

en, Risiko, Regelungen

Zitat „Geologische Verw
erfungen und Brüche hingegen erm

öglichen die Freisetzung von
Radon aus tieferen Gesteinen."

eine m
ögliche Gefährdung gegeben w

erden.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken
bezüglich der Freisetzung von Radon beim

 Granitabbau sow
ie der Radonkonzentration in

Grund- und Oberflächenw
asser und m

öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew
orfen

w
orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

Zur W
ertm

inderung:
Die Ausw

irkungen eines Plans auf den Verkehrsw
ert stellen nur dann unm

ittelbar einen
eigenständigen Abw

ägungsbelang dar, sow
eit sie das überplante Grundstück selbst

betreffen. Es gibt keinen allgem
einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen

Anspruch hat, vor jeglicher W
ertm

inderung seines Grundstückes bew
ahrt zu bleiben

(BVerw
G, Beschluss vom

 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

an darf den Steinbruch m
it seinen Sprengungen sicherlich als dauerhafte Quelle von

Brüchen und Verw
erfungen in tieferes Gestein bezeichnen.

Und das nicht nur lokal, sondern auch m
it einer gew

issen Fernw
irkung ins Um

land, w
o

Risse im
 Gestein entstehen, ähnlich w

ie in und an den Häusern.
Da gerade Granit (Plutonit) im

 Vergleich m
it anderen Gesteinsarten hohe Anteile an

radioaktivem
 Thorium

 und Uran enthält, die in der Zerfallskette u.a. zu Radon zerfallen,
darf bei jeder Sprengung m

it einem
 nicht unerheblichen Austritt von Radon gerechnet

w
erden. Dieses Radon w

ird dann über die Anlagerung an Stäube z.B. über die
Bew

egungen des abgebauten M
aterials und den LKW

 Transport der Um
gebung verteilt.

Arbeitsschutz?
M

ich w
ürde interessieren, ob es dazu regelm

äßige M
essungen behördlicher Natur gibt,

um
 eine evtl. Kontam

ination m
it Radon und deren Konzentration im

 Abstand zum
Steinbruch zu dokum

entieren?!
Eine Verlagerung des Steinbruchbetriebs m

it grösserer Nähe zu den W
ohngebieten

w
ürde auch diese Problem

atik verschärfen.

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

109/03
2. Schutzgut W

asser
Ich kann im

 Planentw
urf zu diesem

 Them
a keine Aussage finden. =

 „Keine
Betroffenheit" ???

Abw
ässer vom

 Steinbruch gehen allerdings ungeklärt in die Ufergebiete der Alb. Das
W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl und m
öglw

. auch Radon.

Ich sehe auch kein Konzept für evtl. Brüche von öffentlichen Leitungen, z.B. Abw
asser

durch die Vibrationen der Sprengungen (Risse), deren Leckage sich den abschüssigen
W

eg in den Bereich des Steinbruchs bahnen könnte.

Ich sehe von daher neben bekannten Um
w

elteinw
irkung auch potentiell w

ahrscheinliche
Einw

irkungen.

Die Einleitung der bereits kontam
inierten Gew

ässer sollte gestoppt w
erden.

Ein Konzept zum
 Auffang von Leckagen aus dem

 W
ohngebiet w

äre begrüssensw
ert.

M
essungen des Radongehalts, Staub, W

asser, Luft sollten regelm
äßig stattfinden und

veröffentlicht w
erden.

Eine Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl w
ürde die W

ahrscheinlichkeit von Leckagen
erhöhen (Kraftw

irkung der Erschütterungen nim
m

t im
 Quadrat des Abstands zu) und

auch m
ehr W

asser der Hochebene von Niederw
ihl um

-, bzw
. in Richtung Abbaugebiet

ableiten.

Private
79733 Görw

ihl
426

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung des Vorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines einheitlich
auf die gesam

te Region anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter

(siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26)..

Die Frage des Um
gangs m

it Prozess- und Abw
ässern, die Festlegung von M

aßnahm
en

zum
 Schutz des Grundw

assers und der Oberflächengew
ässer sind nicht Gegenstand der

regionalplanerischen Standortsicherung sondern der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung.

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem
LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

109/04
Aus den oben angeführten Gründen lehne ich deshalb den o.g. Planentw

urf ab und
w

ürde w
eitergehende M

essungen und Untersuchungen befürw
orten.

Private
79733 Görw

ihl
427

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 02 und 051 /07 (lfd. Nr. 303 und 308)

112/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T -03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden, Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung könne  entstehen."

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
  15.08.2016 enthält  ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.
Da diese Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich,

Private
79733 Görw

ihl
428

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
die Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb  und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine  Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

112/02
4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

Private
79733 Görw

ihl
429

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

112/03
5. Kein überw

iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw
irtschaftlicher Nutzen.

Private
79733 Görw

ihl
430

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

112/04
6. Transportverkehr, sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und
Feinstäube.

Private
79733 Görw

ihl
431

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

112/05
7. Zerstörung eines w

ichtigen Naherholungsgebiets.

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und
Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en  m
it hoher Landschaftsbildqualität.

Private
79733 Görw

ihl
432

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

112/06
10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

Private
79733 Görw

ihl
433

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren. Konkrete Schutzm
aßnahm

en, Regelungen zum
 konkreten

Abbau sow
ie anschließende Rekultivierung nach Beendigung des Rohstoffabbaus fallen

nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

In den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete
Vorgaben form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind.

112/07
11. Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der
Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

Private
79733 Görw

ihl
434

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Nord)
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter. Die Schutzgüter um

fassen das
Schutzgut M

enschen, einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere,

Pflanzen und die biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das

Schutzgut Luft, Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige

Sachgüter sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Die
Prüfkriterien und deren Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung sind den Tabellen

Tabellen 12 - 25  sow
ie Tabelle 26 zu entnehm

en.

M
aßgeblich für die aus regionaler Sicht erheblichen negativen Um

w
eltw

irkungen ist die
Inanspruchnahm

e eines in der W
aldfunktionenkarte ausgew

iesenen
Im

m
issionsschutzw

aldes im
 östlichen Randbereich. Für den Luftaustausch und die

Lufthygiene bedeutsam
 ist die Ausprägung des Hangabluss- und Talw

indsystem
e. Der

Hangabfluss ist von Niederw
ihl zum

 Steinbruch und Albtal hin ausgerichtet, das
Talw

indsystem
 Richtung Albbruck. Die Distanz zu Albbruck ist zu groß, als dass negative

Beeinträchtigungen für den W
irkungsraum

 Albbruck einzustellen sind.

112/08
12. Keine effizienten Transportw

ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.
Private
79733 Görw

ihl
435

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /13 (lfd. Nr. 327)

112/09
Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w

ir den o.g. Planentw
urf ab.

Private
79733 Görw

ihl
436

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

113
vielen Dank für die Beantw

ortung m
eines Schreibens vom

 28. Februar 2020.

Ich verm
isse jedoch eine Antw

ort auf die von m
ir in diesem

 Schreiben aufgew
orfene

Frage der Gerechtigkeit, als Voraussetzung für eine stabile und intakte Gesellschaft. Das
Erreichen und Sicherstellen einer intakten und stabilen, w

eil gerechten Gesellschaft
m

üsste ja für jeden Staatsdiener eine Herzensangelegenheit sein.

Stattdessen ist w
eiter vorgesehen, dass einerseits einer Privatperson über Jahrzehnte

behördlich gestattet w
erden  soll (w

enn auch etw
as verkleinert),  M

onopol- und
Bodenrenten (leistungslose Einkom

m
en aus der Ausbeutung von Bodenschätzen)

einzukassieren, w
ährend andererseits die Anlieger und w

eitere Betroffene vielfältigste
Nachteile zu dulden haben.
Auch durch ein noch so aufw

endiges und m
ehrstufiges Verw

altungsverfahren lässt sich
dieser Unrechtszustand nicht kaschieren. Eine solche Entscheidung ist ungerecht und
bleibt ungerecht und dam

it gesellschaftszersetzend.
Ist es gerecht, w

enn einerseits ein Granitscheich M
onopolgew

inne einstreicht und
andererseits die Anlieger das regelm

äßige Durchschütteln und Durchrütteln m
it dam

it
einhergehenden Schäden und W

ertverlusten zu dulden haben?

Private
79733  Görw

ihl
437

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ist es gerecht, dass die einkassierten leistungslosen Bodenrenten m

it überhöhten Preisen
für die Kundschaft der Granitprodukte einhergehen?

Nur eine gerechte Gesellschaft kann dauerhaft eine stabile und dam
it intakte Gesellschaft

sein. Dem
 sollten sich die Entscheidungsträger in Verw

altung und Politik bei ihrem
 Tun

bew
usst sein. Das fängt bereits m

it Entscheidungen vor der eigenen Haustür an.

Die Coronapandem
ie führt uns deutlich vor Augen, dass ein Um

denken und Um
steuern

überfällig ist. Ein im
m

er w
eiter, im

m
er größer, im

m
er m

ehr, ist keine Option m
ehr und

m
uss überdacht und geändert w

erden. Dazu gehört auch, dass auf eine Fortschreibung
gänzlich verzichtet w

ird. Seien Sie solidarisch m
it uns.

Rohstoffvorkom
m

en m
it anderen w

ichtigen Raum
funktionen. Aber auch in anderen

Räum
en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm

als sehr
kleinräum

ige strenge Standortgebundenheit nachgew
iesener und w

irtschaftlich
abbauw

ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben
Konflikten kom

m
en.

 In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ klein, sie haben aber
durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow

ie durch
Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche W

irkungen. Der
Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein

Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist
in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der

Siedlungsentw
icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung
erforderlich (siehe Um

w
eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m

öglicher
Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw

ürdiger Rohstoffvorkom
m

en, die
nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Die Baubranche in Deutschland ist bisher deutlich besser durch die Corona-Krise
gekom

m
en als viele andere W

irtschaftszw
eige. Dies bestätigen die folgenden Aussagen:

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Bundesam
tes  10.2.2021 stieg von

Januar bis Novem
ber 2020 stieg der Um

satz im
 Bauhauptgew

erbe im
 Vergleich zum

Vorjahreszeitraum
 um

 3,4 %
. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im

 gleichen
Zeitraum

 um
 1,5 %

. W
esentliche Effekte der Corona-Krise auf Um

satz und Beschäftigung
im

 Bauhauptgew
erbe konnten nicht beobachtet w

erden. Beim
 Bau von Gebäuden

(Hochbau) stiegen die Um
sätze im

 Novem
ber 2020 gegenüber Novem

ber 2019 um
 5,9 %

und im
 Tiefbau um

 0,4 %

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Landesam
tes (StaLa)  Baden-

W
ürttem

berg vom
 17.2.2021 erw

irtschafteten die größeren bauhauptgew
erblichen

Betriebe Baden-W
ürttem

bergs im
 Dezem

ber 2020 einen Gesam
tum

satz von rund 1,62
M

illiarden (M
rd.) Euro, 16,6 %

 m
ehr als im

 Vorjahresm
onat. Nach der vom

 Statistischen
Landesam

t durchgeführten M
onatserhebung im

 Bauhauptgew
erbe sum

m
ierten sich die

Um
sätze im

 Jahresverlauf auf 14,60 M
rd. Euro. Das w

ar verglichen m
it 2019 ein Plus von

3,3 %
. Dem

 zufolge entfielen auf den Hochbau zusam
m

engerechnet rund 8,66 M
rd. Euro,

auf den Tiefbau rund 5,75 M
rd. Euro. Die Zahl der baugew

erblich tätigen Personen in
den befragten Betrieben lag im

 Jahresdurchschnitt 2020 bei 66 760. Das w
aren 3,2 %

m
ehr als 2019. Im

 Dezem
ber 2020 lagen die Auftragseingänge im

 Bauhauptgew
erbe m

it
einem

 Volum
en von rund 911 M

ill. Euro dank m
ehrerer Großaufträge um

 16,5 %
 über

dem
 Stand von Dezem

ber 2019. Von Januar bis Dezem
ber zusam

m
engerechnet

verfehlten die Auftragseingänge jedoch m
it rund 11,01 M

rd. Euro das Niveau des
Vorjahres um

 8,2 %
.

Von einem
 fraglichen Bedarf kann indes nicht ausgegangen w

erden: Für die vom
Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche Gesam
tabw

ägung für
die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf ausschlaggebend. Der
Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung des
künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in Kooperation
m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

 Fokus steht
eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung überregionaler
Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Die Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgt auf Basis der
Ergebnisse der zuvor genannten Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum

s von 2 x 20
Jahren. Bei der Berechnung w

urde die M
engendifferenz zw

ischen der Rohförderung und
des verw

ertbaren M
aterials berücksichtigt. Aus dem

 im
 Gutachten beschriebenen oberen

und unteren Korridor w
urde der M

ittelw
ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als

„RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt.

Daraus ergibt sich für den 1. Planungszeitraum
 über alle betrachteten Rohstoffe ein

Gesam
tbedarf (Produktionsm

enge) von ca. 128 M
io. t und für den 2. Planungszeitraum

von ca. 145 M
io. t.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

114
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden, Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung könne  entstehen."

 Der M
anagem

entplan  des RP Freiburg, Endfassung vom
  15.08.2016 enthält  ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.
Da diese Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich,
die Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

Private
79733 Görw

ihl
438

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Süd)

zu 1 - 3: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04  (lfd. Nr. 318)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /04 (lfd. Nr. 431)

zu 7 - 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

zu 11: siehe Stellungnahm
e  Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vom

 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb  und von laufen dort durch
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine  Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher
Nutzen.

6. Transportverkehr, sow
ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets.

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und
    Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en  m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich

Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

115/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

Private
79761 W

aldshut
439

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

115/02
4.Endgültige Zerstörung der Landw

irtschaftlichen Fläche und Forstw
irtschaftliche Flächen

m
it einem

 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw
. Nadelw

ald. Das
können w

ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W
äldern uns einfach nicht

leisten.

Private
79761 W

aldshut
440

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern.

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich reduziert um

 die landschaftliche
Veränderung/Beeinträchtigung gegenüber dem

 östlichen Siedlungsrand von Niederw
ihl

zu m
inim

ieren. Insofern w
erden durch das Abbaugebiet keine landw

irtschaftlichen
Flächen unm

ittelbar in Anspruch genom
m

en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bew

aldete Flächen w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit auf

Grundlage der W
aldfunktionenkartierung, W

aldbiotopeinrichtung und der
Forsteinrichtung. Die Frage der Erhaltung/Entw

icklung einer Baum
kulisse ist Gegenstand

der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung. Hiervon können indirekt
landw

irtschaftliche Flächen für den W
aldausgleich betroffen sein.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, ggf. erforderlicher vorgezogener

Kom
pensationsm

aßnahm
en sow

ie der erforderlichen Sicherheits- und Schutzm
aßnahm

en
bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten. Das

Genehm
igungsverfahren beinhaltet auch eine Prüfung/Genehm

igung der
W

aldum
w

andlung nach §9 bzw
. §11 LW

aldG m
it Festlegung der erforderlichen

Ersatzaufforstungen.

115/03
5.Zu geringer Abstand zum

 W
ohngebiet  Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it eine

M
inderung der W

ohnqualität, W
ertm

inderungen und Beschädigungen der Im
m

obilien
durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m
 ist klar

ersichtlich im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet.

Private
79761 W

aldshut
441

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle,
planungsrechtlich kein W

ohngebiet) w
ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von

300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist

jedoch deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

Albtal hin aufw
eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend
hinter der abschirm

enden Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses

Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender

Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew
endete

Sprengtechnik und -param
eter m

it ihren Im
m

issionsausw
irkungen auf die Nachbarschaft
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.
Entsprechend der dortigen Ergebnisse w

erden die Abstände zur W
ohnbebauung ggf.

angepasst und/oder w
eitere Verm

eidungs-/M
inim

ierungs- und Schutzm
aßnahm

en
festgelegt, w

ie z.B. bestim
m

te Sprengtechniken und -param
eter.

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der

Betroffenheiten, konkreter räum
licher Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs-, ggf. erforderlicher vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en sow
ie der

erforderlichen Sicherheits- und Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

115/04
Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
 W

irkzone
befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und Einsatzleitung bieten

m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet. Des W
eiteren ist die Lebensm

ittelindustrie in
der 300m

 Zone angesiedelt und aus m
einer Sicht untragbar , dass bei Sprengungen die

Straße gesperrt w
ird, aber die Arbeitsplätze in dem

 Betrieb (unm
ittelbar

gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies könnte m
an

bei oberflächlichem
 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei hartem

 Granit
der eine M

ächtigkeit von über 100 m
 Höhe aufw

eist und zw
ei M

al pro W
oche ohne

regelm
äßiger Vorw

arnung gesprengt w
ird .

Private
79761 W

aldshut
442

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Ausführungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

115/05
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.
Private
79761 W

aldshut
443

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

116
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T -03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden, Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.

Private
79733 Görw

ihl
444

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Süd)

zu 1 - 3: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04  (lfd. Nr. 318)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /04 (lfd. Nr. 431)

zu 7 - 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

zu 11: siehe Stellungnahm
e  Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung könne  entstehen."

 Der M
anagem

entplan  des RP Freiburg, Endfassung vom
  15.08.2016 enthält  ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.
Da diese Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich,
die Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb  und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine  Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher
Nutzen.

6. Transportverkehr, sow
ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets.

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und
    Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en  m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich.

Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

117/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

Private
79733 Görw

ihl
445

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 (lfd. Nr. 302)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von Ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesene Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
 und w

eniger. Ebenso das
Albtal, w

elches derzeit w
egen m

öglichem
 Steinschlag gesperrt ist. Ob die Sprengungen

ursächlich für den Felsabgang sind, w
urde bisher nicht untersucht.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

117/02
Des W

eiteren m
usste ich feststellen, dass bei jeder Sprengung die Radonw

erte in
Niederw

ihl erschreckend  ansteigen
Ich bin hier in Niederw

ihl Investor von Im
m

obilien und bei jedem
 Objekt sind die W

erte
an den Sprengtagen gestiegen. W

arum
 w

urde dieser Um
stand bis heute nicht

untersucht?

Private
79733 Görw

ihl
446

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 090 / 02 (lfd. Nr. 405)

117/03
W

er bezahlt den Verlust der Im
m

obilienw
erte durch entstandene Schäden der

Sprengungen?
Dazu kom

m
t, dass ich als W

ohnungsgeber von m
einen M

ietern aufgrund der
kriegsähnlichen Erschütterungen schon auf M

ietm
inderung angesprochen w

urde. Gehört
dies heutzutage noch zu einem

 ländlichen W
ohnraum

 und Naherholungsort m
it

W
anderw

egen direkt an der Sprengstelle vorbei in einem
 angrenzenden FFH Gebiet bzw

.
dem

 geschützten Natura2000 Gebiet?

Private
79733 Görw

ihl
447

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat

der RVHB dem
 LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter
Form

 w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

Eine allgem
eine W

ertm
inderung führt nicht zu einem

 Entschädigungsanspruch. Hinzu
kom

m
t, dass Eigentum

 nicht pauschal geschützt ist, sondern auch einer Sozialbindung
unterliegt. Ein Grundstückseigentüm

er m
uss auch andere Bauw

erke, die
planungsrechtlich zulässig errichtet w

urden, hinnehm
en. Hierfür gibt es Gesetze, die

eingehalten w
erden m

üssen. So sind im
 Außenbereich nicht nur W

indkraftanlagen,
sondern auch z.B. Autobahnen, M

astställe, Kernkraftw
erke und Abfallhalden usw

.
zulässig.

117/04
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 M
eter direkt bei den ersten Häusern. Zum

 ersten angrenzenden Haus
in Tiefenstein zum

 Steinbruch sind es sogar nur noch 150 M
eter.

Die W
irkzone von 300 M

eter ist jedoch nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen

Hintergrund. Dazu kom
m

t, dass die Linie die Sie in den Plan gezeichnet haben nicht den
tatsächlichen 300 M

etern entspricht! Die W
irkzone ist bei besonderen Bedingungen

anzupassen. In Niederw
ihl sind auch bei 350 m

 und darüber hinaus erhebliche
Erschütterungen zu spüren. Die Gebäudeschäden sind erheblich und für die Regulierung
der Schäden fühlt sich niem

and zuständig.

Auch das Vertrauen in die Institutionen Regionalverband Hochrhein Bodensee und dem

Private
79733 Görw

ihl
448

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Landratsam

t W
aldshut ist bei der Bevölkerung aufgrund der nachträglich erteilten

Abbaugenehm
igung aus dem

 Jahr 2005 nicht m
ehr vorhanden. Die vorgeschriebenen

kostenintensiven Abbaubedingungen w
erden schlichtw

eg nicht eingehalten.
Beispielsw

eise die Rekultivierung des Abbaugebiets in Richtung Schachen in Abstim
m

ung
m

it dem
 Forstam

t. Hier hätte bereits vor Abbaubeginn in Richtung Niederw
ihl rekultiviert

w
erden m

üssen. Dies geschah bisher nicht.
Des W

eiteren w
erden die gesetzlichen Vorgaben für die Errichtung von Bauw

erken im
Außenbereich m

issachtet. Bereits seit dem
 Jahr 2019 ist das Gebiet W

T-03 AG Görw
ihl,

w
elches sich vollständig im

 Außenbereich befindet, m
it einer w

eiteren Zaunanlage ohne
Genehm

igung für W
ild und W

anderer gesperrt.
Ein w

eiterer Punkt ist die M
issachtung der vorgeschriebenen Höhe der Hum

uslager in
Richtung Niederw

ihl-Schachen, die 5 M
eter Höhe nicht übersteigen und nur m

it leichten
M

aschinen befahren w
erden dürfen. Aktuell m

essen w
ir eine Höhe von 12 M

etern und
auch der Einsatz von leichten M

aschinen w
ird durch den Betreiber des Steinbruchs

schlichtw
eg ignoriert.

Auch die Anzahl der Sohlen und die W
egsicherung im

 Abbaugebiet entsprechen nicht der
Abbaugenehm

igung.  Die Anzahl der Sohlen übersteigt bereits jetzt die in der
Abbaugenehm

igung vorgegebene Anzahl und auch die W
egsicherungen gegen Absturz

sind nicht vorhanden. W
er kontrolliert die Einhaltung der vorgegeben Auflagen in der

Abbaugenehm
igung?

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.

Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die Ausw
irkungen des

Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu prüfen sofern von den
originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
 von Zielen und

Grundsätzen der Raum
ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw

. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und
3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive Um

w
eltausw

irkungen
ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete ist ein m

ittel- bis
langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m

it m
öglichst geringen negativen

Um
w

eltw
irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer prognostischen

Genehm
igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich daher um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Siedlungsabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten M

indest-/Vorsorgeabstand
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
um

 keine Festsetzung der Regionalplanung sondern um
 ein Prüfkriterium

 für die fachliche
und räum

liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus
der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten M

indest- und Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die

im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des konkreten Vorhabens noch der

abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu Siedlungsflächen (W
ohn-

/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320  m
,

Niederw
ihl ≥

ca. 370 m
). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich

(Bebauung Albtalm
ühle) w

ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist jedoch

deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

 Albtal
hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w
eitgehend hinter

der abschirm
enden Hangkulisse zum

 Albtal und den w
ohngenutzten Gebäuden im

Außenbereich.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.
Bereits im

 Rahm
en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im

1. Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die vorgenannten  Bedenken und Anregungen hat

der RVHB dem
 LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter
Form

 w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Ausgleichs- und Rekultivierungsm
aßnahm

en w
erden im

 Rahm
en der erforderlichen

Genehm
igungsverfahren geregelt und fallen nicht in die Regelungskom

petenz des
Regionalverbands.

In den Genehm
igungsentscheidungen w

erden der ordnungsgem
äße Abbau und die

Rekultivierung/ Verfüllung geregelt. Durch Nebenbestim
m

ungen sind konkrete Vorgaben
form

uliert, die vom
 Unternehm

er genau einzuhalten sind. Dam
it die Rekultivierung bzw

.
Planerfüllung gesichert ist, w

ird durch den Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft

hinterlegt.

Im
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren m
uss anhand der konkreten

Standortplanung geprüft w
erden, w

o geeignete Lagerorte vorhanden sind. In der Regel
findet die Lagerung der Rohstoffe auf dem

 genehm
igten Betriebsgelände oder bei den

W
eiterverabeitungstätten statt. Im

 Rahm
en der Fortschreibung des Teilregionalplanes ist

dies nicht regelbar.

117/05
Der aktuell bestehende gesunde Schutzw

ald über die gesam
te Breite des Steinbruchs soll

laut Ihrem
 Plan zum

 Abbaugebiet w
erden. W

o bleibt hier der Schutz für M
ensch und

Private
79733 Görw

ihl
449

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Tier? W

ie m
an in der aktuell schw

ierigen Situation unserer W
älder auch noch die

Abholzung gesunder Bäum
e planen kann, ist für m

ich äußerst fraglich. M
einer M

einung
nach reichen die im

 M
om

ent vorhandenen W
aldschäden im

 Schw
arzw

ald aus. Eine
w

eitere Abholzung, w
ie vom

 Regionalverband geplant, können w
ir uns im

 M
om

ent
einfach nicht leisten.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern.

Bew
aldete Flächen w

erden dabei entsprechend ihrer W
ertigkeit und Em

pfindlichkeit in
diesen Schutzgütern beachtet. Hauptgrundlagen für die Beachtung der w

ertvollen und
em

pfindlichen Bereiche der Region im
 Um

w
eltbericht sind der Landschaftsrahm

enplan
sow

ie Daten der W
aldbiotopkartierung, der W

aldfunktionskartierung und des
Forsteinrichtungsw

erks. Im
 Bereich des Abbaugebiets liegen als Biotopschutzw

ald nach
§30 LW

aldG) sow
ie Bodenschutzw

ald im
 Sinne der W

aldfunktionenkartierung
entsprechend §7 LW

aldG, die  die Einstufung aus regionaler Sicht erheblich negativer
Um

w
eltausw

irkungen bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bzw
.

Boden bedingen Östlich an das Abbaugebiet angrenzenden W
aldflächen sind in der

W
aldfunktionenkartierung als Erholungsw

ald Stufe 2 und Im
m

issionsschutzw
ald erhoben.

W
eitere Schutzgebietskategorien w

urden im
 Rahm

en der Um
w

eltprüfung in der Planung
berücksichtigt.
Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten zudem
 längerfristig sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch

Sukzessionsflächen, die im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte

unterschiedlich w
eit in ihrer natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können
hochw

ertige Lebensräum
e entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten
eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden

Kulturlandschaft einnehm
en. Gerade beim

 Schutz von "Pionierarten" lassen sich
Schutzziele und Nutzung vereinen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, ggf. erforderlicher vorgezogener

Kom
pensationsm

aßnahm
en sow

ie der erforderlichen Sicherheits- und Schutzm
aßnahm

en
bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten. Das

Genehm
igungsverfahren beinhaltet auch eine Prüfung/Genehm

igung der
W

aldum
w

andlung nach §9 bzw
. §11 LW

aldG m
it Festlegung der erforderlichen

Ersatzaufforstungen.

117/06
W

as ich sehr verm
isse ist die Anpassung der künftigen Verbrauchsm

engen aufgrund der
Ausw

irkungen der Corona Pandem
ie. Auch die Baubranche ist hiervon betroffen, w

odurch
die Verbrauchsm

engen in der Planung zu reduzieren sind.

Private
79733 Görw

ihl
450

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Baubranche in Deutschland ist bisher deutlich besser durch die Corona-Krise
gekom

m
en als viele andere W

irtschaftszw
eige. Dies bestätigen die folgenden Aussagen:

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Bundesam
tes 10.2.2021 stieg  von

Januar bis Novem
ber 2020 stieg der Um

satz im
 Bauhauptgew

erbe im
 Vergleich zum

Vorjahreszeitraum
 um

 3,4 %
. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im

 gleichen
Zeitraum

 um
 1,5 %

. W
esentliche Effekte der Corona-Krise auf Um

satz und Beschäftigung
im

 Bauhauptgew
erbe konnten nicht beobachtet w

erden. Beim
 Bau von Gebäuden

(Hochbau) stiegen die Um
sätze im

 Novem
ber 2020 gegenüber Novem

ber 2019 um
 5,9 %

und im
 Tiefbau um

 0,4 %

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Landesam
tes (StaLa) Baden-

W
ürttem

berg vom
 17.2.2021 erw

irtschafteten die größeren bauhauptgew
erblichen

Betriebe Baden-W
ürttem

bergs im
 Dezem

ber 2020 einen Gesam
tum

satz von rund 1,62
M

illiarden (M
rd.) Euro, 16,6 %

 m
ehr als im

 Vorjahresm
onat. Nach der vom

 Statistischen
Landesam

t durchgeführten M
onatserhebung im

 Bauhauptgew
erbe sum

m
ierten sich die

Um
sätze im

 Jahresverlauf auf 14,60 M
rd. Euro. Das w

ar verglichen m
it 2019 ein Plus von

3,3 %
. Dem

 zufolge entfielen auf den Hochbau zusam
m

engerechnet rund 8,66 M
rd. Euro,

auf den Tiefbau rund 5,75 M
rd. Euro. Die Zahl der baugew

erblich tätigen Personen in
den befragten Betrieben lag im

 Jahresdurchschnitt 2020 bei 66 760. Das w
aren 3,2 %

m
ehr als 2019. Im

 Dezem
ber 2020 lagen die Auftragseingänge im

 Bauhauptgew
erbe m

it
einem

 Volum
en von rund 911 M

ill. Euro dank m
ehrerer Großaufträge um

 16,5 %
 über

dem
 Stand von Dezem

ber 2019. Von Januar bis Dezem
ber zusam

m
engerechnet

verfehlten die Auftragseingänge jedoch m
it rund 11,01 M

rd. Euro das Niveau des
Vorjahres um

 8,2 %
.

Von einem
 fraglichen Bedarf kann indes nicht ausgegangen w

erden: Für die vom
Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche Gesam
tabw

ägung für
die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf ausschlaggebend. Der
Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung des
künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in Kooperation
m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

 Fokus steht
eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung überregionaler
Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Die Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgt auf Basis der
Ergebnisse der zuvor genannten Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum

s von 2 x 20
Jahren. Bei der Berechnung w

urde die M
engendifferenz zw

ischen der Rohförderung und
des verw

ertbaren M
aterials berücksichtigt. Aus dem

 im
 Gutachten beschriebenen oberen

und unteren Korridor w
urde der M

ittelw
ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als

„RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt.

Daraus ergibt sich für den 1. Planungszeitraum
 über alle betrachteten Rohstoffe ein

Gesam
tbedarf (Produktionsm

enge) von ca. 128 M
io. t und für den 2. Planungszeitraum
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
von ca. 145 M

io. t.

117/07
Auch Ihre Darstellung und Begründung in der vergangenen Gem

einderatssitzung  in
Görw

ihl in der Hotzenw
aldhalle w

ar äußert fraglich. Ihre Aussage, dass die Rohstoffe zum
Hausbau benötigt w

erden w
ar so definitiv falsch. In keinem

 Bauw
erk, keinem

 Ziegelstein,
keinem

 Beton w
ird dieser Stein verbaut oder verm

ischt. Auch für unsere Großbauprojekte
w

ie Atdorf, Krankenhaus, A98 und m
ehr w

ird dieser Stein nicht benötigt. Insofern geht
es doch eher darum

, den Export schön zu reden.

Private
79733 Görw

ihl
451

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016  ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zu den Verw
endungsgruppen der  in der Region abgebauten

Rohstoffen.

Gem
äß dem

 SST-Gutachten (S. 66) w
erden Natursteine überw

iegend als gebrochene
bzw

. gem
ahlene und klassierte Produkte eingesetzt. Typische Einsatzgebiete für

Natursteine sind die Herstellung von Trag- /Deckschichten, Gleisbettschotter,
W

asserbausteinen, Asphalt oder Betonherstellung. M
aterialtypisch liegt auch in der

Planungsregion Hochrhein-Bodensee der Schw
erpunkt der Verw

endung im
 Tiefbau m

it
rund 46 %

. Der Anteil beim
 sonstigen Hochbau liegt bei 18 %

 ebenso w
ie  Exportanteil

ebenfalls  bei ca. 18 %
.

Bei der Erstellung des Bedarfsgutachtens durch SST (2016) w
ar noch nicht bekannt, dass

das Pum
pspeicherkraftw

erk seitens der ENBW
 aufgegeben w

ird. Der Bau w
urde jedoch in

dem
 Gutachten als Beispiel für Großprojekte dargestellt, w

elche in relativ kurzer Zeit
einen große Rohstoffbedarf auslösen. In der Bedarfsberechnung w

urde das Projekt nicht
berücksichtigt ("Im

 Hinblick auf die Frage der auszuw
eisenden Rohstoffsicherungsflächen

ist dieses Projekt bei der geplanten Zeitachse nicht m
ehr zu berücksichtigen, da die

M
assen aus bereits laufenden Betrieben und gesicherten Abbauflächen kom

m
en

m
üssen;...", S. 48 des SST-Gutachtens).

Die Planungen zum
 W

eiterbau der A 98 schreiten seit der Übernahm
e durch die DEGES

voran. Der Abschnitt A 98.4 w
ird bis 2021 fertiggestellt und der Abschnitt A 98.5 befindet

sich derzeit im
 Planfeststellungsverfahren.

Das o.g. Gutachten enthält auch entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten
w

ie dem
 Bau der A98:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen

Rheinfelden und W
aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom

pletten Realisierung des
Ausbaus w

ird sich verm
utlich über einen Großteil des Planungszeitraum

s des
Teilregionalplanes erstrecken. Es w

ird für die M
engenerm

ittlung des Rohstoffbedarfs
unterstellt, dass die w

eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-
bzw

. 3- streifig errichtet w
erden sollen (jew

eils abschnittsw
eises Überholen m

öglich). In
jedem

 Autobahnkilom
eter w

erden unter diesen Planungsparam
etern im

 Oberbau (ohne
Erdarbeiten) m

ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut
w

erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w
erden

m
üssen, w

ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M
io. Tonnen

geschätzt."

Darüber hinaus darf nicht außer Acht gelassen w
erden, dass die Lebensdauer einer

großen Zahl der in den 1960er- und 1970er-Jahren gebauten Straßen und vieler Brücken
zu Ende geht und diese n in den kom

m
enden Jahren saniert w

erden m
üssen. Die

Deckschicht aus Beton oder Asphalt hält bis zu 25 Jahre, die Tragschicht aus
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ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

ineralgem
isch, Beton oder m

it Asphalt, Kalk oder Zem
ent gebundenem

 Splitt bis zu 50
Jahre und der Unterbau bis über 100 Jahre – auf Autobahnen reduzieren sich diese
Lebensdauern allerdings um

 rund ein Drittel.

117/08
Die Aussage von Herrn Freitag, dass der im

 Norden gelegene Steinbruch durch die
fehlende Infrastruktur und Brecher-Anlage für das Abbauunternehm

en  ungünstig ist,
kann ich so nicht nachvollziehen. Hier stellt sich die Frage, w

arum
 es dort eine

Erw
eiterung geben soll und w

arum
 dort, obw

ohl alles so schlecht ist, die letzten zw
ei

Jahre großzügig abgebaut w
ird?

W
arum

 w
ird auf dieses Abbaugebiet keinen W

ert gelegt und ist nicht im
 Fokus für den

Unternehm
er und den Regionalverband. Auch dort w

äre das Vorkom
m

en, w
ie übrigens

im
 ganzen Schw

arzw
ald, laut dem

 Regierungspräsidium
 Freiburg unendlich. W

arum
 m

uss
dann in einer konfliktreichen Region geplant w

erden?

Private
79733 Görw

ihl
452

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffe

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.  In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw
ar oftm

als relativ
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 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
klein, sie haben aber durch teilw

eise notw
endige Sicherheitsabstände (z.B. für

Sprengungen) sow
ie durch Eingriffe in Landschaftsfunktionen m

anchm
al erhebliche

W
irkungen.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Dem
entsprechend form

uliert der  Landesentw
icklungsplan 2002 Baden-W

ürttem
berg

(LEP)  unter Kapitel  5.2.4, dass die in Nutzung befindliche Lagerstätten m
öglichst

vollständig abzubauen sind, ehe ein neues Vorkom
m

en erschlossen w
ird.

Der regionalplanerische Grundsatz „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und der

regionalplanerische Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung am

bestehenden Abbaustandort  w
urde bei der Fortschreibung des TRP w

eiterhin
angew

andt. Dieser Grundsatz liefert einen Beitrag zur Reduzierung der
Flächeninanspruchnahm

e und des Flächenverbrauchs. Zudem
 w

eist die Erw
eiterung eines

bestehenden
Abbaubereiches ein i. d. R. geringeres Konfliktpotenzial ein Neuaufschluss an anderer
Stelle auf.
Im

 Sinne einer langfristigen Rohstoffsicherung sind  einzelne Neuaufschlüsse, die i. d. R.
Ersatz- oder
Ergänzungsstandorte für bestehende bzw

. auslaufende Abbaustandorte sind, in der
Region jedoch
unum

gänglich. Der o. g. Grundsatz "Erw
eiterung vor Neuaufschluss" w

urde insofern
ergänzt, dass die Festlegung von neuen Standorten ausschließlich bei hoher M

ächtigkeit
und Qualität des Rohstoffvorkom

m
ens erfolgen soll.

Alternativen haben sich am
 Grundsatz der Verhältnism

äßigkeit zu m
essen. Eine

raum
nahe Alternativfläche w

äre m
it dem

 potenziellen Sicherungsgebiet W
T-01 SG

Albbruck (Albstraße)  auf Gem
arkung Albbruck zw

ar gegeben, w
iderspricht aber dem

regionalplanerischen Grundsatz der Ausschöpfung vorhandener Reserven/Erw
eiterung

am
 bestehenden Abbaustandort -  an dem

 sich auch die Aufbereitungsanlagen des
Granitw

erks befinden -  sow
eit dieser genehm

igungsfähig ist. Eine Aufgabe des Standorts
W

T-03 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) m
it Verlagerung nach  Albbruck

(Albstraße)  hätte auch eine kostenintensive Verlegung der Aufbereitungsanlage zur
Folge; Transportbew

egungen durch das Albtal w
ürden dam

it auch w
eiterhin stattfinden.

Das Ergebnis der Strategischen Um
w

eltprüfung  zu W
T-01 SG Albbruck (Albstraße) lautet

w
ie folgt: Die Planung ist aus regionaler Sicht voraussichtlich zunächst m

it hohen
Um

w
eltausw

irkungen verbunden. In Bezug auf das potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG

Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Nord) kom
m

t die Um
w

eltprüfung zu dem
 Ergebnis, dass

die Planung aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen führt.
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 bis 6. Novem

ber 2020)
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St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Für das Sicherungsgebiet W

T-01 SG  Albbruck (Albstraße) erfolgte zudem
 eine

vertiefende, ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und strengen Artenschutzes vor dem
 Hintergrund seiner m

öglichen Eignung
als Vorranggebiet für den Abbau m

it folgendem
 Ergebnis: Ein artenschutzrechtlicher

Konflikt / erhebliche Beeinträchtigungen der Natura 2000- Schutzgegenstände treten auf,
bzw

. sind zu erw
arten oder können nicht ausgeschlossen w

erden. Die Konflikte
erscheinen jedoch grundsätzlich durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und/oder
vorgezogene CEF-/ Kohärenzsicherungs-M

aßnahm
en lösbar. Eine Abschichtung auf die

nachgeordnete Planungs- / Genehm
igungsebene ist m

öglich.

Zu dem
 potenziellen Sicherungsgebiete W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) sei
folgendes erw

ähnt: Im
 1. Anhörungsentw

urf w
ar das Gebiet als Abbaugebiet

vorgesehenen. Aufgrund der erheblichen gebiets- und artenschutzrechtlichen Konflikte
und der M

öglichkeit kum
ulativer W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ w

ird
das Gebiet im

 2. Anhörungsentw
urf als Sicherungsgebiet w

eiterverfolgt. Im
Planungsverlauf w

urden zahlreiche Flächen zum
 Abbau oberflächennaher Rohstoffe

geprüft. Sie bezogen sich auf verschiedene Rohstoffgruppen. Aufgrund voraussichtlich
höherer Konflikte in Bezug auf Natura2000 und Artenschutz stellt das Sicherungsgebiet
W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) zum
 jetzigen Zeitpunkt keine Alternative

dar

117/09
Ihr veröffentlichtes Abbauverfahren in trogförm

iger Ausbildung w
ird dem

 angrenzenden
Lebensraum

 nie gerecht w
erden, w

eil die Breite dazu gar nicht zur Verfügung und
aufgrund der Hanglage zur Albseite kein W

all entsteht. Eine Berücksichtigung der
tatsächlichen Gegebenheiten bei der Planung w

äre hier sehr w
ünschensw

ert.

Private
79733 Görw

ihl
453

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)

117/10
Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Beeinträchtigungen bei den
M

enschen, den Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl
bringt w

eitere Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Private
79733 Görw

ihl
454

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e 051 /01 - 02 (lfd. Nr. 302 f)

117/11
2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen. W

o w
echseln

dann die Tiere Ihre Gebiete??

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Private
79733 Görw

ihl
455

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e 051 / 05 - 06  (lfd. Nr. 307 f)
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St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs.  1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält nachw
eislich

Öl und Chem
ikalien. Die Einleitung dieser W

asser ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
 nur noch m

ehr.

117/12
4.Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
unikation, das sich in der 300m

 W
irkzone

befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und Einsatzleitung bieten
m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet.

Des W
eiteren ist die Lebensm

ittelindustrie in der 300m
 Zone angesiedelt und aus m

einer
Sicht untragbar, dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in
dem

 Betrieb (unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen

ausgesetzt sind. Dies könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen
vertreten, aber nicht bei hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 150m

 Höhe
aufw

eist und zw
ei M

al pro W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

Private
79733 Görw

ihl
456

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 04 (lfd. Nr. 442)

117/13
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.
Private
79733 Görw

ihl
457

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

118/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von Ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesene Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
 und w

eniger. Ebenso das
Albtal, w

elches derzeit w
egen m

öglichem
 Steinschlag gesperrt ist. Ob die Sprengungen

ursächlich für den Felsabgang sind, w
urde bisher nicht untersucht.

M
it der angestrebten Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl  liegt die angenom

m
ene

W
irkzone von 300 M

eter direkt bei den ersten Häusern. Zum
 ersten angrenzenden Haus

in Tiefenstein zum
 Steinbruch sind es sogar nur noch 150 M

eter.
Die W

irkzone von 300 M
eter ist jedoch nur eine Annahm

e und hat keinen gesetzlichen

Private
79733 Görw

ihl
458

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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 bis 6. Novem

ber 2020)
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St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hintergrund. Dazu kom

m
t, dass die Linie die Sie in den Plan gezeichnet haben nicht den

tatsächlichen 300 M
etern entspricht! Die W

irkzone ist bei besonderen Bedingungen
anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber hinaus erhebliche

Erschütterungen zu spüren. Die Gebäudeschäden  sind erheblich und für die Regulierung
der Schäden fühlt sich niem

and zuständig.

Der aktuell bestehende gesunde Schutzw
ald über die gesam

te Breite des Steinbruchs soll
laut Ihrem

 Plan zum
 Abbaugebiet w

erden. W
o bleibt hier der Schutz für M

ensch und
Tier? W

ie m
an in der aktuell schw

ierigen Situation unserer W
älder auch noch die

Abholzung gesunder Bäum
e planen kann, ist für m

ich äußerst fraglich. M
einer M

einung
nach reichen die im

 M
om

ent vorhandenen W
aldschäden im

 Schw
arzw

ald aus. Eine
w

eitere Abholzung, w
ie vom

 Regionalverband geplant, können w
ir uns im

 M
om

ent
einfach nicht leisten.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Beeinträchtigungen bei den
M

enschen, den Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl
bringt w

eitere Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen. W

o w
echseln

dann die Tiere Ihre Gebiete??

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält nachw
eislich Öl

und Chem
ikalien. Die Einleitung dieser W

asser ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung verstärkt

das Problem
 nur noch m

ehr.

118/02
4. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation,  das sich in der 300 m
 W

irkzone
befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und Einsatzleitung bieten

m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet.
Des W

eiteren ist die Lebensm
ittelindustrie in der 300 m

 Zone angesiedelt und aus m
einer

Sicht untragbar, dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w
ird, aber die Arbeitsplätze

in dem
 Betrieb (unm

ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen
ausgesetzt sind. Dies könnte m

an bei oberflächlichem
 Kiesabbau ohne Sprengungen

vertreten, aber nicht bei hartem
 Granit der eine M

ächtigkeit von über 150 m
 Höhe

aufw
eist und zw

ei M
al pro W

oche ohne regelm
äßiger Vorw

arnung gesprengt w
ird.

Private
79733 Görw

ihl
459

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 04 (lfd. Nr. 442)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

118/03
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.
Private
79733 Görw

ihl
460

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

119/01
aus folgenden Gründen w

ehre ich m
ich gegen die Erw

eiterung des Steinbruchs in
Tiefenstein :

Die Erw
eiterung bedeutet einen gew

altigen Eingriff in die Natur (Flora, Fauna ).

Private
79733 Görw

ihl
461

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor. Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher
eine überschlägige fachliche und rechtliche Prüfung zu den artenschutzrechtlichen
Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl.
I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom

 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m
.W

.v.
29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist, erforderlich (siehe Vw

V Regionalpläne
2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen m

uss, dass eine spätere Realisierung
eines Abbauvorhabens nicht zw

angsläufig und dauerhaft am
 besonderen Artenschutz

scheitern w
ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine

der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen. Im

 Ergebnis können für das
benachbarte FFH-Gebiet"Alb zum

 Hochtal" erhebliche Beeinträchtigungen der
Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets entstehen;
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen m
öglich. Eine

Natura2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf Ebene der Vorhabens-/Genehm
igungsplanung
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
erforderlich. Ein artenschutzrechtlicher Konflikt tritt auf oder kann nicht ausgeschlossen
w

erden, erscheint jedoch grundsätzlich durch Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und/oder

vorgezogene CEF-M
aßnahm

en lösbar.
Prüfung m

öglicher Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§44ff
BNatSchG artenschutzrechtlicher Belange und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) im

 Rahm
en der w

eiteren
Vorhabens-/Genehm

igungsplanung.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

119/02
Die

Einw
ohnerTiefensteins w

erden in
unzum

utbarerW
eise in

ihrer Lebensqualität
beeinträchtigt. BeiSprengungen w

ackeln die
W

ände
der Häuser.Ofthängtnach

einer
Sprengung eine riesige

Staubw
olke überdem

Tal. Die
Gesundheit der Bew

ohnerder
Häuserin

Richtung
Schachen

istalso
durch Feinstaub und

Lärm
in

nichttolerierbarem
M

aße aufs
äußerste gefährdet.

DerLastw
agenverkehr überlastetdie

ohnehin schm
alen Straßen und

führt dam
itauch

zu
einer Beeinträchtigung derLebensqualität der M

enschen.

W
ährend

die
Behörden

beider Planung
von Baum

aßnahm
en diese

w
egen

Eidechsen
und

anderen
Tierarten (durchaus schützensw

ert)verzögern odergar stoppen,nim
m

t m
an

in
unserem

Fallauf den M
enschen,die

an
diesen Ortgebunden sind,keine

Rücksicht.

Ich
frage alle Planer,ob

sie m
itgutem

 Gew
issen

der Erw
eiterung in

Richtung
Tiefenstein

und
Niederw

ihlzustim
m

en können.

Private
79733 Görw

ihl
462

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 02  (lfd. Nr. 316) und Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

120
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen  in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in

Private
79733 Görw

ihl
463

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu 1 - 3: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01-06 (lfd. Nr. 302 ff)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /04 (lfd. Nr. 431)

zu 7: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden.  Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
 W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6. Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen,
Transportverkehr, sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets.

8. Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine

zu 8: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01  (lfd. Nr. 302) und 115 / 04 (lfd. Nr. 442)

zu 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 51 /03 (lfd. Nr. 304)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

zu 11: siehe Stellungnahm
e  Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
Betrieb (unm

ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt
sind. Dies könnte m

an bei oberflächlichem
  Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber

nicht bei hartem
 Granit der eine M

ächtigkeit von über 100m
 Höhe aufw

eist und zw
ei M

al
pro W

oche ohne regelm
äßiger Vorw

arnung gesprengt w
ird.

9. lnanspruchnahm
e  von Landschaftsräum

en m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen  bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten  ist nicht m
öglich.

Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

122
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T -03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden, Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Private
79733 Görw

ihl
464

Standort:
W

T-04 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Süd)

zu 1 - 3: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04  (lfd. Nr. 318)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /04 (lfd. Nr. 431)

zu 7 - 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

zu 11: siehe Stellungnahm
e  Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Staubim

m
ission, ein Schutzw

ald ist nicht m
ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung könne  entstehen."

 Der M
anagem

entplan  des RP Freiburg, Endfassung vom
  15.08.2016 enthält  ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.
Da diese Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich,
die Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb  und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine  Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher
Nutzen.

6. Transportverkehr, sow
ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets.

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und
Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en  m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w

ir den o.g. Planentw
urf ab.

123/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

Private
79733 Görw

ihl
465

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 06 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

123/02
4. Zu geringer Abstand zum

 W
ohngebiet Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it eine

M
inderung der W

ohnqualität, W
ertm

inderungen  und Beschädigungen der Im
m

obilien
durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m
 ist klar

ersichtlich im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet. Auch das Sendem
astgebiet für Telekom

m
unikation, das sich in der 300 m

W
irkzone befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und

Einsatzleitung bieten m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet. Des W
eiteren ist die

Lebensm
ittelindustrie in der 300 m

 Zone angesiedelt und aus m
einer Sicht untragbar,

dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w
ird, aber die Arbeitsplätze in dem

 Betrieb
(unm

ittelbar gegenüberliegend)  anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies
könnte m

an bei oberflächlichem
 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei

hartem
 Granit der eine M

ächtigkeit von über 100 m
 Höhe aufw

eist und zw
ei M

al pro
W

oche ohne regelm
äßiger Vorw

arnung gesprengt w
ird.

Private
79733 Görw

ihl
466

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01  (lfd. Nr. 302) und 115 /04 (lfd. Nr. 442)

123/03
Aus den angeführten Gründen lehne(n)  ich/w

ir den o.g. Planentw
urf ab.

Private
79733 Görw

ihl
467

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

124/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

Private
79733 Görw

ihl
468

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

124/02
4. Zu geringer Abstand zum

 W
ohngebiet  Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it eine

M
inderung der W

ohnqualität durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen

300 m
 ist im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation,  das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet.

Private
79733 Görw

ihl
469

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04  (lfd. Nr. 441 f)

124/03
5. Eine Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten ist nicht zulässig.

Private
79733 Görw

ihl
470

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 05  (lfd. Nr. 306) und Nr. 058 / 04 (lfd. Nr. 318)

124/04
6. Kein überw

iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw
irtschaftlicher Nutzen

steht diesem
 Teilregionalplan  gegenüber.

Private
79733 Görw

ihl
471

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

124/05
7. Über Jahrzehnte hinw

eg Belästigung durch Abbaulärm
, Erderschütterungen,

Transportverkehr,  sow
ie 

Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und
Feinstäube.

Private
79733 Görw

ihl
472

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

124/06
8. Sehr hohe Konflikte gegenüber  NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz.

Private
79733 Görw

ihl
473

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

124/07
9. Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s,  das der
Frisch-- und Kaltluftzufuhr dient.

Private
79733 Görw

ihl
474

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

124/08
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.
Private
79733 Görw

ihl
475

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

125
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Private
79774 Albbruck-Birkingen

476

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen  Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch  das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation,  das sich in der 300m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar ,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird , aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird .
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw

urf ab.

127/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke  in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.

Private
79733 Görw

ihl
477

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Schutzgut W

asser
Im

 Planentw
urf w

ird dieser Aspekt kom
plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw

ässer
vom

 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

127/02
4.Entgültige Zerstörung der landw

irtschaftlichen Fläche und Forstw
irtschaftliche Flächen

m
it einem

 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw
. Nadelw

ald. Das
können w

ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W
äldern uns einfach nicht

leisten.

Private
79733 Görw

ihl
478

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 115 /02 (lfd. Nr. 440)

127/03
5.Kein

überw
iegendes

öffentliches
Interesse, sondern

nur privatw
irtschaftlicher Nutzen.

Private
79733 Görw

ihl
479

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

127/04
6.ÜberJahre

hinw
eg

Belästigung
durch

Abbaulärm
,Erderschütterungen, Transportverkehr,

sow
ie

Gefährdung
der Gesundheitdurch

Schadstoffe
und Feinstäube.

Private
79733 Görw

ihl
480

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 124 /05 (lfd. Nr. 472)

127/05
7.Zerstörung

eines
w

ichtigen  Naherholungsgebiets.
Private
79733 Görw

ihl
481

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304))

127/06
8.Zu

geringerAbstand
zum

W
ohngebietNiederw

ihlund
Tiefenstein

und
som

iteine
M

inderung
derW

ohnqualität,W
ertm

inderungen und
Beschädigungen

derIm
m

obilien
durch

Erschütterungen. Die
W

irkzone
von

den
zu

geringen
gesetzlosen

300 m
istklar

ersichtlich
im

 W
ohngebietvon

Niederw
ihlund

Tiefenstein
und

som
itkein

m
ögliches

Abbaugebiet. Auch das
Sendem

astgebietfürTelekom
unikation,das

sich
in der300 m

W
irkzone

befindet,w
elche

eine
100%

 VerfügbarkeitfürRettungsdienstund
Einsatzleitung

bieten
m

uss,istsom
itnichtm

ehrgew
ährleistet.Des

W
eiteren

istdie
Lebensm

ittelindustrie
in

der300 m
Zone

angesiedeltund
aus

m
einerSichtuntragbar,

dass
beiSprengungen

die
Straße

gesperrtw
ird,aberdie Arbeitsplätze

in
dem

 Betrieb
(unm

ittelbargegenüberliegend) anscheinend
keinerGefährdungen ausgesetztsind.Dies

Private
79733 Görw

ihl
482

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e  Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
könnte

m
an

beioberflächlichem
  Kiesabbau

ohne
Sprengungen vertreten,abernichtbei

hartem
Granitdereine

M
ächtigkeit von

über100 m
Höhe

aufw
eistund

zw
eiM

alpro
W

oche
ohne

regelm
äßigerVorw

arnung
gesprengtw

ird.

127/07
Aus

den
angeführten

Gründen
lehne

ich
den

o.g.Planentw
urfab.

Private
79733 Görw

ihl
483

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

128
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen  in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Private
79733 Görw

ihl
484

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04 (lfd. Nr. 441 f)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 05  (lfd. Nr. 306) und 058 /04 (lfd. Nr. 318)

6.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

9.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ein bestehender W

ildkorridor (Süd/Nord) w
ird unw

iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen
300 m

 ist im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet. Auch das Sendem
astgebiet für Telekom

m
unikation,  das sich in der 300 m

W
irkzone befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und

Einsatzleitung bieten m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet.

5. Eine Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten ist nicht zulässig.

6. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher  Nutzen
steht diesem

 Teilregionalplan  gegenüber.

7. Über Jahrzehnte hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

,  Erderschütterungen,
Transportverkehr,  sow

ie 
Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

8. Sehr hohe Konflikte gegenüber  NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz.

9. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s,  das der

Frisch-- und Kaltluftzufuhr dient.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

129
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Private
79862 Höchenschw

and
485

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)

174
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke  in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen  Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation,  das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar ,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird , aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird .

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

130
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Private
79809 W

eilheim
486

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ausw

irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm
.

Verlust von Naherholungsräum
en.

Unzum
utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!

W
ertm

inderung der Im
m

obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen  Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

. Nadelw
ald. Das

können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns einfach nicht
leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch  das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation,  das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar ,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird , aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird .

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.177
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

131
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Private
79736 Rickenbach

487

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1.-3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 /02 (lfd. Nr. 440)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

6. siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03 (lfd. Nr. 304)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04  (lfd. Nr. 441 f)

178
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Im

 Planentw
urf w

ird dieser Aspekt kom
plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw

ässer
vom

 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6.Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen, Transportverkehr,
sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7.Zerstörung eines w
ichtigen  Naherholungsgebiets.

8.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend)  anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

  Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

132
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Private
79875 Dachsberg

488

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Das im

 Teilregionalplan ausgew
iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den

Siedlungsbereichen in Niederw
ihl und Tiefenstein. Dadurch w

ird die Lebensqualität der
Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen  Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

. Nadelw
ald. Das

können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns einfach nicht
leisten.

180
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar ,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird .

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

133
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen  in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

Private
79862 Höchenschw

and
489

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04 (lfd. Nr. 441 f)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 05  (lfd. Nr. 306) und 058 /04 (lfd. Nr. 318)

6.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

9.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)
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Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen
300 m

 ist im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet. Auch das Sendem
astgebiet für Telekom

m
unikation,  das sich in der 300 m

W
irkzone befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und

Einsatzleitung bieten m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet.

5. Eine Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten ist nicht zulässig.

6. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher  Nutzen
steht diesem

 Teilregionalplan  gegenüber.

7. Über Jahrzehnte hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen,
Transportverkehr,  sow

ie 
Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

8. Sehr hohe Konflikte gegenüber  NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz.

9. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch-- und Kaltluftzufuhr dient.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.182

Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

134
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Private
79733 Görw

ihl
490

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1.-3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 /02 (lfd. Nr. 440)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

6. siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03 (lfd. Nr. 304)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04  (lfd. Nr. 441 f)

183
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6.Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen, Transportverkehr,
sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7.Zerstörung eines w
ichtigen  Naherholungsgebiets.

8.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie  in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend)  anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

  Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

135
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in

Private
79733 Görw

ihl
491

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1.-3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 /02 (lfd. Nr. 440)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

6. siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03 (lfd. Nr. 304)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04  (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

6.Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen, Transportverkehr,
sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7.Zerstörung eines w
ichtigen  Naherholungsgebiets.

8.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch  das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie  in der 300m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend)  anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

  Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

136/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung  Niederw

ihl  bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Private
79725 Laufenburg

492

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1.: - 3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

6.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 04 (lfd. Nr. 431)

7.- 9-: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

10.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

11.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

12. siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5 . Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6. Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen,
Transportverkehr, sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets, W

anderw
ege und W

älder

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich.

136/02
13. Verlust des Generalw

ildw
egeplanes und W

egfall des W
aldstreifens für W

ildw
echsel

zw
ischen den gegenüberliegenden Gem

arkungen,
Private
79725 Laufenburg

493
Die Bew

ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im
 Hinblick auf

die Um
w

eltw
irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter erfolgen in der
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Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Strategischen Um
w

eltprüfung (SUP). Bei der SUP im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-
Bodensee anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)
als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Des W
eiteren w

ird eine ebenenspezifische Prüfung hinsichtlich erheblicher
Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungszielen oder
den Schutzzw

ecken m
aßgeblichen Bestandteilen als auch eine überschlägige fachliche

und rechtliche Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff.
Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt.

Bew
aldete Flächen w

erden dabei entsprechend ihrer W
ertigkeit und Em

pfindlichkeit in
diesen Schutzgütern beachtet. Neben dem

 Landschaftsrahm
enplan fließen die bei der

Unteren und der höheren Naturschutzbehörde, der Landesanstalt für Um
w

elt  sow
ie der

forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt verfügbaren Inform
ationsgrundlagen zum

Them
enbereich Natur und Landschaft - also auch der Generalw

ildw
egeplan, die

W
aldfunktionenkartierung, die W

aldbiotope und die Forsteinrichtung in die Bew
ertung

der Schutzgüter und in die Gesam
tabw

ägung ein.

Der W
ildtierkorridor verläuft östlich des vorgesehenen Abbaugebietes und w

ird von
diesem

 nicht unterbrochen.

136/03
14. Sehr hohe Konflikte gegenüber NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz,

Private
79725 Laufenburg

494

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

136/04
15. Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der
Frisch- und Kaltluftzufuhr dient,

Private
79725 Laufenburg

495

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

136/05
16. Keine effizienten Transportw

ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.
Private
79725 Laufenburg

496

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /13 (lfd. Nr. 327)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

137/01
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

Private
79725 Laufenburg

497
1. - 3. siehe Stellungnahm

e Nr. 051 / 01 -07  (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

. Nadelw
ald. Das

können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns einfach nicht
leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

137/02
6.W

egfall des Sichtschutz- und Im
m

issionsschutzw
ald zw

ischen W
ohn- und Abbaugebiet,

Private
79725 Laufenburg

498

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 084 / 03 (lfd. Nr. 395)

137/03
7.Zu geringer Abstand zum

 W
ohngebiet Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it eine

M
inderung der W

ohnqualität,

Private
79725 Laufenburg

499

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 (lfd. Nr. 441)

137/04
8.lnanspruchnahm

e von Landschaftsräum
en m

it hoher Landschaftsbildqualität,
Private
79725 Laufenburg

500

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
137/05

9.Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.
Private
79725 Laufenburg

501

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Das Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus w
ird bereits durch die im

 Entw
urf

enthaltenen regionalplanerischen Grundsätze form
uliert und w

ird zudem
 im

Erläuterungsbericht dargestellt.
Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren. Konkrete Schutzm
aßnahm

en, Regelungen zum
 konkreten

Abbau sow
ie anschließende Rekultivierung nach Beendigung des Rohstoffabbaus fallen

nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

137/06
10.
Verlust des Generalw

ildw
egeplanes und W

egfall des W
aldstreifens für W

ildw
echsel

zw
ischen den gegenüberliegenden Gem

arkungen,

Private
79725 Laufenburg

502

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 136 /02 (lfd. Nr. 493)

137/07
11.
Sehr hohe Konflikte gegenüber NATURA 2000 bezüglich Naturschutz, Landschaftspflege
und Artenschutz,

Private
79725 Laufenburg

503

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /01 (lfd. Nr. 416)

137/08
12.
Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der Frisch-
und Kaltluftzufuhr dient,

Private
79725 Laufenburg

504

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

137/09
13.
Keine effizienten Transportw

ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.

Private
79725 Laufenburg

505

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /13 (lfd. Nr. 327)

137/10
14.
Keine Corona Pandem

ie Betrachtung der geschätzten Abbaum
engen, diese w

erden in der
Zukunft so nicht m

ehr gebrauch. Kom
m

unen w
erden nicht m

ehr die Kaufkraft haben w
ie

in der Vergangenheit, sondern w
erden definitiv w

eniger verbrauchen, das gleich gilt auch
für den privaten Hausbauer, diese w

erden nach der Pleitew
elle w

enn das Insolvenzrecht
w

ieder aktiv ist im
 Jahr 2021 durch Arbeitslosigkeit, w

eniger Entgeld und durch
Kurzarbeit im

 großen M
aße zurückgehen.

Aus den angeführten Gründen lehne(n) ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

Private
79725 Laufenburg

506

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Baubranche in Deutschland ist bisher deutlich besser durch die Corona-Krise
gekom

m
en als viele andere W

irtschaftszw
eige. Dies bestätigen die folgenden Aussagen:

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Bundesam
tes  10.2.2021 stieg  von

Januar bis Novem
ber 2020 stieg der Um

satz im
 Bauhauptgew

erbe im
 Vergleich zum

Vorjahreszeitraum
 um

 3,4 %
. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im

 gleichen
Zeitraum

 um
 1,5 %

. W
esentliche Effekte der Corona-Krise auf Um

satz und Beschäftigung
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
im

 Bauhauptgew
erbe konnten nicht beobachtet w

erden. Beim
 Bau von Gebäuden

(Hochbau) stiegen die Um
sätze im

 Novem
ber 2020 gegenüber Novem

ber 2019 um
 5,9 %

und im
 Tiefbau um

 0,4 %
.

Gem
äß einer Pressem

itteilung des Statistischen Landesam
tes (StaLa)  Baden-

W
ürttem

berg vom
 17.2.2021 erw

irtschafteten die größeren bauhauptgew
erblichen

Betriebe Baden-W
ürttem

bergs im
 Dezem

ber 2020 einen Gesam
tum

satz von rund 1,62
M

illiarden (M
rd.) Euro, 16,6 %

 m
ehr als im

 Vorjahresm
onat. Nach der vom

 Statistischen
Landesam

t durchgeführten M
onatserhebung im

 Bauhauptgew
erbe sum

m
ierten sich die

Um
sätze im

 Jahresverlauf auf 14,60 M
rd. Euro. Das w

ar verglichen m
it 2019 ein Plus von

3,3 %
. Dem

 zufolge entfielen auf den Hochbau zusam
m

engerechnet rund 8,66 M
rd. Euro,

auf den Tiefbau rund 5,75 M
rd. Euro. Die Zahl der baugew

erblich tätigen Personen in
den befragten Betrieben lag im

 Jahresdurchschnitt 2020 bei 66 760. Das w
aren 3,2 %

m
ehr als 2019. Im

 Dezem
ber 2020 lagen die Auftragseingänge im

 Bauhauptgew
erbe m

it
einem

 Volum
en von rund 911 M

ill. Euro dank m
ehrerer Großaufträge um

 16,5 %
 über

dem
 Stand von Dezem

ber 2019. Von Januar bis Dezem
ber zusam

m
engerechnet

verfehlten die Auftragseingänge jedoch m
it rund 11,01 M

rd. Euro das Niveau des
Vorjahres um

 8,2 %
.

Von einem
 fraglichen Bedarf kann indes nicht ausgegangen w

erden: Für die vom
Regionalverband vorzunehm

ende überörtliche und überfachliche Gesam
tabw

ägung für
die Gesam

tregion ist der zu erw
artende gesam

tregionale Bedarf ausschlaggebend. Der
Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung des
künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in Kooperation
m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben.  Im

 Fokus steht
eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung überregionaler
Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Die Rohstoffbedarfserm

ittlung erfolgt auf Basis der
Ergebnisse der zuvor genannten Bedarfsanalyse und des Planungszeitraum

s von 2 x 20
Jahren. Bei der Berechnung w

urde die M
engendifferenz zw

ischen der Rohförderung und
des verw

ertbaren M
aterials berücksichtigt. Aus dem

 im
 Gutachten beschriebenen oberen

und unteren Korridor w
urde der M

ittelw
ert gebildet, der in den Planungsunterlagen als

„RVHB-Basis“ bezeichnet w
ird und die Grundlage für die Bedarfsberechnung darstellt.

Daraus ergibt sich für den 1. Planungszeitraum
 über alle betrachteten Rohstoffe ein

Gesam
tbedarf (Produktionsm

enge) von ca. 128 M
io. t und für den 2. Planungszeitraum

von ca. 145 M
io. t.

138
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene

Private
79837 St. Blasien

507

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1.: - 3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

6.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 04 (lfd. Nr. 431)

7.- 9-: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

10.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

11.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung  Niederw

ihl  bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3. Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Endgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5 . Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6. Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen,
Transportverkehr, sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7. Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets, W

anderw
ege und W

älder

8. W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und Abbaugebiet.

9. lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en m
it hoher Landschaftsbildqualität.

10. Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

12.:  siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)

13.: siehe Stellungnahm
e Nr. 136 / 02 (lfd. Nr. 493)

14.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

15.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

16.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

11. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient.

12. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich.

13. Verlust des Generalw
ildw

egeplanes und W
egfall des W

aldstreifens für W
ildw

echsel
zw

ischen den gegenüberliegenden Gem
arkungen,

14. Sehr hohe Konflikte gegenüber NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz,

15. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch- und Kaltluftzufuhr dient,

16. Keine effizienten Transportw
ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne

Ortsdurchfahrten ist nicht m
öglich.

Aus den angeführten Gründen lehne(n) ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

139
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl  liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern.  Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Private
79837 St. Blasien

508

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu 1 -3 :  siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02  (lfd. Nr. 440)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

zu 7: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304)

zu 8: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)

zu 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 (lfd. Nr. 441)

zu 11: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03 (lfd. Nr. 304)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 137 / 05 (lfd. Nr. 501)

zu 13: siehe Stellungnahm
e Nr. 136 /02 (lfd. Nr. 493)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gebäuden und Straßen führen. Die Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl bringt w

eitere
Staubim

m
ission, ein Schutzw

ald ist nicht m
ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
 W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut  Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische  und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6.Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen, Transportverkehr,
sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube.

7.Zerstörung eines w
ichtigen Naherholungsgebiets.

8.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine

zu 14: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /01  (lfd. Nr. 416) und 051 /05 (lfd. Nr. 306)

zu 15: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 16: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /13 (lfd. Nr. 327)

195
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

9.W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und Abbaugebiet,

10.
Zu geringer Abstand zum

 W
ohngebiet Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it eine

M
inderung der W

ohnqualität,

11.
Inanspruchnahm

e von Landschaftsräum
en m

it hoher Landschaftsbildqualität,

12.
Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbau

13.
Verlust des Generalw

ildw
egeplanes und W

egfall des W
aldstrifens für W

ildw
echsel

zw
ischen den gegenüberliegenden Gem

arkungen,

14.
Sehr hohe Konflikte gegenüber NATURA 2000 bezüglich Naturschutz, Landschaftspflege
und Artenschutz,

15.
Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der Frisch-
und Kaltluftzufuhr dient,

16.
Keine effizienten Transportw

ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.

140
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

Private
79837 St. Blasien

509

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

. Verlust von
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der landw
irtschaftlichen Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

. Nadelw
ald. Das

Nord)
6. siehe Stellungnahm

e Nr. 051 / 03 (lfd. Nr. 304) und 084 / 03 (lfd. Nr. 395)

7. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 (lfd. Nr. 441)

8. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 03 (lfd. Nr. 304)

9. siehe Stellungnahm
e Nr. 137 / 05 (lfd. Nr. 501)

10. siehe Stellungnahm
e Nr. 136 / 02 (lfd. Nr. 493)

11. siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 01 (lfd. Nr. 416)

12. siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 07 (lfd. Nr. 434)

13. siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)

14. siehe Stellungnahm
e Nr. 137 / 10 (lfd. Nr. 506)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
können w

ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W
äldern uns einfach nicht

leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen und Beschädigungen der Im

m
obilien

durch Erschütterungen. Die W
irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m

 ist klar
ersichtlich im

 W
ohngebiet von Niederw

ihl und Tiefenstein und som
it kein m

ögliches
Abbaugebiet. Auch das Sendem

astgebiet für Telekom
m

unikation, das sich in der 300 m
W

irkzone befindet, w
elche eine 100%

 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und
Einsatzleitung bieten m

uss, ist som
it nicht m

ehr gew
ährleistet. Des W

eiteren ist die
Lebensm

ittelindustrie in der 300 m
 Zone angesiedelt und aus m

einer Sicht untragbar,
dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w

ird, aber die Arbeitsplätze in dem
 Betrieb

(unm
ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies

könnte m
an bei oberflächlichem

 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei
hartem

 Granit der eine M
ächtigkeit von über 100 m

 Höhe aufw
eist und zw

ei M
al pro

W
oche ohne regelm

äßiger Vorw
arnung gesprengt w

ird.

6.W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und Abbaugebiet,

7.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität,

8.lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en m
it hoher Landschaftsbildqualität,

9.Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus ,

10.
Verlust des Generalw

ildw
egeplanes und W

egfall des W
aldstreifens für W

ildw
echsel

zw
ischen den gegenüberliegenden Gem

arkungen,

11.
Sehr hohe Konflikte gegenüber NATURA 2000 bezüglich Naturschutz, Landschaftspflege
und Artenschutz,

12.
Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der Frisch-
und Kaltluftzufuhr dient,

13.
Keine effizienten Transportw

ege, ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.

14.
Keine Corona Pandem

ie Betrachtung der geschätzten Abbaum
engen, diese w

erden in der
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Zukunft so nicht m

ehr gebrauch . Kom
m

unen w
erden nicht m

ehr die Kaufkraft haben w
ie

in der Vergangenheit, sondern w
erden definitiv w

eniger verbrauchen, das gleich gilt auch
für den privaten Hausbauer, diese w

erden nach der Pleitew
elle w

enn das Insolvenzrecht
w

ieder aktiv ist im
 Jahr 2021 durch Arbeitslosigkeit, w

eniger Entgeld und durch
Kurzarbeit im

 großen M
aße zurückgehen .

Aus den angeführten Gründen lehne(n) ich/w
ir den o.g. Planentw

urf ab.

142
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen  in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

Private
79733 Görw

ihl
510

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)

4.: siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 -04 (lfd. Nr. 441 f)

5.: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 05  (lfd. Nr. 306) und 058 /04 (lfd. Nr. 318)

6.: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)

7.: siehe Stellungnahm
e Nr. 124 / 05 (lfd. Nr. 472)

8.: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

9.: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
3. Schutzgut W

asser
Im

 Planentw
urf w

ird dieser Aspekt kom
plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw

ässer
vom

 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch
m

ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W
asser ist schlam

m
ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4. Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet  Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen
300m

 ist im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet. Auch das Sendem
astgebiet für Telekom

m
unikation,  das sich in der 300m

W
irkzone befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und

Einsatzleitung bieten m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet.

5. Eine Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten ist nicht zulässig.

6. Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher  Nutzen
steht diesem

 Teilregionalplan  gegenüber.

7. Über Jahrzehnte hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

,  Erderschütterungen,
Transportverkehr,  sow

ie 
 Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und

Feinstäube.

8. Sehr hohe Konflikte gegenüber  NATURA 2000 bezüglich Naturschutz,
Landschaftspflege und Artenschutz.

9. Erhebliche negative Um
w

eltausw
irkungen bezüglich des Talw

indsystem
s, das der

Frisch-- und Kaltluftzufuhr dient.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

143
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

Private
79809  W

eilheim
-

Nöggenschw
iel

511

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

1. - 3. siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)

4. siehe Stellungnahm
e Nr.  115 / 02 (lfd. Nr. 440)

5. siehe Stellungnahm
e Nr. 115 / 03 - 04 (lfd. Nr. 441 f)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

elches derzeit gesperrt ist w
egen m

öglichem
 Steinschlag. Ob die Sprengungen

ursächlich für den Felsabgang ist w
urde bisher nicht untersucht.

M
it der angestrebten Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl  liegt die angenom

m
ene

W
irkzone von 300 m

 direkt bei den ersten Häusern.  Die W
irkzone von 300m

 ist jedoch
nur eine Annahm

e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund . Die W
irkzone ist bei

besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw
ihl sind auch bei 350 m

 und darüber
hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung der Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Naturschutzgebiete liegen innerhalb
des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht zur Planung steht klar
„Erhebliche  Beeinträchtigungen  durch betriebsbedingte  optische und akustische
Störw

irkung  können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz.  Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl .

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Endgültige Zerstörung der Landw
irtschaftlichen  Fläche und Forstw

irtschaftliche Flächen
m

it einem
 gesunden nicht von Borkenkäfern befallenen Laub bzw

.
Nadelw

ald. Das können w
ir uns in Betracht auf die Borkenkäfer befallenen W

äldern uns
einfach nicht leisten.

5.Zu geringer Abstand zum
 W

ohngebiet Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it eine
M

inderung der W
ohnqualität, W

ertm
inderungen  und Beschädigungen der Im

m
obilien
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
durch Erschütterungen. Die W

irkzone von den zu geringen gesetzlosen 300 m
 ist klar

ersichtlich im
 W

ohngebiet von Niederw
ihl und Tiefenstein und som

it kein m
ögliches

Abbaugebiet. Auch  das Sendem
astgebiet für Telekom

m
unikation,  das sich in der 300 m

W
irkzone befindet, w

elche eine 100%
 Verfügbarkeit für Rettungsdienst und

Einsatzleitung bieten m
uss, ist som

it nicht m
ehr gew

ährleistet. Des W
eiteren ist die

Lebensm
ittelindustrie in der 300 m

 Zone angesiedelt und aus m
einer Sicht untragbar ,

dass bei Sprengungen die Straße gesperrt w
ird , aber die Arbeitsplätze in dem

 Betrieb
(unm

ittelbar gegenüberliegend) anscheinend keiner Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies
könnte m

an bei oberflächlichem
 Kiesabbau ohne Sprengungen vertreten, aber nicht bei

hartem
 Granit der eine M

ächtigkeit von über 100 m
 Höhe aufw

eist und zw
ei M

al pro
W

oche ohne regelm
äßiger Vorw

arnung gesprengt w
ird .

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

144
Hier m

eine Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan  ausgew

iesenen Abbaugebiet  befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein und m

ein Haus innerhalb der angenom
m

enen W
irkzone von 300 m

, ebenso
das Albtal w

elches derzeit gesperrt ist w
egen m

öglichem
 Steinschlag. Ob die

Sprengungen ursächlich für den Felsabgang ist w
urde bisher nicht untersucht.

M
it der angestrebten Erw

eiterung in Richtung Niederw
ihl liegt die angenom

m
ene

W
irkzone von 300 m

 direkt bei den ersten Häusern.  Die W
irkzone von 300 m

 ist jedoch
nur eine Annahm

e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W
irkzone ist bei

besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw
ihl sind auch bei 350 m

 und darüber
hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich.

2..
Ich bin seit 2020 Investor in Tiefenstein und m

ein Gebäude steht unm
ittelbar unter dem

Steinbruch. Dabei w
urde bei dem

 bestehenden Abbaugebiet die W
irkzone von 300m

unterschritten und soll nun nochm
als um

 ca. 100 m
 verkürzt w

erden. In diesem
 Haus

w
erden in Zukunft m

ehrere Fam
ilien und Kinder w

ohnen. Das von Ihnen geplante
Erw

eiterungsgebiet ist aufgrund des Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des
M

enschen absolut inakzeptabel. W
ie soll da jem

als ein M
ensch einziehen m

it diesen
Em

issionsw
erten im

 Rücken und m
it der Angst, dass jederzeit Steinabgänge ohne

Sicherung auf m
ein Haus rollen könnten? Genauso Ihr veröffentlichtes Abbauverfahren in

trogförm
iger Ausbildung w

ird einem
 Lebensraum

 nie gerecht w
erden, w

eil einfach die
Breite dazu gar nicht zur Verfügung stehen w

ürde und auf der Albseite kein W
all w

äre,
da das Gebiet eine Halde ist, die ca. 200 m

 hoch ist. Ich em
pfehle Ihnen auch die

Private
79774 Albbruck

512

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu 1 - 3: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07  (lfd. Nr. 302 ff) sow

ie  Stellungnahm
e

Nr. 066 / 23 (lfd. Nr. 365)

zu 4: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

zu 5: siehe Stellungnahm
e Nr. 107 /02 (lfd. Nr. 417)

zu 6: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 /04 (lfd. Nr. 431)

zu 7 - 9: siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /03  (lfd. Nr. 304) und Nr. 71 /03 (lfd. Nr. 373)

zu 10: siehe Stellungnahm
e Nr. 112 / 06 (lfd. Nr. 433)

zu 11: siehe Stellungnahm
e  Nr. 112 /07 (lfd. Nr. 434)

zu 12: siehe Stellungnahm
e Nr. 058 / 13 (lfd. Nr. 327)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gelegenheit zu ergreifen bevor Sie  w

eiter planen, sich ein Bild vor Ort zu verschaffen.
Stehen Sie vor m

ein Haus und schauen Sie nach oben Richtung Niederw
ihl, dann w

erden
Sie feststellen dass die Nähe der Abbaustelle deutlich unter dem

 erträglichen für die
Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen ist.

Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl und Tiefenstein
bringt w

eitere Staubim
m

ission, ein Schutzw
ald ist nicht m

ehr vorhanden. Ausw
irkungen

auf die Gesundheit durch Staub und Lärm
 und Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare  Beeinträchtigung  der Lebensqualität  und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung  der Im

m
obilien w

ird durch die Planung nie m
ehr so hoch sein. W

er
kom

m
t für diese Beeinträchtigung auf?

3.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Naturschutzgebiete  liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem

 Um
w

eltbericht
zur Planung steht klar „Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische
und akustische Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot  nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung  ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt  kom

plett ignoriert, „Keine  Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

4.Entgültige Zerstörung der Flora und Fauna in den betroffenen Gebieten.

5.Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen.

6.Über Jahre hinw
eg Belästigung durch Abbaulärm

, Erderschütterungen, Transportverkehr,
sow

ie Gefährdung der Gesundheit durch Schadstoffe und Feinstäube und Radon
(Radioaktiv)!!!.

7.Zerstörung eines w
ichtigen  Naherholungsgebiets.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

8.W
egfall des Sichtschutz- und Im

m
issionsschutzw

ald zw
ischen W

ohn- und Abbaugebiet.

9.lnanspruchnahm
e von Landschaftsräum

en m
it hoher Landschaftsbildqualität durch

gesunden W
ald ohne Käferbefall, denke dass abzuholzen Aufgrund des W

aldbestandes
können w

ir uns im
 M

om
ent nicht leisten.

10.
Fehlendes Leitbild eines nachhaltigen Rohstoffabbaus.

11.
Erhebliche negative Um

w
eltausw

irkungen bezüglich des Talw
indsystem

s, das der Frisch-
und Kaltluftzufuhr dient.

12.
Keine effizienten Transportw

ege,  ein Transport der abgebauten Rohstoffe ohne
Ortsdurchfahrten ist nicht m

öglich.

Aus den angeführten Gründen lehne ich den o.g. Planentw
urf ab.

145/01
ich m

öchte Ihnen m
eine Einw

ände und Bedenken begründet darlegen:

Ich bin 92 Jahre alt, habe 1977 in dieser schönen Gegend unser Haus gebaut und kenne
die Entw

icklung des Steinbruchs vom
 kleinen Privatabbau bis zum

 jetzigen gew
altigen

Eingriff in den steilen, ehem
als be-w

aldeten Abhang zum
 Albtal hinunter. Der

interessante Felsdurchbruch der Alb, auch Tor zum
 Süd-schw

arzw
ald genannt, ist w

ie
auch die Albstraße versperrt. Die früheren W

anderungen in die gesunde Natur sind dort
für Bürger und Touristen nicht m

ehr m
öglich, nur eine Reihe einzelner Bäum

e schützen
oben vor dem

 Absturz in die Tiefe. Trotz Prozess, Anhörungen und Beschw
erden der

Anw
ohner über Belästigungen durch Lärm

 und Sprengerschütterung w
urde der Abbau

verstärkt. In der Vergangenheit hatte es schon dazu geführt, dass durch den Betrieb des
Steinbruchs Schäden und Risse an den Häusern in Niederw

ihl auftraten. Das w
eitere

Heranrücken des Abbaugebietes an das Dorf w
ird die schon jetzt bestehende

Beeinträchtigung erheblich erhöhen. Die zugrundegelegte W
irkzone von 300 m

 ist ohne
gesetzlichen Hintergrund w

illkürlich gew
ählt und grenzt direkt an die ersten Häuser des

Dorfes. In Tiefenstein liegen sogar Häuser und eine Brücke innerhalb dieser Zone. Es
w

ird außer Acht gelassen, daß bei Abbau von Rohstoffen, der m
it Sprengungen

verbunden ist, eine w
eitaus größere Schutzzone für Anw

ohner einzuräum
en w

äre.

2) Erw
iesenerm

aßen w
erden bei Sprengungen Staub und Schadstoffe freigesetzt. Das in

Granit enthaltene Radon, also ein krebserregender Stoff, w
ird verstärkt abgegeben. Der

Steinbruch führt nicht nur zu einer Einschränkung der Lebensqualität, sondern w
irkt sich

auch negativ auf die Gesundheit aus.

Private
79733 Görw

ihl
513

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 55 / 01 - 06  (lfd. Nr. 309 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

3) Der dauerhafte Lärm
 durch den Abbau und die Zerkleinerung zu Splitt hat bereits jetzt

das einstm
als idyllische Albtal zerstört. Auch die Abfuhr w

ürde bei einer w
eiteren

Annäherung an Niederw
ihl das gesam

te Dorf beeinträchtigen. Der früher vorhandene
W

ald ist bis auf w
enige Bäum

e abgeholzt, w
eiterer gesunder Buchenbestand soll

ebenfalls vernichtet w
erden. Eine natürliche Barriere ist dann überhaupt nicht m

ehr
existent. Vor Jahren versprochene Renaturisierung durch die Firm

a ist nicht sichtbar.

4) Die jahrelange Sperrung der Albtalstraße w
egen m

öglichem
 Steinschlag darf kein

Dauerzustand bleiben. Bis heute ist nicht untersucht w
orden, ob die Sprengungen im

Steinbruch m
itverantw

ortlich für die Felsabgänge sind. Der Verkehrsfluss im
 Gebiet ist für

Tourism
us und Bew

ohner beträchtig erschw
ert.

5) Die ungeklärte W
assereinleitung vom

 Steinbruch in die Alb ist bereits heute ein
Skandal. Schlam

m
 und Öl w

irken auf die Um
w

elt ein. Diese M
ißstände w

ürden durch eine
Erw

eiterung des Abbaugebietes m
assiv verstärkt.

6) Naherholungsgebiete, W
ald- und W

anderw
ege sind durch den Steinbruch bereits

zerstört w
orden. Dazu kom

m
t, dass das eigentliche Sperrgebiet w

eitgehend ungesichert
ist. M

an kann ungehindert bis an die Abbruchkante laufen, so daß Fam
ilien m

it Kindern
einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind. Ein w

eiteres Heranrücken an das Dorf ist
unverantw

ortlich.

7) Bereits bestehende  Naturschutzgebiete  w
erden  in der Planung ignoriert. Das

Verschlechterungsverbot nach §33 Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz  w
ird außer Acht

gelassen. Da ein Steinbruch selbstverständlich nichts m
it Naturschutz zu tun hat und eine

Verschlechterung zw
angsw

eise  einträte, kann eine Erw
eiterung nur abgelehnt  w

erden.

8) Eine Erw
eiterung des Steinbruchs liegt in keinem

 übergeordneten nationalen
Interesse. W

ährend die Bürger Einbußen in ihrer Lebensqualität und W
ertverluste ihrer

Im
m

obilien hinnehm
en m

üssten, w
ürden die Profitinteressen des Steinbruchbetreibers

unterstützt. Es kann nicht sein, daß der Bürgerschutz nachrangig behandelt w
ird.

145/02
Aus diesen Gründen lehne ich den oben genannten Planentw

urf ab.
Private
79733 Görw

ihl
514

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 51 / 07  (lfd. Nr. 308)

146
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Private
79733 Görw

ihl
515

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und  die

Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke in

Tiefenstein
innerhalb

derangenom
m

enen
W

irkzone
von

300m
,ebenso

das Albtal
w

elches
derzeitgesperrtist w

egen
m

öglichem
Steinschlag.Ob

die Sprengungen
ursächlich

fürden
Felsabgang

istw
urde

bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihl liegtdie
angenom

m
ene

W
irkzone

von
300

m
 direkt

beiden
ersten

Häusern. Die
W

irkzone
von

300m
ist jedoch

nur eine Annahm
e

und
hat

keinen
gesetzlichen Hintergrund.Die

W
irkzone

ist beibesonderen
Bedingungen

anzupassen.In
Niederw

ihlsind
auch

bei350m
und darüberhinaus

erhebliche
Erschütterungen

vorhanden.Die
Gebäudeschäden

sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen

aufdie
Gesundheitdurch

Staub
und

Lärm
.

Verlustvon
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare
Beeinträchtigung

derLebensqualitätund
Schäden

an
Gebäuden!

W
ertm

inderung derIm
m

obilien.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische
Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Klare

Um
w

elteinw
irkung.die

Einleitung
dieserW

ässeristzu
stoppen.Eine

Erw
eiterung

verstärktdas
Problem

.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.

147
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und  die

Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke

in
Tiefenstein

innerhalb
derangenom

m
enen

W
irkzone

von
300m

,ebenso
das Albtal

w
elches

derzeitgesperrtist w
egen

m
öglichem

Steinschlag.Ob
die Sprengungen

ursächlich
fürden

Felsabgang
istw

urde
bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten

Erw
eiterung

in
Richtung

Niederw
ihl liegtdie

angenom
m

ene
W

irkzone
von

300
m

 direkt
beiden

ersten
Häusern. Die

W
irkzone

von
300m

ist jedoch
nur eine Annahm

e
und

hat
keinen

gesetzlichen Hintergrund.Die
W

irkzone
ist beibesonderen

Bedingungen
anzupassen.In

Niederw
ihlsind

auch
bei350m

und darüberhinaus
erhebliche

Erschütterungen
vorhanden.Die

Gebäudeschäden
sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden. Und das w
o alle von

Um
w

eltschutz reden und rettet die Bäum
e.

Ausw
irkungen

aufdie
Gesundheitdurch

Staub
und

Lärm
.

Verlustvon
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare
Beeinträchtigung

derLebensqualitätund
Schäden

an
Gebäuden!!

W
ertm

inderung
derIm

m
obilien in allen Nachbargem

einden.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische

Private
79774 Albbruck

516

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 - 07  (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.

148/01
w

irals
Elternbeiratdes  Kindergarten

St.M
arien

Tiefenstein vertreten die Elternschaft und
Kinder. Es geht um

 die Gesundheit von 60 Kindern, die im
 Durchschnitt 4-5J ahre  lang

täglich den Kindergarten besuchen und in dieser Zeit der Feinstaub- und Radonbelastung
ausgesetzt w

ären.

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1.Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen

Dieser Bereich ist im
 Um

w
eltbericht von ihnen bereits ROT gekennzeichnet ! Ist der

M
ensch das kleinste Schutzgut, noch hinter Tieren und Pflanzen?

Das im
 Teilregionalplan ausgew

iesenen Abbaugebiet befindet sich zu nahe an den
Siedlungsbereichen in Niederw

ihl und Tiefenstein. Dadurch w
ird die Lebensqualität der

Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Aktuell liegen bereits Häuser und eine Brücke in
Tiefenstein innerhalb der angenom

m
enen W

irkzone von 300 m
, ebenso das Albtal

w
elches derzeit gesperrt ist w

egen m
öglichem

 Steinschlag. Ob die Sprengungen
ursächlich für den Felsabgang ist w

urde bisher nicht untersucht.
M

it der angestrebten Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl liegt die angenom
m

ene
W

irkzone von 300 m
 direkt bei den ersten Häusern. Die W

irkzone von 300 m
 ist jedoch

nur eine Annahm
e und hat keinen gesetzlichen Hintergrund. Die W

irkzone ist bei
besonderen Bedingungen anzupassen. In Niederw

ihl sind auch bei 350 m
 und darüber

hinaus erhebliche Erschütterungen vorhanden. Die Gebäudeschäden sind erheblich. Des
W

eiteren w
ird der Bereich klar in den Tiefensteiner Bevölkerungsraum

 gelegt, sodass die
W

irkzone keine 300 m
 m

ehr hat. Siehe Geoportal....
Bereits jetzt entstehen durch die Sprengungen und den Abtransport des abgebauten
Granits Erschütterungen und Staubem

issionen, die zu Schäden bei M
enschen, an

Gebäuden und Straßen führen. Die Erw
eiterung in Richtung Niederw

ihl bringt w
eitere

Private
79733 Görw

ihl
517

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 07 (lfd. Nr. 302 ff)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Staubim

m
ission, ein Schutzw

ald ist nicht m
ehr vorhanden.

Ausw
irkungen auf die Gesundheit durch Staub und Lärm

.
Verlust von Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare Beeinträchtigung der Lebensqualität und Schäden an Gebäuden!
W

ertm
inderung  der  Im

m
obilien.

2.Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Naturschutzgebiete liegen innerhalb des überplanten Bereiches. In Ihrem
 Um

w
eltbericht

zur Planung steht klar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte optische und akustische
Störw

irkung können entstehen."

Ein bestehender W
ildkorridor (Süd/Nord) w

ird unw
iderruflich unterbrochen.

Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.

3.Schutzgut W
asser

Im
 Planentw

urf w
ird dieser Aspekt kom

plett ignoriert, „Keine Betroffenheit". Abw
ässer

vom
 Steinbruch gehen ungeklärt in Ufergebiete der Alb und von laufen dort durch

m
ehrere Sickerteiche in die Alb. Das W

asser ist schlam
m

ig und enthält Öl.

Klare Um
w

elteinw
irkung. Die Einleitung dieser W

ässer ist zu stoppen. Eine Erw
eiterung

verstärkt das Problem
.

148/02
4.Die w

eitere Annäherung des Steinbruchabbaus (zum
 jetzigen Zeitpunkt 1,5 km

) in
Richtung unseres Kindergarten St. M

arien Tiefenstein das ständig m
it über 60 Kindern

besetzt ist, ist eine nicht hinnehm
bare Zum

utung.

Private
79733 Görw

ihl
518

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Zur M
inim

ierung potenzieller Im
m

issionen am
 östlichen Siedlungsrand Niederw

ihl und der
landschaftlichen Überform

ung in diesem
 Bereich w

urde im
 2. Anhörungsentw

urfs das
Sicherungsgebiet W

T-04 SG des 1. Anhörungsentw
urfs herausgenom

m
en und das

potenzielle Abbaugebiet W
T-03 AG um

 den bisherigen Offenlandbereich reduziert.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

209
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten
Vorsorgeabstände ergibt sich w

eder die im
m

issionsschutzrechtliche Genehm
igung des

konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Aktuell beträgt der Abstand des Kindergartens zum
 bestehenden Abbau  ca.1.000m

. Der
Abstand zum

 Abbaugebiet W
T-03 AG Albhalde Nord liegt m

it ca. 770 deutlich über dem
für ein W

ohngebiet entsprechend Abstandserlaß NRW
 anzusetzenden Vorsorgeabstand

von 300m
.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

148/03
5.W

eitere Belastungen und Gefährdung der Kinder durch Abtransport des Rohstoffs im
Straßenverkehr und durch Lärm

 und Dreck.

Private
79733 Görw

ihl
519

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt w
erden.

Sinnvoll ist dies erst im
 Rahm

en der nachgelagerten Genehm
igungsverfahren. In diesem

Verfahren w
erden dann auch Untersuchungen zu Schall- und Staubim

m
issionen

durchgeführt und bew
ertet.

Die Verkehrssicherheit auf Landes- und Kreisstraßen w
ird regelm

äßig auf sogenannten
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
"Verkehrsschauen" optim

iert. Bei diesem
 verw

altungsbehördlichen Vorgang w
ird vor

allem
 geprüft, ob die Straßenausstattung der Straße dem

 aktuellen Verkehrsaufkom
m

en
entspricht. Sollten sich besondere Verkehrssituationen ergeben, w

erden das Landratsam
t

und die Polizei m
it geeigneten M

aßnahm
en reagieren.

Die Aufstel-lung von Lärm
aktionsplänen, die nach Blm

SchG  im
 Zuständigkeitsbereich der

Gem
einden liegt, bietet die M

öglichkeit zusätzliche Strategien und M
aßnahm

en zur
Lärm

m
in-de-rung und -ver-m

ei-dung
hochbe-las-te-ter Bereiche zu entw

ickeln sow
ie bisher ruhige Gebiete vor Lärm

zu-nah-
m

en zu schützen.

148/04
6.Belastungen der Kinder durch Erderschütterung Aufgrund Sprengungen, dadurch besteht
die Gefahr der Bausubstanz des Kindergartens und der Spielgeräte auf dem

 Spielplatz

7.Feinstaub- und Radonaufkom
m

en w
ird erhöht durch Abbau und Fahrzeuge

und W
egfall bzw

. Reduzierung des Schutzw
aldes.

>
 Radon erhöht nachw

eislich das Krebsrisiko

>
 bei Granitabbau w

ird nachw
eislich Radon freigesetzt

Private
79733 Görw

ihl
520

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.
Kontrollen sow

ie tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz (Radon, Staub,

Sprengungen...) obliegen dem
 Landratsam

t als Aufsichts- und Genehm
igungsbehörde.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA  W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).

Die Bew
ertung der Lärm

em
issionen und die Berücksichtigung des Faktors Luftreinhaltung

erfolgt entsprechend des regionalen M
aßstabs generalisierend über bestim

m
te

M
indestabstände. Dazu w

urde vom
 RVHB, w

ie in der Planungspraxis üblich, der
Abstandserlass Nordrhein-W

estfalens als allgem
ein anerkannte Fachkonvention

herangezogen. Dem
nach ist ein Schutzabstand von 300 m

 zu rein W
ohngebieten bei

Anlagen im
 Tagesbetrieb ausreichend.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden zu beschreiben und die sichere
Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw

 .Im
m

issionsw
erte zu bestätigen. Eine

m
ögliche Freisetzung radonhaltigen Staubes durch den Abbau w

ird in einem
erfoderlichen Genehm

igungsverfahren behandelt.

Die Strategische Um
w

eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der
Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie eine Exposition in Bezug auf Radon

können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es bedarf

tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

Bereits im
 Rahm

en der 1. Anhörung sind von zahlreichen Privatpersonen Bedenken
bezüglich der Freisetzung von Radon beim

 Granitabbau sow
ie der Radonkonzentration in

Grund- und Oberflächenw
asser und m

öglichen gesundheitlichen Gefahren aufgew
orfen

w
orden.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

148/05
8.W

egfall von W
aldfläche und W

anderw
egen unm

ittelbar neben unserer Einrichtung die
täglich von uns genutzt w

erden, um
 die Kinder Naturgerecht entw

ickeln zu lassen.

Private
79733 Görw

ihl
521

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

siehe Stellungnahm
e Nr. 071 / 03 (lfd. Nr. 373)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Nord)

148/06
9.Das w

irtschaftliche Interesse eines Unternehm
ens w

ird vor geschützte Bereiche für
Kinder gestellt.

Private
79733 Görw

ihl
522

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 076 /02 (lfd. Nr. 376)

148/07
W

ir als Erw
achsene und Eltern haben die Verantw

ortung und die Pflicht uns um
 die

Gesundheit und das W
ohlergehen unserer Kinder zu küm

m
ern und lehnen aus diesen

Gründen das geplante Vorhaben ab!

Private
79733 Görw

ihl
523

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

149
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und  die

Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke

in
Tiefenstein

innerhalb
derangenom

m
enen

W
irkzone

von
300m

,ebenso
das Albtal

w
elches

derzeitgesperrtist w
egen

m
öglichem

Steinschlag.Ob
die Sprengungen

ursächlich
fürden

Felsabgang
istw

urde
bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten

Erw
eiterung

in
Richtung

Niederw
ihl liegtdie

angenom
m

ene
W

irkzone
von

300
m

 direkt
beiden

ersten
Häusern. Die

W
irkzone

von
300m

ist jedoch
nur eine Annahm

e
und

hat
keinen

gesetzlichen Hintergrund.Die
W

irkzone
ist beibesonderen

Bedingungen
anzupassen.In

Niederw
ihlsind

auch
bei350m

und darüberhinaus
erhebliche

Erschütterungen
vorhanden.Die

Gebäudeschäden
sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden.

Private
79733 Görw

ihl
524

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 - 07  (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ausw

irkungen
aufdie

Gesundheitdurch
Staub

und
Lärm

.
Verlustvon

Naherholungsräum
en.

Unzum
utbare

Beeinträchtigung
derLebensqualitätund

Schäden
an

Gebäuden!
W

ertm
inderung derIm

m
obilien.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar

„Erhebliche Beeinträchtigungen durch
betriebsbedingte optische

und akustische
Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.

150/01
hierm

iterhebe
ich

Einspruch
gegen

o.g. Vorhaben.

Die
Einw

ände
m

eines
Schreibens

vom
27.02 .2019

gelten
w

eiterhin.

Private
79733 Görw

ihl
525

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 150 / 06 -14 (lfd. Nr. 530 ff)

150/02
Auch

der überarbeitete
Entw

urf istfür die
Tiefensteinerund Niederw

ihlerBevölkerung
nichtzum

utbar.
Ich

kann
verstehen,dass

eine
Regionalplanung

nötig istund
eine

gew
isse

Sicherheit
bietet, w

o
aberdie

M
öglichkeiten

erschöpftsind,darfauch
eine

Absage
erteiltw

erden
und

diese m
uss füralle

Vorhaben
gesetzlich

verankertund verbindlich
sein.

Private
79733 Görw

ihl
526

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

150/03
Es

kann
nichtsein,dass

sich
derUnternehm

erübereine
andere

Behörde
Genehm

igungen
einholt.

Die Abbaum
engen

nehm
en

von
Jahrzu Jahrzu

und
die

zum
utbare

Grenze
ist fürdie

Bevölkerung
m

ittlerw
eile

überschritten. Beiderletzten
Erw

eiterung
w

urde
zugesichert,

dass derW
ald

als Schutzraum
gegen

Lärm
und Staub

auf jeden
Fall erhalten

bleibt.Der
größte

Teilistinzw
ischen

abgeholzt.

Private
79733 Görw

ihl
527

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anregungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe beziehen, w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Vor diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre

Ebene lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder

Festgestein stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für
einen künftigen Abbau freigehalten w

erden.

150/04
Es

gibtim
Albtal w

eitere Abbaum
öglichkeiten,die

nichtan
bew

ohnte
Gebiete

grenzen.
Private
79733 Görw

ihl
528

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 050 / 05 (lfd. Nr. 300)

150/05
Es

w
erden

Vertäglichkeitsprüfungen
fürTiere

und
Pflanzen

herangezogen,aberw
o

bleibtderM
ensch?

Private
79733 Görw

ihl
529

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Die Planung führt aus regionaler Sicht voraussichtlich zu m
ittleren Um

w
eltausw

irkungen.
Das geplante Abbaugebiet stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50m

).
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter einer Hangkulisse zum
Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich. Der Hangkulisse kom

m
t

abschirm
ende W

irkung hinsichtlich von Lärm
im

m
issionen zu.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses

Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender

Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew
endete

Sprengtechnik und -param
eter m

it ihren Im
m

issionsausw
irkungen auf die Nachbarschaft

aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im
m

issionen Erschütterungen,
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden zu beschreiben und die sichere
Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw

. Im
m

issionsw
erte zu bestätigen.

Entsprechend der dortigen Ergebnisse w
erden die Abstände zur W

ohnbebauung ggf.
angepasst und/oder w

eitere Verm
eidungs-/M

inim
ierungs- und Schutzm

aßnahm
en

festgelegt, w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken und -param

eter.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

150/06
Einspruch gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für
die Region Hochrhein-Bodensee Entw

urf vom
 8.11.2018, W

T-03 AG, W
T-04 AG, W

T-04
SG Görw

ihl Steinbruch Tiefenstein ,Gem
einde Görw

ihl

Sehr geehrte Dam
en und Herren,

aus folgenden Gründen erhebe ich Einspruch gegen o.g. Vorhaben
-m

assive gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Folgen des m
assiven Abbaus

(belasteter Staub, radonhaltig)
-bereits jetzt schon überdurchschnittlich hohe Krebsrate im

 Unterdorf von Niederw
ihl

Private
79733 Görw

ihl
530

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 090 / 02 (lfd. Nr. 405)

150/07
das W

ohl des M
enschen m

uss Vorrang vor w
irtschaftlichen Interessen haben.

Private
79733 Görw

ihl
531

siehe Stellungnahm
e Nr. 107 / 02 (lfd. Nr. 417)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

150/08
Zerstörung der Natur durch Abholzung und belastete Abw

ässer, irreparabel für künftige
Generationen,
der bestehende W

ald, als Schutzraum
, zw

ischen Steinbruch und Ort darf nicht gerodet
w

erden

Private
79733 Görw

ihl
532

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Seitens der Höheren Forstbehörde w
ird darauf verw

iesen, dass ein Ausgleich für die
W

aldbiotope erforderlich ist. Im
 Rahm

en eines im
m

issionsschutzrechtlichen
Genehm

igungsverfahrens ist daher auch ein Genehm
igungsverfahren zur befristeten

W
aldum

w
andlung nach §11 LW

aldG, evtl auch nach §9 LW
aldG erforderlich, die eine

w
eitergehende Auseinandersetzung m

it dem
 W

aldbestand erfordert als dies auf der
vorgelagerten Planungsebene m

öglich ist.

Der südliche Teil des vorgesehenen Abbaugebietes ist in der W
aldfunktionenkartierung

als Sichtschutzw
ald festgelegt, der nördliche Teil grenzt an einen östlich gelegenen

Im
m

issionsschutzw
ald an (Hangkulisse zum

 Albtal), der auch als Erholungsw
ald Stuf 2

sow
ie als Bodenschutzw

ald festgelegt ist. Durch die Reduzierung des Abbaugebietes um
den Offenlandbereich w

urden die Anregungen zur funktionalen Sicherung des Freiraum
es

und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung aufgenom

m
en. Die Frage der

Erhaltung einer Baum
kulisse und/oder vorgelagerter Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich

nach § 9 bzw
. § 11 LW

aldG sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens- und

Genehm
igungsplanung und sollten frühzeitig angegangen w

erden.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensations- sow

ie ggf. erforderlicher Schutz- und
Sicherungsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren

vorbehalten.

150/09
Natura 2000 Schutzgebiet

Private
79733 Görw

ihl
533

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /04 (lfd. Nr. 318)

150/10
Zu geringe Abstände zu bew

ohnten Gebieten

M
assive Schäden an Gebäuden durch die Sprengungen

Private
79733 Görw

ihl
534

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 02 (lfd. Nr. 302 f)

150/11
Keine Inform

ation der Bevölkerung und der angrenzenden Grundstücksbesitzer Planung
ohne Vorortkenntnisse und Einholung von Inform

ationen
Private
79733 Görw

ihl
535

Die Öffentlichkeit w
ird bereits seit längerer Zeit beteiligt:
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Sitzungen des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee sind im
 Regelfall öffentlich. Die

jew
eilige Tagesordnung der Sitzungen sow

ie die Sitzungsunterlagen w
erden im

 Vorfeld
auf der Hom

epage des Verbands (w
w

w
.hochrhein-bodensee.de) zum

 Dow
nload zur

Verfügung gestellt.

Der Planungsausschuss sow
ie die Verbandsversam

m
lung haben in m

ehreren öffentlichen
Sitzungen die Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe
diskutiert.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum
 1. Anhörungsentw

urf  fand vom
 28.01. - 04.03.2019

statt und w
urde gem

äß den Beteiligungsvorschriften rechtzeitig bekannt gegeben. Im
Vorfeld der Beteiligung hat der RVHB in den 3 Landkreisen der Region öffentliche
Inform

ationsveranstaltungen zur Fortschreibung des TRP angeboten, die in der
Tagespresse angekündigt w

aren. Zusätzlich w
urden die betroffenen Standortgem

einden
in der Region über die Veranstaltung inform

iert und hatten die Option auf die
Veranstaltung in ihren Am

tsblättern bzw
. durch Aushang hinzuw

eisen.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum
 2. Anhörungsentw

urf  fand vom
 5.10.2020 bis zum

6.11.2020  statt und w
urde gem

äß den Beteiligungsvorschriften rechtzeitig bekannt
gegeben.

Am
 19.10.2020 fand zudem

 eine öffentliche Sitzung des Gem
einderates Görw

ihl statt, in
der die Regionalverbandsverw

altung  zur Fortschreibung des Teilregionalplabnes
Oberflächennahe Rohstoffe (2. Anhörungsentw

urf) Rede und Antw
ort stand.

Im
 Erläuterungsbericht zur Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe

Rohstoffe sind die Planungs-/Datengrundlagen und Ausw
eisungsm

ethodik in einem
separaten Kapitel ausführlich beschrieben.

150/14
Bei der Sperrung der Albtalstraße (die Sprengungen sind m

it Sicherheit u.a. ursächlich für
die Steinabgänge) w

ird der Naturschutz in den Vordergrund gerückt, und beim
Steinbruch sollen ausgew

iesene Naturschutzgebiete geändert w
erden.

M
eine Einw

ände richten sich nicht gegen den bestehenden Betrieb, aber gew
isse

Grenzen gilt es einzuhalten.

Gerne erw
arte ich Ihre Rückantw

ort und verbleibe m
it freundlichen Grüßen

Private
79733 Görw

ihl
536

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahm
en aus der 1. Anhörung w

urde  eine
Überarbeitung des
Gesam

tentw
urfs und dam

it verbunden ein 2. Anhörungsverfahren erforderlich. Im
Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als geprüft,

bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG w

urde  nach
Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet; das bisher geplante

Abbaugebiet W
T-04 AG konnte  aus arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen im

Zusam
m

enhang m
it den potenziellen Beeinträchtigungen durch die

Felssicherungsm
aßnahm

en der Albtalstrasse (kum
ulative Effekte) nicht als Abbaugebiet

w
eiterverfolgt w

erden und w
urde daher als Sicherungsgebiet festgelegt.  An diesem

 im
 2.

Anhörungsentw
urf enthaltenen  Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl,
Albhalde Süd) w

ird w
eiterhin festgehalten

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Von der regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten zum
 Abbau bzw

. zur
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG/§28 NatSchG BW

) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im
regionalplanerischen Konzept zur Erstellung des Planes "Ausschlusskriterien" dar, d.h. es
gibt im

 Entw
urf des Planes keine Überlagerung eines Naturschutzgebietes m

it einem
Vorranggebiet für den Abbau.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
Felssturzzgefahr Albtal".

153/01
Vorab danken w

ir Ihnen für die Durchführung einer zw
eiten Anhörungsrunde, die w

ir als
Ausdruck von Ernsthaftigkeit in der Abw

ägung der w
iderstreitenden Interessenlagen

erkennen.

W
ir halten an unserer Eingabe vom

 28.02.2019 und den darin gestellten Anträgen fest.

Private
79733 Görw

ihl
537

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e.

siehe Stellungnahm
e Nr. 153 / 022 - 30 (lfd. Nr. 558 ff)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

153/02
Des W

eiteren gehen w
ir von folgenden Präm

issen aus:

a) Nach unserem
 Verständnis ist das «Sicherungsgebiet (W

T-04 SG) um
fänglich

gestrichen w
orden. Ausführungen der und zu dessen Verhinderung bedarf es keiner

w
eiteren Debatte.

b) Die ursprünglich vorgesehene Abbauerw
eiterung (W

T-03 AG) Tiefenstein/Niederw
ihl

erfährt eine Reduzierung im
 Um

fange des Offenlandbereiches. W
T-04 AG w

ird neu als
Sicherungsgebiet ausgew

iesen.

Private
79733 Görw

ihl
538

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu a) - b)  Kenntnisnahm
e

zu c)
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
c) Die W

eiterentw
icklung  des bestehenden Steinbruches  w

ürde  bedeuten, dass über
Generationenzeiträum

e hinaus nicht nur die Vergrösserung  einer Landschaftsnarbe zu
dulden w

äre, sondern zusätzlich dam
it einhergehender Lebensfrieden, Freude und

Gesundheit beeinträchtigende und hem
m

ende Einflüsse w
ie Staub, Lärm

,
Erschütterungen zu dulden w

ären. Dieser Bereich (Schutzgut  Bevölkerung und
Gesundheit des M

enschen) ist im
 Um

w
eltbericht bereits ROT gekennzeichnet.

diesem
 Hintergrund w

ird darauf hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene

lediglich regeln kann, an w
elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein

stattfinden kann und w
elche Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen
künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Felssturzzgefahr Albtal".

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger
im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw

aigen späteren Abbau
oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem

äß Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz
(BIm

SchG) ist hier ein Spreng- und Im
m

issionstechnisches Gutachten eines für dieses
Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender
Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew

endete
Sprengtechnik und -param

eter m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die Nachbarschaft
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

153/03
d) Das Raum

gebiet der Zivilbevölkerung w
ird qualitativ zerstört, m

indestens jedoch bös
gestört. Die Bezeichnung «Naturschutzgebiet» w

ird in diesem
 Nam

en zum
Etikettenschw

indel.

e) Die Entsorgung, der aus der Abbautätigkeit anfallenden, unverw
ertbaren Rückstände

ist nicht nachvollziehbar und deshalb nicht gesichert, w
as der Bevölkerung nicht

zugem
utet w

erden darf.

Private
79733 Görw

ihl
539

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu d)
Im

 Rahm
en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urde die Fläche W

T-03 AG
nochm

als vertieft geprüft und gesam
träum

lich bew
ertet. Details hierzu sind dem

 Entw
urf

sow
ie den dazugehörigen Unterlagen zu entnehm

en. Dies betrifft auch die Hinw
eise für

die w
eitere/spätere Genehm

igungsplanung (S. 26).

Von der regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten zum
 Abbau bzw

. zur
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG/§28 LNatSchG BW

) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im
regionalplanerischen Konzept zur Erstellung des Planes "Auschlusskriterien" dar, d.h. es
gibt im

 Entw
urf des Planes keine Überlagerung eines Naturschutzgebietes m

it einem
Vorranggebiet für den Abbau.

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern oder auch neue
Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge des
Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en.

zu e)
Der Um

gang m
it Bodenabtrag und seiner Zw

ischenlagerung sow
ie der Um

gang m
it nicht
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
verw

ertbaren M
aterial aus der Abbautätigkeit sind nicht Gegenstand der

regionalplanerischen Festlegung von Abbau- und Sicherungsgebieten sondern der
w

eiteren Vorhabens- und Genehm
igungsplanung.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Im

 Rahm
en der Erstellung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urden alle Flächen

nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG
w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten,
konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf.

erforderlicher vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

153/04
f) Sodann ist zutage gekom

m
en, dass die Steinbruchbetreiber den gew

onnenen Rohstoff
gar nicht - oder nur zum

 Teil - für die Sicherung der landeseigenen Selbstversorgung
benützen, sondern um

 m
it heim

ischen Rohstoffen lukrative Exportgeschäfte abw
ickeln zu

können. W
ir beantragen, dass dies öffentlich erm

ittelt w
ird, ob Selbstversorgung

abgedeckt w
ird oder kom

m
erzielle Exportinteressen zulasten der Einw

ohnerschaft
fruktifiziert w

erden. Letzteres verböte klar eine Steinbrucherw
eiterung. Dazu auch Rz 21

sub  767 (388/15).

Private
79733 Görw

ihl
540

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 058 /12 (lfd. Nr. 326)

153/05
g) Im

ponderabilien bestehen zuhauf, d.h. unw
ägbare Gegebenheiten, also z. B.

Befindlichkeiten, Gefühls- und Stim
m

ungsbeeinträchtigungen der örtlichen Bevölkerung
bilden nicht quantifizierbare und nicht verbalisierbare Risiken und verbieten eine
Steinbrucherw

eiterung, zum
al die Nützlichkeit der Erw

eiterung des Abbaus, der hier
anzutreffen verm

einten bodennahen Ressourcen, nicht dargetan ist (vgl. Absatz hiervor
betr. Export der abgebauten M

aterialien).

Private
79733 Görw

ihl
541

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

153/06
Sodann tragen w

ir, nach Einsicht in einsehbaren Protokollen, w
as folgt vor:

Zur «Abw
ägung der Verbandsversam

m
lung»

(Beschluss vom
 07.07.2020) zu den lfd. Nr. 854 (412/01) ff. und des Bürgerm

eisteram
tes

Görw
ihl:

Vorab: Die eindrückliche, em
phatische Beteiligung der Bevölkerung zur Erhaltung ihres

Lebensbiotopes ist Ausdruck von grosser Identifikation m
it ihrer Landschaft. Solche

basisdem
okratische M

einungsäusserungen sind aller Achtung w
ürdig und sind sehr, sehr

ernst zu nehm
en und nicht nur m

it scheinbarem
 Ernst zu begleiten. Letzteren Eindruck

gew
innt m

an aufgrund der stereotypen Stellung-nahm
en der Verbandsversam

m
lung zur

Güterabw
ägung - Lebensqualität vs. m

erkantiler Nutzengew
inn -. Die

Private
79733 Görw

ihl
542

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung

sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu
Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen

Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Verbandsversam

m
lung antw

ortet ohne Em
pathie gegenüber der Einw

ohnerschaft und
versucht das Ganze nach kalter Vorschrift rücksichtslos abzuw

ickeln.
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
. In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

153/07
854 (412/01)

1Aufhorchen lässt die Passage: «Es liegen vonseiten der Fachbehörden derzeit keine
Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend

ausgeschlossen w
äre». Dem

 ist entgegenzuhalten, dass der oberhalb der jetzigen
Felsabbaukante als Tren-nung zum

 W
ohngebiet von Niederw

ihl liegende W
aldstreifen

durch den Einbezug in das Ab-baugebiet W
T-03 AG, als Schutzw

ald gegen Lärm
 und

Private
79733 Görw

ihl
543

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet

w
erden, dass eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben

ist. Die Rohstoffgew
innung steht dabei in einem

 W
ettbew

erb m
it anderen

Flächennutzungen und trifft vielerorts auf w
enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim

ische
Ressourcen sollte idealerw

eise auch durch eine dezentrale Verteilung der
Rohstoffgew

innungsstätten und der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen.
Hierdurch w

erden Transportw
ege m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr
verm

ieden.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
staubige Luftverunreinigungen, w

egfal-len w
ürde und dies ohne w

eiteres erkennbar
w

erden lässt, dass die Erw
eiterung des Abbau-gebietes zw

ingend verhindert w
erden

m
uss.

2Das w
ird noch verdeutlicht dadurch, dass dieses W

aldstück, w
ie es Feststellungen

aufgrund Beobachtungen erkennbar w
erden lassen, auch w

ichtiges Biotop für den
W

ildw
echsel bildet.

Dieses zu beseitigen oder auch nur zu stören zeugt nicht nur von geringem
, sondern von

ver-drängtem
, nunm

ehr fehlendem
 Verständnis für die Anliegen einer besorgten

Bevölkerung, die um
 die Erhaltung der in der Um

gebung der W
ohnsiedlungen

vorhandenen natürlichen Ressourcen bangt. Und es klingt w
ie Hohn, w

enn dazu gesagt
w

ird:

3«Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheit, konkreter räum
licher Vorhabens,

Abgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener

Kom
pensationsm

assnah-m
en bleiben dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren

vorbehalten.»

4Dam
it w

ird dem
 Schutz- und den Besorgnisanliegen  der Bevölkerung eine

nebensächliche Be-deutung zugem
essen, die dann zum

al argum
entativ dahin führt, dass

aufgrund des nach dem
 2. Anhörungsentw

urf schon w
eit gediehenen Verfahrens nur

schon die Erw
ägbarkeit der Nicht-preisgabe des W

aldstückes kleingeredet w
ird und nicht

m
ehr ernstlich debattiert w

ird.

5Deshalb beantragen w
ir, dass die Bedeutung der Schutzfunktion des der Preisgabe

vorgese-henen W
aldstückes vorgängig, also hier und jetzt geprüft oder m

indestens eine
Vorabklä-rung getroffen w

ird, und dass die Entscheidträger dazu auch die Bevölkerung
anhören.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en.

Teil desTeilregionalplanes Rohstoffsicherung ist die Strategischen Um
w

eltprüfung. (SUP).
Bei der SUP handelt es sich um

 keine Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um
die Bew

ertung der voraussichtlichen Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

.
Sicherungsgebiete in der  Region Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam

te
Region einheitlich anzuw

endenden Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter
(siehe Um

w
eltbericht Tabellen 12 - 25)  als auch der Aggregation zu einer

Gesam
tbew

ertung (siehe Um
w

eltbericht Tabelle 26). Im
 Schutzgut Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt w
erden der Planungsebene entsprechend vorhandene

Inform
ationsgrundlagen der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde, Landesanstalt für

Um
w

elt, der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ausgew
ertet - hierzu gehören

u.a. der Generalw
ildw

egeplan m
it den W

ildtierkorridoren und im
 Hinblick auf die

Bedeutung der W
aldflächen für den Biotopverbund die regionale

Biotopverbundkonzeption. Im
 Hinblick auf die Bedeutung des W

aldes für die
verschiedenen Schutzgüter w

erden die W
aldfunktionenkartierung (Biotop, Sicht,

Im
m

issions-, Klim
a-, Erholungs-, Boden-, W

asserschutzw
ald) grundsätzlich in die

jew
eilige Bew

ertung der Um
w

eltausw
irkungen aus regionaler Sicht einbezogen.

Des W
eiteren w

ird eine ebenenspezifische Prüfung hinsichtlich erheblicher
Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungszielen oder
den Schutzzw

ecken m
aßgeblichen Bestandteilen als auch eine überschlägige fachliche

und rechtliche Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff.
Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt. Die ebenenspezifische Prüfung der FFH-
Verträglichkeit (siehe Steckbrief Um

w
eltbericht, Anhang 3) hat im

 Ergebnis, dass
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
des FFH-Gebiets  entstehen können; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-,
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en  m

öglich erscheinen. In der w
eiteren  Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung ist daher eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung sow

ie eine
artenschutzrechtliche  Prüfung erforderlich.

153/08
857 (412/04):

6Auch hier gilt das hiervor Gesagte: Die «Im
m

issionen,  Erschütterungen,
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden» sind hier und jetzt zu
expertisieren oder zum

indest vorabzuklären und nicht erst in einem
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren  (vgl. dazu Rz 4 hie- vor).

Private
79733 Görw

ihl
544

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Die W
irkzone von 300 M

etern ist insbesondere für die Prüfung von m
öglichen

Ausw
irkungen im

 regionalen M
aßstab im

 Um
w

eltbericht relevant. Die Bew
ertung der

Betroffenheit der Schutzgüter bezieht sich nicht ausschließlich auf die Vorranggebiete
selbst, sondern es w

urde auch eine W
irkzone (W

Z) in deren unm
ittelbarer Um

gebung
betrachtet. Für diese W

irkzone w
urde dabei ein Radius von 300 M

etern um
 die

Vorranggebiete festgelegt, in dem
 eventuell erhebliche und regionalplanerisch relevante

Ausw
irkungen auf Um

w
eltziele und Schutzgüter entstehen können, die dann näher zu

prüfen sind. Dieser Um
kreis entspricht den Angaben aus dem

 Abstandserlass des Landes
Nordrhein-W

estfalen zur vorsorgenden Im
m

issionsschutzw
ahrung gem

äß § 50 BIm
SchG.

In diesem
 Erlass w

ird im
 Rahm

en der Fach- und Bauleitplanung ein M
indestabstand von

Steinbrüchen m
it Sprengtätigkeit zur W

ohnbebauung von 300 M
etern festgelegt. Fachlich

entspricht der 300 m
-Radius im

 W
esentlichen dem

 Regelsprengbereich, der zur
Verm

eidung von Steinflug dient. Dieser Abstand hat sich, m
angels anderer Vorgaben, bei

der Erm
ittlung und Bew

ertung der Ausw
irkungen regionalplanerischer Festlegungen als

gängige Praxis etabliert, entbehrt aber nicht einer tiefergehenden
im

m
issionsschutzrechtlichen Prüfung des Einzelfalls im

 nachgeordneten
Genehm

igungsverfahren und einer ggf. notw
endigen Vergrößerung des

Vorsorgeabstands. Um
gekehrt ist, bei Nachw

eis von Unbedenklichkeit z.B. durch
geeignete M

aßnahm
en oder günstige Abbau- und Um

feldbedingungen, auch die
Festsetzung eines geringen Abstands m

öglich.

Tiefergehende Untersuchungen zum
 Im

m
issionsschutz sind im

 nachfolgenden
Genehm

igungsverfahren durchzuführen und die Abstände auf Vorhabensebene
anschließend ggf. anzupassen.

Das potenzielle  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen
bestehenden Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten
Siedlungsflächen (W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

.
Abstandserlass NRW

 bei Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
,

Niederw
ihl ≥

ca. 370  m
). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich

(Bebauung Albtalm
ühle) w

ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
unterschritten (ca. 180 m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche ist jedoch

deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum

 Albtal
hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w
eitgehend hinter

der Talflanke zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Die Strategische Um

w
eltprüfung (SUP) auf Regionalplanebene entspricht nicht der

Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie z.B. eine Exposition in Bezug auf

Radon können nicht abschließend im
 regionalen Prüfm

aßstab betrachtet w
erden. Es

bedarf tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls im
 nachfolgenden

Genehm
igungsverfahren. In der regionalplanerischen SUP kann lediglich ein Hinw

eis auf
eine m

ögliche Gefährdung gegeben w
erden.

153/09
858 (412/5)
7Ob verkehrsw

ertrelevante Ausw
irkungen nur bezüglich des direkt, d.h. unm

ittelbar
betroffe-nen Grundstückes zu berücksichtigen und zu verm

eiden bzw
. zu unterdrücken

sind, ist auch w
enn zutreffend, insofern hier nicht von Bedeutung, w

eil
verkehrsw

ertrelevante  Ausw
irkungen auch eine Beeinträchtigungen der Lebensqualität

auf den betroffenen nachbarlichen Grundstücken bedeutet. Und die Lebensqualität ist die
zentrale W

ertesäule, an der w
eder gesägt noch geschnefelt w

erden darf. Angenom
m

en,
aber nicht zugegeben, die apodiktische Feststellung «Es gibt keinen allgem

einen
Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch hat, vor jeglicher
W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben» träfe zu, so bleibt doch
unbestritten, dass der Schutz vor Beeinträchtigung der Lebensqualität jedem

 Einw
ohner

gew
ahrt bleibt. Und diesen Schutz m

achen w
ir an m

it geltend.

Private
79733 Görw

ihl
545

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zur W
ertm

inderung:
Zum

 Beschluss des BVerw
G vom

 13.11.1997 hat der BayVGH im
 Jahr 2011  (Beschluss

vom
 7. Februar 2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust

des W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen

als Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Dem
nach gibt es keinen allgem

einen Rechtssatz, dass der Einzelne einen Anspruch
darauf hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstücks geschützt zu w

erden.
Gerichte sehen beispielsw

eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des
Grundstücksw

ertes, die positiv oder negativ betrachtet w
erden kann. In jedem

 Fall ist die
W

ertm
inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm

igungsentscheidung
und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um

setzbar.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen. Bei der Strategischen Um

w
eltprüfung im

 Rahm
en des

Teilregionalplanes Rohstoffsicherung (siehe Um
w

eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um
keine vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der

voraussichtlichen Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand
eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die

einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation
zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände und dam

it auch m
it dem

 Schutzgut Bevölkerung und  Gesundheit des
M

enschen auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen. Dam
it w

ird den rechtlichen
Anforderungen entsprochen. Von diesen norm

ativen Bew
ertungsm

aßstäben kann die
individuelle Sicht, ab w

ann eine Beeinträchtigung der Lebensqualität gesehen w
ird,

jedoch erheblich abw
eichen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Aus der Einhaltung der vom

 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde
gelegten Vorsorgeabstände ergibt sich w

eder die im
m

issionsschutzrechtliche
Genehm

igung des konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand
der Abbaufläche zu Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten
Gebäuden im

 Außenbereich, zum
al die Festlegung als Abbaugebiet keine

Ausschlussw
irkung entfaltet.

153/10
859 (412/6)

8Auch hier gilt das hiervor in Rz 2-5 Ausgeführte: Die vertiefende Prüfung der
«Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabens Abgrenzungen,
Verm

eidungsm
assnahm

en und Kom
pensationen» ist nicht im

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren  vorzusehen, sondern  hier und jetzt oder aber zum
indest jetzt

durch konkrete Vorabklärungen. Dam
it kann einer Gefährdung von

«Trinkw
asserversorgung, Gew

ässerschutz, Em
issionen, Natura 2000-Gebiete,

Erschliessung und dem
 besonderen Artenschutz» vorgebeugt w

erden.

Private
79733 Görw

ihl
546

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Entsprechend handelt es sich auch bei der  Strategischen
Um

w
eltprüfung (SUP)  im

 Rahm
en des Teilregionalplanes Rohstoffsicherung (siehe

Um
w

eltbericht, Kap. 1.2) um
 keine vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die
Bew

ertung der voraussichtlichen Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

.
Sicherungsgebiete anhand eines für die gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden

Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25)
als auch der Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen daher auch nicht das für Abbauvorhaben
erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den Fachbehörden auf Antrag des

Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor diesem
 Hintergrund w

ird darauf
hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene lediglich regeln kann, an w
elchen

Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein stattfinden kann und w
elche

Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen künftigen Abbau freigehalten

w
erden. Konkrete Verm

eidungs, M
inim

ierungs-, Ausgleichs-, Schutz- und
Sicherungsm

aßnahm
en  fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensations- sow
ie Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en bleiben dem

nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

153/11
861 (412/8)

9Es stellt eine Geringschätzung der Bevölkerung dar, w
enn die Klärung der «m

öglichen
Freisetzung radonhaltigen Staubes durch den Felsabbau in einem

 erforderlichen
Genehm

igungsverfahren behandelt w
ird». Das gehört aus Respekt vor den Einw

ohnern
doch schon in diesem

 Planungsverfahren geklärt!  Dazu sind gutachterliche Berichte von
einschlägig spezialisierten und w

issenschaftlich qualifizierten Fachleuten erforderlich.

Private
79733 Görw

ihl
547

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans..

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
 .Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom
 03.05.2019) enthält das

Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum
 Schutz vor natürlich

vorkom
m

enden radioaktiven Stoffen beim
 oberflächennahen Abbau m

ineralischer
Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m

it dem
 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der

Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um
 relevante

Tätigkeitsfelder erw
eitert w

orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in
die Liste aufgenom

m
en w

urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine
Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >

 1 M
illisievert effektive Dosis pro

Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg (LUBW
) [Schreiben vom

12.04.2019] ist "das Them
a Arbeitsschutz und  Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.

153/12
863 (412/10)

10Die feststellende Aussage: «Die Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie,
keine bedarfsw

eckende» ist als rechtfertigende Qualifikation zu verstehen und lässt eine
Befangenheit anklingen, die das Vertrauen in die freie und unbeeinflusste Bew

ertung und
Entscheidung tan-giert und Voreingenom

m
enheit signalisiert.

Private
79733 Görw

ihl
548

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Aufgrund ihrer volksw

irtschaftlichen
Bedeutung ist die Pflicht zur planerischen Sicherung von Flächen zur Gew

innung
oberflächennaher m

ineralischer Rohstoffe im
 Landesplanungsgesetz (LPlG) verankert. Die

Regionalverbände legen anhand der w
issenschaftlich gew

onnenen Kenntnisse über
Rohstofflagerstätten und -vorkom

m
en

im
 Land in einem

 um
fassenden Abw

ägungsprozess
in den Regionalplänen regionalbedeutsam

e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und
Rohstoffvorkom

m
en als Gebiete für den Abbau von Rohstoffen (Abbaugebiete) und

Gebiete zur Sicherung von Rohstoffvorkom
m

en (Sicherungsgebiete) fest.

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss dem

zufolge so gestaltet
w

erden, dass eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben
ist. Die Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen
Flächennutzungen und trifft vielerorts auf geringe Akzeptanz. Der Zugriff auf heim

ische
Ressourcen sollte idealerw

eise auch durch eine dezentrale Verteilung der
Rohstoffgew

innungsstätten und der zu sichernden Flächen über die Region / das Land
erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege m

inim
iert und Em

issionen durch den Verkehr
verm

ieden.

Im
 April 2004 w

urde die Stufe 2 des Rohstoffsicherungskonzeptes („RSK 2“) vom
Kabinett verabschiedet (W

irtschaftsm
inisterium

 Baden-W
ürttem

berg 2004). Es stellt die
Grundlage für die Rohstoffpolitik des Landes in den kom

m
enden 10 bis 15 Jahren dar

(derzeit in Fortschreibung befindlich). Zu seinen w
ichtigsten Kom

ponenten zählt auch die
Um

setzung der Rohstoffsicherung in den Regionalplänen auf Grundlage des
Landesplanungsgesetzes und des Landesentw

icklungsplans. Das
Rohstoffsicherungskonzept des Landes (RSK 2) geht im

 Kapitel 2.3 auf den
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffbedarf und die Bedarfsentw

icklung w
ie folgt ein: "Die

Rohstoffgew
innungsindustrie ist eine reine Bedarfsdeckungsindustrie.

Eine Vorrats- oder Haldenproduktion hat in Baden-W
ürttem

berg bisher nicht
stattgefunden. Sie w

äre w
eder ökologisch erw

ünscht noch ökonom
isch sinnvoll. Nach

dem
 Um

w
eltplan Baden-W

ürttem
berg soll der Bedarf der Bauw

irtschaft und anderer
betroffener W

irtschaftszw
eige an m

ineralischen Rohstoffen dauerhaft und
um

w
eltverträglich aus Lagerstätten im

 Land gew
ährleistet w

erden."

153/13
88 (334/09)
11Die m

it den örtlichen Verhältnissen vertraute Behörde, das Bürgerm
eisteram

t Görw
ihl

w
eist auf die Staub- und Lärm

belastung der Steinbrucherw
eiterung hin. Die politische

M
einungs-- und W

illensäusserung dieser Am
tsstelle  ist zu respektieren und es gehört

sich nicht, deren Einschätzung durch die Einholung einer verm
eintlich besserw

issenden
Expertise zu konterkarieren.

Private
79733 Görw

ihl
549

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 (lfd. Nr. 302)

153/14
Aus dem

 Gesam
tprotokoll:

501 (080/02)

12Die Aussage in der Kolonne «Abw
ägung der Verbandsversam

m
lung (Beschluss:

07.07.2020)» w
ürde zuversichtlich stim

m
en: «Das Ergebnis der Um

w
eltprüfung sow

ie die
Stellungnahm

en im
 Beteiligungsverfahren sind in der Abw

ägung zu berücksichtigen.

13W
ie w

ird sichergestellt, dass in den Abw
ägungen die Standpunkte der Einsprecher so

gew
ichtet w

erden, dass dort der Lebensqualität - angesichts der Einm
aligkeit unseres

Lebens - m
ehr Gew

icht zuerkannt w
ird als blasser m

erkantiler Gew
innstrebigkeit.

527 (244/06)

14Auch hier die Aussage: «Die Ergebnisse/Em
pfehlungen der Um

w
eltprüfung fliessen in die

Gesam
tabw

ägung ein», aber es fehlt die in der Gesam
tabw

ägung anzusetzende
Gew

ichtung, w
o- bei Lebensqualität doch an erster Stelle stehen m

uss.

Private
79733 Görw

ihl
550

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen.

Regionalplanung hat eine planerische und eine politische Dim
ension. Einerseits geht es

um
 Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, zum

 anderen beeinflussen Entscheidungen zur
Freiraum

-, Siedlungs- oder Verkehrsentw
icklung unm

ittelbar die Standortqualität und das
Leben der M

enschen. Daher ist nach entsprechender Beratung und Abw
ägung

unterschiedlichster Belange die abschließende inhaltliche und politische Entscheidung
über den Regionalplan als Satzung (und dam

it auch die Festlegung eines
Vorranggebietes) der Verbandsversam

m
lung vorbehalten. Sie ist das kom

m
unal verfasste

politische Hauptorgan des Regionalverbandes, das in seiner Entscheidung auch die
berechtigten Interessen der Kom

m
unen, ihre räum

lichen Strukturen, ihre Funktionen und
Entw

icklungschancen angem
essen zu berücksichtigen hat.

153/15
594 (312/11)

Der Verlust von W
aldfläche ist zu verhindern, zum

al dam
it auch das Schutzobjekt des

Generaw
ildw

egplanes gefährdet w
ird. Die in der Antw

ort gem
achte Aussage, dass die in

Frage «stehenden bew
aldeten Flächen ... dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und
Em

pfindlichkeit ... beachtet» w
erden, ist ungenügend, zum

al nicht nachvollziehbar ist,
w

ie die zu bew
ertende «W

ertigkeit  und Em
pfindlichkeit» gem

essen und definiert w
ird.

Denn die Um
setzung des hierorts m

assgeblichen Generalw
ildw

egplanes verbietet einen

Private
79733 Görw

ihl
551

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urde die Fläche W
T-03 AG

nochm
als vertieft geprüft und gesam

träum
lich bew

ertet. Details hierzu sind dem
 Entw

urf
sow

ie den dazugehörigen Unterlagen zu entnehm
en. Dies betrifft auch die Hinw

eise für
die w

eitere/spätere Genehm
igungsplanung (Stand 8.7.2020, S. 26).

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
w

eiteren W
aldflächenverlust. Es handelt sich hier um

 einen gesunden  M
ischw

ald m
it

Jahrzehnte alten Buchen und Eichen. Es kann doch nicht sein, dass in der heutigen Zeit,
w

o doch jeder gesunde Baum
 zählt, ein derartiger Um

w
eltschaden zugelassen  w

ird. Das
exportorientierte, auf Handel bedachte Steinabbaugew

erbe, das im
 Steinbruch betrieben

w
ird, verdient gegenüber der w

eiteren Reduzierung von W
aldflächen keinen Vorzug.

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet. Hauptgrundlagen
sind neben dem

 Landschaftsrahm
enplan unter anderem

 Daten der regionalen
Biotopverbundkonzeption, des Generalw

ildw
egeplan, der W

aldbiotopkartierung, der
W

aldfunktionenkartierung, der Forsteinrichtung. Aufgrund der oftm
als sehr

kleinräum
igen, strengen Standortgebundenheit w

irtschaftlich abbaubarerer Lagerstätten
stehen nur eingeschränkt Abbaualternativen an anderer Stellen m

it geringeren
Konfliktpotenzialen zur Verfügung.
Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht von vorne herein  ein Vorrang vor anderen w

ichtigen
Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist in Konfliktfällen bei
beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von Rohstoffen, z.B. m
it

Belangen des Naturschutzes, des W
asserhaushaltes oder der Siedlungsentw

icklung, eine
Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw

ägung erforderlich. Dies gilt
gleicherm

aßen für die W
ald- w

ie die Offenland-/landw
irtschaftlichen Flächen.

Der erw
ähnte W

ildtierkorridor verläuft östlich des Gebietes und w
ird von dem

vorgesehenen Abbaugebiet W
T-03 AG nicht unterbrochen. Die Frage der

Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und der erforderlichen Neuaufforstungen zum
W

aldausgleich w
erden in einem

 Verfahren nach §9 bzw
. § 11 LW

aldG im
 Rahm

en des
späteren genehm

igungsrechtlichen Verfahren geregelt

zum
 "Export":

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

153/16
643 (346/15)

15Die Aussage der Verbandsversam
m

lung lässt eine stossende Voreingenom
m

enheit
zugunsten der Bew

illigung der Erw
eiterung des Abbaugebietes, als eine böse

Parteilichkeit erkennen. Dem
 ist zuvorzukom

m
en, indem

 klar für die Gew
ichtung der

Lebensqualität und der Lebensfreude der Einw
ohnerschaft optiert w

ird - und das führt
unw

eigerlich zum
 Verzicht auf die hier diskutierte Erw

eiterung des Abbaugebietes (dazu
auch 644 (346/16).

Private
79733 Görw

ihl
552

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 153 / 14 (lfd. Nr. 550)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher

233
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

153/17
655 {349/04)

16Diese Feststellung und Schlussfolgerung ist zw
ingend:

«Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich, die
Erw

eiterung ist abzulehnen.» [Gleicherm
assen 715 {370/04)].

Private
79733 Görw

ihl
553

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Im
 Rahm

en der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urde die Fläche W
T-03 AG

nochm
als vertieft geprüft und gesam

träum
lich bew

ertet. Details hierzu sind dem
 Entw

urf
sow

ie den dazugehörigen Unterlagen zu entnehm
en. Dies betrifft auch die Hinw

eise für
die w

eitere/spätere Genehm
igungsplanung (S. 26).

Das Verschlechterungsverbot betrifft Natura2000-Gebiete. Die Belange von Natura2000
und deren Betroffenheit w

urden für jedes potenzielle Abbaugebiet gutachterlich geprüft
(vgl. Um

w
eltbericht, Anhang 2: M

ethodisches Vorgehen der ebenenspezifischen Prüfung
der Natura2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes).
Die Ergebnisse w

urden der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde vorgelegt und
in einem

 eigenständigen Term
in diskutiert. Für das Abbaugebiet W

T-03 AG können
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen
jedoch m

öglich. Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender
Planungs- und Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die

Erhaltungs- und Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-
Gebietskulisse nachzuw

eisen. (siehe Um
w

eltbericht, Anhang 3, Steckbriefe Landkreis
W

aldshut, S. 34)

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern oder auch neue
Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge des
Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Im

 Rahm
en der Erstellung des 2. Anhörungsentw

urfs w
urden alle Flächen

nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG
w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um
 den

Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

153/18
733 {378/03)

Private
79733 Görw

ihl
554

siehe Stellungnahm
e Nr. 153 / 06 (lfd. Nr. 542)
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
17Eindrücklich Schilderung von Betroffenheit. Die Gegenäusserungen der
Verbandsversam

m
lung lassen keinerlei Em

pathie m
it den Betroffenen spüren.

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

153/19
18Genauer Abklärung  bedarf der Einw

and

Schutzgut Landschaft
Ein vor Jahren versprochener und Teil der Abbaugenehm

igung w
ar ein Schutzw

ald von
30 m

. M
ittlerw

eile w
urde  der W

ald teilw
eise kom

plett entfernt. W
aldw

ege w
erden m

it
Zäunen und Toren abgesperrt.

19W
as ist vor Jahren bei Erteilung der Abbaugenehm

igung versprochen und gesprochen
w

orden? Vgl. dazu auch 601 {314/03).

«Bei der letzten Abbaugenehm
igung w

urde vereinbart ein Schutzw
ald von 30m

Private
79733 Görw

ihl
555

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Kenntnisnahm
e

Bereits im
 Rahm

en der 1, Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die im
Anhörungsentw

urf enthaltenen Entw
urfsflächen in der Gem

einde Görw
ihl

unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew
orfen w

orden, die sich nicht auf die
geplante Erw

eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im
 Steinbruch

Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um
 Belange des Im

m
issions-

und Gew
ässerschutzes, Hinw

eise auf Gebäudeschäden aber auch um
 m

ögliche
Unfallgefahren im

 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregung hat der RVHB dem
LRA W

aldshut als Genehm
igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym

isierter Form
w

eitergeleitet (Schreiben vom
 20.5.2019).
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
einzuhalten».

20Trifft dies zu, so w
ürden die bereits vorgebrachten Argum

ente gegen die Rodung des
Schutzw

aldes, noch durch dieses rechtsstaatlich w
ichtige Argum

ent überw
ölbt. Dem

Handeln des Ab-baubeflissenen gegen seine eigenen Versprechungen ist Einhalt zu
gebieten! Die letzte vom

 Görw
ihler Gem

einderat genehm
igte Abbauerw

eiterung geht in
das Jahr 2005 zurück. Dam

als hatte Gem
einderat XXX erklärt, m

an stim
m

e der
Erw

eiterung zu, aber dies sei das letzte M
al. Der Steinbruchbetreiber hat genügend

bereits eingetragene Abbaugebiete w
eiter nördlich im

 Albtal, in diesen Gebieten kann in
Zukunft w

eiter Granit abgebaut w
erden, w

enn die bereits bew
illigten Flächen im

laufenden Steinbruch ausgeschöpft sind. Som
it kann der Steinbruchbetrieb, auch in

ferner Zukunft ohne grössere Belästigungen der seit Jahrzehnten arg geplagten
Bevölkerung, w

eiter betrieben w
erden.

153/20
767 {388/15)

21Trifft es zu, w
ie hier vorgebracht, dass so viel M

aterial exportiert w
ird, so w

ürde sich die
Aussage der Verbandsversam

m
lung,  w

onach m
it Bezug auf das verfolgte

Abbauvorhaben gesagt w
ird «die Rohstoffindustrie  ist eine bedarfsdeckende  Industrie,

keine bedarfsw
eckende»  (vgl. 863 {412/10) insow

eit als Täuschungsm
anöver

disqualifiziert als eben doch, nicht nur inländischer Bedarf gedeckt w
ird, sondern zu

Deckung ausländischer Nachfrage Bedarf gew
eckt w

ird.

Private
79733 Görw

ihl
556

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 153 /12  (lfd. Nr. 548) und Stellungnahm

e Nr. 058 /12 (lfd. Nr.
326)

153/21
W

ir bitten Sie, das Abbaugebiet auf der bew
illigten Abbaufläche  zu belassen und von

w
eiterer  Planung zu dessen Erw

eiterung Abstand zu nehm
en. W

ir, die w
ir hier leben,

sind besorgt über die Gefährdung des heute bestehenden Ensem
blebiotopes im

Einzugsgebiet Niederw
ihl, Schachen und Tiefenstein. Es darf nicht sein, dass die Stim

m
en

aus der Einw
ohnerschaft, die w

egen ihrer Vielfältigkeit oft fast babylonische Vielfalt
erlangt, w

ie ein Gebrüll vom
 Pavianfelsen w

ahrgenom
m

en w
ird, das m

an zw
ar m

it
Interesse und Ernst anhört, aber nicht ernst nim

m
t. Das w

äre ein böser Fehler gegen die,
m

it der Veranstaltung von Anhörungsrunden hervorgerufenen Erw
artung von

w
ertschätzender Entgegennahm

e, der von der ortsansässigen Bevölkerung geäusserten
Bedürfnisse. Die in Szene gesetzte basisdem

okratische M
einungseinholung darf nicht

dazu führen, als blasse Alibim
assnahm

e zum
  Durchw

inken von  m
erkantilen Interessen,

die durch Abbauerw
eiterung  des örtlichen Steinbruches angestrebt w

erden, entlarvt zu
w

erden.

W
ir danken Ihnen für die sorgfältige und entschiedene W

ahrung der richtplanerischen
und um

w
eltrechtlichen Grundsätze sow

ie der Interessen des „Biotopes Niederw
ihl",

dessen Bew
ohner, dessen Kreatur Bestandes und der gedeihenden Um

w
elt.

Da dieses Schreiben von grosser Bedeutung für die Zukunft unseres Zuhauses ist und
innert zu w

ahrender Frist Ihnen zugestellt w
erden m

uss, erlauben w
ird uns, es Ihnen als

eingeschriebene Postsendung zukom
m

en zu lassen.

Private
79733 Görw

ihl
557

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von

236
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird
w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten Reduzierung um

 den
Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

153/22
hierm

it erheben w
ir Einsprache gegen das oben genannte Vorhaben, das uns sehr

bedrückt,

1) einerseits
angesichts der M

issachtung raum
planerischer und um

w
eltrechtlicher Grundsätze.

2) andererseits
aufgrund

unserernachbarschaftlichen Nähe
zum

gegenständlichen,zu erw
eitern

erw
ogenen

Steinbruchgebiet als
auch

3) drittens
w

egen irreversiblerökologischer Raum
veränderung (Erdm

assenbew
egungen

durch
Sprengungen

und
Abtragungen)die solche

Abbaugebietserw
eiterung nach

sich
zöge

und

4) viertens
den

dam
iteinhergehenden, unserem

Lebensraum
feindlichen Eingriffen durch

Landschaftsnarbenm
ehrung

,ohne
dass

ein
ausgew

ogenes Verhältnis
von

Abbaunutzen,
Rekultivierung

und
schonendem

 Abbauvortrieb erkennbar  oder  erreichbar erscheint
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79733 Görw

ihl
558

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
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ihl
(Niderw

ihl, Albhalde Süd)

Kenntnisnahm
e
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Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

153/23
5) Vorab ist hervorzuheben, dass säm

tliche geplanten Vorranggebiete in Görw
ihl (W

T- 03
AG, W

T-04 AG und W
T-04 SG) Überlagerungen zu festgesetzten Vorranggebieten für

Naturschutz und Landschaftspflege aufw
eisen. Diese sollen nun - zu Gunsten des Abbaus

von oberflächennahen Rohstoffen reduziert w
erden.

6) Vor dem
 Hintergrund des Plansatzes 3.2.1 (Z) des Regionalplans 2000, w

onach
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zu erhalten sind und darüber
hinaus M

assnahm
en zu verm

eiden sind, w
elche dem

 Schutzzw
eck derselben

Schutzgebiete entgegenw
irken, erhellt, dass dies nunm

ehrige Reduktion der
Naturschutzzonen zum

 Zw
ecke der Erm

öglichung des Granitabbaus planungs- und
naturschutzrechtlichen Zielen zuw

iderläuft. Daran ändert nichts, w
enn «lediglich» ein

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet) geschaffen w
ird - w

o
doch die dereinstige Rohstoffgew

innung, bzw
. die Erm

öglichung desselben dennoch zur
Beseitigung der Naturschutzzone führen w

ird und folglich der Schutzzw
eck eines solchen

Vorranggebietes für Naturschutz und Landschaftspflege vollends untergraben ist

7)Die vorgebrachte Befolgung des Grundsatzes (Plansatz 1, G3) des gegenständlichen
Teilregionalplanes, w

onach die Rohstoffvorkom
m

en m
öglichst vollständig genutzt w

erden
sollen, die Abbaustellen optim

ieren und vordringlich bestehende Abbaustellen zu
erw

eitern, verm
ag an dieser Verletzung der naturschutzrechtlichen Vorgaben nichts zu

ändern. Diese Grundsätze finden gem
äss der Ratio des entsprechenden Grundsatzes nur

bei der Abw
ägung, ob neue Gebiete geschaffen, oder bestehende erw

eitert w
erden

sollen, Anw
endung. Diese Grundsätze dürfen allerdings nicht zur Abw

ägung
herangezogen w

erden, ob neue Abbau- oder Sicherungsgebiete für den dann zum
aligen

Granitabbau zulasten der Um
w

eltschutzzonen geschaffen w
erden dürfen. In dieser Frage

ist bei der Richtplanung - insbesondere aufgrund der planungsrechtlichen Grundlagen im
Regionalplan 2000 und dem

 Schutzzw
eck der Vorranggebiete für Naturschutz und

Landschaftspflege - kein Spielraum
 vorhanden.

8) Entsprechend verletzt die nunm
ehr vorgesehene, richtplanerische Reduktion des

Gebietes für Naturschutz und Landschaftspflege die raum
planerischen und

naturschutzrechtlichen Vorgaben und es ist von der w
eiteren Planung von Abbau- und

Sicherungsgebieten in Görw
ihl - und insbesondere in den Schutzgebieten - abzusehen.
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ihl
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Standort:
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ihl

(Niederw
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ihl
(Niderw
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Aufgrund der eingegangenen Stellungnahm
en w

urde eine Überarbeitung des
Gesam

tentw
urfs und dam

it verbunden ein 2. Anhörungsverfahren erforderlich. Im
Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als geprüft,

bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Auf die Festlegung des bisher geplanten

Sicherungsgebietes W
T-04 SG w

urde  nach Abw
ägung der eingegangenen

Stellungnahm
en verzichtet; das bisher geplante Abbaugebiet W

T-04 AG konnte  aus
arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen im

 Zusam
m

enhang m
it den potenziellen

Beeinträchtigungen durch die Felssicherungsm
aßnahm

en der Albtalstrasse (kum
ulative

Effekte) nicht als Abbaugebiet w
eiterverfolgt w

erden und w
urde daher als

Sicherungsgebiet festgelegt.  An diesem
 im

 2. Anhörungsentw
urf enthaltenen

Sicherungsgebiet  W
T-04 SG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Süd) w

ird w
eiterhin

festgehalten.

Eine Überlagerung von Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe, ist
nicht m

öglich.
Auch der Regionalplan 2000 (Satzungsbeschluss: 1995) - w

ie auch der kom
m

unale
Flächennutzungsplan - ist auf einen Planungszeitraum

 von ca. 15-20 Jahre ausgerichtet.
"Die Notw

endigkeit zur Fortschreibung des Regionalplanes w
ird sich aus der räum

lichen
Dynam

ik, der W
eiterentw

icklung räum
licher Vorstellungen und aus den Ergebnissen der

Landschaftsrahm
enplanung ergeben." (Vorbem

erkung des Regionalplan 2000, S. 15).

Die Ausw
eisung der Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege im

 Regionalplan 2000
geht auf eine selektive Biotopkartierung und Bew

ertung (Eigenartigkeit und
Schutzbedürftigkeit) der Landesanstalt für Um

w
eltschutz (LfU, jetzt LUBW

) aus den
Jahren 1984-1988 zurück, die in dieser Form

 nicht m
ehr aktuell ist.

Inzw
ischen liegen neuere Biotopkartierungen vor, die in der Planung berücksichtigt

w
urden (siehe Um

w
eltbericht zum

 Teilregionalplan).

Bei den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege handelt es sich um
regionalplanerische Festlegungen, d.h. die Festlegung erfolgt im

 Regionalplan durch den
Regionalverband. Eine Änderung dieser Gebiete im

 Rahm
en von Planfortschreibungen

und entsprechenden Verfahren obliegt som
it dem

 Regionalverband auf Basis aktueller
naturschutzfachlicher Daten in Abstim

m
ung m

it den Naturschutzbehörden.

Von der regionalplanerischen Festlegung von Vorranggebieten zum
 Abbau bzw

. zur
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG/§28 NatSchG BW

) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im
regionalplanerischen Konzept zur Erstellung des Planes "Ausschlusskriterien" dar, d.h. es
gibt im

 Entw
urf des Planes keine Überlagerung eines Naturschutzgebietes m

it einem
Vorranggebiet für den Abbau. Im

 nachgeordneten Genehm
igungsverfahren erfolgt eine

w
eitergehende Prüfung des Biotopschutzes, w

obei geschützte Biotope von einem
 Abbau

auszusparen sind. Diese liegen jedoch oftm
als in einer Größenordung, die im

 regionalen
M

aßstab 1:50.000 der Raum
nutzungskarte nicht darstellbar ist.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre.  Am

 Abbaugebiet W
T-03 AG w

ird w
eiterhin - m

it der nach der 1. Anhörung
erfolgten Reduzierung um

 den Offenlandbereich im
 W

esten - festgehalten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum
licher

Vorhabensabgrenzungen, Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher

vorgezogener Kom
pensationsm

aßnahm
en bleiben dem

 nachgelagerten
Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) w
ird w

eiterhin
festgehalten.

153/24
9) Sodann liegt unser streng nach ökologischen Grundsätzen geführter Hofbetrieb nur ca.
250 m

 w
estlich, ausserhalb des geplanten Vorranggebiets zur Sicherung von Rohstoffen.

Schon beim
 jetzigen Betrieb des Steinbruchs, haben w

ir Beeinträchtigungen durch
Erschütterungen, Staub und Lärm

belastung infolge von Sprengarbeiten,
M

aterialzerkleinerung und M
aterialtransporten in Kauf genom

m
en. Daraus darf nicht

abgeleitet w
erden, w

ir hätten uns m
it diesen Betriebsexm

issionen arrangiert und ein
M

ehr w
äre uns ohne w

eiteres zuzum
uten. Im

 Gegenteil: das M
ass ist voll und ein M

ehr
lässt den Becher der Zum

utbarkeit überlaufen. M
an darf den Duldsam

en nicht zum
uten,

ihre Duldsam
keit auch nur geringfügig zu erhöhen, w

eil sie schon bisher tolerant und
nachsichtig sich verhielten und dam

it sozusagen Ihre Toleranz und bisher geübte
Nachgiebigkeit als Begründung verw

endet w
ird, die Duldsam

keit noch w
eiter strapazieren

zu dürfen. Das w
äre geradezu ein Hohngelächter auf die duldsam

 Gew
esenen.

10) W
enn die Abbauarbeiten (unter Zugrundelegung, der bestrittenen und strittigen,

Gebietserw
eiterung) bis auf 250 m

 (w
estliche Seite des Vorranggebietes zur Sicherung

von Rohstoffen) an unseren Hof heranreichen w
ürden, w

äre nicht nur unsere
Lebensqualität aufs m

assivste beeinträchtigt, sondern das „Biotop Niederw
ihl" - so

nennen w
ir in inniger Verbundenheit unseren hiesigen Lebensraum

, für dessen
ungestörten W

eiterbestand w
ir Tag für Tag tatkräftige Obsorge tragen - in den

Grundfesten sprichw
örtlich „erschüttert" m

it den Felssprengungen,
M

aterialzerkleinerungsm
assnahm

en u.a.m
.: M

ensch, Tiere, Insekten, W
ald, Auen,

W
iesen, Felder, W

asser (dazu auch w
eiter unten Rz.7) nähm

en irreversiblen Schaden.
Der Abstand zur Abbaustelle w

äre zudem
 für unseren Hofbetrieb viel zu gering und

dürfte so niem
als festgesetzt w

erden (Lärm
 / Staub / Erschütterungen, psychischm

entale
Beeinträchtigungen)

11)Der Abstand
istzu

m
essen

an
dergeringsten

Entfernung zw
ischen

derUm
risslinie

der em
ittierenden

Anlage
(Abbaugebiet) und

derBegrenzungslinie
von

W
ohngebieten,

w
as

im
 vorliegenden

Fall(gern.Abstandsliste
NRW

2007)
m

assiv
unterschritten w

ürde.
Die W

irkzone
von

300
m

istnureine
Annahm

e
und

hatkeinen
gesetzlichen Hintergrund.

Die
W

irkzone
istbeibesonderen

Bedingungen
jedoch

anzupassen. (Beilage
1 und

2
Plangrundlagen

W
irkzone

300
m

gern.Abstandsliste
NRW

2007)
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Der Hubertushof/Niederw
ihl 25 ist im

 Flächennutzungsplan der Gem
einde Görw

ihl als
gem

ischte Baufläche dargestellt und hat zum
 vorgesehenen Abbaugebiet W

T-03 AG
einen Abstand von ca. 370m

, zum
 w

ohngenutzten Gebäude selbst ca. 390m
 - 400m

.

Schädliche Um
w

elteinw
irkungen im

 Sinne der Technischen Anleitung Lärm
 sind

Geräuschim
m

issionen, die nach Art, Ausm
aß oder Dauer geeignet sind, Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgem
einheit oder die

Nachbarschaft herbeizuführen.  Gem
äß § 9 Abs. 1 Raum

ordnungsgesetz (ROG) sind die
Ausw

irkungen des Teilregionalplanes Oberflächennnahe Rohstoffe  auf die Um
w

elt zu
prüfen sofern von den originären Inhalten, d.h. den norm

ativen Festlegungen in Form
von Zielen und Grundsätzen der Raum

ordnung entsprechend §11 Abs. 1 LplG bzw
. § 3

Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG voraussichtlich erheblich negative oder erheblich positive
Um

w
eltausw

irkungen ausgehen können. Ziel der Prüfung der potenziellen Abbaugebiete
ist ein m

ittel- bis langfristiges regionales Rohstoffsicherungskonzept m
it m

öglichst
geringen negativen Um

w
eltw

irkungen als auch bezüglich der Abbaugebiete einer
prognostischen Genehm

igungsfähigkeit der potenziellen Gebiete.

Dem
 Aspekt der Vorsorge ist im

 Plankonzept sow
ohl im

 Sinne der Um
w

elt einschließlich
des Schutzgutes Bevölkerung und Gesundheit des M

enschen als auch im
 Sinne der

Rohstoffw
irtschaft durch entsprechende vorsorgeorientierte Prüfkriterien und -m

aßstäbe
Rechnung zu tragen.

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
vorhabensbezogene Einzelfallprüfung sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete anhand eines für die
gesam

te Region einheitlich anzuw
endenden Kriterienkataloges für die einzelnen

Schutzgüter (siehe Um
w

eltbericht Tabellen 12 - 25) als auch der Aggregation zu einer
Gesam

tbew
ertung (siehe Um

w
eltbericht Tabelle 26).

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw

ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw
endung der

Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw
ischen Industrie- oder Gew

erbegebieten
einerseits und M

isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m
it (*) gekennzeichneten

Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w
erde.

Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m
it Sprengungen jedoch nicht

getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

(gem
ischte Baufläche Hubertushof). Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau

von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der Abstand zur bisher genehm
igten Abbaufläche

ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

). W
ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke

zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes
w

eitgehend hinter der abschirm
enden Hangkulisse zum

 Albtal und den w
ohngenutzten

Gebäuden im
 Außenbereich.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen im
 Bereich des

Albtals nochm
als geprüft, bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Es liegen - auch nach
der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein
Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen w

äre. Eine
vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher Vorhabensabgrenzungen,
Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom
pensations- und

Schutzm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren vorbehalten.

Die Ausw
irkungen von Sprengungen sind lokal verschieden ausgeprägt und abhängig von

der Häufigkeit der Sprengungen, angew
andter Sprengtechnik, Gesteinsart, Topographie

und w
eiterer Faktoren. Diese spezifischen Ausw

irkungen sind auf Ebene der
Regionalplanung (M

aßstab 1.50.000) nicht pauschal bew
ertbar; in der w

eiteren
Vorhabens- und Genehm

igungsplanung sind daher vorhabensspezifische Untersuchungen
erforderlich. Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew

ältigung etw
aiger

im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw
aigen späteren Abbau

oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem
äß Bundesim

m
issionsschutz-Gesetz

(BIm
SchG) ist hier ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches Gutachten eines für dieses

Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m
it entsprechender

Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew
endete

Sprengtechnik und -param
eter m

it ihren Im
m

issionsausw
irkungen auf die Nachbarschaft

aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im
m

issionen Erschütterungen,
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Steinflugverm

eidung, Staub, Lärm
 und Sprengschw

aden zu beschreiben und die sichere
Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw

. Im
m

issionsw
erte zu bestätigen.

Entsprechend der dortigen Ergebnisse w
erden die Abstände zur W

ohnbebauung ggf.
angepasst und/oder w

eitere Verm
eidungs-/M

inim
ierungs- und Schutzm

aßnahm
en

festgelegt, w
ie z.B. bestim

m
te Sprengtechniken und -param

eter.

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft, bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen. Es liegen - auch nach der 2. Anhörung -

vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse vor, nach denen ein Abbau in diesem
Bereich fachrechtlich zw

ingend ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der

Betroffenheiten, konkreter räum
licher Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-,
M

inim
ierungs- und ggf. erforderlicher vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben
dem

 nachgelagerten Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

153/25
12 Im

 W
eiteren entstehen erhebliche, negative Um

w
eltausw

irkungen im
 östlichen Teil

von Niederw
ihl, im

 siedlungsnahen Erholungsraum
. Es m

üsste in erster Linie bei der
Planung auf das Gem

einw
ohl und die Gesundheit (Naherholungsgebiet) der Bürgerinnen

und Bürger ([Rz. 4]) geachtet w
erden, w

as im
 vorliegenden Fall überhaupt

nicht zutrifft.

Private
79733 Görw

ihl
561

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niderw

ihl, Albhalde Süd)

Im
 Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als

geprüft,
bew

ertet und gesam
thaft abgew

ogen. Auf die Festlegung des bisher geplanten
Sicherungsgebietes W

T-04 SG w
urde  nach Abw

ägung der eingegangenen
Stellungnahm

en verzichtet; das bisher geplante Abbaugebiet W
T-04 AG konnte  aus

arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen im
 Zusam

m
enhang m

it den potenziellen
Beeinträchtigungen durch die Felssicherungsm

aßnahm
en der Albtalstrasse (kum

ulative
Effekte) nicht als Abbaugebiet w

eiterverfolgt w
erden und w

urde daher als
Sicherungsgebiet festgelegt.  An diesem

 im
 2. Anhörungsentw

urf enthaltenen
Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) w
ird w

eiterhin
festgehalten.

Aufgrund der Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2.
Anhörungsentw

urf um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen
Sicherung des Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.

Die Frage der Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter
Neuaufforstung zum

 W
aldausgleich nach §9 bzw

. § 11 LW
aldG sind Gegenstand der

w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung. Die Hinw
eise zur w

eiteren Vorhabens und
Genehm

igungsplanung w
erden um

 den Freiraum
aspekt ergänzt: Die w

eitere
Siedlungsentw

icklung Niederw
ihls und der zukünftige Rohstoffabbau sollten aufeinander

abgestim
m

t w
erden. Besondere Aufm

erksam
keit ist dabei dem

 siedlungsnahen
W

ohnum
feld (Kurz- und Feierabenderholung), der Erlebbarkeit der Landschaft und der

Sicherung der Durchgängigkeit des W
egenetzes zu w

idm
en.

153/26
13 W

eitere uns sehr w
ichtige Einsprache-Punkte:

Die Planung führt zu erheblichen negativen Ausw
irkungen für das Schutzgebiet Pflanzen,

Tiere und biologische Vielfalt. Insbesondere besteht auch für den W
anderfalken ein sehr

hohes Risiko für erhebliche Beeinträchtigungen durch Störw
irkungen infolge des

Rohstoffabbaus. Die geplante Abbaufläche liegt zudem
 im

 ausgew
iesenen Natura 2000

Private
79733 Görw

ihl
562

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Gebiet. Der M
anagem

entplan des RP Freiburg, Endfassung vom
 15.08.2016 enthält ein

Verschlechterungsverbot nach § 33 Abs. 1  Bundesnaturschutzgesetz. Da diese
Verschlechterung ganz klar eintritt, ist eine Rücknahm

e vom
 Naturschutz nicht m

öglich,
die Erw

eiterung ist abzulehnen.

Unm
ittelbar betroffen und stark gefährdet w

äre auch der auf unserer Parzelle Nr. 1008
(Opiskopf) liegende Biotopen-Kom

plex der unter Schutz steht.

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niderw

ihl, Albhalde Süd)
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,

erforderlich (siehe Vw
V Regionalpläne 2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen

m
uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht zw

angsläufig und
dauerhaft am

 besonderen Artenschutz scheitern w
ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine

der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt.

Das Gebiet W
T-03 AG liegt nicht im

 FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ (Nr. 8314341)

sondern grenzt an dieses an. In der Natura2000 Vorprüfung w
ird auch auf den

erw
ähnten W

anderfalken eingegangen, dessen Lebensstätte östlich angrenzt: Innerhalb
des Teilgebiets „Alb zum

 Hochrhein“ des SPA-Gebiets „Südschw
arzw

ald“ liegt m
indestens

ein vom
 W

anderfalken regelm
äßig genutzten Brutfelsen; genaue Lokalisierung w

urde aus
Schutzgründen nicht dokum

entiert; im
 südöstlich angrenzenden, bestehenden

Abbaugebiet können potenziell geeignete Brutfelsen vorliegen. Da eine genaue
Lokalisierung des Brutfelsens für den W

anderfalken nicht gegeben ist, können erhebliche
Beeinträchtigungen durch optische und akustische betriebsbedingte Störw

irkungen
infolge Abbautätigkeiten in m

öglicherw
eise direkter Nachbarschaft eines Niststandorts

des W
anderfalken nicht ausgeschlossen w

erden.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Im

 Ergebnis der prognostischen Natura2000-Prügung können erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets  entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en
erscheinen m

öglich. Der Abschichtung der w
eiteren Natura2000-Verträglichkeitsprüfung

auf die Ebene der Vorhabens-/Genehm
igungsplanung w

urde durch die Untere und die
Höhere Naturschutzbehörde zugestim

m
t. Durch die Natura2000-Verträglichkeitsprüfung

sind auf Ebene der Genehm
igungsplanung zw

ingend tiefergehende Untersuchungen zur
Verträglichkeit m

it den für die Erhaltungs- und Entw
icklungsziele m

aßgeblichen
Bestandteilen des SPA-Gebiets „Südschw

arzw
ald“ erforderlich (siehe auch Steckbrief im

Um
w

eltbericht, Anhang 3). Tiefergehende Untersuchungen zu den naturschutzfachlichen
und -rechtlichen Aspekten w

ie dem
 Biotopschutz w

erden im
 Genehm

igungsverfahren
durchgeführt und entsprechende Festlegungen getroffen.

Das im
 1. Anhörungsenw

urf vorgesehene Abbaugebiet W
T-05 AG Albhalde Süd liegt

teilw
eise im

 FFH-Gebiets „Alb zum
 Hochrhein“ (Nr. 8314341). Im

 Zusam
m

enhang m
it

den geplanten Felssicherungsm
aßnahm

en an der L154 zw
ischen Albbruck und

Tiefenstein können kum
ulative W

irkungen für das FFH-Gebiet „Alb zum
 Hochrhein“ nicht

ausgeschlossen w
erden und w

aren ausschlaggebend für die Um
stufung zum

Sicherungsgebiet W
T-04 SG im

 2. Anhörungsentw
urf (siehe auch Steckbrief im

Um
w

eltbericht, Anhang 5).

153/27
Über Jahre hinw

eg m
assive Gefährdung der Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern

durch Schadstoffe w
ie Feinstaub, Radonbelastung, Lärm

 etc.

Grosse Beeinträchtigung im
 Bereich Rissbildung an Gebäuden, da der Abstand zur

Abbaustelle 250 m
 viel zu gering und unseres Erachtens völlig unzulässig w

äre.
(Beeinträchtigung m

assiv stärker als schon zum
 jetzigen Zeitpunkt).

Private
79733 Görw

ihl
563

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niderw

ihl, Albhalde Süd)

siehe Stellungnahm
e 153/24 (lfd. Nr. 560)

zum
 Them

a Radon:
Laut Auskunft des RP Freiburg, Abteilung 5 (Schreiben vom

 03.05.2019) enthält das
Strahlenschutzrecht "keine spezifischen Regelungen zum

 Schutz vor natürlich
vorkom

m
enden radioaktiven Stoffen beim

 oberflächennahen Abbau m
ineralischer

Rohstoffe. [...] Die Tatsache, dass m
it dem

 neuen Strahlenschutzrecht erst die Liste der
Tätigkeitsfelder nach § 55 Absatz 1 StrlSchG (Anlage 3 StrlSchG) um

 relevante
Tätigkeitsfelder erw

eitert w
orden ist und der [...] Abbau betreffender Rohstoffe nicht in

die Liste aufgenom
m

en w
urde, spricht dafür, dass bei Granitabbau pauschal keine

Anhaltspunkte für erhöhte Strahlenexpositionen ( >
 1 M

illisievert effektive Dosis pro
Kalenderjahr) vorliegen."

Seitens der Landesanstalt für Um
w

elt Baden-W
ürttem

berg ( LUBW
) (Schreiben vom

12.04.2019) ist "das Them
a Arbeitsschutz und Strahlenschutz an Arbeitsplätzen [...]

spezialgesetzlich geregelt. Regelungen über bzw
. Ausw

irkungen auf Regionalplanungen
im

 Hinblick auf m
utm

aßliche Um
w

eltausw
irkungen durch Radon infolge Granitabbaus

sind aber hier auch nicht bekannt und [...] auch nicht zu erw
arten. Es gibt auch keinen

vergleichbaren "Im
m

issionsgrenzw
ert" für Radon in freier Um

gebungsluft, an dem
 m

an
sich orientieren könnte."

In diesem
 Zusam

m
enhang w

ird auf die aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligung zu
Radonvorsorgegebiete in Baden-W

ürttem
berg (https://um

.baden-w
uerttem

berg.
de/de/um

w
elt-natur/kernenergie-und-strahlenschutz/strahlenschutz/schutz-vor-radon/)

und die Inform
ationsseiten der LUBW

 (https://w
w

w
.lubw

.baden-w
uerttem

berg.
de/radioaktivitaet/radon-in-baden-w

uerttem
berg) verw

iesen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
153/28

Kein überw
iegendes öffentliches Interesse, sondern nur privatw

irtschaftlicher Nutzen,
denn ein Grossteil w

esentlich m
ehr als 20%

 des Granits w
ird ins Ausland ausgeführt. Es

ist nicht ersichtlich, w
o in der näheren Um

gebung in Zukunft Bedarf an Granit besteht
bzw

. bestehen kann. Aus unserer Sicht und nach unserem
 W

issen sind keine grossen
Projekte in Planung, w

om
it der Bedarfsnachw

eis und der Nachw
eis der Erforderlichkeit

einer Erw
eiterung des Steinbruchs ohnehin in Frage stehen.

Private
79733 Görw

ihl
564

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord), W
T-04 SG Görw

ihl
(Niderw

ihl, Albhalde Süd)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Gem
äß Planziel 5.2.3 des Landesentw

icklungsplanes sind in den Regionalplänen
regionalbedeutsam

e Abbaustätten, aktivierbare Reserven und Rohstoffvorkom
m

en als
Bereiche für den Abbau von Rohstoffen und als Bereiche zur Sicherung von
Rohstoffvorkom

m
en festzulegen. M

it der vorliegenden Fortschreibung des
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 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Teilregionalplans Oberflächennaher Rohstoffe kom

m
t der  Regionalverband som

it dem
gesetzlich vorgeschriebenen Planungsauftrag nach.
Der Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein

Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; gem

äß § 7
Abs. 2 ROG sind bei der Aufstellung der Raum

ordnungspläne die öffentlichen und
privaten Belange, sow

eit sie auf der jew
eiligen Planungsebene erkennbar und von

Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuw
ägen. Das Ergebnis der

Um
w

eltprüfung nach § 8 sow
ie die Stellungnahm

en im
 Beteiligungsverfahren sind in der

Abw
ägung zu berücksichtigen.

Die Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw
eckende. Der

Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.
Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw

endung des abgebauten M
aterials

in der Region gibt es nicht, zum
al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die

regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w
ürde, die der

m
arktw

irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w
idersprechen

w
ürde. Ferner ist es vor dem

 Hintergrund der Bestim
m

ungen des § 1 Abs. 1
Außenw

irtschaftsgesetz nicht m
öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der

m
engenm

äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine
M

öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W
arenström

e zu beschränken,
gibt es w

eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im
 Raum

ordnungsverfahren. Eine
Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Die Planungen zum
 W

eiterbau der A 98 schreiten seit der Übernahm
e durch die DEGES

voran. Der Abschnitt A 98.4 w
ird bis 2021 fertiggestellt und der Abschnitt A 98.5 befindet

sich derzeit im
 Planfeststellungsverfahren.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat 2016 ein Gutachten zur Plausibilisierung
des künftigen Rohstoffbedarfs an die SST Ingenieurgesellschaft m

bH, Aachen in
Kooperation m

it dem
 Deutschen Institut für W

irtschaftsforschung (DIW
) vergeben. Im

Fokus steht eine Abschätzung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung
überregionaler Zusam

m
enhänge in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten enthält auch

entsprechende Aussagen zu Infrastrukturgroßprojekten w
ie dem

 Bau der A98:

"Die nächsten Ausbaustufen der Autobahn 98 haben einen geplanten Verlauf zw
ischen

Rheinfelden und W
aldshut-Tiengen. Die zeitliche Abfolge der kom

pletten Realisierung des
Ausbaus w

ird sich verm
utlich über einen Großteil des Planungszeitraum

s des
Teilregionalplanes erstrecken. Es w

ird für die M
engenerm

ittlung des Rohstoffbedarfs
unterstellt, dass die w

eiteren Abschnitte der BAB 98 zunächst einbahnig und dabei 2-
bzw

. 3- streifig errichtet w
erden sollen (jew

eils abschnittsw
eises Überholen m

öglich). In
jedem

 Autobahnkilom
eter w

erden unter diesen Planungsparam
etern im

 Oberbau (ohne
Erdarbeiten) m

ineralische Rohstoffe in einer Größenordnung von 21.000 Tonnen verbaut
w

erden. Da für diese Autobahn zusätzlich auch Tunnel und Brücken errichtet w
erden

m
üssen, w

ird der Rohstoffbedarf der BAB 98 auf rund 1,0 bis 1,2 M
io. Tonnen

geschätzt."
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Darüber hinaus darf nicht außer Acht gelassen w

erden, dass die Lebensdauer einer
großen Zahl der in den 1960er- und 1970er-Jahren gebauten Straßen und vieler Brücken
zu Ende geht und diese n in den kom

m
enden Jahren saniert w

erden m
üssen. Die

Deckschicht aus Beton oder Asphalt hält bis zu 25 Jahre, die Tragschicht aus
M

ineralgem
isch, Beton oder m

it Asphalt, Kalk oder Zem
ent gebundenem

 Splitt bis zu 50
Jahre und der Unterbau bis über 100 Jahre – auf Autobahnen reduzieren sich diese
Lebensdauern allerdings um

 rund ein Drittel.

153/29
M

assive tatsächliche und em
otionale Beeinträchtigung unseres XXX-hofes und dessen

Standort m
it der Folge von erheblichem

, enteignungsähnlich bew
irktem

 W
ertverlust. Er

stösst an das Abbaugebiet m
it 250 m

 Abstand bedrohlich nahe an.

Private
79733 Görw

ihl
565

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Der Hubertushof/Niederw
ihl 25 ist im

 Flächennutzungsplan der Gem
einde Görw

ihl als
gem

ischte Baufläche dargestellt und hat zum
 vorgesehenen Abbaugebiet W

T-03 AG
einen Abstand von ca. 370m

, zum
 w

ohngenutzten Gebäude selbst ca. 390m
 - 400m

.

Zur W
ertm

inderung:
Die Ausw

irkungen eines Plans auf den Verkehrsw
ert stellen nur dann unm

ittelbar einen
eigenständigen Abw

ägungsbelang dar, sow
eit sie das überplante Grundstück selbst

betreffen. Es gibt keinen allgem
einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen

Anspruch hat, vor jeglicher W
ertm

inderung seines Grundstückes bew
ahrt zu bleiben

(BVerw
G, Beschluss vom

 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

153/30
14) W

ir lehnen, aus von uns aufgeführten Gründen, das oben genannte Vorhaben
entschieden ab und beantragen,
das Abbaugebiet auf der bew

illigten Abbaufläche zu belassen und von w
eiterer Planung

zu dessen Erw
eiterung Abstand zu nehm

en.

Die Vorranggebiete

a) W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord) Görw

ihl
b) W

T-04 AG Görw
ihl (Niederw

ihl, Albhalde Süd) Görw
ihl/Albbruck

c) W
T-04 SG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde) Görw

ihl

Private
79733 Görw

ihl
566

Standort:
W

T-03 AG Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahm
en w

urde  eine Überarbeitung des
Gesam

tentw
urfs und dam

it verbunden ein 2. Anhörungsverfahren erforderlich. Im
Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden alle Flächen nochm
als geprüft,

bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen.

Auf die Festlegung des bisher geplanten Sicherungsgebietes W
T-04 SG w

urde  nach
Abw

ägung der eingegangenen Stellungnahm
en verzichtet; das bisher geplante

Abbaugebiet W
T-04 AG konnte  aus arten- und gebietsschutzrechtlichen Gründen im

Zusam
m

enhang m
it den potenziellen Beeinträchtigungen durch die

Felssicherungsm
aßnahm

en der Albtalstrasse (kum
ulative Effekte) nicht als Abbaugebiet

w
eiterverfolgt w

erden und w
urde daher als Sicherungsgebiet festgelegt.  An diesem

 im
 2.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
aus dem

 Teilregionalplan zu streichen.

W
ir danken Ihnen für die sorgfältige und entschiedene W

ahrung der richtplanerischen
und um

w
eltrechtlichen Grundsätze sow

ie der Interessen des „Biotopes Niederw
ihl",

dessen Bew
ohner, dessen Kreatur Bestandes und der gedeihenden Um

w
elt.

Anhörungsentw
urf enthaltenen  Sicherungsgebiet  W

T-04 SG Görw
ihl (Niederw

ihl,
Albhalde Süd) w

ird w
eiterhin festgehalten

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - vonseiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Bereich fachrechtlich zw
ingend ausgeschlossen

w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensationsm
aßnahm

en bleiben dem
 nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren vorbehalten.

154
Hierm

it übersenden w
ir Ihnen unseren W

iderspruch gegen das Vorranggebiet

- W
T-03 AG Görw

ihl (Niederw
ihl, Albhalde Nord)

Dieses Vorranggebiet soll vollständig aus dem
 Teilregionalplan gestrichen w

erden.

Sehr geehrte Dam
en  und Herren,

Hier unsere Einw
ände gegen das Abbaugebiet  W

T-03 AG Görw
ihl und die Begründungen

1. SchutzgutBevölkerung
und

Gesundheitdes
M

enschen

DieserBereich
ist im

Um
w

eltberichtvon
ihnen

bereits
ROT gekennzeichnet! Istder

M
ensch das

kleinste
Schutzgut,noch

hinterTieren
und

Pflanzen?

Das
im

 Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Abbaugebietbefindetsich

zu
nahe

an
den

Siedlungsbereichen
in

Niederw
ihlund Tiefenstein.Dadurch

w
ird

die
Lebensqualität der

Bevölkerung
erheblich

beeinträchtigt.Aktuellliegen
bereits

Häuserund eine
Brücke in

Tiefenstein
innerhalb

derangenom
m

enen
W

irkzone
von

300m
,ebenso

das Albtal
w

elches
derzeitgesperrtist w

egen
m

öglichem
Steinschlag.Ob

die Sprengungen
ursächlich

fürden
Felsabgang

istw
urde

bishernichtuntersucht. Mitderangestrebten
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihl liegtdie
angenom

m
ene

W
irkzone

von
300

m
 direkt

beiden
ersten

Häusern. Die
W

irkzone
von

300m
ist jedoch

nur eine Annahm
e

und
hat

keinen
gesetzlichen Hintergrund.Die

W
irkzone

ist beibesonderen
Bedingungen

anzupassen.In
Niederw

ihlsind
auch

bei350m
und darüberhinaus

erhebliche
Erschütterungen

vorhanden.Die
Gebäudeschäden

sind erheblich.

Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
Erschütterungen

und
Staubem

issionen,die
zu

Schäden
beiM

enschen,an
Gebäuden

und
Straßen

führen.Die
Erw

eiterung
in

Richtung
Niederw

ihlbringt w
eitere

Staubim
m

ission,ein
Schutzw

ald
istnichtm

ehr vorhanden.

Ausw
irkungen

aufdie
Gesundheitdurch

Staub
und

Lärm
.

Verlustvon
Naherholungsräum

en.
Unzum

utbare
Beeinträchtigung

derLebensqualitätund
Schäden

an
Gebäuden!

W
ertm

inderung derIm
m

obilien.

Private
79733 Görw

ihl
567

Standort:
W

T-03 AG G
örw

ihl
(N

iederw
ihl, Albhalde-

N
ord)

siehe Stellungnahm
e-Nr. 051 / 01 -07 (lfd. Nr. 302 ff)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

2. SchutzgutPflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt

Naturschutzgebiete
liegen

innerhalb
des

überplanten
Bereiches.In

Ihrem
 Um

w
eltbericht

zurPlanung
stehtklar„Erhebliche Beeinträchtigungen durch

betriebsbedingte optische
und akustische Störw

irkung können
entstehen."

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016

enthältein
Verschlechterungsverbot nach

§
33

Abs.1 Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung
eintritt

ist eine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

3. SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert, „Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen
ungeklärtin

Ufergebiete
der Alb

und von
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die Alb.Das
W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl.

Klare
Um

w
elteinw

irkung.die
Einleitung

dieserW
ässeristzu

stoppen.Eine
Erw

eiterung
verstärktdas

Problem
.

Aus
den

angeführten
Gründen

lehnen w
irden o.g. Planentw

urf ab.

155/01
Hierm

eine
Einw

ände
gegen

das
AbbaugebietW

T-03
AG

Görw
ihlund

die Begründungen

1.Die
im

Teilregionalplan
ausgew

iesenen
Vorranggebiete befinden

sich
zu

nahe
zu den

Siedlungsbereichen in
Niederw

ihlund
Tiefenstein. Dadurch

w
ird

die Lebensqualitätder
Bevölkerung

erheblich
beeinträchtigt.Aktuellliegen

Häuserund eine Brücke
in

Tiefenstein
in

derangenom
m

enen
W

irkzone
von

300
M

eter,ebenso ein
Teildergesperrten

Albtalstraße.Die
W

irkzone
von

300
M

eteristnureine Annahm
e

und
hatkeinen

gesetzlichen
Hintergrund.Die

W
irkzone istbeibesonderen Bedingungen

anzupassen.
In

Tiefenstein
stehen

die
ehem

alige
Spinnereisow

ie
angrenzende

W
ohngebäude unter

Denkm
alschutz.Teile

davon
befinden

sich
innerhalb

derW
irkzone

„Albhalde Nord".Die
Planung

des
Teilregionalplanes lässtdiesen

besonderen
Um

stand
außer Acht.

2.Die
im

Planentw
urfeingetragene

Erw
eiterung

des
Steinbruchs

w
ird

zu
unzum

utbaren
Beeinträchtigungen

derLebensqualitätderBevölkerung
in

Niederw
ihlund Tiefenstein

führen.Bereits
jetztentstehen

durch
die

Sprengungen
und

den Abtransportdes
abgebauten

Granits
starke

Erschütterungen,die
zu

Schäden
an Gebäuden

und
Straßen

führen. Auch
istnichtuntersucht,ob

dergravierende
Einschnittder

Albtalstraßensperrung in direktem
Zusam

m
enhang m

itden
Sprengungen

im
gegenüberliegenden

Steinbruch steht.
M

ein
W

ohnsitz befindetsich
am

w
estlichen Ortsrand

von
Niederw

ihl,dennoch
haben auch

hierdie
Sprengungen im

Steinbruch
die

W
irkung

von
Erdbeben. Die

Bürgervon
Niederw

ihlsind
schon lange

den
Belastungen

durch
die

Nutzung
des

Tiefensteiner
Steinbruchs

ausgesetzt, das
M

aß
istseitlangem

voll. Die
Planung

führtzu
erheblichen

Private
79733 Görw

ihl
568

Standort:
W

T-03 Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

zu 1. und 2. :
Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung
ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die
raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen oder künftigen Abbau

von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Grem
ien des Regionalverbandes haben sich intensiv m

it dem
 Them

a der
Siedlungsabstände auseinandergesetzt. Da auf der vorgelagerten Planungsebene der
Regionalplanung keine Im

m
issionsberechnungen/-prognosen für die jew

eiligen späteren
Abbauvorhaben m

öglich sind haben die Grem
ien im

 Rahm
en der Abw

ägung beschlossen,
auf den Abstandserlass Nordrhein-W

estfalen zurückzugreifen und die hier aufgeführten
Vorsorgeabstände dem

 Plankonzept zu Grunde zulegen.

Die Anw
endbarkeit des Abstanderlasses NRW

 in der Planungspraxis der vorgelagerten
Planungsebene ist durch die Rechtsprechung der Verw

altungsgerichte höchstrichterlich
bestätigt. Für den Gesteins- und Kiesabbau, bei dem

 Sprengstoffe verw
endet w

erden,
w

erden dem
gem

äß 300 M
eter als potenziell verlärm

te Zone angenom
m

en
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
negativen

Ausw
irkungen aufdas

SchutzgutBevölkerung
und Gesundheitdes

M
enschen.

3.Schutzgut Pflanzen,Tiere
und

biologische
Vielfalt:

Naturschutzgebiete liegen
innerhalb

des
überplanten

Bereiches.In Ihrem
 Um

w
eltbericht

zur Planung
steht klar

„Erhebliche
Beeinträchtigungen

durch
betriebsbedingte

optische
und

akustische
Störw

irkung
können

entstehen."
Das

istnichthinnehm
bar!

Ein
bestehenderW

ildkorridor(Süd/Nord)
w

ird
unw

iderruflich
unterbrochen.

DerM
anagem

entplan
des

RP
Freiburg,Endfassung

vom
15.08.2016,enthältein

Verschlechterungsverbot nach
§

33
Abs.1

Bundesnaturschutzgesetz. Da
diese

Verschlechterung  eintritt,isteine
Rücknahm

e
vom

Naturschutz
nichtm

öglich,die
Erw

eiterung
istabzulehnen.

Derriesigen
Abraum

halde
östlich

von
Niederw

ihlw
ird

in
derPlanung

keine
Beachtung

geschenkt.Zu
befürchten

ist eine
neue Abraum

halde Richtung Niederw
ihl,die

auch
die

Naturbeeinträchtigen
w

ird.

4.Die
Naherholungsgebiete

w
erden

erheblich
beeinträchtigt.W

aldw
ege

verschw
inden.

Außerdem
w

ird
durch

die
im

Planentw
urfvorgesehene

Ausw
eisung

der Vorranggebiete
W

ald
entfernt.Dadurch

fälltauch
ein

bedeutendernatürlicherIm
m

issionsschutz w
eg.

Auch
dies

führtzu
einererheblichen

Verringerung der Lebensqualität.
Die

großen M
engen

Staub,derdurch
die

Sprengungen
sow

ie
die

derlaufenden
Brecheranlage

entstehen,schädigen
nichtnurdie

Atem
w

ege. (Siehe
Abbildung in der

Anlage
1,entstanden

am
21.Februar2019 nachm

ittags um
16

Uhrunterhalb
der

Brecheranlage).An
anderen

Orten
w

ird
eine

derartige
Zerkleinerung m

itAbdeckungen
vorgenom

m
en, w

as
im

Steinbruch
unzureichend

geschieht,da
es

sich um
eine

kom
plett

veraltete
Anlage

handelt.Auch in
diesem

 Punktsind
SchutzgutM

ensch
und

Gesundheit
erheblich

gefährdet. Die
Naherholung

istdurch
eine

Erw
eiterung

des
Steinbruchs

ausgeschlossen. Die
Planung

führtzu
erheblichen

negativen
Ausw

irkungen aufdas
SchutzgutBevölkerung

und
Gesundheitdes M

enschen
sow

ie aufdas
Schutzgut Klim

a
und

Luft.

5.SchutzgutW
asser

Im
Planentw

urfw
ird

dieserAspektkom
plettignoriert,„Keine

Betroffenheit".Abw
ässer

vom
Steinbruch

gehen jedoch
ungeklärtin

Ufergebiete
derAlb

und
laufen

dortdurch
m

ehrere
Sickerteiche

in die
Alb.Das W

asseristschlam
m

ig
und

enthältÖl(Anlage 2).
Das

ist eine
klare

Um
w

eltverschm
utzung. Die

Einleitung
dieserW

ässerist zu stoppen.
Eine

Erw
eiterung

verstärktdas
Problem

.

(Abstandsklasse V, Lfd-Nr 85, Zielw
ert tagsüber 50 dB(A)). Bei Anw

endung der
Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zw

ischen Industrie- oder Gew
erbegebieten

einerseits und M
isch-, Kern- oder Dorfgebieten können bei m

it (*) gekennzeichneten
Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt w

erde.
Eine solche Kennzeichnung ist für den Festgesteinsabbau m

it Sprengungen jedoch nicht
getroffen.

Es w
ird darauf hingew

iesen, dass sich bei den angew
andten Vorsorgeabstände um

 keine
Festsetzung der Regionalplanung sondern um

 ein Prüfkriterium
 für die fachliche und

räum
liche Abgrenzung der potenziellen Abbau- und Sicherungsgebiete handelt. Aus der

Einhaltung der vom
 Regionalverband für sein Plankonzept typisierend zugrunde gelegten

Vorsorgeabstände ergibt sich w
eder die im

m
issionsschutzrechtliche Genehm

igung des
konkreten Vorhabens noch der abschließend einzuhaltende Abstand der Abbaufläche zu
Siedlungsflächen (W

ohn-/gem
ischte Bauflächen) und w

ohngenutzten Gebäuden im
Außenbereich.

Das  Abbaugebiet W
T-03 AG stellt eine Erw

eiterung angrenzend an einen bestehenden
Granit-Steinbruch dar. Der Vorsorgeabstand zu den benachbarten Siedlungsflächen
(W

ohn-, gem
ischte Bauflächen) Niederw

ihl von 300 m
 gem

. Abstandserlass NRW
 bei

Festgesteinsabbau w
ird eingehalten (Tiefenstein ≥

320 m
, Niederw

ihl ≥
ca. 370 m

).
Hinsichtlich w

ohngenutzter Gebäude im
 Außenbereich (Bebauung Albtalm

ühle) w
ird der

Vorsorgeabstand bei Festgesteinsabbau von 300 m
 unterschritten (ca. 180m

). Der
Abstand zur bisher genehm

igten Abbaufläche ist jedoch deutlich geringer (<
 50 m

).
W

ährend der aktuelle Abbau eine offene Flanke zum
 Albtal hin aufw

eist liegt der
nördliche Teil des potenziellen Abbaugebietes w

eitgehend hinter der abschirm
enden

Hangkulisse zum
 Albtal und den w

ohngenutzten Gebäuden im
 Außenbereich.

Die nach §2 DSchG BW
 geschützte ehem

alige Spinnerei liegt außerhalb der in den
Prüfkriterien für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter definierten W

irkzone von 100 und
ist daher w

eder erw
ähnt noch in die Bew

ertung einbezogen.

Gem
äss einer Aussage von Clem

ens Ruch (Leiter des Referats Ingenieurgeologie beim
Landesam

tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)) auf Anfrage des Südkuriers
besteht kein Zusam

m
enhang zw

ischen den durch Steinbruchbetrieb verursachten
Erschütterungen und der Steinschlag- und Felssturzgefährdung im

 gesperrten Abschnitt
der L 154" (siehe Presseartikel Südkurier vom

 6.4.2017 "Steinbruch im
 Visier w

egen
Felssturzzgefahr Albtal".

zu 3.:
Von der regionalplanerische Festlegung von Vorranggebieten zum

 Abbau bzw
. zur

Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen sind keine Naturschutzgebiete (nach § 23
BNatSchG) betroffen. Naturschutzgebiete stellen im

 regionalplanerischen Konzept zur
Erstellung des Planes "Auschlusskriterien" dar, d.h. es gibt im

 Entw
urf des Planes keine

Überlagerung eines Naturschutzgebietes m
it einem

 Vorranggebiet für den Abbau.

Bei den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege im
 Regionalplan 2000

handelt es sich um
 regionalplanerische Festlegungen, d.h. die Festlegung erfolgt durch

den Regionalverband. Eine Änderung dieser Gebiete im
 Rahm

en von
Planfortschreibungen und entsprechenden Verfahren obliegt som

it dem
 Regionalverband
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
als Plangeber im

 Rahm
en seiner Abw

ägung.

Die  Belange von Naturschutz und Landschaftspflege sind im
 Schutzgut Tiere, Pflanzen

und biologische Vielfalt, in der Prüfung der Natura2000-Verträglichkeit sow
ie des

besonderen und des strengen Artenschutzes ebenenentsprechend auf Grundlage der bei
den Naturschutzbehörden verfügbaren Inform

ationsgrundlagen bearbeitet. Die
Ergebnisse der naturschutzfachlichen Prüfung w

urden um
fassend m

it der Unteren und
der Höheren Naturschutzbehörde gegengeprüft. Die Ausw

eisung der Gebiete für
Naturschutz und Landschaftspflege im

 Regionalplan 2000 geht auf eine selektive
Biotopkartierung und Bew

ertung (Eigenartigkeit und Schutzbedürftigkeit) der
Landesanstalt für Um

w
eltschutz (LfU, jetzt LUBW

) aus den Jahren 1984-1988 zurück, die
in dieser Form

 nicht m
ehr aktuell ist. Inzw

ischen liegen neuere Biotopkartierungen und
naturschutzfachliche Inform

ationsgrundlagen vor, die in der Planung berücksichtigt
w

urden (siehe Um
w

eltbericht zum
 Teilregionalplan).

Der W
ildtierkorridor verläuft östlich des Gebietes und w

ird von durch das vorgesehene
Abbaugebiet nicht unterbrochen.

Das Verschlechterungsverbot betrifft Natura2000-Gebiete. Die Belange von Natura2000
und deren Betroffenheit w

urden für jedes potenzielle Abbaugebiet gutachterlich geprüft
(vgl. Um

w
eltbericht, Anhang 2: M

ethodisches Vorgehen der ebenenspezifischen Prüfung
der Natura2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes).
Die Ergebnisse w

urden der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde vorgelegt und
in einem

 eigenständigen Term
in diskutiert. Für das Abbaugebiet W

T-03 AG können
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele
entstehen; Verm

eidungs-, M
inim

ierungs und Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en erscheinen
jedoch m

öglich. Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender
Planungs- und Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die

Erhaltungs- und Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-
Gebietskulisse nachzuw

eisen. (siehe Um
w

eltbericht, Anhang 3, Steckbriefe Landkreis
W

aldshut, S. 34)

Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig sichern oder auch neue
Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die im

 Zuge des
Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer natürlichen
Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e entstehen, die im
Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der
Artenvielfalt der um

liegenden Kulturlandschaft einnehm
en.

zu 4.:
Das Abbaugebiet liegt im

 siedlungsnahen Freiraum
 >

300m
 - <

 500m
. Aufgrund der

Anregungen zum
 1. Anhörungsentw

urf w
urde das Abbaugebiet im

 2. Anhörungsentw
urf

um
 den Offenlandbereich Richtung Niederw

ihl  zur funktionalen Sicherung des
Freiraum

es und M
inim

ierung der landschaftlichen Überform
ung reduziert.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bew

aldete Flächen w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in

diesen Schutzgütern beachtet. Hauptgrundlagen für die Beachtung der w
ertvollen und

em
pfindlichen Bereiche der Region im

 Um
w

eltbericht sind neben dem
Landschaftsrahm

enplan, die regionale Biotopverbundkonzeption, Daten der
W

aldbiotopkartierung, der W
aldfunktionskartierung und des Forsteinrichtungsw

erks. Im
Bereich des Abbaugebiets liegen Biotopschutzw

ald nach §30 LW
aldG) sow

ie
Bodenschutzw

ald im
 Sinne der W

aldfunktionenkartierung entsprechend §7 LW
aldG, die

die Einstufung aus regionaler Sicht erheblich negativer Um
w

eltausw
irkungen bei den

Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bzw
. Boden bedingen Östlich an das

Abbaugebiet angrenzenden W
aldflächen sind in der W

aldfunktionenkartierung als
Erholungsw

ald Stufe 2 und Im
m

issionsschutzw
ald erhoben. Die Frage der

Erhaltung/Entw
icklung einer Baum

kulisse und/oder vorgelagerter Neuaufforstung zum
W

aldausgleich nach §9 bzw
. § 11 LW

aldG sind Gegenstand der w
eiteren Vorhabens-

/Genehm
igungsplanung.

Bei den angesprochenen W
aldw

egen handelt es sich um
 örtliche W

ald-/W
anderw

ege, die
nicht Bestandteil des W

egenetzes des Schw
arzw

aldvereins sind.

zu 5.:
Die Frage des Um

gangs m
it Prozess- und Abw

ässern, die Festlegung von M
aßnahm

en
zum

 Schutz des Grundw
assers und der Oberflächengew

ässer sind nicht Gegenstand der
regionalplanerischen Standortsicherung sondern der w

eiteren Vorhabens- und
Genehm

igungsplanung.

Bereits im
  Rahm

en der 1. Anhörung sind von Privatpersonen und TöB in Bezug auf die
im

 Anhörungsentw
urf enthaltenen Entw

urfsflächen in der Gem
einde Görw

ihl
unterschiedliche Bedenken und Anregungen aufgew

orfen w
orden, die sich nicht auf die

geplante Erw
eiterung, sondern auf den bereits bestehenden Betrieb im

 Steinbruch
Albhalde beziehen. Es handelt sich hierbei insbesondere um

 Belange des Im
m

issions-
und Gew

ässerschutzes, Hinw
eise auf Gebäudeschäden aber auch um

 m
ögliche

Unfallgefahren im
 Steinbruchbereich. Die Bedenken und Anregungen hat der RVHB dem

LRA W
aldshut als Genehm

igungs- und Aufsichtsbehörde in anonym
isierter Form

w
eitergeleitet (Schreiben vom

 20.5.2019).

Es liegen - auch nach der 2. Anhörung - von Seiten der Fachbehörden keine Erkenntnisse
vor, nach denen ein Abbau in diesem

 Abbaugebiet fachrechtlich zw
ingend

ausgeschlossen w
äre. Eine vertiefende Prüfung der Betroffenheiten, konkreter räum

licher
Vorhabensabgrenzungen, Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und ggf. erforderlicher
vorgezogener Kom

pensations- und Schutzm
aßnahm

en, Sicherung der Durchgängigkeit
des angrenzenden W

egenetzes bleiben dem
 nachgelagerten Genehm

igungsverfahren
vorbehalten.

Dies betrifft auch die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger
im

m
issionsschutzrechtlicher Konflikte durch einen etw

aigen späteren Abbau
oberflächennaher Rohstoffe und Abtransport. Gem

äß Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz
(BIm

SchG) ist hier ein Spreng- und Im
m

issionstechnisches Gutachten eines für dieses
Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen m

it entsprechender
Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll die zukünftig angew

endete
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Sprengtechnik und -param

eter m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die Nachbarschaft
aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Am
 Abbaugebiet W

T-03 AG w
ird w

eiterhin - m
it der nach der 1. Anhörung erfolgten

Reduzierung um
 den Offenlandbereich im

 W
esten - festgehalten.

155/02
Aus

den
angeführten Gründen

lehne
ich

den
o.g.Planentw

urfab.
Private
79733 Görw

ihl
569

Standort:
W

T-03 Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 /07 (lfd. Nr. 308)

156
Erw

eiterung des Steinbruchs in Tiefenstein

Seit Jahrzehnten w
ird im

 Steinbruch in Tiefenstein Granit abgebaut. Über die Jahre ist
der Steinbruch im

m
er näher an die Ortschaften Niederw

ihl und Tiefenstein herangerückt.

2008 erfolgte die letzte Erw
eiterung in Richtung Nord-W

est. Die Häufigkeit und Intensität
der Sprengungen hat kontinuierlich zugenom

m
en.

Die Erschütterungen an und in den Gebäuden haben sich w
esentlich verstärkt und

teilw
eise bereits Schäden an den Gebäuden verursacht.

Auch in m
einem

 Haus sind diese Erschütterungen klar w
ahrnehm

bar und daher lehne ich
jede Erw

eiterung des Steinbruchs in Richtung Niederw
ihl oder Tiefenstein ab.

Private
79733 Görw

ihl
570

Standort:
W

T-03 Görw
ihl

(Niederw
ihl, Albhalde

Nord)

siehe Stellungnahm
e Nr. 051 / 01 - 02  (lfd. Nr. 302 f) und Nr. 051 / 07 (lfd. Nr. 308)

098/01
Hierm

it m
öchten w

ir von unserem
 W

iderspruchsrecht in der Sache
Vorranggebiete/Steinbrucherw

eiterung Porphyrw
erk Detzeln Gebrauch m

achen.

Als Einw
ohner von nahegelegenen Ort Krenkingen leben w

ir bereits seit ca. 100 Jahren
m

it dem
 Steinbruch Detzeln und seinen Betreibern. „Leben und leben lassen" w

ar bisher
die Devise. Doch w

as seit einiger Zeit m
it uns und unserer Region passiert, w

ollen w
ir so

nicht m
ehr hinnehm

en.
Vor allem

 in den letzten Jahren unter dem
 derzeitigen Besitzer w

urde der Abbau des
Porphyrgesteins in einem

 ungew
öhnlich hohen Tem

po vorangetrieben. Sprengungen
häuften sich m

arkant, in m
anchen Häusern fanden die Anw

ohner zerborstene Scheiben
als sie von der Arbeit kam

en. Häuser bekom
m

en Risse, jedoch dies als Folge der
Sprengungen nachzuw

eisen ist schw
er. W

ir m
üssen m

achtlos zusehen und -hören, w
ie

die Löcher im
 Steinatal größer w

erden und sich die Bagger gierig holen w
as zu holen ist.

M
it der Erw

eiterung kom
m

t uns der Begriff „Raubbau" in den Sinn. Die ausgew
iesene

Fläche soll nun noch größer w
erden als die bereits abgebaute! Das darf so nicht

w
eitergehen,denn bereits jetzt  haben w

ir in unserer Um
gebung unter den

gesundheitlichen  und ökologischen Belastungen zu leiden.

Bürgerinnen und Bürger
Ortsteil Krenkingen
79761 W

T-Krenkingen

571

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
- Unter anderem

 m
it der enorm

en Staubbelastung:
An trockenen Tagen befindet sich über und neben dem

 Steinbruchloch eine große sicht-
und spürbare Staubw

olke, verursacht vom
 Betrieb, den Sprengungen, dem

 Abbau, der
Steinbrecheranlage und Verladung des Rohstoffes auf täglich m

ehr als 70 LKW
s.

- Die vorhandene, große Steinbrecheranlage stößt inzw
ischen an ihre Belastungsgrenze.

M
assivere Abbaum

engen verlangen größere Abbautechnik, w
as w

iederum
 eine vielfach

vergrößerte Zunahm
e der Belastungen und Um

w
eltschäden nach sich zieht.

- Der entstehende Feinstaub belastet die M
enschen, die Flora und Fauna enorm

.
- Im

 angrenzenden W
eiler Rassbach soll laut einer Rassbacher Bew

ohnerin in jedem
Haus die Diagnose Krebs im

 Raum
 gestanden haben. Zufall??

- Die w
egen des drohenden selbstgem

achten Klim
aw

andels zu erw
artende Trockenheit

verschlim
m

ert die ganze Situation zusätzlich.

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet. Die Ergebnisse/Em
pfehlungen der Um

w
eltprüfung fließen in die

Gesam
tabw

ägung ein.

Eine dezidierte lokalklim
atische Analyse ist auf regionaler Ebene nicht m

öglich, da
genauere Angaben zum

 Abbauum
fang, Abbautechniken etc. noch nicht bekannt sind.

Prüfungen in Bezug auf m
ögliche Staubbelastungen w

erden im
 Genehm

igungsverfahren
durchgeführt.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen.

Kontrollen sow
ie tiefergehende Untersuchungen zum

 Im
m

issionsschutz (Radon, Staub,
Sprengungen...) obliegen dem

 Landratsam
t als Aufsichts- und Genehm

igungsbehörde.

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung (Geländeabschirm
ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.)

insbesondere in Zusam
m

enhang m
it dem

 W
eiler Raßbach.

098/02
Öko-System

 Steina:
- Das hochsensible, w

underschöne, bisher w
eitgehend natürlich erhaltene,

schützensw
erte Öko-system

 Steinatal w
ird sehr stark durch den Steinbruchbetrieb

gestört,verändert und enorm
 in M

itleidenschaft gezogen.
- Tatsächlich!! noch vorhandene vom

 Aussterben bedrohte Tiere w
ie Steinkrebse(!!),

Feuersalam
ander, Schw

arzspechte, Eisvogel,W
anderfalke etc. sind in höchster Gefahr.

Unsere Aufgabe ist es, diese Arten dringend zu beschützen und nicht deren Lebensraum
unw

iederbringlich zu zerstören ..
- Die natürliche Uferböschungen und Bachläufe w

erden beschädigt, gestört und zerstört.
- Große M

engen an Feinstaub w
erden in die Steina gespült bei Regen, beim

 Abbau, beim
Betrieb. Das Steina-Bachbett kollabiert an vielen Stellen, w

as uns und unseren
Fischpächtern große Sorgen bereitet.
- Die auf dem

 Grundstück gefasste Quelle fließt nicht m
ehr der Steina zu, sondern w

ird
benutzt, um

 den Betrieb aufrecht zu erhalten. ("Besprühen" des Anlagebetriebes,
Steinbrecher, Reifenw

aschanlage etc.). Auch dieser Quellw
asserverbrauch w

ird durch die
Erw

eiterung steigen.
- Unsere Bäche, auch die Steina, w

erden von Jahr zu Jahr sichtbar leerer und trockener.
Eine Besorgnis erregende Entw

icklung! W
ir m

üssen dringend Feuchtw
iesen erhalten,

Bäche m
it Quellw

asser speisen, W
älder/Bäum

e und Lebensräum
e schützen statt

zerstören.

Bürgerinnen und Bürger
Ortsteil Krenkingen
79761 W

T-Krenkingen

572

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Bei der Strategischen Um
w

eltprüfung im
 Rahm

en des Teilregionalplanes
Rohstoffsicherung (siehe Um

w
eltbericht, Kap. 1.2) handelt es sich um

 keine
Einzelprüfung eines Abbauvorhabens sondern um

 die Bew
ertung der voraussichtlichen

Um
w

eltw
irkungen potenzieller Abbau- bzw

. Sicherungsgebiete der gesam
ten Region

Hochrhein-Bodensee anhand eines für die gesam
te Region einheitlich anzuw

endenden
Kriterienkataloges für die einzelnen Schutzgüter. Die Schutzgüter um

fassen das
Schutzgut M

enschen, einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere,

Pflanzen und die biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das

Schutzgut Luft, Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige

Sachgüter sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Die
Prüfkriterien und deren Aggregation zu einer Gesam

tbew
ertung sind den Tabellen

Tabellen 12 - 25  sow
ie Tabelle 26 zu entnehm

en. Des W
eiteren w

ird eine
ebenenspezifische Prüfung hinsichtlich erheblicher Beeinträchtigungen eines Natura
2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungszielen oder den Schutzzw

ecken m
aßgeblichen

Bestandteilen als auch eine überschlägige fachliche und rechtliche Prüfung zu den
artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz durchgeführt.

Die ursprüngliche Überlagerung (1. Anhörungsentw
urf) des Abbaugebietes m

it dem
 FFH-

Gebiet "Täler von Schw
arza, M

ettm
a, Schlücht und Steina" bedingte im

 Zuge der
Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs eine vertiefte ebenenspezifische Prüfung der
NATURA2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes m
it

dem
 Ziel der Verm

eidung, M
inim

ierung m
öglicher erheblicher Beeintächtigungen   des

Natura2000-Gebietes.  Die Ergebnisse der vertieften ebenenspezifischen Prüfung der
NATURA2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und des strengen Artenschutzes
w

urden eingehend m
it der unteren und der höheren Naturschutzbehörde erörtert. In der

Konsequenz m
usste die Gebietskulisse des Abbau- und des Sicherungsgebiets m

odifiziert
w

erden. Nach derzeitigem
 Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass som

it erhebliche
Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände, der Schutz- und Erhaltungsziele des
Natura2000-Gebiets durch Verm

eidungs-, M
inim

ierungs- und
Kohärenzsicherungsm

aßnahm
en auf ein unerhebliches M

aß reduziert w
erden können.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Durch eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist auf nachfolgender Planungs- und
Genehm

igungsebene die Verträglichkeit des Vorhabens m
it den für die Erhaltungs- und

Entw
icklungsziele m

aßgeblichen Bestandteilen der o. g. Natura 2000-Gebietskulisse
nachzuw

eisen.

Aufgrund der bestehenden Datenlage w
ird davon ausgegangen, dass eine m

ögliche
Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim

m
ungen der §§ 44 ff. BNatSchG durch

entsprechende Verm
eidungs-, M

inim
ierungs- und CEF-M

aßnahm
en verm

ieden w
erden

kann.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen.

Durch geeignete M
aßnahm

en w
ährend und nach Beendigung des Abbaus lassen sich die

Lebensbedingungen für Tiere, Pflanzen und Lebensgem
einschaften zudem

 längerfristig
sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch Sukzessionsflächen, die

im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte unterschiedlich w

eit in ihrer
natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können hochw
ertige Lebensräum

e
entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten eine w
ichtige Bedeutung für

den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden Kulturlandschaft einnehm

en.

Entsprechende Vorgaben zu Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, Ausgleichs-, ggf. erforderliche

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en, ggf. erforderliche vorgezogene Ausgleichsm
aßnahm

en
(CEF-M

aßnahm
en), Schutz- und Sicherungsm

aßnahm
en und Bestim

m
ungen zur

Renaturierung/Rekultivierung sind Gegenstand eines späteren Genehm
igungsverfahrens.

098/03
W

ald/FFH/Biotope:

- Das ausgew
iesene Plangebiet grenzt direkt an ein FFH-Gebiet, hat Biotope und ist

daher unter besonderen Schutz gestellt. Dies ist sinnvoll und sollte auch so bleiben.
Es ist nicht sinnvoll, stattdessen andere neue Lebensräum

e neu auszuw
eisen oder zu

erschaffen, denn w
enn diese Biotope zum

 Abbau freigegeben w
erden sind sie

unw
iederbringlich zerstört.

Außerdem
 w

äre die Erhaltung und nachhaltige Sicherung der Funktionsfähigkeit des
artenreichen, direkt angrenzenden FFH-Gebiets stark gefährdet.

W
ir tragen die Verantw

ortung für unsere nachfolgende Generationen.
Das beängstigende, rasante, m

assive Artensterben kann nur von uns gestoppt w
erden!

Bürgerinnen und Bürger
Ortsteil Krenkingen
79761 W

T-Krenkingen

573

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,

erforderlich (siehe Vw
V Regionalpläne 2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen

m
uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht zw

angsläufig und
dauerhaft am

 besonderen Artenschutz scheitern w
ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine

der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt.

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erkes Detzeln das FFH-Gebiet in den vorgesehenen Abbaubereich
des 1. Anhörungsentw

urfs hinein erw
eitert. Um

 eine Erschließung des vorgesehenen
Abbaugebietes ohne Überlagerung des FFH-Gebietes realisieren zu können w

urde im
Zuge der Erarbeitung des 2. Anhörungsentw

urfs der Zuschnitt des Abbau-
/Sicherungsgebiet geändert. Durch die Herausnahm

e der Überlagerung des
Untersuchungsraum

s m
it dem

 FFH-Gebiet „Täler von Schw
arza, M

ettm
a, Schlücht, Steina

“ und der bestehenden Steinbruchanteile des Untersuchungsgebiets können die
erw

arteten, erheblichen Konflikte m
it den LRT Silikatfelsen m

it Felsspaltenvegetation /
charakteristische Arten Uhu, W

anderfalke m
inim

iert w
erden (siehe Steckbriefe zu den

Vorrranggebieten).

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
sow

ie Untersuchungen hinsichtlich einer m
öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher

Bestim
m

ungen der §§ 44 ff. BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm
eidungs-,

M
inim

ierungs-, vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) durchzuführen.

Entsprechende Vorgaben zu Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-, Ausgleichs-, ggf. erforderliche

Kohärenzsicherungsm
aßnahm

en, ggf. erforderliche vorgezogene Ausgleichsm
aßnahm

en
(CEF-M

aßnahm
en), sow

ie Schutz- und Sicherungsm
aßnahm

en und Bestim
m

ungen zur
Renaturierung/Rekultivierung sind Gegenstand eines späteren Genehm

igungsverfahrens.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

098/04
Zu guter Letzt geben w

ir zu bedenken, dass es sich beim
 Steinbruchm

aterial um
qualitativ äußerst hochw

ertigen, seltenen Rohstoff handelt. Zum
al w

ir in unserer Region
diesen Rohstoff in rauen, großen M

engen überhaupt gar nicht benötigen. W
ir in unserer

Region haben also durch den Abbau keinerlei Vorteile, sondern lediglich die
gesundheitlichen und Um

w
eltschäden zu tragen. Heim

ische Rohstoffe sollten in der
Heim

at bleiben. Noch ein Grund m
ehr, statt unsere Natur und Gesundheit zu zerstören,

nun zu schützen w
as w

ir noch schützen können, bevor es zu spät ist.

W
ir w

ünschen allen verantw
ortungsbew

usste und w
eise Entscheidungen.

Bürgerinnen und Bürger
Ortsteil Krenkingen
79761 W

T-Krenkingen

574

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein. Der Planungszeitraum

 beträgt 2 x 20 Jahre.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw

eckende. Der
Rohstoffgew

innung w
ird nicht in jedem

 Fall und von vorne herein autom
atisch ein

Vorrang vor anderen w
ichtigen Belangen oder Raum

nutzungen eingeräum
t; vielm

ehr ist
in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw

. für den Abbau von
Rohstoffen, z.B. m

it Belangen des M
enschen/ der m

enschlichen Gesundheit, des
Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der Siedlungsentw
icklung, eine

Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung erforderlich (siehe

Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher Alternativgebiete ist

jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die nur sehr begrenzt

vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu berücksichtigen ist, dass an
diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Trotz hoher m
öglicher Um

w
eltausw

irkungen (siehe dazu Stellungnahm
e Nr. 098 / 1-3

(lfd. Nr. 571 ff)) stehen nach derzeitigem
 Kenntnisstand  einer Festlegung des Abbau-

und Sicherungsgebietes keine unüberw
indbaren naturschutzrechtlichen Belange

entgegen. Aufgrund der Standortgebundenheit des Rohstoffvorkom
m

en w
ird an der

Festlegung des Abbaugebietes (W
T-13 AG) und des Sicherungsgebietes (W

T-15 SG)
festgehalten.

098/05
An den Regionalverband Hochrhein - Bodensee

W
ir w

idersprechen m
it unserer Unterschrift dem

 „Planentw
urf  zur Fortschreibung des

Teilregionalplans  oberflächennaher  Rohstoffe" zur späteren Erw
eiterung des

Steinbruchs Detzeln.
• W

ir haben bereits jetzt schon eine sehr hohe Belastung durch Feinstaub, Sprengungen,
laute Abbautechnik zu beklagen.
• Die natürliche Lebensgrundlage von uns M

enschen sow
ie Fauna und Flora ist in Gefahr.

• Die Erhaltung des sensiblen Ökosystem
s des Steinatals ist höher einzuschätzen und zu

bew
erten als die Zerstörungen von w

eiterem
 Lebensraum

.

Bürgerinnen und Bürger
Ortsteil Krenkingen
79761 W

T-Krenkingen

575

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

siehe Stellungnahm
e Nr. 098 / 01-04 (lfd. Nr. 571 ff)

Trotz hoher m
öglicher Um

w
eltausw

irkungen stehen nach derzeitigem
 Kenntnisstand

einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine unüberw
indbaren

naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der Standortgebundenheit des
Rohstoffvorkom

m
en w

ird an der Festlegung des Abbaugebietes (W
T-13 AG) und des

Sicherungsgebietes (W
T-15 SG) festgehalten.

167/01
im

 Nam
en derbesorgten

Anw
ohnerund

Anw
ohnerinnen

des Steinbruchs
Detzelns

unterstützen
w

ir die Argum
entationspunkte

in
der Stellungnahm

e
der Ortschaft

Krenkingen zum
Planentw

urf, w
elche sich m

itunseren
Sorgen und

Bedenken auseinander
gesetzt haben:

Private
79761 Krenkingen

576

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),

siehe Stellungnahm
e Nr. 098 / 01 -05 (lfd. Nr. 571)
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

167/02
• Die räum

liche
Nähe zum

Ort sorgt fürstarke
Beeinträchtigungen

in
der W

ohn-und
Lebensqualität.
• Die

Sprengungen
liegen zw

arim
Toleranzbereich,sorgen aberim

m
erw

ieder für
Unruhe innerhalb

derBevölkerung w
egen

derenorm
en

Lärm
entw

icklung
und

den stark
spürbaren Erosionen.
• Durch

die Sprengungen
erfahren die

Im
m

obilien eine erhebliche
W

ertm
inderung.Es

w
urde an

verschiedenen
Gebäuden

Rissbildungen festgestellt, die
jedoch

nicht
zw

eifelsfreiden starken
Sprengungen zugeordnet w

erden können.
• Durch

die
Sprengungen

kom
m

tes im
m

erw
iederzu erheblichen

Feinstaubbildungen
die

bis in
unser Dorfziehen.Dadurch

sehen
w

irunsere Gesundheitstark gefährdet.
Dieser Feinstaub

setzt sich überallin
der Naturab,auch das Fließgew

ässer, die
Steina

hat
m

itden
Ablagerungen

zu
käm

pfen.

Private
79761 Krenkingen

577

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

Im
 Rahm

en des nachgeordneten Genehm
igungsverfahrens w

ird gem
äß dem

Bundesim
m

issionsschutz-Gesetz (BIm
SchG) ein Spreng- und Im

m
issionstechnisches

Gutachten eines für dieses Sachgebiet öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen m

it entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Dieses Gutachten soll
die zukünftig angew

endete Sprengtechnik m
it ihren Im

m
issionsausw

irkungen auf die
Nachbarschaft aufzeigen und beurteilen. Dabei sind die Im

m
issionen Erschütterungen,

Steinflugverm
eidung, Staub, Lärm

 und Sprengschw
aden zu beschreiben und die sichere

Einhaltung der entsprechenden Anhalts- bzw
. Im

m
issionsw

erte zu bestätigen. Die
Im

m
issionsprognosen sind auch Grundlage für die Bew

ertung der Um
w

eltw
irkungen z.B.

hinsichtlich der Schutzgüter  Bevölkerung und Gesundheit des M
enschen, Tiere, Pflanzen

und biologische Vielfalt, der Oberflächengew
ässer  als auch Klim

a/Luft.

In der w
eiteren Vorhabens- und Genehm

igungsplanung bedarf es einer w
eitergehenden

im
m

issionsschutzrechtlichen Prüfung und Auseinandersetzung m
it den M

öglichkeiten der
Konfliktbew

ältigung bezüglich Lärm
- und Staubem

issionen sow
ie Erschütterungen durch

Sprengung (Geländeabschirm
ung, Betriebs-, Sprengzeiten, Sprengverfahren etc.)

insbesondere in Zusam
m

enhang m
it dem

 W
eiler Raßbach.

Die Ausw
irkungen eines Plans auf den Verkehrsw

ert stellen nur dann unm
ittelbar einen

eigenständigen Abw
ägungsbelang dar, sow

eit sie das überplante Grundstück selbst
betreffen. Es gibt keinen allgem

einen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen
Anspruch hat, vor jeglicher W

ertm
inderung seines Grundstückes bew

ahrt zu bleiben
(BVerw

G, Beschluss vom
 13.11.1997, Az 4 B 195/97).

Zum
 Beschluss des BVerw

G vom
 13.11.1997 hat der BayVGH (Beschluss vom

 7. Februar
2011, Az 22 CS 11.31) ausgeführt: „W

as den behaupteten W
ertverlust des

W
ohngrundstücks des Antragsstellers angeht, ist anerkannt, dass W

ertm
inderungen als

Folge der Ausnutzung der einem
 Dritten erteilten im

m
issionsschutzrechtlichen

Genehm
igung nicht für sich genom

m
en einen M

aßstab dafür bilden, ob
Beeinträchtigungen im

 Sinn des Rücksichtnahm
egebots zum

utbar sind oder nicht.
Vielm

ehr kom
m

t ein Abw
ehranspruch nur dann in Betracht, w

enn die W
ertm

inderung die
Folge einer dem

 Betroffenen nach M
aßgabe des Rücksichtnahm

egebots unzum
utbaren

Beeinträchtigung der Nutzungsm
öglichkeiten des Grundstücks ist, w

oran es hier aber
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
nach den obigen Ausführungen voraussichtlich fehlt“ (vgl. BVerG, Beschluss vom

 24. April
1992, Az 4 B 60/92 und Beschluss vom

 13. Novem
ber 1997, Az 4 B 195/97).

Gerichte sehen beispielsw
eise auch in jeder Nachbarbebauung eine Beeinflussung des

Grundstücksw
ertes, die positiv oder negativ betrachtet w

erden kann. In jedem
 Fall ist die

W
ertm

inderung kein alleiniger Ablehnungsgrund bei einer Genehm
igungsentscheidung

und auf der Ebene der Regionalplanung nicht um
setzbar.

167/03
• W

irsehen
die

Ökologie
derSteina durch dieses ausgew

iesene
Gebiet stark

gefährdet
und verw

eisen aufdie
Stellungnahm

e unseres Fischereipächters Jörg
Kasseckertvom

27.
10.2020 an

den
BUND

Regionalgeschäftsführer Hochrhein.
• Nach

unseren
Inform

ationen
grenzt dieses

ausgew
iesene Gebietan

ein
FFH-Gebiet

(Streng geschütztes
Naturschutzgebiet)

und
es

gibt ein ausgew
iesenes

Biotop
in

unm
ittelbarerNähe.Diese

Gegebenheiten
sollten aus unsererSicht auch

w
eiterhin

so
geschützt w

erden
und Naturbleiben. Dabei beziehen

w
ir uns

aufdie
Gesam

tstellungnahm
e

LNV
derGruppe W

aldshut
• W

ir sehen durch die
Ausw

eisung
dieses

Gebietes einen w
eiteren

starken
Eingriffin

unsere Naturund
Landschaft.Die

große Abbaufläche
ist im

Verhältnis
zurrestlichen

Kulturlandschaftoptisch
ein

Frem
dkörper.

Private
79761 Krenkingen

578

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Die Bew
ertung der einzelnen Abbau- und Sicherungsgebiete für Rohstoffe im

 Hinblick auf
die Um

w
eltw

irkungen auf die gesetzlich vorgegebenen Schutzgüter sind in der
Um

w
eltprüfung erfolgt. Die Schutzgüter um

fassen das Schutzgut M
enschen,

einschließlich der m
enschlichen Gesundheit, das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die

biologische Vielfalt, das Schutzgut Boden, das Schutzgut W
asser, das Schutzgut Luft,

Klim
a, das Schutzgut Landschaft, das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

sow
ie W

echselw
irkungen zw

ischen den vorgenannten Schutzgütern. Bew
aldete Flächen

w
erden dabei entsprechend ihrer W

ertigkeit und Em
pfindlichkeit in diesen Schutzgütern

beachtet.
Hauptgrundlagen für die Beachtung der w

ertvollen und em
pfindlichen Bereiche der

Region im
 Um

w
eltbericht sind die bei der Unteren und der Höheren Naturschutzbehörde

vorliegenden Inform
ationsgrundlagen zu Tier, Pflanzen, biologische Vielfalt,

Artenvorkom
m

en, Natura2000-M
anagem

entpläne und  naturschutzfachliche Konzepte.
Die Ergebnisse/Em

pfehlungen der Um
w

eltprüfung fließen in die Gesam
tabw

ägung ein.

W
eitere Schutzgebietskategorien w

urden im
 Rahm

en der Um
w

eltprüfung in der Planung
berücksichtigt.
Rohstoffabbau und Naturschutz sind nicht grundsätzlich unvereinbar.
Rohstoffabbaustellen können zuw

eilen schon w
ährend des Abbaus w

ertvolle neue
Lebensräum

e für bedrohte Tier- und Pflanzenarten darstellen. Durch geeignete
M

aßnahm
en nach Beendigung des Abbaus lassen sich die Lebensbedingungen für diese

Arten zudem
 längerfristig sichern oder auch neue Lebensräum

e gezielt entw
ickeln. Durch

Sukzessionsflächen, die im
 Zuge des Abbaufortschrittes innerhalb der Abbaustätte

unterschiedlich w
eit in ihrer natürlichen Entw

icklung fortgeschritten sind, können
hochw

ertige Lebensräum
e entstehen, die im

 Hinblick auf seltene und gefährdete Arten
eine w

ichtige Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt der um
liegenden

Kulturlandschaft einnehm
en. Gerade beim

 Schutz von "Pionierarten" lassen sich
Schutzziele und Nutzung vereinen.

Der Schutz des Oberflächenw
assers ist obligatorisch und w

ird in den
Genehm

igungsverfahren entsprechend den rechtlichen Bestim
m

ungen von den
Genehm

igungsbehörden abgearbeitet.

Der Teilregionalplan selbst stellt keinen Eingriff dar. Som
it kann die Regionalplanung als

einem
 späteren Eingriff vorgelagerte Planungsebene selbst nicht unm

ittelbar gegen die
Verbotstatbestände des Artenschutzrechts verstoßen. Durch die Festlegung von
Abbaugebieten bereitet sie aber solche vor.

Auf der Ebene der Regionalplanung ist daher eine überschlägige fachliche und rechtliche
Prüfung zu den artenschutzrechtlichen Verboten der §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz
in der Fassung vom

 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetz vom
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m

.W
.v. 29.09.2017 bzw

. 01.04.2018 geändert w
orden ist,

erforderlich (siehe Vw
V Regionalpläne 2017, 4.5 (1), da die Regionalplanung sicherstellen

m
uss, dass eine spätere Realisierung eines Abbauvorhabens nicht zw

angsläufig und
dauerhaft am

 besonderen Artenschutz scheitern w
ird. Insofern ist auf dieser Ebene eine

der Planungsebene entsprechende überschlägige Prognose zur Betroffenheit der
europäisch besonders geschützten Arten (Anhang IV FFH-RL, Europäische Vogelarten)
auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen und Erkenntnisse
durchzuführen. Hierbei sind auch die M

öglichkeiten von Verm
eidungs-, M

inim
ierungs-

und ggf. vorgezogener Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF-M
aßnahm

en) einzubeziehen. Nur
dann, w

enn erhebliche Beeinträchtigungen voraussichtlich hinreichend m
inim

iert,
verm

ieden bzw
. durch CEF-M

aßnahm
en ausgeglichen w

erden können, ist die
Erforderlichkeit der Planung gegeben und eine Abschichtung der eigentlichen
artenschutzrechtlichen Prüfinhalte auf die nachgelagerte Genehm

igungsebene zulässig.

Sow
eit ein Gebiet von gem

einschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-
Gebiet/FFHGebiet)
oder ein europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzw

eck m
aßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt w

erden kann, bedarf
es einer Prüfungen zur Verträglichkeit m

it den festgelegten Erhaltungszielen der
betroffenen Gebiete, die den Vorgaben des § 7 Absatz 6 ROG entsprechen (Vw

V
Regionalpläne 2017 4.5 (2)). Da regelm

äßig die eigentlichen Projektdetails und
W

irkungen erst auf der konkretisierenden Genehm
igungsebene bekannt sind, kann die

Verträglichkeitsprüfung auf der vorgelagerten Planungsebene der Regionalplanung nur
sow

eit erfolgen w
ie dies aufgrund der Plangenauigkeit und der Zeitdim

ension eines
Vorranggebietes für den Abbau bzw

. der Sicherung m
öglich ist. Hierzu w

urde für die
potenziellen Abbauflächen ein Screening m

öglicher Betroffenheiten durchgeführt und
kritische Flächen einer ersten FFH-Vorprüfung unterzogen.

Für die Erarbeitung des 2. Anhörungsentw
urfs w

urden in Abstim
m

ung m
it der HNB und

UNB für alle Abbaugebiete, bei denen im
 Nachgang der Ausw

ertung der eingegangenen
Stellungnahm

en die Abschichtungsm
öglichkeit nicht abschließend beurteilt w

erden
konnten eine w

eitergehende ebenenspezifische Prüfung der Gebiets- und
artenschutzrechtlichen Aspekte auf Grundlage der vorhandenen Inform

ationsgrundlagen
zur Beurteilung der Erheblichkeit potenzieller Beeinträchtigungen durchgeführt.

Im
 Rahm

en der Überarbeitung der FFH-Grenzen zur Schutzgebietsausw
eisung w

urde im
Bereich des Porphyrw

erkes Detzeln das FFH-Gebiet in den vorgesehenen Abbaubereich
des 1. Anhörungsentw

urfs hinein erw
eitert. Um

 eine Erschließung des vorgesehenen
Abbaugebietes ohne Überlagerung des FFH-Gebietes realisieren zu können m

uss der
Zuschnitt Abbau-/Sicherungsgebiet geändert w

erden. Durch die Herausnahm
e der

Überlagerung des Untersuchungsraum
s m

it dem
 FFH-Gebiet „Täler von Schw

arza,
M

ettm
a, Schlücht, Steina“ und der bestehenden Steinbruchanteile des

Untersuchungsgebiets können die erw
arteten, erheblichen Konflikte m

it den LRT
Silikatfelsen m

it Felsspaltenvegetation / charakteristische Arten Uhu, W
anderfalke

m
inim

iert w
erden.

Auf die FFH-Lebensraum
typen (hier: FFH-Gebiet „Täler von Schw

arza, M
ettm

a, Schlücht,
Steina“) , Lebensstätten sow

ie Arten im
 geplanten Abbaugebiet und im

 potenziellem
W

irkraum
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
" w

ird  im
 Um

w
eltbericht (siehe Steckbriefe zu den Vorrranggebieten) ausführlich Bezug

genom
m

en.

In der w
eiteren Vorhabens-/Genehm

igungsplanung sind Untersuchungen hinsichtlich
einer m

öglichen Betroffenheit artenschutzrechtlicher Bestim
m

ungen der §§ 44 ff.
BNatSchG und ggf. erforderlicher Verm

eidungs-, M
inim

ierungs-, vorgezogener
Ausgleichsm

aßnahm
en (CEF) durchzuführen

167/04
• Eigenentw

icklung des Ortes
ist m

it derSicherung
dieser enorm

 großen Fläche
gefährdet,da m

itden
Beeinträchtigungen

überJahre
hinaus

gelebt w
erden

m
uss

und
sich daher viele

Jungbürgerin
Zukunftanders

orientieren.

Private
79761 Krenkingen

579

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Konfliktfreie Rohstoffgew
innung ist faktisch kaum

 m
öglich. Besondere Problem

e ergeben
sich durch die Nachbarschaft zu Siedlungen oder die Überlagerung von
Rohstoffvorkom

m
en m

it anderen w
ichtigen Raum

funktionen. Aber auch in anderen
Räum

en kann es, durch die (aufgrund der geologischen Gegebenheiten) oftm
als sehr

kleinräum
ige strenge Standortgebundenheit nachgew

iesener und w
irtschaftlich

abbauw
ürdiger Lagerstätten und fehlender Alternativen an anderer Stelle, zu denselben

Konflikten kom
m

en.
 In ihrer Ausdehnung sind die Abbaustandorte zw

ar oftm
als relativ klein, sie haben aber

durch teilw
eise notw

endige Sicherheitsabstände (z.B. für Sprengungen) sow
ie durch

Eingriffe in Landschaftsfunktionen m
anchm

al erhebliche W
irkungen. Der

Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Grundvoraussetzung für die Betrachtung m
öglicher

Alternativgebiete ist jedoch das Vorhandensein abbauw
ürdiger Rohstoffvorkom

m
en, die

nur sehr begrenzt vorhanden und absolut standortgebunden sind. Auch zu
berücksichtigen ist, dass an diesem

 Standort bereits Rohstoff abgebaut w
ird.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

167/05
Außerdem

istes
ein

Anliegen
derBetroffenen, dass

m
itdem

Abbau
der

oberflächennahen
Rohstoffe behutsam

um
gegangen w

ird
und nur die standortum

gebene
Teilregion

m
it den eigenen

Rohstoffen versorgt w
ird. Die

w
irtschaftlichen

Aspekte sehen
aber in

der Praxis
anders aus.Große

Abbaum
engen gehen

in
die Schw

eiz,w
as

außerdem
zu erheblichen

Konfliktpotenzial führt.Fürdie Ortschaftund Anw
ohnerdes

Steinbruchs
m

üssen neben den
w

irtschaftlichen
Bedürfnissen in

der Region
auch

die m
oralischen

Gründe
der direktBetroffenen

bew
ertet w

erden.Sow
eitdecken sich

unsere
Aussagen,

die w
irbitten, diese

an
die

Unterschriftenliste
anzuhängen.

Im
 Nam

en
derbesorgten

Bürger und Bürgerinnen

Private
79761 Krenkingen

580

Standort:
W

T-13 AG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal),
W

T-15 SG Ühlingen-
Birkendorf (Steinatal)

Rohstoffsicherung liegt im
 übergeordneten öffentlichen Interesse. Sie m

uss von den
Regionen stringent, realisierungsorientiert und w

eit in die Zukunft gerichtet angelegt
sein.

Der Bedarf an oberflächennahen m
ineralischen Rohstoffen aus der Region ist prim

är
abhängig von der Entw

icklung im
 Hoch- und Tiefbau, dem

 Verhalten der öffentlichen
Hand (in den Bereichen Infrastruktur und Verkehr, Um

w
eltschutz) und der Nachfrage aus

um
liegenden Räum

en, die aus der Region m
itversorgt w

erden.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel,das in der Planaufstellung verfolgt w
ird. Die
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Rohstoffindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfsw

eckende.

Der Rohstoffgew
innung w

ird nicht in jedem
 Fall und von vorne herein autom

atisch ein
Vorrang vor anderen w

ichtigen Belangen oder Raum
nutzungen eingeräum

t; vielm
ehr ist

in Konfliktfällen bei beabsichtigten Gebieten zur Sicherung bzw
. für den Abbau von

Rohstoffen, z.B. m
it Belangen des Naturschutzes, des W

asserhaushaltes oder der
Siedlungsentw

icklung, eine Alternativenprüfung und eine sorgfältige Einzelabw
ägung

erforderlich (siehe Um
w

eltbericht). Die Belange der Schutzgüter w
ie auch das Schutzgut

"M
ensch und m

enschliche Gesundheit" w
erden in die Abw

ägung m
it einbezogen und m

it
ihrem

 jew
eiligen Gew

icht gegeneinander abgew
ogen.

Eine rechtlich bindende Vorgabe hinsichtlich einer Verw
endung des abgebauten M

aterials
in der Region gibt es nicht, zum

al eine Beschränkung der Rohstoffförderung auf die
regionale Eigenversorgung eine Absatzsteuerung darstellen w

ürde, die der
m

arktw
irtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland w

idersprechen
w

ürde. Ferner ist es vor dem
 Hintergrund der Bestim

m
ungen des § 1 Abs. 1

Außenw
irtschaftsgesetz nicht m

öglich, die Rohstoffproduktion hinsichtlich der
m

engenm
äßigen Verteilung auf die Region und einen Exportanteil zu beschränken. Eine

M
öglichkeit, zur Schonung regionaler Ressourcen diese W

arenström
e zu beschränken,

gibt es w
eder auf der Ebene der Regionalplanung noch im

 Raum
ordnungsverfahren. Eine

Beschränkung/Kontingentierung des Exportanteils kann nur privatrechtlich (z.B.
Grundstückseigentüm

er m
it Pächter) verbindlich geregelt w

erden.

Trotz hoher m
öglicher Um

w
eltausw

irkungen stehen nach derzeitigem
 Kenntnisstand

einer Festlegung des Abbau- und Sicherungsgebietes keine unüberw
indbaren

naturschutzrechtlichen Belange entgegen. Aufgrund der Standortgebundenheit des
Rohstoffvorkom

m
en w

ird an der Festlegung des Abbaugebietes (W
T-13 AG) und des

Sicherungsgebietes (W
T-15 SG) festgehalten.

037/01
es

istsehr begrüßensw
ert,dass

derRegionalverband
nun

eine
hieb-und

stichfeste
Begründung fürdie Herausnahm

e des
Gebietes

Vogelsang
aus

dem
2. Anhörungsentw

urf
erarbeitetund

festgelegthat.

Diese
Begründung

lässt,auch
beigrößten

Bem
ühungen  des

m
öglichen

Betreibers, keine
erneute

W
iederaufnahm

e
in

den
Regionalplan

zu.Ich
hoffe

derRegionalverband
steht

auch
zu

seinen
erarbeiteten

Plänen
und

Begründungen.

Private
88634 Herdw

angen
581

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

037/02
Äußerstproblem

atisch
istallerdings

die
Übergangszeit,in

derderalte
Regionalplan noch

seine
Gültigkeithatund

derneue
Regionalplan

erarbeitetund
erstelltw

ird.

Es w
erden

nun
Abbauanträge

fürGebiete
gestellt,die

lt.derzeitnoch
gültigem

Regionalplan
von

2005
„nurals

Sicherungsgebiet"
ausgew

iesen
sind

und
im

2.
Anhörungsentw

urf2020
nichtm

ehrals
Sicherungs-oderAbbaugebietw

eiterverfolgt
w

erden
.

So
w

ie
der„Betreiber"

im
„Dellenhau"

m
it dieserStrategie

voran
ging,so

ist es
im

 M
ärz

dieses Jahr, nach der  Sitzung  des  Planungsausschusses,  ebenfalls  m
it dem

„Vogelsang"
geschehen.Als

derPlanungsausschuss
am

10. M
ärz

2020
die

Herausnahm
e

Private
88634 Herdw

angen
582

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des TRP Oberflächennahe

Rohstoffe beziehen, w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Bei den Genehm
igungsverfahren zum

 Rohstoffabbau kann es zu Plankonkurrenzen
kom

m
en. Ältere (Teil-)Regionalpläne w

erden durch neue oder fortgeschriebene Pläne
abgelöst. Die Antw

ort auf die Frage, ob eine Genehm
igungsbehörde m

it der Anw
endung

des neuen Rechts bei der Genehm
igung von neuen Abbauanträgen w

arten m
uss, bis der

neue Plan in Kraft getreten ist, ist nur schw
er zu geben.

Im
 Gegensatz zu dem

 hier angesprochenen Antrag in Bezug auf die Fläche Vogelsang
geht dem

 2019 eingereichten und 2020 genehm
igten Abbauantrag „Dellenhau“ eine sehr
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
des

„Vogelsang"
em

pfiehlt,stelltdervorgesehene
Betreiberbeim

Landratsam
teinen

Abbauantrag
fürdieses

Sicherungsgebietm
itderzeitnoch

27
ha.

Auch
w

enn
dieserAbbauantrag

noch
nicht vervollständigt w

urde,und som
itlt.m

einem
Kenntnisstand

vom
09.10.2020

noch
keine

Genehm
igungsverfahren

eröffnetw
erden

konnte,so
zeigtdies

doch
eine

Große
Lücke

in derVerfahrenspraxis
auf.

lange Vorgeschichte voraus. Bereits 2014 erfolgte ein erstes Gespräch (Screening) beim
Landkreis Konstanz und 2015 ein Scopingterm

in zum
 Raum

ordnungsverfahren beim
 RP

Freiburg. 2018 w
urde das Raum

ordnungsverfahren abgeschlossen (Raum
ordnerische

Beurteilung) m
it dem

 Ergebnis, dass „ die Raum
verträglichkeit des Trockenabbaus von

Kies im
 Rahm

en eines geplanten Neuaufschlusses im
 Gew

ann Dellenhau, Gem
einde

Hilzingen unter Berücksichtigung von dort aufgeführten M
aßnahm

en, m
it Erfordernissen

der Raum
ordnung übereinstim

m
t.” (M

aßgaben zu einzelnen Schutzgütern w
ie M

ensch,
W

asser, Tiere und Pflanzen, etc.).

Das Ergebnis des Raum
ordnungsverfahrens ist als "sonstiges Erfordernis der

Raum
ordnung" von Behörden und anderen Planungsträgern zu berücksichtigen (§ 3 Abs.

1 Nr. 4 Raum
ordnungsgesetz).

037/03
Ich

nehm
e

an,dem
m

öglichen
Betreiberw

ird
es

sehrschw
erfallen,bis

unm
öglich

sein, für
diese Fläche

aufeine
Ausnahm

eregelung
zu

bauen.Sollte
dies

doch
derFallsein, so

können
w

irnurhoffen,dass
sich

die
genehm

igende
Behörde

am
Landratsam

tKonstanz
die

Begründungen
des

Regionalverbandes
für die Herausnahm

e
des

Gebietes
zu

Herzen
nim

m
t.

Private
88634 Herdw

angen
583

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en.

037/04
Verm

utlich
w

ird
das

Unternehm
en

alles
daransetzen,den

Vogelsang
w

iedererneutin
den

neuen
Regionalplan

m
itaufnehm

en
zu

lassen.Da
in derSitzung

vom
07.07.2020

m
it großerM

ehrheitfürdie
Herausnahm

e
des

Vogelsang
abgestim

m
tw

urde,hoffe
ich

nun
auch,dass

derRV zu
diesem

Ergebnis
verbindlich

steht.

Private
88634 Herdw

angen
584

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

037/05
Zur M

engenm
äßige Gesam

tentw
icklung der Produktionsm

engen in der Region Hochrhein-
Bodensee bis 2055:

Hier hat der RV einen m
ittleren Korridor m

it 6,8 M
io.t bis 2035 und 7,5 M

io.t bis 2055
gew

ählt.

In der Flächenbilanz w
erden die Flächen aus der Fortschreibung im

 2. Anhörungsentw
urf

vom
 08.07.2020 dem

 Teilregionalplan 2005 gegenübergestellt. Hierbei ist eine angeblich
deutliche Reduzierung der Fläche der Abbaugebiete um

 48%
 und der Sicherungsgebiete

um
 28 %

 dargestellt.

Leider kann ich aber die M
engenm

äßige Erfassung der zu erw
artenden Tonnen in den

Unterlagen nicht finden. Auch in den Steckbriefen der Gebiete sind nur die ha
angegeben, nicht aber die erw

arteten M
engen des Abbaum

aterials. Som
it ist eine

m
engenm

äßige „Errechnung" nicht w
irklich m

öglich. Hierauf m
öchte ich noch einm

al
dingend hinw

eisen.

Es w
ird dem

 Laien verm
ittelt, dass deutlich w

eniger Kies zur Verfügung gestellt w
ird als

dass im
 Plan 2005 noch der Fall w

ar. Unterdessen w
erden aber Abbauanträge gestellt

und z.B. w
ie beim

 „Dellenhau" auch genehm
igt, die in dieser Berechnung des 2.

Anhörungsentw
urfes vom

 08.07.2020 völlig unter den Tisch fallen. Im
 Dellenhau handelt

Private
88634 Herdw

angen
585

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Fortschreibung des Teilregionalplans Oberflächennahe Rohstoffe für die Region
Hochrhein Bodensee w

eist in den 3 Landkreisen Lörrach, W
aldshut und Konstanz

Vorranggebiete in Form
 von Abbau- und Sicherungsgebieten in einer Gesam

tfläche von
606 ha (TRP 2005: 992 ha) aus. Die Vorrangflächen beanspruchen dem

nach rund 0,2 %
der gesam

ten Regionsfläche. Bei der Gegenüberstellung der Flächen von Abbau- und
Sicherungsgebieten im

 Teilregionalplan (2005) und der Fortschreibung (Entw
urf vom

8.7.2020) nim
m

t die durch die Fortschreibung für Rohstoffabbau ausgew
iesene Fläche

fast um
 die Hälfte, um

 256 ha ab (- 48%
). Die langfristig gesicherte Fläche nim

m
t um

insgesam
t 130 ha (-28%

) ab. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass der
Planungszeitraum

 für den die Flächen ausgew
iesen w

erden von 2x15 (im
 TRP 2005) auf

2x20 Jahre angehoben w
urde. Dem

 Postulat eines m
öglichst flächensparenden

Rohstoffabbaus w
ird m

it der Fortschreibung des Teilregionalplans also tatsächlich
nachgekom

m
en.

Das "Fazit zur M
engenverfügbarkeit" w

ird  im
 Erläuterungsbericht w

ie folgt form
uliert:

Dem
 prognostizierten Rohstoffbedarf (Bezug: Produktionsm

enge) für den 1.
Planungszeitraum

 von 20 Jahren errechnet auf der Grundlage der Bedarfsprognose (SST)
in Höhe von rund 128 M

io. t stehen durch die potenziellen Abbaugebiete rund 97 M
io. t

gegenüber, d.h. der Zielw
ert w

ird nicht erreicht und es gibt hier in der Gesam
trechnung

(bezogen auf alle Rohstoffgruppen) eine Unterdeckung von rund 24 %
, die allerdings bei

einer separaten Betrachtung der Rohstoffgruppe Kiese und Sande m
it ca. 35 %

 deutlich
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
es ich m

eines W
issens um

 einige M
illionen Tonnen Kies, die auf etlichen Hektar abgebaut

w
erden sollen. Dam

it relativiert sich die Flächenbilanz m
it einem

 M
inus von 48 %

 der
Abbaugebiete erheblich.

höher ausfällt aber bei einer Berücksichtigung der vom
 LGRB 2014 geschätzten

Reichw
eiten von Reserven (konzessionierte Restm

assen) ausgeglichen w
erden kann.

Über die Berücksichtigung der konzessionierten Restm
assen bietet sich zudem

 die Option
zur verstärkten Substitution von Kies und Sand durch Naturstein.

Die "Zusam
m

enstellung vertiefte Untersuchung und gesam
träum

liche Betrachtung
(gem

äß Beschluss der Verbandsversam
m

lung vom
 7. Juli 2020)" ist Bestandteil der im

Rahm
en der 2. Anhörung zur Verfügung gestellten Unterlagen. Das zuvor genannte

Dokum
ent w

urde unter der Rubrik „W
eitere zw

eckdienliche Unterlagen“ zum
 Dow

nload
auf der RVHB-Hom

epage zur Verfügung gestellt und lag w
ährend der Anhörungsfrist u.a.

im
 Landratsam

t Konstanz nach vorheriger Bekanntm
achung zur Ansicht aus. Das

vorgenannte Dokum
ent enthält auf den Seiten 6-11 einen Kurzcharakteristik der

potenziellen Vorranggebiete des 2. Anhörungsentw
urfs, die für jedes potenzielle

Vorranggebiet neben der Flächengröße (ha) u.a. auch das überschlägige Abbaupotenzial
[Produktionsm

enge] (in M
io. t] enthält. In der finalen Fassung des Teilregionalplanes

w
erden die vorgenannten Daten in 2 Tabellen im

 Erläuterungsbericht zur Planung im
Kapitel" Bedarfsansatz, Zuschläge und M

engenverfügbarkeit" dargestellt.

Die Lagerstättenerkundung und die betriebliche sow
ie regionalplanerische

Rohstoffsicherung können auf deutlich verbesserte rohstoffgeologische Grundlagen des
LGRB zurückgreifen: Im

 Vergleich zum
 TRP (2005), bei dem

 überw
iegend die

Prognostische Rohstoffkarte des Landesam
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau

(LGRB) zu Grunde gelegt w
urde, konnte bei der Fortschreibung für die Festlegung von

Vorranggebieten für den Abbau und zur Sicherung von Rohstoffen die vom
 LGRB für den

Bereich der Region Hochrhein-Bodensee vorliegenden Karten der m
ineralischen Rohstoffe

von Baden-W
ürttem

berg (KM
R 50) herangezogen w

erden. In diesen Karten w
erden

Ergebnisse von rohstoffgeologischen Erkundungsarbeiten zusam
m

engefasst, die zur
fachlichen Um

setzung des Rohstoffsicherungskonzeptes des Landes durchgeführt
w

urden. Darin ist der derzeitige Kenntnisstand über die oberflächennahen Vorkom
m

en
m

ineralischer Rohstoffe und ihre Nutzung dargestellt. Diese Rohstoffvorkom
m

en w
erden

hinsichtlich ihres geologischen Aufbaus, der hydrogeologischen Gegebenheiten, der
nutzbaren M

ächtigkeiten und der w
ichtigsten Nutzungsm

öglichkeiten beschrieben und in
Karten im

 M
aßstab 1:50.000 dargestellt.

W
eiterhin w

urden u.a. folgende fachliche Planungsgrundlagen für die Beurteilung der
Lagerstättensituation und des Bedarfs zur Fortschreibung des Teilregionalplanes
zugrunde gelegt:
- Betriebserhebung zur Rohstoffgew

innung (Daten des LGRB aus den Jahren 2014/15 zu
den einzelnen Abbaustätten)
- Rohstoffgew

innungsstellen-Datenbank des LGRB (Stand 31.08.2017)
- Gutachten des LGRB (25.10.2017/05.12.2017/31.01.2018): Rohstoffgeologische
Bew

ertung der Flächenentw
ürfe m

it der vorläufigen Abgrenzung (Entw
urf) von

potenziellen Vorranggebieten für die Fortschreibung des Teilregionalplanes
Oberflächennahe Rohstoffe.

Aufgrund der m
ittlerw

eile deutlich verbesserten Datenlage ist eine vergleichbare
Abschätzung der in den festgesetzten Vorranggebieten des TRP 2005 enthaltenen
M

engen nicht m
öglich, jedoch w

ie oben erw
ähnt ein flächenhafter Vergleich, w

ie im
Erläuterungsbericht erfolgt.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Die Genehm

igung des 2019 beim
 LRA Konstanz eingereichten Abbauantrages für den

Bereich „Dellenhau“(Gem
einde Hilzingen) w

urde am
 1.7.2020 erteilt. Die Fläche ist nicht

m
ehr Bestandteil der Planung und w

ird in der Raum
nutzungskarte nachrichtlich als

genehm
igte Fläche dargestellt und ist som

it Bestandteil der zuvor genannten
genehm

igten  Reserven.

042/01
in oben bezeichneter Angelegenheit nehm

e ich als Bürger m
it Zw

eitw
ohnsitz in der

Gem
einde Hohenfels Stellung:

Das Abbaugebiet „Vogelsang" ist im
 2. Anhörungsverfahren nicht m

ehr enthalten. Die
kom

plette Herausnahm
e des Abbaugebietes „Vogelsang" sehe ich als absolut richtig.

Private
85354 Freising

586

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e

042/02
Richtig ist auch, dass es als Sicherungsgebiet herausgenom

m
en w

urde. Ich begrüße das
und danke Ihnen dafür.

Private
85354 Freising

587

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e

Klarstellung zur "Herausnahm
e eines Sicherungsgebiets":

Im
 Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe 2005 (TRP 2005) ist  ein ca. 27 ha großes

Vorranggebiet zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe festgelegt. Eine Festlegung
eines m

öglichen Vorranggebietes in dieser Ausform
ung ist aus heutiger Sicht im

 Bereich
Kalkofen, Vogelsang fachlich nicht m

ehr begründbar.
Im

 Vergleich zum
 TRP (2005), bei dem

 überw
iegend die Prognostische Rohstoffkarte des

Landesam
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) zu Grunde gelegt w

urde,
konnte bei der Fortschreibung auf eine deutlich verbesserte rohstoffgeologische
Datengrundlage zurückgegriffen w

erden. Für die Festlegung von Vorranggebieten für den
Abbau und zur Sicherung von Rohstoffen w

urden die vom
 Labdesam

t für Geologie,
Rohstoffe und Bergbau (LGRB) für den Bereich der Region Hochrhein-Bodensee
vorliegenden Karten der m

ineralischen Rohstoffe von Baden-W
ürttem

berg (KM
R 50)

herangezogen(hier: KM
R 50 Blatt L 8120 Stockach (LGRB 2013)). In diesen Karten

w
erden Ergebnisse von rohstoffgeologischen Erkundungsarbeiten zusam

m
engefasst, die

zur fachlichen Um
setzung des Rohstoffsicherungskonzeptes des Landes durchgeführt

w
urden. Darin ist der derzeitige Kenntnisstand über die oberflächennahen Vorkom

m
en

m
ineralischer Rohstoffe und ihre Nutzung dargestellt. Die Rohstoffvorkom

m
en w

erden
hinsichtlich ihres geologischen Aufbaus, der hydrogeologischen Gegebenheiten, der
nutzbaren M

ächtigkeiten und der w
ichtigsten Nutzungsm

öglichkeiten beschrieben und in
Karten im

 M
aßstab 1:50.000 dargestellt. Für die Ausw

eisung des potenziellen
Abbaugebietes KN-07 AG w

urden zusätzliche aktuelle Erkundungsdaten (Bohrungen,
geoelektrische Untersuchungen und Schürfungen) herangezogen und vom

 LGRB
abschließend geprüft und bew

ertet.

Aufgrund dieser Grundlagen sow
ie der Bew

ertungen im
 Um

w
eltbericht w

urde im
 1.

Anhörungsentw
urf das Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

(Abbaugebiet)KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang) m
it einer Größe von rund 5 ha

ausgew
iesen. Die Festlegung als Abbaugebiet erfolgte im

 Hinblick auf den
Gesam

trohstoffbedarf der Region Hochrhein-Bodensee.

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahm
en zum

 1. Anhörungsentw
urf und

Gesam
tabw

ägung w
urde im

 2. Anhörungsentw
urf auf die Festlegung des zuvor

genannten Abbaugebiets KN-07 AG verzichtet.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Ein potenzielles Sicherungsgebiet im

 Bereich Kalkofen, Vogelsang hingegen w
ar som

it
kein Gegenstand der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe.

042/03
Zum

 Gebiet „Heide":
Ich plädiere für eine kom

plette Herausnahm
e des Sicherungsgebietes „Heide"

Gem
arkung Liggersdorf w

egen potentieller negativer Ausw
irkungen auf die Schutzgüter

Oberflächenw
asser und Grundw

asser sow
ie dem

 zunehm
enden Konfliktpotential im

Bereich der kom
m

unalen Entw
icklung um

 nur ein paar w
enige Argum

ente zu nennen.

Dem
 Verbleib des Gebietes „Heide" als Sicherungsgebiet im

 Teilregionalplan
Oberflächennahe Rohstoffe w

iderspreche ich hierm
it.

Private
85354 Freising

588

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Rohstoffsicherung als Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
Die Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber
auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11) festgelegt ist, ist ein Sicherungsgebiet und dient dam

it der langfristigen
Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018)  kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet in der Fortschreibung des Teilregionalplans
hätte zur Folge, dass Flächen unter denen abbauw

ürdige Rohstoffvorkom
m

en bestehen,
ggf. einer anderw

eitigen Nutzung zugeführt w
erden, die einen späteren Rohstoffabbau

nicht m
ehr m

öglich m
acht.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar. Es

existiert also kein "Entw
icklungsgebot", in dem

 Sinne, dass im
 Zuge einer

Regionalplanfortschreibung aus einem
 festgelegten Sicherungsgebiet autom

atisch ein
Abbaugebiet w

ird.

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung"  w

urden u.a. die
hier beispielhaft genannten Them

en W
asserschutz und Kom

m
unale Entw

icklung w
ie folgt

them
atisiert:

M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund- und Oberflächenw
asser sind im

 späteren
Genehm

igungsverfahren
tiefergehend zu betrachten.

Der Standort befindet sich außerhalb eines W
asserschutzgebietes (W

SG), liegt jedoch für
einen
Nassabbau sehr ungünstig innerhalb einer schm

alen W
asserrinne, aus der der

Tiefbrunnen Brühl in
Liggersdorf sein Grund- bzw

. Trinkw
asser erhält. Im

 Sinne eines vorbeugenden Grund-
und
Trinkw

asserschutzes sollte von einem
 Nassabbau Abstand genom

m
en w

erden (Hinw
eis

LRA Konstanz).

Die w
eitere Siedlungsentw

icklung und der zukünftige Rohstoffabbau sollten aufeinander
abgestim

m
t

w
erden, insbesondere auch im

 Hinblick auf w
ohngenutzte Gebäude im

 Außenbereich.

Die Fläche KN-05 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

060
Als betroffene Anw

ohner und Bürger aus den Gem
einden Hohenfels und Herdw

angen--
Schönach m

öchten w
ir uns heute nochm

als bei Ihnen bedanken.

In den vergangenen Jahren haben Sie sich sehr intensiv m
it der um

w
eltpolitischen

Sachlage in Bezug auf ein m
ögliches Abbaugebiet in unserer (Nachbar-)Gem

einde KN 07
AG (Vogelsang) beschäftigt. Dies hat Sie letztlich dazu bew

ogen, den Status des
genannten „Sicherungsgebiets" nicht in ein „Abbaugebiet" um

zuw
idm

en.

M
ehr noch: Sie haben sich vielm

ehr dazu entschieden, das Sicherungsgebiet KN 07 AG
auch als Sicherungsgebiet aus dem

 künftigen Regionalplan zu nehm
en. Diese

Entscheidung zeigt die Bedeutung des Gebiets im
 Besonderen und der Region allgem

ein
für den Naturschutz, die w

ir Ihnen in unseren vorm
aligen Eingaben nahebringen w

ollten.
Nochm

als sprechen W
ir Ihnen unseren Dank aus, dass Sie sich so eingehend m

it unseren
Bedenken beschäftigt haben. In den kom

m
enden W

ochen w
erden Sie nun den neuen

Regionalplan verabschieden und festschreiben. Unsere Hoffnung geht dahin, dass Sie
auch neuerliche Eingaben eines m

öglichen Betreibers abschlägig bescheiden w
erden und

eine W
iederaufnahm

e von KN 07 AG als Sicherungs- oder gar als Abbaugebiet ablehnen
w

erden. Denn w
ir sind uns der aktuellen Situation durchaus bew

usst: Erst ein W
egfall im

neuen Regionalplan gibt dem
 Gebiet „Vogelsang" einen (relativen) Schutz vor einem

m
öglichen Abbau.

Unsere Sorgen sind nicht unbegründet: Ein in der Region an m
ehreren Abbaustandorten

aktives Unternehm
en hat trotz Ihrer bisherigen Entscheidungen einen Abbauantrag für

das Gebiet beim
 zuständigen Landratsam

t Konstanz gestellt. Das hat uns ein M
itarbeiter

des LRA Konstanz in einem
 Telefonat bestätigt. W

ir verm
uten und befürchten nun, dass

die Betreiberfirm
a im

 Rahm
en der Festschreibung des neuen Regionalplans einen neuen

Versuch starten w
ird, das Gebiet „Vogelsang" doch noch als Abbau- oder

Sicherungsgebiet in diesen neuen Plan zu bekom
m

en. Denn ein endgültiger W
egfall des

Gebietes „Vogelsang" aus dem
 künftigen Regionalplan w

ürde eine Abbaugenehm
igung

durch das Landratsam
t Konstanz extrem

 erschw
eren, w

enn nicht gar unm
öglich m

achen.

Daher auch unser Appell an Sie als entscheidende M
itglieder: Erinnern Sie sich an das

bisherige Verfahren und bedenken Sie nochm
als die Argum

ente, die zu Ihrer
Entscheidung gegen ein „Abbaugebiet KN 07 AG Vogelsang" geführt haben. W

ir als
Anw

ohner und besorgte M
itbürger vertrauen darauf , dass Ihre Entscheidung endgültigen

Bestand hat und das vorm
alige Sicherungsgebiet KN 07 AG in der neuen Fortschreibung

des Regionalplans nicht m
ehr auftauchen w

ird.

An Ihren öffentlichen Sitzungen w
erden w

ir auch künftig interessiert teilnehm
en.

Private
88634 Herdw

angen
589

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

069/01
W

irsind
sehrerleichtertund

dankbar,dass
das

Abbaugebiet„Vogelsang" aufder
Gem

arkung
Kalkofen

im
2.Anhörungsentw

urfnichtm
ehrenthalten

ist.

DerBetrieb
eines

Kiesw
erks

in
unsererNachbarschaftw

äre
eine

m
erkliche

M
inderung

der
W

ohn-und Lebensqualität von
Gästen

und Bew
ohnern von

unserem
 nachhaltigen

Tagungszentrum
Schloss

Hohenfels.M
ittelfristig

w
äre

durch
die

Lärm
-und

Luftbelastung
ein

Rückgang
von

Gästebuchungen und
eine

Einschränkung des
Betriebes

von
Schloss

Private
78355 Hohenfels

590

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Hohenfels,einem

w
esentlichen historischen, kulturellen

und
künftig

auch
w

irtschaftlichen
Faktor derGem

einde
Hohenfels,zu

befürchten.

069/02
Auch

das
alte

und
neue

Sicherungsgebiet„Heide",Gem
arkung

Liggersdorf w
äre

nurein
kleinteiligerund

ressourcenschw
acher Neuaufschluss. Gleichw

ohlbestehtauch
hierein

anw
achsendes

Konfliktpotential.Zum
Beispielin

den
Bereichen

Bevölkerung,Lärm
,

Verkehrund Grundw
asserschutz.

Daherplädieren
w

ir für eine
kom

plette
Herausnahm

e
des

Sicherungsgebietes
„Heide",

Gem
arkung

Liggersdorf aus
dem

Teilregionalplan
Oberflächennahe

Rohstoffe.

Private
78355 Hohenfels

591

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Rohstoffsicherung als  Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet w

erden, dass
eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben ist. Die
Rohstoffgew

innung steht dabei in einem
 W

ettbew
erb m

it anderen Flächennutzungen und
trifft vielerorts auf w

enig Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische Ressourcen sollte

idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der Rohstoffgew

innungsstätten und
der zu sichernden Flächen über die Region  erfolgen. Hierdurch w

erden Transportw
ege

m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr verm

ieden.

Die Träger der Regionalplanung tragen w
esentlich zur Rohstoffsicherung über die

Festlegungen in den von ihnen zu erstellenden Regionalplänen bei. Über die
Regionalpläne stellen sie die W

eichen, w
o und in w

elchem
 Zeitraum

 in Baden-
W

ürttem
berg künftig Rohstoffe abgebaut w

erden können. Aufgabe der Regionalplanung
ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num

m
er 10 Landesplanungsgesetz die Festlegung von

Gebieten für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von
Rohstoffen. Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem

 für die
Rohstoffversorgung ausreichenden Um

fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der
Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben

erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag
des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.

Die Spielräum
e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber

auch von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von
Rohstoffabbau- und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der
Rohstoffsicherung und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen
und Vorhaben sow

ie vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des

Natur- und Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft,

des Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch
ökologischer) Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

enden Gew
icht abzustim

m
en und

abzuw
ägen, um

 zu sachgerechten Lösungen zu kom
m

en. Im
 Rahm

en der
Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m

it Gesichtspunkten des
flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow

ie der verkehrs- und em
issionsm

indernden
Ausw

irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w
eitere

Herausforderung ist die schw
indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew

innung von
Rohstoffen.

Das Vorranggebiet KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide), das bereits im
Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als Vorranggebiet (Sicherungsgebiet
Nr. 11) festgelegt ist, ist hingegen  ein Sicherungsgebiet und dient dam

it  der
langfristigen Sicherung des vorhandenen Rohstoffes.

Gem
äß dem

 Landesam
t für Geologie Rohstoffe und Bergbau (Fachgutachten vom

20.7.2018)  kann das ca. 13 ha große Sicherungsgebiet in Liggersdorf einen Beitrag zur
w

eiteren Rohstoffversorgung der Region leisten.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Eine Nichtfestlegung als Sicherungsgebiet im

 Teilregionalplan hätte zur Folge, dass
Flächen unter denen abbauw

ürdige Rohstoffvorkom
m

en bestehen, ggf. einer
anderw

eitigen Nutzung zugeführt w
erden, die einen späteren Rohstoffabbau nicht m

ehr
m

öglich m
acht.

Die Rohstoffsicherung als hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge m
uss so gestaltet

w
erden, dass eine dauerhafte nachhaltige Rohstoffsicherung auf allen Ebenen gegeben

ist. Die Rohstoffgew
innung steht dabei in einem

 W
ettbew

erb m
it anderen

Flächennutzungen und trifft vielerorts auf geringe  Akzeptanz. Der Zugriff auf heim
ische

Ressourcen sollte idealerw
eise auch durch eine dezentrale Verteilung der

Rohstoffgew
innungsstätten und der zu sichernden Flächen über die Region / das Land

erfolgen. Hierdurch w
erden Transportw

ege m
inim

iert und Em
issionen durch den Verkehr

verm
ieden.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Nach § 11 Abs. 3

Landesplanungsgesetz  erfolgen Festlegungen im
 Regionalplan u.a. nur, sow

eit es für die
Entw

icklung und Ordnung der räum
lichen Struktur der Region (Regionalbedeutsam

keit)
erforderlich ist. Die Erforderlichkeit von Vorranggebieten für Rohstoffabbau und -
sicherung w

ird m
it Hilfe einer Bedarfsprognose für am

 M
arkt absetzbaren Rohstoff der

jew
eiligen Art erm

ittelt. Die regionalplanerische Festlegung stellt die prognostizierte
Bedarfsdeckung planerisch sicher. Die festgelegten Gebiete sollen die am

 M
arkt benötigte

Bedarfsdeckungsm
enge im

 Planungszeitraum
 repräsentieren.�

Gem
äß Begründung zu Plansatz 1, Grundsatz 2 soll die Erw

eiterung in neue
Abbaugebiete durch Rohstoffabbauvorhaben erst erfolgen, nachdem

 die in Nutzung
befindlichen Standorte (konzessionierte Flächen) sow

eit w
ie m

öglich abgebaut sind. In
begründeten Einzelfällen soll eine vorzeitige Inanspruchnahm

e von Sicherungsgebieten
ausnahm

sw
eise m

öglich sein (siehe Plansatz 3, Z3). Außerhalb der Vorranggebiete soll
hingegen ein Rohstoffabbau nur nachrangig und im

 Ausnahm
efall im

 Rahm
en der

erforderlichen Verfahren m
öglich sein, sofern es für die Sicherstellung der

Rohstoffversorgung in der Region erforderlich ist und unter der Voraussetzung, dass
keine w

eiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen. Die Raum
verträglichkeit

w
ird dabei häufig in einem

 Raum
ordnungsverfahren zu beurteilen sein.

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" (Stand 2.

Anhörung, 8.7.2020) w
ird u.a. die hier beispielhaft genannten Them

en W
asserschutz und

Im
m

issionsschutz w
ie folgt  them

atisiert:

M
ögliche Ausw

irkungen auf Grund- und Oberflächenw
asser sind im

 späteren
Genehm

igungsverfahren
tiefergehend zu betrachten.

Der Standort befindet sich außerhalb eines W
asserschutzgebietes (W

SG), liegt jedoch für
einen
Nassabbau sehr ungünstig innerhalb einer schm

alen W
asserrinne, aus der der

Tiefbrunnen Brühl in
Liggersdorf sein Grund- bzw

. Trinkw
asser erhält. Im

 Sinne eines vorbeugenden Grund-
und
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Trinkw

asserschutzes sollte von einem
 Nassabbau Abstand genom

m
en w

erden (Hinw
eis

LRA Konstanz).

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau und ggf. erforderlicher em

issionsm
indernder M

aßnahm
en ist

Gegenstand der späteren Planungs-/Genehm
igungsebene. Die Frage der

im
m

issionsschutzrechtlichen Konfliktbew
ältigung sollte jedoch frühzeitig geprüft und

geklärt w
erden.

Die Fläche KN-05 SG w
ird w

eiterhin als Sicherungsgebiet festgelegt, um
 den künftigen

m
öglichen Rohstoffbedarf (Zeitraum

 >
 20 Jahre) zu sichern (regionaler Gesam

tbedarf für
den Planungszeitraum

 >
20 bis 40 Jahre). M

it der Ausw
eisung von Sicherungsgebieten

w
erden Flächen im

 Regionalplan festgelegt, die von Nutzungen freigehalten w
erden

sollen, die einem
 m

öglichen späteren Rohstoffabbau (für künftige Generationen)
entgegenstehen.

069/03
W

irbitten
um

eine
w

eitere
Beteiligung

am
Verfahren

zurFortschreibung
des

Teilregionalplans
Oberflächennahe  Rohstoffe

und
an

gegebenenfalls
nachgeordneten

Verfahren.

Private
78355 Hohenfels

592

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Kenntnisnahm
e

Nach Prüfung und Einarbeitung der Ergebnisse der 2. Anhörung erfolgt die Abw
ägung

durch die Verbandsversam
m

lung des Regionalverbands. Die jew
eilige Tagesordnung

sow
ie die Sitzungsunterlagen w

erden ca. eine W
oche vor dem

 Sitzungsterm
in auf der

Hom
epage www.hochrhein-bodensee.de unter der Rubrik "Sitzungen" online eingestellt.

Gem
äß Kap. 5.6, Satz 3  der Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s über die

Aufstellung von Regionalplänen und die Verw
endung von Planzeichen (Vw

V
Regionalpläne) vom

 1. Juni 2017 erfolgt die offizielle M
itteilung des Ergebnisses der

Prüfung (Abw
ägung) zw

eckm
äßigerw

eise nach dem
 Satzungsbeschluss.

Die abschließende Verbindlichkeit erhält der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
(Fortschreibung) als Satzung durch die Genehm

igung des W
irtschaftsm

inisterium
s Baden-

W
ürttem

berg.

Bei etw
aigen nachgeordneten Genehm

igungsverfahren, die auf Ebene der Landkreise
erfolgen, w

erden die betroffenen Standortgem
einden vom

 Landratsam
t beteiligt.

074/01
w

ir bitten Sie für das Gebiet Heide folgende Anregungen aufzunehm
en und m

ir eine
Antw

ort auf folgende Fragen zu senden:

1. Es handelt sich um
 ein Gebiet das kom

plett frei liegt und dadurch eine sehr starke
Staub, Lärm

 und Sichtbeeinträchtigung entw
ickeln w

ird. W
as ist für den Schutz vor Lärm

und Staub vorgesehen?
W

as für Forderungen w
ird das LRA KN diesbezüglich stellen?

Private
78355 Hohenfels

593

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchsnahen Versorgung m
it

oberflächennahen Rohstoffen ist zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalplanung und
som

it übergeordnetes Planungsziel, das in der Planaufstellung verfolgt w
ird.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

272
Stand:12.04.2021



Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
künftigen Abbau freigehalten w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige

Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

Gem
äß Begründung zum

 Plansatz 3 sollen Sicherungsgebiete  der m
ittel- bis langfristigen

Sicherung der Rohstoffvorkom
m

en dienen und definieren den Vorrang der Sicherung des
Rohstoffabbaus vor anderen entgegenstehenden Nutzungen. Sie eignen sich im

 Rahm
en

einer Regionalplanfortschreibung auf der Grundlage eines regionalen Rohstoffkonzeptes
in der Regel für eine Um

w
andlung zu einem

 Abbaugebiet. Dessen ungeachtet sind die in
einem

 verbindlichen (Teil-)Regionalplan enthaltenen Festlegungen aufgrund der
M

öglichkeit einer künftigen Planänderung (Einzelfläche) bzw
. Planfortschreibung

(gesam
thaft i.d.R. nach ca. 15-20 Jahren) im

 Prinzip flexibel bzw
. veränderbar.

In den den "Hinweisen zur späteren Vorhabens-/Genehm
igungsplanung" (Stand 2.

Anhörung 8.7.2020, S. 41) w
ird u.a. Das Them

a Im
m

issionsschutz w
ie folgt

them
atisiert:

Die konkrete Prüfung und Bew
ältigung etw

aiger im
m

issionsschutzrechtlicher Konflikte
durch einen Abbau und ggf. erforderlicher em

issionsm
indernder M

aßnahm
en ist

Gegenstand der späteren Planungs-/Genehm
igungsebene. Die Frage der

im
m

issionsschutzrechtlichen Konfliktbew
ältigung sollte jedoch frühzeitig geprüft und

geklärt w
erden.

074/02
2. Bitte einen Abbau - und Renaturierungsplan aufstellen sow

ie einen Zeitplan -
Überprüfung durch das LRA

Private
78355 Hohenfels

594

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren. Dieses w
ird von den

Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor
diesem

 Hintergrund w
ird darauf hingew

iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene
lediglich regeln kann, an w

elchen Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein
stattfinden kann und w

elche Gebiete m
it Rohstoffvorkom

m
en längerfristig für einen

künftigen Abbau freigehalten w
erden. Konkrete Schutzm

aßnahm
en und etw

aige
Entschädigungsfragen fallen nicht in die Regelungskom

petenz des Regionalplans.

In den Genehm
igungsentscheidungen der Landratsäm

ter w
erden der ordnungsgem

äße
Abbau und die
Renaturierung/ Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestim

m
ungen sind konkrete

Vorgaben form
uliert, die vom

 Unternehm
er genau einzuhalten sind. Dam

it die
Renaturierung/ Rekultivierung bzw

. Planerfüllung gesichert ist, w
ird durch den

Unternehm
er i.d.R. einen Bankbürgschaft hinterlegt.

074/03
3. Aufstellung

eines
Verkehrskonzeptes

derAbbaufirm
a

m
itderKom

m
une

Hohenfels und
dem

LRA
-Prüfung

aufEinhaltung,unterEinbeziehen
derM

engenangaben
und Anzahl

des
gepl.Schw

erlastverkehr.

Das
M

aterial dieserAbbaufläche
m

uss
aufw

endig
in

kleinere
Kiesw

erke
transportiert

w
erden,durch

enge
Ortsdurchfahrten.

Private
78355 Hohenfels

595

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Es ist Aufgabe der Regionalplanung, Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung

sind dabei Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu
Rohstoffvorkom

m
en ersetzen nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen

Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.

Der  Regionalverband hat in der Fortschreibung des TRP Oberflächennahe Rohstoffe den
Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung über die Straße m
öglichst der

direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz sicherzustellen ist und die Belastung
von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden w

erden soll (PS 1 G9). Das
übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen, Landesstraßen,
Bundesautobahnen) ist im

 Regelfall dafür ausgelegt den Transportverkehr aufzunehm
en.

Transportstrecken über Straßen m
it einem

 schlechten Ausbauzustand und vielen
Ortsdurchfahrten sollen sow

eit w
ie m

öglich verm
eiden w

erden. Im
 Rahm

en der
Verfahren zur Genehm

igung konkreter Abbaustätten ist zudem
 die Leistungsfähigkeit des

Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

Konkrete Verkehrskonzepte können nicht auf regionalplanerischer Ebene erstellt und
abschließend bew

ertet w
erden. Sinnvoll ist dies erst im

 Rahm
en der nachgelagerten

Genehm
igungsverfahren. Die zuständigen Behörde des Landratsam

tes hat in seiner
Stellungnahm

e zum
 1. Anhörungsentw

urf bereits darauf hingew
iesen, dass eine

detaillierte Betrachtung im
 Rahm

en eines  Genehm
igungsverfahrens erfolgen m

üsste. In
einem

 allfälligen Genehm
igungsverfahren w

ürden dann auch Untersuchungen zu Schall-
und Staubim

m
issionen durchgeführt und bew

ertet.

074/04
Ich

w
ürde

m
ich

freuen,w
enn

Sie
m

ireine
M

usterAbbaugenehm
igung

zurVerfügung
stellen,die

Sie
in  solchen

Fällen erteilen.
Private
78355 Hohenfels

596

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Die Ausführungen und Anregungen w
erden zur Kenntnis genom

m
en.

Es ist Aufgabe der Regionalplanung Flächen in einem
 für die Rohstoffversorgung

ausreichenden Um
fang vorausschauend zu sichern. Ziel der Regionalplanung ist die

raum
ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw

ärtigen oder künftigen Abbau
von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der Regionalplanung sind Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans ersetzen nicht das für
Abbauvorhaben erforderliche Genehm

igungsverfahren, das jew
eils bei dem

 zuständigen
Landratsam

t durchgeführt w
ird. Dieses w

ird von den Fachbehörden auf Antrag des
Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Vor diesem

 Hintergrund w
ird darauf

hingew
iesen, dass die Regionalplanung auf ihre Ebene lediglich regeln kann, an w

elchen
Standorten ein Abbau von Kies, Sand oder Festgestein stattfinden kann und w

elche
Gebiete m

it Rohstoffvorkom
m

en längerfristig für einen künftigen Abbau freigehalten
w

erden. Konkrete Schutzm
aßnahm

en und etw
aige Entschädigungsfragen fallen nicht in

die Regelungskom
petenz des Regionalplans.

074/05
Bitten

bestätigen
Sie

m
irdiese

Stellungnahm
e

und
geben

m
ireinen

kurzen
Überblick

über ihre
w

eitere
Vorgehensw

eise.
Private
78355 Hohenfels

597

Standort:
KN-05 SG Hohenfels
(Liggersdorf, Heide)

Nach Prüfung und Einarbeitung der Ergebnisse der 2. Anhörung erfolgt die Abw
ägung

durch die Verbandsversam
m

lung des Regionalverbands. Die jew
eilige Tagesordnung

sow
ie die Sitzungsunterlagen w

erden ca. eine W
oche vor dem

 Sitzungsterm
in auf der

Hom
epage www.hochrhein-bodensee.de unter der Rubrik "Sitzungen" online eingestellt.

Gem
äß Kap. 5.6, Satz 3  der Verw

altungsvorschrift des W
irtschaftsm

inisterium
s über die

Aufstellung von Regionalplänen und die Verw
endung von Planzeichen (Vw

V
Regionalpläne) vom

 1. Juni 2017 erfolgt die offizielle M
itteilung des Ergebnisses der

Prüfung (Abw
ägung) zw

eckm
äßigerw

eise nach dem
 Satzungsbeschluss.

Die abschließende Verbindlichkeit erhält der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe
(Fortschreibung) als Satzung durch die Genehm

igung des W
irtschaftsm

inisterium
s Baden-

W
ürttem

berg.
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bei etw

aigen nachgeordneten Genehm
igungsverfahren, die auf Ebene der Landkreise

erfolgen, w
erden die betroffenen Standortgem

einden vom
 Landratsam

t beteiligt.

085/01
der 2. Entw

urf einschliesslich der Anlage sow
ie die Begründung, den Vogelsang aus der

Karte herauszunehm
en, sind w

idersprüchlich und nicht nachvollziehbar.

-
Stellungnahm

e zu den synoptischen Darstellungen (privat und Träger
Öffentlicher Belange
-

Fortschreibung des Teilregionalplanes Entw
urf zur 2. Anhörung

-
Fortschreibung Anlage

Die Einstellung m
eines M

annes und m
ir hat sich nicht geändert (s. synoptische

Darstellung - privat „ lfd. Nr. 351 352, 353). Daraus geht unm
issverständ-lich hervor,

dass es von unserer Seite aus keinerlei Konflikte geben w
erde.

Aus der Stellungnahm
e der Firm

a Valet und Ott ist ersichtlich, dass auch der Nachbar
keine Einw

ände hat, s. lfd. Nr. 248, synoptische Darstellung, Träger öffentlicher Belange.

Bekanntlich hat der Gem
einderat in seiner öffentlichen Sitzung am

 13.02.2019 zum
Teilregionalplan Stellung bezogen und dem

 Entw
urf der Verw

altung zugestim
m

t. Eine
Kopie zur Stellungnahm

e unsererseits an den Regionalverband vom
 24.2.2019 erhielt

Herr Bürgerm
eister Zindeler zeitnah zur Kenntnisnahm

e. Es w
äre der Ge-m

einde
Hohenfels gut zu Gesicht gestanden, ein Gespräch zu suchen und einen Nachtrag an den
Regionalverband zu schicken, denn die Einw

ände, die Anw
ohner des Vogelsangs

betreffend, sind gegenstandslos. Übrigens gibt es im
 Vogelsang keine

denkm
algeschützten Gebäude.

Desgleichen verw
ahren w

ir uns dagegen, dass zum
 Beispiel ein Gegner sich

herausnim
m

t , darüber zu befinden, w
as einem

 Anlieger nicht zugem
utet w

erden kann.
W

ir benötigen keinen Vorm
und, s. lfd. Nr. 468, privat.

Zu lfd.Nr.491
(privat)

(...)

Private
78355 Vogelsang

598

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e

[Anm
erkung RVHB: Bei den ausgeklam

m
erten Textinhalten der Stellungnahm

e "zu lfd.
Nr. 491 (privat)"  handelt es sich  um

 keine abw
ägungsrelevanten Aussagen. Sie w

erden
aus Datenschutzgründen nicht dargestellt.]

085/02
Anm

erkungen zu
1)  Kiestransporte
2)  Lärm
3)  Feinstaub
4 ) Verkehr

Zu  1: Die Behauptungen der Gegner, die Firm
a Valet und Ott w

olle den Kies zum
 Export

und dam
it zur Gew

innm
axim

ierung auf Kosten der Bevölkerung abbauen, ist eine
bösw

illige Unterstellung, s. Anlage

Die Gutachten zu Lärm
- und Feinstaubbelastung beziehen sich auf eine Abbaum

enge von
110 000t pro Jahr. Die Firm

a Valet und Ott w
ird die jährliche Abbaum

enge auf 70 000t
jährlich reduzieren.

Private
78355 Vogelsang

599

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

zu 1: Kenntnisnahm
e

zu 2 und 3:
Die Ausführungen und Anregungen w

erden zur Kenntnis genom
m

en. Ziel der
Regionalplanung ist die raum

ordnerische Sicherung von Flächen für den gegenw
ärtigen

oder künftigen Abbau von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der
Regionalplanung sind Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des
Regionalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche
Genehm

igungsverfahren. Die Anm
erkungen sind für etw

aige nachfolgende
Genehm

igungsverfahren relevant.

zu 4:
Der regionalplanerische Grundsatz Erw

eiterung vor Neuaufschluss m
uss hier dem

Transport-/Verkehrsthem
a gegenübergestellt w

erden. Dies insbesondere vor dem
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Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Fortschreibung Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe

2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Zu 2: Die W

erte w
urden zu einer Abbaum

enge von 110 000t erm
ittelt. Sie entsprechen

auf jeden Fall den gesetzlichen Vorgaben, s. Anlage.

Zu 3: Feinstaub 110 000t
Ergebnis: Die Gesam

tbelastung unterschreitet die Im
m

issionsgrenzw
erte an allen

Aufpunkten deutlich, s. Anlage

Zu 4: Sollte der Kiesabbau im
 Vogelsang stattfinden entfallen die Fahrten von Ottersw

ang
nach Zoznegg. Diese führen über M

indersdorf bzw
. Deutw

ang. Dagegen hat bislang
niem

and protestiert.
Die Transportstrecke beträgt hin und zurück 40 km

, der Transportw
eg vom

 Vogel-sang
nach- Zoznegg beträgt 20km

, also eine Reduzierung um
 50%

.
Diese Reduzierung hat positive Ausw

irkungen auf die Um
w

elt w
ie z.B. M

inderung des
C02-Ausstosses, M

inderung des Verschleisses der LKW
s, Feinstaub durch Reifenabrieb; d.

h. es w
erden Resourcen geschont.

Hintergrund, dass derzeit bereits kiesiges M
aterial, aus anderen - jew

eils knapp über 20
km

 entfernten - W
erken der Valet und Ott Gruppe nach Zoznegg transportiert w

ird bzw
.

zukünftig (ca. in den nächsten 15 Jahren) zugeführt w
erden könnte und m

an bei einem
Abbau in Kalkofen-Vogelsang von einem

 perspektivischen Abbauzeitraum
 von lediglich 10

Jahren ausgehen w
ürde.

Darüber hinaus hat der  Regionalverband in der Fortschreibung des TRP
Oberflächennahe Rohstoffe den Grundsatz form

uliert, dass bei der Verkehrserschließung
über die Straße m

öglichst der direkte Anschluss an das übergeordnete Straßennetz
sicherzustellen ist und die Belastung von Ortsdurchfahrten sow

eit w
ie m

öglich verm
ieden

w
erden soll (PS 1 G9). Das übergeordnete Straßennetz (vorrangig Bundesstraßen,

Landesstraßen, Bundesautobahnen) ist im
 Regelfall dafür ausgelegt den

Transportverkehr aufzunehm
en. Transportstrecken über Straßen m

it einem
 schlechten

Ausbauzustand und vielen Ortsdurchfahrten sollen sow
eit w

ie m
öglich verm

eiden
w

erden. Im
 Rahm

en der Verfahren zur Genehm
igung konkreter Abbaustätten ist zudem

die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes im
 Einzelfall zu prüfen.

085/03
Unser Verhalten bestim

m
t über die Lebensqualität künftiger Generationen. Das Gebot der

Stunde ist, seine Ansprüche zurückzunehm
en, und zw

ar JEDER!
Ich em

pfehle allen Gegnern, sich die Existenznot von M
illiarden von M

enschen zu
verinnerlichen, dsgl. an die zu denken, die in Deutschland z.B. an Flugschneisen, an
Ausfallstrassen, stark frequentierten Bahnstrecken....w

ohnen.
Und da w

ird über Gesundheitsschäden, M
inderung des Im

m
obilienw

ertes usw
.

gejam
m

ert. Bekanntlich w
erden M

enschen, je m
ehr sie besitzen, im

m
er egoistischer und

unsolidarischer

DAS GANZE  IST EIN HAUSGEM
ACHTES W

OHLSTANDSPROBLEM
  E I N E S C H A N D E !

Ausserdem
: Das letzte Hem

d hat keine Taschen.

Private
78355 Vogelsang

600

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Kenntnisnahm
e

085/04
Fortschreibung Teiregionalplan, Entw

urf zur 2. Anhörung

G 6: Auf Eingriffe in Lagerstätten m
it einer M

ächtigkeit von im
 M

ittel unter 5 m
 soll

verzichtet w
erden. Im

 Vogelsang beträgt die M
ächtigkeit durchschnitt-lich 9 m

.

Fortschreibung Teilregionalplan, Anlage
s. 29, Abschnitt 2

Darin w
ird besonderer W

ert auf die Versorgungssicherheit in genügender M
enge,

Qualität , Verbrauchsnähe und vertretbare Preise gelegt.

Abschnitt 3
Betont w

ird die Förderung klein- und m
ittelständischer Unternehm

en, um
 einer

M
arktbeherrschung einiger w

eniger Großunternehm
en vorzubeugen.

Die Begründung, w
esw

egen der Antrag der Firm
a Valet und Ott , im

 Vogelsang Kies
abzubauen, abgelehnt w

ird - der Vogelsang ist in der neuen Karte nicht m
ehr verzeichnet

- w
iderspricht den Vorgaben des 2. Entw

urfs.

Private
78355 Vogelsang

601

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Aussagen w
erden zu Kenntnis genom

m
en.

Laut Angaben des LGRB (Flächenbew
ertung 2018) liegt die M

ächtigkeit zw
ischen 5 - 11

m
 (durchschnittlich 8 m

). Im
 Falle eines Trockenabbaus w

äre aus W
asserschutzgründen

eine Beschränkung des Kiesabbaus auf einen Abschnitt ca. 2 m
 oberhalb des

Grundw
asserspiegels erforderlich. Daraus ergäbe dann noch eine durchschnittliche

nutzbare M
ächtigkeit von ca. 6 m

 bei einer durchschnittlichen Abraum
m

ächtigkeit von 2
m

.

Aufgabe der Regionalplanung ist nach § 11 Absatz 3 Satz 2 Num
m

er 10
Landesplanungsgesetz die Festlegung von Gebieten für den Abbau oberflächennaher
Rohstoffe und von Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. Es ist Aufgabe der
Regionalplanung, Flächen in einem

 für die Rohstoffversorgung ausreichenden Um
fang

vorausschauend zu sichern. Gegenstand der Regionalplanung sind dabei Flächen, nicht
konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regionalplans zu Rohstoffvorkom

m
en ersetzen

nicht die für Abbauvorhaben erforderlichen Genehm
igungsverfahren. Diese w

erden von
den Fachbehörden auf Antrag des Vorhabenträgers zu gegebener Zeit durchgeführt. Die
Spielräum

e bei der Planung sind dabei von den geologischen Gegebenheiten aber auch
von vielfältigen Nutzungskonkurrenzen begrenzt. Bei der Festlegung von Rohstoffabbau-
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Bislang w

aren m
ein M

ann und ich der anscheinend irrigen Ansicht, die
Verbandsversam

m
lung agiere als neutrales Grem

ium
, das ausschliesslich aufgrund sach-

licher Gesichtspunkte entscheidet. Die offenkundigen W
idersprüche bew

eisen m
.E. das

Gegenteil.
Es stim

m
t uns traurig, dass ein Blick über den Tellerrand nicht einm

al ansatz-w
eise zu

erkennen ist.
Ein Gebot der Stunde ist, auch ethische Gesichtspunkte in die künftige Entschei-
dungsfindung einfliessen zu lassen.

und -sicherungsgebieten in der Regionalplanung sind die Belange der Rohstoffsicherung
und Rohstoffversorgung m

it anderen raum
bedeutsam

en Nutzungen und Vorhaben sow
ie

vor allem
 m

it der Siedlungsentw
icklung, den Erfordernissen des Natur- und

Um
w

eltschutzes, der Landschaftserhaltung, der Land- und Forstw
irtschaft, des

Bodenschutzes, der W
asserw

irtschaft, der Erholung und sonstiger (auch ökologischer)
Belange m

it dem
 ihnen jew

eils zukom
m

en m
enden Gew

icht abzustim
m

en und
abzuw

ägen, um
 zu sachgerechten Lösungen zu kom

m
en. Im

 Rahm
en der

Regionalplanung haben sich die Planungsträger auch m
it Gesichtspunkten des

flächeneffizienten Rohstoffabbaus sow
ie der verkehrs- und em

issionsm
indernden

Ausw
irkungen dezentraler Abbaustätten auseinander zu setzen. Eine w

eitere
Herausforderung ist die schw

indende Akzeptanz für die Sicherung und Gew
innung von

Rohstoffen.

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Erw
eiterung vor Neuaufschluss“ und des

verhältnism
äßig geringen Abbaupotenzials und der Erschließungsproblem

atik w
ird die

Fläche KN-07 AG w
eiterhin nicht als Vorranggebiet für den Abbau festgelegt.

085/05
Stellungnahm

e zu Kiesexporten in die Schw
eiz

Von den jährlich in Baden-W
ürttem

berg produzierten 44,7 M
io. Tonnen Sand und Kies

w
erden laut statistischem

  Bundesam
t im

 M
ittel 1,7 M

io. Tonnen in die Schw
eiz

exportiert. Der Hauptexport findet aus der Region Hochrhein-Bod-ensee und Südlicher
Oberrhein statt. Neben anderen Firm

en verkauft auch die Firm
a Valet u. Ott Steine und

Erden in die Schw
eiz.

Der Anteil unserer Exporte an der Gesam
tverkaufsm

enge liegt in Oberschw
aben bei etw

a
10%

, dam
it verbleiben 90 %

 unserer Produkte in Baden-W
ürttem

berg.

Die w
esentliche Exportm

enge stellen gew
aschene Splitte dar, die aus sogenannten

Überkörnungen (Kiese m
it einer Korngröße über 32 m

m
) hergestellt w

erden. M
it der

Aufbereitung der Überkörnungen w
ird die vollständige und nachhaltige Verw

ertung des
gew

onnenen Rohkieses sichergestellt.

Die von der Natur vorgegebene Zusam
m

ensetzung des Rohkieses besteht im
 M

ittel zu
30%

 aus M
aterial m

it einer Korngröße über 32 m
m

. Ab dieser Korngröße ist eine
technische Verw

ertbarkeit beispielsw
eise für Beton nicht m

ehr m
öglich. Um

 eine
technische und nachhaltige Verw

ertbarkeit dieser Rohstoffe dennoch zu erm
öglichen,

w
erden die groben Kiese durch Brechen und M

ahlen sow
ie Klassieren und W

aschen zu
Edelsplitten verarbeitet. Jedoch deckt die Nachfrage dieser Splitte im

 regionalen
deutschen Verkaufsgebiet die Produktionsm

engen nicht, sodass die Überproduktion
dieser Sorten zum

 Teil in die Schw
eiz verkauft  w

ird.

Dass m
it der Aufbereitung und dem

 Verkauf dieses M
aterials sow

ohl im
 Inland als auch

beim
 Export in die Schw

eiz Geld verdient w
ird, ist unbestritten.

Letztlich dient der Export in die Schw
eiz aber nicht nur der Standortsicherung,sondern

ergibt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten Sinn. Auch w
enn die Bevölkerung

offensichtlich einen Verbleib dieser Körnungen im
 Heim

atland bevorzugt, ist ein Export in
die Schw

eiz hinsichtlich der Transportentfernung, unter Klim
a- und

Um
w

eltgesichtspunkten  verträglicher als ein Transport in w
eiter entfernte Regionen

Private
78355 Vogelsang
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Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
Deutschlands.

Eine Lagerung der Splittsorten für "schlechte Zeiten" ist in jedem
 Fall nicht m

öglich. Zum
einen w

ürden die Qualitäten der Splitte nach w
enigen Jahren Lagerung auf

freibew
itterten Flächen durch Ausw

aschungen und Frost bis zur Unverkäuflichkeit hin
zerstört. Zum

 anderen w
ürde der Lagerflächenanspruch in einem

 Ausm
aß steigen, der

selbst die Kapazitäten von großen Kiesw
erken übersteigen w

ürde.

Bevor also aus politischen Bew
eggründen grobe Gesteinskörnungen aus dem

 Kiesabbau
w

egen fehlender Nachfrage im
 Inland w

ieder zur Verfüllung der Gruben genutzt w
erden,

sollte einer vollständiger Verw
ertung sow

ie einem
 nachhaltigem

 und
verantw

ortungsvollem
 Um

gang m
it diesen endlichen und natürlichen Rohstoffen im

m
er

Vorrang gegeben w
erden.

085/06
Schalltechnische  Untersuchung
Kiesabbau Valet u. Ott Gm

bH & Co. KG in Hohenfels / Vorderer Vogelsang

8     Zusam
m

enfassung
Die schalltechnische Untersuchung zum

 Betrieb des geplanten Kiesabbaugebiets im
W

aldgebiet „vorderer Vogelsang" am
 Rande der Gem

einde Hohenfels kann w
ie folgt

zusam
m

engefasst w
erden:

o
Zur Beurteilung der künftigen Situation w

urden die Im
m

issionsrichtw
erte der

TA Lärm
 herangezogen. Für die nächstgelegene schutzbedürftige Be-bauung w

urden die
Richtw

erte entsprechend denen eines M
ischgebiets von tags 60 dB(A) herangezogen.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den Tagrichtw
ert um

 nicht m
ehr als 30 dB(A)

überschreiten. Nachts findet kein Betrieb statt.
o

Entsprechend der Regelung der TA Lärm
 m

uss der Gesam
tbetrieb betrachtet

w
erden. Eine Abkopplung einzelner Anlagen oder Schallquellen ist in der Regel nicht

zulässig.
o

Es w
urde die Abstrahlung der m

aßgeblichen Schallquellen bestim
m

t und zum
Beurteilungspegel zusam

m
engefasst, unter Berücksichtigung der Ein-w

irkzeit, der Ton-
und lm

pulshaltigkeit und der Pegelm
inderung auf dem

 Ausbreitungsw
eg. Grundlage

hierfür w
aren Literaturangaben sow

ie Angaben seitens des Auftraggebers.
o

Durch den geplanten Kiesabbau ergeben sich m
it den Randbedingungen aus

Kapitel 4 an der nächstgelegenen Bebauung im
 M

ischgebiet Im
 Vogel- sang 1

Beurteilungspegel bis 53 dB(A)  und  Im
 Vogelsang 5   Pegel  bis 58 dB(A) für die

ungünstigste Situation (Situation O) des Abbaukonzepts. Die Im
m

issionsrichtw
erte der

TA Lärm
 w

erden tags eingehalten.
o

Die Forderung der TA Lärm
, dass M

axim
alpegel die Im

m
issionsrichtw

erte tags
um

 nicht m
ehr als 30 dB(A) (90 dB(A) tags für M

ischgebiete) überschreiten sollen, w
ird

eingehalten. An der um
liegenden Bebauung w

erden im
 ungünstigsten Fall Pegelspitzen

bis 79 dB(A) tags im
 M

ischgebiet (M
I) erreicht.

o
Das „Irrelevanz-Kriterium

" der TA Lärm
 w

ird erfüllt, so dass die Vorbe-lastung
nicht detailliert zu betrachten ist.
o

Es sind keine M
aßnahm

en organisatorischer Art gegenüber dem
betriebsbedingten  Fahrverkehr  im

 öffentlichen Straßenraum
  erforderlich.

o
Beide Varianten der Verkehrsw

ege (Zu- und Abfahrt ausschließlich über die K

Private
78355 Vogelsang
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
6176 und Zufahrt über die L 194 und Abfahrt über die K 6176) des geplanten
Kiesabbaubetriebes sind um

setzbar. Lärm
schutzm

aßnahm
en gegenüber- dem

Fahrverkehr im
 öffentlichen Straßenraum

 sind nicht erforderlich.

9 Zusam
m

enfassung

Die Firm
a Valet u. Ott Gm

bH & Co. KG beabsichtigt, am
 östlichen Rand der Gem

einde
Hohenfels einen neuen Abbaubereich zur Kiesgew

innung zu erschließen. Der
Abbaubereich besitzt eine Fläche von ca. 7 ha.

Die Abbautiefe soll etw
a 12 m

 - 14 m
 betragen und danach m

it Bodenaushub w
ieder auf

das alte Geländeniveau verfüllt w
erden. Der Abbau erfolgt m

it einem
 Bagger und einem

Radlader. Für die Rekultivierung w
ird eine Raupe zum

 Planieren und M
odellieren des

Geländes eingesetzt.

Pro Jahr sollen etw
a 110.000 t Rohkies abgebaut und per LKW

 abtransportiert w
erden.

Die iM
A Richter & Röckle Gm

bH & Co.KG, M
essstelle nach § 29b Blm

SchG und
akkreditiert nach DIN 17025 für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft, w

urde m
it der

Erm
ittlung Stau-bem

issionen und -im
m

issionen beauftragt. Für die Prognose w
urden

konservative Ansätze gew
ählt, die zu einer Überschätzung der Em

issionen und
Im

m
issionen führen.

Die Berechnungen zeigen, dass  die Gesam
tstaub-Em

issionen den Bagatellm
assenstrom

nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft (2002) überschreiten. Som
it w

aren die Staub-Im
m

issionen
(hier: PM

10, PM
2,s und Staubniederschlag) zu erm

itteln.

Der Im
m

issionsbeitrag des geplanten Kiesabbaus überschreitet für PM
10, PM

2,s und den
Staubniederschlag an einigen Im

m
issionsorten die lrrelevanzschw

elle, so dass die Ge-
sam

tbelastung zu erm
itteln w

ar. Hierzu w
urde die Vorbelastung konservativ abgeschätzt.

Die Gesam
tbelastung unterschreitet die Im

m
issionsgrenzw

erte an allen Aufpunkten
deutlich.
Auf die zu ergreifenden M

inderungsm
aßnahm

en (siehe Kapitel 4) w
eisen w

ir hin.

Die verw
altungsrechtliche Beurteilung bleibt der Genehm

igungsbehörde vorbehalten.

091
ich begrüße sehr die Herausnahm

e des Abbaugebietes  Vogelsang KN 07 AG aus dem
 2.

Anhörungsentw
urf und die von Ihnen diesbezüglich abgegebene Begründung hierfür.

Erschreckend ist jedoch, dass der vorgesehene Abbaubetreiber inzw
ischen einen - zw

ar
noch nicht vervollständigten - Abbauantrag beim

 LRA KN gestellt hat.

Ich hoffe, dass einflussreichere Leute die bürokratischen Hürden nicht einfach  um
gehen

können und som
it Ihre Bem

ühungen und Arbeiten der letzten M
onate von Bestand sind

und das Gebiet Vogelsang für alle Zeiten vom
 Kiesabbau befreit sein w

ird.

Unverständlich ist für m
ich, dass  M

öglichkeiten  geschaffen w
erden, ein

Sicherungsgebiet abzubauen bzw
. dafür Abbauanträge zu stellen, die der

Regionalverband noch nicht oder nicht m
ehr als Abbaugebiet w

eiterverfolgt. Hier sehe

Private
88634 Herdw

angen
604

Standort:
KN-07 AG Hohenfels
(Kalkofen, Vogelsang)

Die Anm
erkungen, die sich nicht auf die Fortschreibung des TRP Oberflächennahe

Rohstoffe beziehen,  w
erden zur Kenntnis genom

m
en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
ich Nachbesserungsbedarf.

173
Die

geprüften
Um

w
eltbelange

und
deren

Ausw
irkungen

sind unvollständig,entsprechen
nicht abschließend

derRichtigkeitund
entsprechen keinervollum

fänglichen Prüfung
von

Tatsachen.
Ergänzend m

achen
w

ir w
ie

folgt geltend: SchutzgutBoden
M

itden neu
ausgew

iesenen
Vo

rrang-und
Sicherungsflächen w

erden
trotz bisheriger

Beteuerungen
jetztlandw

irtschaftliche
Flächen

in
Anspruch

genom
m

en
.Zusätzlich

hierzu
w

erden
w

eitere Ausgleichsflächen erforderlich,die
voraussichtlich

ebenfalls den
landw

irtschaftlichen
Betrieben entzogen

w
erden

.

Schutzgut W
asser:

Bisherige
Untersuchungen

im
 Zusam

m
enhang

m
itdem

Ausbau
derBahnstrecke

haben
ergeben,dass am

höchsten
Punktdes

Schafbergs
Druckw

asserin großerM
enge

vorhanden
ist.Entsprechende Ausw

irkungen
bezüglich

des
Grundw

asser-und
W

asserhaushaltes
dieses

Gebietes
konnten

auch beim
Bau

des
Katzenberg

Tunnels
festgestelltw

erden
.Die

zusam
m

enhänge  w
urden

in
keinerW

eise
geprüft und

nicht
bew

ertet.
Es

istzu
befürchten,dass

beieinernoch w
eiteren

Um
setzung

dieserPlanungen
extrem

e
Ausw

irkungen
aufden

W
asserhaushalt  derlandw

irtschaftlichen
Flächen

und
des

Rebberges auftreten.

SchutzgutKlim
a

und
Luft:

Bereits
die

Steilw
and

im
 vorhandenen

Steinbruch
in

lstein,an
derW

estseite
des

Schafberges
führt dazu,dass

es
zu

w
enigerNiederschlägen

im
EfringerRebberg

kom
m

t,
da

aufgrund
derTherm

ik Gew
itterw

olken  daran
vorbeigeleitetw

erden
.Beieiner

w
eiteren

Steilw
and

aufderöstlichen
Seite des

Schafberges
istGleiches

zu
befürchten.

Das Kalkw
erk lstein isteiner der größten C02

Em
ittenten in Baden-W

ürttem
berg.Durch

die
Fortsetzung

des
Abbaus

w
ird

eine
derartige

Verschm
utzung

m
itC02 nichtenden.Im

Gegenteil,durch
die

Verw
endung

von
Braunkohlestaub

als
Brennstoff,w

ie
erderzeit

Verw
endung

findet,w
ird

sie noch
w

esentlich
verstärkt.Dies

isteine
aufDauernicht

annehm
bare  Belastung

derUm
w

eltund
der hierlebenden

M
enschen.

SchutzgutM
ensch:

Die
Auskiesung

am
Rhein

in gesam
terLänge

entlang
Efringen-Kirchen

m
itden

Ortsteilen
lstein

und Kleinkerns
führte

zu
einerw

esentlichen
Verringerung

von
Erholungslandschaft.  Dies

insbesondere vordem
Hintergrund

dass
derM

ensch
dortdem

Lärm
derAutobahn

dauerhaftausgesetztist.Selbst W
ege

w
urden

entlang
derAutobahn

verlegt.Die
w

eitere
Verringerung

von
Erholungsflächen

auch vordem
Hintergrund

des
bestehenden

Siedlungsdrucks,durch
das

Abbaugebietund
die erforderlichen

Ausgleichsflächen istnichthinnehm
bar.

SchutzgutPflanzen, Tiere
und

biologische
Vielfalt

Vordem
Hintergrund,dass jegliche Baum

aßnahm
en

im
 Außenbereich  beziehungsw

eise
auch Überbauungen

von
Fußballhartplätzen  und

die
Ausw

eisung
von

Bauland
zu

um
fangreichen Ausgleichsm

aßnahm
en führen

und
Schutzgüterjedw

elcher  Artbetroffen

Private
79588 Efringen-Kirchen
Standort:
LOE-01 AG, LOE-01 SG

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahm
en w

urde eine Überarbeitung des
Gesam

tentw
urfs und dam

it verbunden ein 2. Anhörungsverfahren erforderlich. Im
Rahm

en der Erstellung des 2. Anhörungsentw
urfs w

erden alle Flächen nochm
als geprüft,

bew
ertet und gesam

thaft abgew
ogen und der Um

w
eltbericht w

ird aktualisiert.

Die SUP auf Regionalplanebene entspricht nicht der Prüftiefe eines
Genehm

igungsverfahrens, bestim
m

te Aspekte, w
ie die lokale hydrologische Situation

oder kleinklim
atische Ausw

irkungen können nicht abschließend im
 regionalen

Prüfm
aßstab betrachtet w

erden. Es bedarf tiefergehender Untersuchungen des Einzelfalls
im

 nachfolgenden Genehm
igungsverfahren. Dort erfolgen auch die Festsetzung von

Ausgleichsm
aßnahm

en sow
ie im

m
issionsschutzrechtliche Untersuchungen.

Das Sicherungsgebiet LOE-01 SG w
urde aufgrund eines Konflikts m

it realisierten bzw
. in

Realisierung befindlichen vorgezogenen Ausgleichsm
aßnahm

en (CEF) im
 Zuge von

erteilten/laufenden Genehm
igungen aus dem

 Verfahren herausgenom
m

en und ist som
it

nicht m
ehr Bestandteil des Planes. Das Abbaugebiet LOE-01 AG ist unverändert w

eiterhin
im

 Plan enthalten.
Die Einordnung der Um

w
eltausw

irkungen erfolgte nach einem
 definierten Schem

a;
w

elches im
 Um

w
eltbericht ausführlich dargelegt ist (vgl. Um

w
eltbericht, Kapitel 5.3.3

Schutzbezogene Prüfm
ethodik und Kapitel 5.3.4 Übersicht der Restriktionskriterien und

der schutzgutbezogenen Prüfm
ethodik).

Das abschließende Ergebnis der Bew
ertung der Fläche LOE-01 AG sow

ie eine vertiefte
ebenenspezifische Prüfung der Natura 2000-Verträglichkeit sow

ie des besonderen und
strengen Artenschutzes sind dem

 Steckbrief zur Fläche in Anhang 3 – Landkreis Lörrach
des Um

w
eltberichts zu entnehm

en.
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2. Offenlage (Offenlagezeitraum
 bis 6. Novem

ber 2020)
Behandlung der eingegangen Anregungen und Bedenken

St.N
r.

Absender
Anregungen/Bedenken

Abw
ägungsvorschlag der Verbandsverw

altung
lfd.N

r.
sein

sollen,istes verw
underlich,dass

derAbbau
von

Kalkstein
in

einem
naturnahen

Gebiet,W
ald

und
Feld

keinerlei Ausw
irkungen

aufPflanzen
Tiere

und die
biologische

Vielfalthaben
soll. Hierstelltsich

schon
die Frage, ob das ZielderW

eg sein
soll.
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